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Management Summary 
(1) Ausgangslage 

Das Suchthilfesystem der Schweiz bildet traditionell ein heterogenes Feld mit komplexen 

Strukturen: Organisation, Leistungserbringung wie auch Finanzierung sind kantonal unter-

schiedlich geregelt. Die Konferenz der kantonalen Beauftragten für Suchtfragen (KKBS) be-

fasst sich intensiv mit dieser Thematik, mit dem Ziel, die Gestaltung der Angebote und die 

Steuerung systematisch weiterzuentwickeln. In diesem Kontext zeigte sich, dass in der kom-

plexen Thematik ein gemeinsames Verständnis und gemeinsame Grundlagen notwendig sind, 

um sich der kommenden Herausforderungen annehmen zu können. Im Juni 2019 beauftragte  

die KKBS ein Projektteam der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit Grundlagen für die (inter-

)kantonale Steuerung der Suchthilfe gemeinsam mit 22 Kantonen (exkl. AI, GE, GL, TI) zu 

erarbeiten. 

(2) Ziele und Untersuchungsfelder 

Die vorliegende Studie verfolgt das Ziel, den Kantonen Grundlagen zur Verfügung zu stellen, 

um die Gestaltung der Suchthilfe (d. h. die Steuerung, die Angebotsgestaltung, die Zusam-

menarbeit mit den Leistungserbringenden, die Versorgungspfade usw.) zu reflektieren und 

weiterzuentwickeln (Kapitel 2). Ein Fokus der Untersuchung liegt dabei auf der interkantonalen 

Kooperation. Um diese Grundlagen zur Verfügung stellen zu können, umfasst die Studie vier 

Untersuchungsfelder: 

(A) Die Analyse der Angebote in den Kantonen, 

(B) die detaillierte Angebots- und Nutzungsanalyse der sozialtherapeutischen Angebote im 

Fokusbereich «Therapie, Beratung und Wohnen», 

(C) die Betrachtung der Steuerung der Suchthilfe in den Kantonen sowie 

(D) die Untersuchung der generellen Angebotssituation und bedarfsrelevanter Entwicklungs-

trends. 

(3) Grundlagen und methodisches Vorgehen 

Das Analysekonzept (Kapitel 3) für diesen systematischen interkantonalen Vergleich in der 

Gestaltung der Suchthilfe orientiert sich am «Luzerner Modell» zur Gestaltung sozialer Ver-

sorgung (Stremlow, Riedweg & Bürgisser 2019). Die Grundlagen für die Steuerung im Be-

reich der Suchthilfe wurden in vier Schritten erarbeitet:  

(1) Entwicklung einer gemeinsamen Angebotstypologie der Suchthilfe, 

(2) Pretest kantonaler Angebotsanalysen, inklusive Entwicklungsperspektiven und Steue-

rung,  

(3) Durchführung der Angebotsanalysen und Analyse der Steuerung in allen beteiligten Kan-

tonen sowie 

(4) Gesamtanalyse und Weiterentwicklung mit dem Fokus auf die interkantonale Koordina-

tion. 

In 22 Kantonen fanden von Oktober 2021 bis April 2022 Erhebungen zu den Angebotsbestän-

den, dem Angebot und der Nutzung im Fokusbereich «Beratung, Therapie, und Wohnen», der 

Steuerung sowie zu den Entwicklungstrends in der Suchthilfe statt. Die Kantone Appenzell-

Innerrhoden, Genf, Glarus und Tessin beteiligten sich nicht an dieser Studie. Die Erhebung 

umfasste: Schriftliche Befragungen und Telefoninterviews bei 22 kantonalen Beauftragten für 
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Suchtfragen bzw. deren Vertretungen; eine schriftliche Befragung von 189 leistungserbringen-

den Organisationen mit 301 Fragebögen (Rücklaufquote: 86 %); eine Sekundäranalyse der 

medizinischen Statistik der Krankenhäuser durch das schweizerische Gesundheitsobservato-

rium (OBSAN); 20 Fokusgruppen-Interviews mit insgesamt 181 Expertinnen und Experten der 

kantonalen Suchthilfesysteme. Die Analysen wurden in 22 separaten Kantonsportraits aufbe-

reitet und bilden die empirische Grundlage dieses Berichts. Als theoretische Grundlage fungiert 

der «State of the Art»-Bericht (Lischer, Eder, Stremlow, Wyss & Häfeli 2022), in dem interna-

tionale Standards und wissenschaftliche Erkenntnisse zur Gestaltung der Suchthilfe zusam-

mengetragen wurden (Kapitel 4). Forschungsmethodisch orientierte sich das Projekt an der in 

sozialarbeiterischen Kontexten bewährten Praxisforschung. Um den konstruktiven Dialog zwi-

schen Forschung und Praxis zu fördern, wurden der Stand und das weitere Vorgehen in unter-

schiedlich zusammengesetzten Gremien fortlaufend gespiegelt und diskutiert (z. B. mit der 

KKBS und in einem Soundingboard mit schweizweit anerkannten Expertinnen bzw. Experten 

der Suchthilfe).  

(4) Ergebnisse – Teil A: Kontextbedingungen und Angebote der Suchthilfe 

Kontextbedingungen der Suchthilfe in den Kantonen (Kapitel 5): Die Suchthilfe und ihre 

Steuerung sind kantonal sehr unterschiedlich ausgestaltet, was unter anderem unterschiedli-

chen Kontextbedingungen geschuldet ist. Um die mit dieser Untersuchung erhobenen Daten 

der Kantone besser einordnen zu können, wurde mittels einiger Kennzahlen versucht, unter-

schiedliche Rahmenbedingungen in den Blick zu nehmen. Die vorhandenen statistischen Daten 

lassen insbesondere einen interkantonalen Vergleich zur Urbanität und zur Problembelastung 

(d. h. Prävalenzen) zu. Für einen interkantonalen Vergleich der suchtbezogenen Problembe-

lastung steht für die meisten Kantone je ein Indikator zum (a) Alkoholkonsum, zum (b) Can-

nabiskonsum und zu (c) suchtbedingten Spitalaufenthalten zur Verfügung. Ergebnisse: 

(a) 2017 lag der Bevölkerungsanteil mit mindestens täglichem Alkoholkonsum gesamtschwei-

zerisch bei 10,9 %. Die Kantone Tessin (21,5 %), Jura (15,3 %) und Genf (14,2 %) wei-

sen die höchsten Anteile auf, die Kantone Thurgau (8,3 %), Schwyz (7,9 %), Luzern (7,6 

%) und Obwalden (5,3 %) die tiefsten. 

(b) 2017 lag der Anteil der 15- bis 64-jährigen Bevölkerung mit mindestens monatlichem 

Cannabiskonsum schweizweit bei 4 %. Die Kantone Appenzell Ausserrhoden (5,6 %), 

Waadt (5,4 %) und Genf (5,2 %) weisen die höchsten Werte auf, die Kantone St. Gallen 

(2,5 %), Tessin (2,1 %), Obwalden (1,7 %) und Aargau (1,7 %) die tiefsten. 

(c) 2021 lag die Rate der Spitalaufenthalte mit einer Haupt- oder Nebendiagnose einer sub-

stanzbedingten Störung gesamtschweizerisch bei 9.8 pro 1’000 Einwohnerinnen und Ein-

wohner. Die Kantone Basel-Stadt (18), Neuenburg (12.9), Jura (11.6), Waadt (11.4) und 

Bern (11.2) weisen die höchsten Raten auf, die Kantone Schwyz (6.7), Uri (6.4), Zug 

(6.2), Appenzell Innerrhoden (5.6), Nidwalden (5.3) und Obwalden (4.9) die tiefsten. 

Angebote der Suchthilfe in den Kantonen (Kapitel 6.1): Jeder Kanton verfügt über eine 

spezifische Angebotspalette im Bereich der Suchthilfe. Die in den Kantonsportraits erfassten 

standardisierten Angebotspaletten geben Auskunft über diejenigen Angebotstypen, die durch 

ein Angebot inner- bzw. ausserhalb – durch rechtsbindende Verhältnisse (z. B. Leistungsver-

einbarungen, Betriebsbeiträge, Konkordate) – des Kantons abgedeckt sind. Werden die ein-

zelnen Angebotspaletten der Kantone miteinander verglichen, so finden sich Ähnlichkeiten und 

Unterschiede. Bei der nachfolgenden Typologisierung wurde die tatsächliche Inanspruchnahme 

der Angebote durch suchtbetroffene Personen nicht berücksichtigt. Die interkantonale Nut-

zungsverflechtung wird für einzelne Angebotstypen in einem späteren Abschnitt aufgezeigt. 
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Aufgrund der vorliegenden Daten zu den Angebotsbeständen der Kantone lassen sich folgende 

Typen bilden: 

(1) «Anbieterkantone» (ZH, LU, BS) weisen eine stark ausdifferenzierte Angebotspalette auf. Alle 

oder fast alle Angebotsbereiche sind abgedeckt. Darüber hinaus hat das eigene Angebot in fünf 

bis neun Angebotstypen eine rechtsbindende Bedeutung für umliegende Kantone. 

(2) «Umfassende Selbstversorger» (VD, NE, FR, BE, AG) sind Kantone mit einer ebenfalls stark 

ausdifferenzierten Angebotspalette. Im Gegensatz zum Typ 1 weisen diese Kantone eine ge-

ringe Angebotsverflechtung mit anderen Kantonen auf. 

(3) «Vernetzungskantone» (AR, BL, GR, SG, TG, ZG) weisen eine mittlere bis starke Ausdifferen-

zierung ihrer Angebotspalette auf. Eine mittlere Ausdifferenzierung bedeutet, dass der Kanton 

Grund- bzw. Pflichtangebote und weitere Angebote in mehreren Angebotsbereichen abdeckt. 

«Vernetzungskantone» weisen darüber hinaus eine Angebotsverflechtung mit anderen Kanto-

nen in mehreren Angebotstypen auf. Das bedeutet, dass die eigene Angebotspalette auch aus-

serkantonal durch rechtsbindende Verhältnisse abgedeckt wird und/oder dass das eigene An-

gebot eine verbindliche Bedeutung für die Angebotspalette anderer Kantone hat. 

(4) «Selbstversorger mit Grundangebot» (JU, SH, VS) verfügen über eine Angebotspalette mit 

mittlerer Ausdifferenzierung, d. h. es werden Grund- bzw. Pflichtangebote plus weitere Ange-

bote in mehreren Angebotsbereichen abgedeckt. Zudem weisen diese Kantone eine geringe 

Angebotsverflechtung mit anderen Kantonen auf. 

(5) «Nachfragerkantone» (NW, OW, SZ, UR) weisen eine wenig ausdifferenzierte Angebotspalette 

auf. Ihre Angebotspalette deckt vorwiegend Grund- bzw. Pflichtangebote ab. Die eigene Ange-

botspalette wird in mehreren Angebotstypen ausserkantonal abgedeckt. 

In Bezug auf die interkantonale Zusammenarbeit in der Suchthilfe kann festgestellt werden, 

dass diese bei den Typen «Anbieterkanton», «Vernetzungskanton» und «Nachfragerkanton» 

unabdingbar ist. Kantone der Typen «umfassender Selbstversorger» und «Selbstversorger mit 

Grundangebot» scheinen hingegen bei der Angebotsgestaltung kaum mit anderen Kantonen 

verflochten zu sein. Werden die hier dargestellten Kantonstypen mit den präsentierten Kon-

textbedingungen (Urbanität, Problembelastung) verglichen, zeigen sich keine direkten Zusam-

menhänge zwischen Kontextbedingungen und der Angebotsdifferenzierung in den Kantonen. 

(5) Ergebnisse – Teil B: Angebote und Nutzung im Fokusbereich «Therapie, Bera-

tung und Wohnen» (Kapitel 6.2) 

Die vertiefe Analyse der Angebote und der Nutzung im Fokusbereich umfasst folgende acht 

Angebotstypen: «Ambulante Suchtberatung und Suchttherapie (Typ 1a)», «Stationäre Sucht-

therapie (Typ 2a)», «Betreutes institutionelles Wohnen (Typ 3)», «Institutionelles Wohnen 

mit ambulanter Begleitung (Typ 4)», «Ambulante Begleitung in Privatwohnungen (Typ 5)», 

«Familienplatzierungsorganisationen (Typ 6)», «Notunterkünfte (Typ 7)» und «Housing Frist 

(Typ 8)». Als wichtigstes Angebot im Kontext des Fokusbereichs wurden auch die Angebote 

der stationären Suchtmedizin in die Analyse miteinbezogen. 

Kapazität und Auslastung: In Bezug auf die eingeschätzte Auslastung der sozialtherapeuti-

schen Angebote im Fokusbereich durch die Anbieterinnen und Anbieter (Selbstdeklaration) 

zeigten sich regionale Unterschiede. Im Unterschied zur deutschsprachigen Schweiz wurde in 

der Westschweiz bei den meisten Angebotstypen eine höhere Auslastung verzeichnet; dies gilt 

namentlich für betreute und begleitete Wohnformen. Zudem machen die Ergebnisse deutlich, 

dass die Auslastung am Stichtag (31. Dezember 2021) als tendenziell höher eingestuft wurde, 

als dies im Durchschnitt während des Jahres 2021 der Fall war. Am Stichtag war die prozen-

tuale Auslastung in allen Angebotstypen, mit Ausnahme von Familienplatzierungs-
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organisationen (Typ 6), höher als 75 %; in den institutionellen und bedingungslosen Wohnan-

geboten sogar über 90 %. Eine tendenziell höhere Auslastung der Angebote gegen Ende des 

Jahres 2021 könnte auch mit der Corona-Pandemie zusammenhängen. 

Regionale Verteilung der Angebote: Die vier untersuchten Regionen Mittelland/Nordwest-

schweiz, Ostschweiz, Westschweiz und Zentralschweiz sind unterschiedlich mit den Angebots-

typen des Fokusbereichs ausgestattet. In der Region Mittelland/Nordwestschweiz wurden die 

meisten Anbieterinnen und Anbieter im Angebotstyp «Betreutes institutionelles Wohnen» be-

fragt und die Regionen Ostschweiz und Zentralschweiz zählten die meisten befragen Leistungs-

erbringenden im Angebotstyp «Ambulante Suchtberatung». In der Westschweiz waren hinge-

gen die meisten der befragten Leistungserbringenden im Angebotstyp «Stationäre Suchtthe-

rapie» tätig. Im Vergleich zeigte sich, dass Angebote der stationären Suchtmedizin etwas häu-

figer als die Angebote der stationären Suchttherapie vorkamen und sich gleichmässiger inner-

halb der Schweiz verteilen. Die regionale Angebotsabdeckung mit Angeboten des institutionel-

len Wohnens war in den Regionen Zentralschweiz und Westschweiz deutlich geringer als in der 

Region Mittelland/Nordwestschweiz. Zudem fällt auf, dass sich die Standorte der Angebote des 

institutionellen Wohnens rund um die urbanen Zentren in den Kantonen sammelten. 

Anzahl Nutzerinnen und Nutzer: Im Verhältnis zur kantonalen Bevölkerung zeigte sich am 

Stichtag, dass sich in den Kantonen Basel-Stadt, Neuenburg, Bern und Wallis die meisten 

Personen in einem Angebot des Fokusbereichs befanden (518 bis 1’037 Nutzerinnen und Nut-

zer pro 100’000 Einwohnende). Mit Abstand am wenigsten Nutzerinnen und Nutzer im Fokus-

bereich wohnten im Kanton Uri (38 Nutzende).  

Die kantonalen Unterschiede sind in Bezug auf die Anzahl Nutzerinnen und Nutzer der statio-

nären Suchtmedizin im Jahr 2020 nicht so stark ausgeprägt wie in den sozialtherapeutischen 

Angeboten des Fokusbereichs. Aber auch hier zählte der Kanton Basel-Stadt mit 277 Personen 

pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner die meisten Nutzerinnen und Nutzer. Daneben 

wiesen auch die beiden Kantone Solothurn (207 Nutzende) und Thurgau (189 Nutzende) eine 

im Verhältnis zur kantonalen Bevölkerung hohe Anzahl Nutzerinnen und Nutzer in der statio-

nären Suchtmedizin auf. Im Kanton Wallis hingegen wurden pro 100’000 Einwohnerinnen und 

Einwohner nur 57 Personen in einem Angebot der stationären Suchtmedizin gezählt. Auch die 

beiden Kantone Waadt (83 Nutzende) und Uri (84 Nutzende) wiesen im Verhältnis zur kanto-

nalen Bevölkerung die niedrigste Anzahl Personen in diesem Angebotstyp auf.  

Merkmale der Nutzerinnen und Nutzer: Nachfolgend werden die Ergebnisse zu den Ana-

lysen der Merkmale der Nutzerinnen und Nutzer zusammengefasst. Die Datenbasis hierfür 

waren die Stichtagesbefragung der Angebote im Fokusbereich sowie die Sekundäranalyse der 

medizinischen Statistik der Krankenhäuser (2020) durch das Gesundheitsobservatorium: 

Alter: Die Angebote im Fokusbereich wurden mehrheitlich von Nutzerinnen und Nutzern im 

jungen (20–34 Jahre) und mittleren (35–64 Jahre) Erwachsenenalter in Anspruch genommen. 

Letztere Altersgruppe war in fast allen Angebotstypen des Fokusbereichs am häufigsten ver-

treten. Kinder unter zwölf Jahren waren mit einem Anteil von 1 bis 9 % ausschliesslich in 

Angeboten der ambulanten und stationären Sozialtherapie, der ambulanten Begleitung in Pri-

vatwohnungen und in Familienplatzierungsorganisationen zu finden. Jugendliche bis 19 Jahre 

waren in allen Angebotstypen des Fokusbereichs sowie in der stationären Suchtmedizin mit 

Anteilen zwischen 1 bis 8 %, in Angeboten von Familienplatzierungsorganisationen sogar mit 

einem Fünftel vertreten. Auch Personen im Rentenalter gehörten seltener zu den Nutzerinnen 

und Nutzern im Fokusbereich und in der stationären Suchtmedizin. Der höchste Anteil (7–8 

%) an Personen im Rentenalter befand sich in den Angebotstypen «Ambulante Suchtberatung 

und Suchttherapie», «Betreutes institutionelles Wohnen» und «Notunterkünfte». 
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Geschlecht: In allen Angebotstypen des Fokusbereichs und der stationären Suchtmedizin (Typ 

2b) waren deutlich mehr Männer als Frauen vertreten. Die beiden ambulanten Angebotstypen 

«Suchtberatung und Suchttherapie» und «Ambulante Begleitung in Privatwohnungen» ver-

zeichneten im Vergleich den höchsten Frauenanteil (36–38 %). 

Hauptproblem: Anders als bei den Merkmalen Geschlecht und Alter ist in dieser Studie die 

Datengrundlage betreffend Hauptproblem der Nutzerinnen und Nutzer ungünstiger. In fast 

jedem zweiten Angebotstyp des Fokusbereichs war die Anzahl der Nutzenden ohne Angaben 

höher als diejenige mit entsprechenden Angaben. Bei den Nutzerinnen und Nutzern im Fokus-

bereich und der stationären Suchtmedizin, bei denen Daten vorlagen, wurde am häufigsten 

Alkoholkonsum oder multipler Substanzgebrauch als primäre Problemlast identifiziert. Je nach 

Angebotstyp wurde häufig auch der Konsum von Tabak, Cannabis, Opioiden oder Kokain als 

primäre Problematik festgestellt, während der Konsum von anderen Stimulanzien oder psycho-

aktiven Substanzen, der problematische Konsum von Schlaf- und Beruhigungsmitteln oder 

abhängige Verhaltensweisen nur bei einem geringen Anteil der Nutzerinnen und Nutzer die 

Hauptproblemlast darstellte. 

Komorbiditäten: Die Datenlage zu Komorbiditäten ist in dieser Studie als (sehr) dürftig zu 

bezeichnen. In fünf der acht Angebotstypen des Fokusbereichs befanden sich z. T. deutlich 

mehr Nutzende ohne als mit entsprechenden Angaben. In den Angebotsbereichen «Stationäre 

Suchttherapie», «Betreutes institutionelles Wohnen» und «Housing First» gestaltete sich die 

Datenlage am besten. Dies hängt möglicherweise damit zusammen, dass Komorbiditäten und 

sekundäre Abhängigkeiten oft erst im stationären Setting diagnostiziert werden. Diese An-

nahme wurde von kantonalen Expertinnen und Experten in den Fokusgruppen-Interviews be-

stätigt. Sie verwiesen darauf, dass in der sozialtherapeutischen Suchtberatung und -begleitung 

in der Regel kein systematisches Screening für Komorbiditäten verwendet wird. 

Analyse der Zuweisungs- und Anschlusswege in der stationären Suchttherapie und 

der Suchtmedizin: Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass ein grosser Teil der Personen 

mit einer Suchterkrankung Angebote im medizinischen Bereich nutzt, die sich den Steuerungs-

möglichkeiten der Kantone entziehen. Umso wichtiger erscheinen etablierte und gut funktio-

nierende Kooperationen zwischen den medizinischen und sozialtherapeutischen Angeboten. 

Ein Hinweis darauf, dass diese Kooperationen noch ausgebaut werden könnten, ergibt sich aus 

der Tatsache, dass jede dritte Person im Anschluss an die stationäre Suchtmedizin in ein am-

bulantes bzw. teilstationäres, über das Krankenversicherungsgesetz (KVG) finanziertes, An-

gebot wechselte und lediglich 5 % ein Angebot der sozialtherapeutischen ambulanten Beratung 

in Anspruch nahmen. Insgesamt zeigt sich eine geringe Angebotsverflechtung dieser beiden 

Systeme. 

Interkantonale Nutzerinnen- und Nutzerbewegungen: Aufgrund der Erhebungen in den 

Kantonen können interkantonale Nutzungsbewegungen in den Angebotstypen (1) der statio-

nären Suchttherapie, (2) der stationären Suchtmedizin und bei den institutionellen Wohnfor-

men dargestellt werden. Für die Planung des stationären Angebots und die interkantonale 

Koordination bzw. Zusammenarbeit bilden diese Daten eine wichtige Grundlage. Ein Drittel der 

Personen (32 %) hielt sich Ende 2021 für die stationäre Suchttherapie in einer Einrichtung 

ausserhalb des Wohnkantons auf. Die Nutzungsverflechtung vollzieht sich dabei weitgehend 

innerhalb der Sprachregionen. Im Bereich der stationären Suchtmedizin befanden sich im Jahr 

2020 20 % der Patientinnen und Patienten in einer ausserkantonalen Klinik. Es fällt auf, dass 

im Gegensatz zu den sozialtherapeutischen Behandlungen, die Westschweizer Kantone deut-

lich weniger KVG-finanzierte Behandlungen im suchtmedizinischen Bereich aufweisen als die 

Deutschschweiz. Dementsprechend ist auch die Nutzungsverflechtung der Suchtmedizin in der 

Deutschschweiz wesentlich umfangreicher als in der Westschweiz. Dadurch werden 
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Unterschiede zwischen den Sprachregionen sichtbar, die auf eine unterschiedliche Bedeutung 

der suchtmedizinischen und der sozialtherapeutischen Behandlung und Therapie für die Sucht-

hilfe hinweisen. Die Nutzungsverflechtung im Bereich des institutionellen Wohnens war eher 

gering. Meist waren es einzelne Personen (insgesamt 12 %), die ein ausserkantonales Angebot 

nutzten. 

(6) Ergebnisse – Teil C: Steuerung der Suchthilfe durch die Kantone (Kapitel 7) 

In den Kantonen haben sich unterschiedliche Formen etabliert, wie der Bereich der Suchthilfe 

gesteuert wird. Durch die vergleichende Analyse der Steuerungsinstrumente und -praktiken 

wurde sichtbar, dass sich die Kantone insbesondere im Grad der Institutionalisierung der Steu-

erung durch den Kanton unterscheiden. Auf Basis der Analyse wurde eine Typologie der kan-

tonalen Steuerungsformen entwickelt. Die Typologie berücksichtigte dabei verschiedene Ge-

staltungsebenen der kantonalen Steuerung: (a) die Steuerung auf der Ebene des Gesamtsys-

tems z. B. mit gesetzlichen oder strategischen Grundlagen, (b) die Leistungserbringung (z. B. 

Zusammenarbeit mit den leistungserbringenden Einrichtungen) sowie (c) die Fallebene (Len-

kung auf der Ebene der Suchtbetroffenen). Es wurden fünf Typen kantonaler Steuerung iden-

tifiziert, die ihre spezifischen Stärken und Entwicklungspotenziale haben: 

 

Typ 1: Kantone mit Basissteuerung – AR, NW, OW, SH, SZ, UR ZH 

Typ 2: Kantone mit erweiterter Basissteuerung ohne Fallsteuerung – BE, SG, SO, TG 

Typ 3: Kantone mit erweiterter Basissteuerung mit Fallsteuerung – AG, BL, JU 

Typ 4: Kantone mit ausgebauter System- und Leistungssteuerung – GR, LU, NE, ZG  

Typ 5: Kantone mit umfassender Steuerung – BS, FR, VD, VS 

 

Auf der Ebene des Gesamtsystems reicht das Spektrum des Institutionalisierungsgrads von 

Kantonen, die sich vornehmlich an nationalen Grundlagen orientieren und bei denen Steue-

rungsaufgaben vom Einsatz und den Ressourcen des kantonalen Beauftragten für Suchtfragen 

abhängen, bis hin zu Kantonen mit spezifischen strategischen und gesetzlichen Grundlagen 

für die Suchthilfe, in denen regelmässig Bedarfs- und Angebotsanalysen stattfinden, der 

Suchtbereich systematisch beobachtet wird und Steuerungsaufgaben innerhalb von differen-

zierten Verwaltungsstrukturen mit mehreren Dienststellen umgesetzt werden.  

Auf Ebene der Leistungserbringung erfolgt die innerkantonale Koordination und Vernetzung in 

Kantonen mit tiefstem Institutionalisierungsgrad entweder selbstorganisiert durch die leis-

tungserbringenden Einrichtungen oder im Rahmen des bilateralen Austauschs zwischen dem 

Kanton und den leistungserbringenden Organisationen. Kantone mit dem höchsten Institutio-

nalisierungsgrad auf dieser Ebene fördern die Kooperation und Vernetzung systematisch durch 

regelmässige Anlässe und Treffen mit möglichst allen Leistungserbringenden.  

Deutliche Unterschiede werden auch auf Ebene der Fallkoordination und -steuerung sichtbar. 

Kantone mit einem tiefen Institutionalisierungsgrad der Steuerung delegieren diese Aufgaben 

an Leistungserbringende und Kantone mit einem hohen Institutionalisierungsgrad verfügen 

über verschiedene standardisierte Steuerungsinstrumente, namentlich für komplexe Fälle (d. 

h. in der Regel im stationären Kontext). Im Rahmen dieser Analysen können keine Aussagen 

über die Qualität des Suchthilfesystems in den jeweiligen Kantonen gemacht werden. 
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(7) Ergebnisse – Teil D: Angebotssituation und bedarfsrelevante Entwicklungs-

trends (Kapitel 8) 

Die Schweiz verfügt über ein ausdifferenziertes, vielfältiges und professionelles Versorgungs-

system in der Suchthilfe. Dennoch wurden schweizweit Angebotslücken identifiziert: In vielen 

Kantonen besteht ein Mangel an Nachsorgeangeboten im Bereich Wohnen und Arbeit sowie an 

niederschwelligen Angeboten der Schadensminderung und Risikominimierung (z. B. Housing 

First und Drug Checkings). Aufgrund der Befragungen der leistungserbringenden Organisatio-

nen im Fokusbereich kann davon ausgegangen werden, dass sich dieser Mangel in Zukunft 

verschärfen wird. Bereits zum Zeitpunkt der Erhebungen nahmen 53 bis 73 % der befragten 

Anbieterinnen und Anbieter Lücken im Angebotstyp war, in dem sie tätig sind. In allen Ange-

botstypen wurde von mindestens einem Viertel dieser Organisationen angegeben, dass die 

Nachfrage höher als das Angebot sei. Mit 75 % lag dieser Wert beim Angebotstyp «Housing 

First» am höchsten. Hinzu kommt, dass in den meisten Angebotstypen des Fokusbereichs bis 

2024 eine Steigerung des Bedarfs erwartet wird. 

Weitere bedarfsrelevante Entwicklungstrends im Suchtbereich ergeben sich aufgrund von in-

haltlichen und strukturellen Veränderungen: Auf inhaltlicher Ebene wird eine Zunahme von 

Komorbiditäten, Mehrfachbelastungen und Mehrfachanbindungen ans Hilfesystem beobachtet. 

Ebenfalls treffen Fachpersonen vermehrt auf Zielgruppen, auf die ihre Angebote nicht ausge-

richtet sind (z. B. Jugendliche, Personen im Rentenalter und Frauen). Auch Konsum- und Ver-

haltensformen sowie Prävalenzen verändern sich, wobei die Substanzen Alkohol und Tabak 

weiterhin die höchste gesellschaftliche Problemlast ausmachen. Auf struktureller Ebene sehen 

sich die leistungserbringenden Organisationen zunehmend mit einer Verlagerung der Sucht-

hilfe in den von Krankenkassen finanzierten Bereich sowie mit Finanzierungslücken konfron-

tiert. Zudem beobachten sie eine Zunahme der Chancenungleichheit beim Zugang zu den 

Hilfsangeboten. Für die Weiterentwicklung der Suchthilfe eröffnen sich aus Sicht der Expertin-

nen und Experten Handlungsfelder sowohl bezüglich der kantonalen Versorgungsgestaltung 

(z. B. Verbesserung der interdepartementalen Zusammenarbeit, Einbezug von Fachwissen aus 

der Praxis, der leistungserbringenden Einrichtungen und der Gemeinden) sowie in der Stär-

kung der inner- und interkantonalen Kooperation.  

(8) Empfehlungen (Kapitel 9) 

Die folgenden Empfehlungen zielen auf die Weiterentwicklung der kantonalen bzw. interkan-

tonalen Steuerung der Suchthilfe ab. Ihre Darstellung ist in die vier Themenfelder des Modells 

zur Gestaltung sozialer oder gesundheitsbezogener Versorgungssysteme gegliedert (Strem-

low, et. al. 2019): (a) Sucht als bio-psycho-soziales Phänomen und dessen soziale Folgen; (b) 

Steuerung der Suchthilfe; (c) Angebote und Leistungen sowie (d) Versorgungssysteme. 

Themenfeld A – Sucht als bio-psycho-soziales Phänomen  

Das Themenfeld A adressiert im Modell von Stremlow, Riedweg & Bürgisser (2019) die gene-

relle «Problemartikulation» oder «Problembeschreibung» von Sucht in der Gesellschaft. In die-

ser Studie wird Sucht als ein bio-psycho-soziales Phänomen verstanden, dessen Entstehung 

und Auswirkungen auf drei Ebenen zu verorten sind, d. h. Sucht als biologisches, psychisches 

und soziales bzw. gesellschaftliches Phänomen. Die Empfehlungen in diesem Themenfeld stre-

ben an, eine verbesserte Evidenz zu den unterschiedlichen Aspekten der Sucht als bio-psycho-

soziales Phänomen und der Suchthilfe zu schaffen und diese der Bevölkerung, der Fachwelt 

und Politik zugänglich zu machen. 

Förderung wissenschaftlicher Studien und Evaluationen: Um eine umfassende Angebots-, Be-

darfs- und Zielgruppenanalyse im Bereich der Suchthilfe in der Schweiz durchzuführen, müs-

sen Daten verschiedener Monitoringsysteme herangezogen werden. Aus diesem Grund sollte 
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der Ausbau eines nationalen Suchtmonitorings erfolgen, das die suchthilfebezogenen Daten 

zusammenführt und durch Sekundärdaten (z. B. der Polizei, Gesundheitsversorgung, Kran-

kenkassen) ergänzt, und es sollten Entwicklungen im Feld systematisch erhoben, ausgewertet, 

veröffentlicht und für die Gestaltung der Suchthilfe verwendet werden. Ebenso müssten be-

lastbare Studien über die volkswirtschaftlichen Kosten von Suchtphänomenen gefördert wer-

den, die sowohl soziale Ursachen als auch Auswirkungen von Suchtkrankheiten mitberücksich-

tigen. In diesem Kontext ist auch die Erfassung personenbezogener Merkmale der Nutzenden 

sowie ihrer Zuweisungs- und Anschlusswege unerlässlich. Von besonderem Untersuchungsin-

teresse ist dabei die Frage der Inanspruchnahme und des Zusammenspiels von KVG-finanzier-

ten Angeboten der Suchtmedizin und nicht-KVG-finanzierten Angeboten des Sozialbereichs. 

Im Weiteren könnte durch regelmässige Evaluationen der Leistungserbringung das Suchthil-

fesystem analysiert und fachlich beurteilt werden. Auch Längsschnittstudien über Fallverläufe 

und Wirkungen der Interventionen der Suchthilfe könnten eine evidenzbasierte Steuerung för-

dern. 

Sensibilisierungskampagnen und Aufklärungsarbeit für die Bevölkerung: Die Aufklärung der 

Gesamtbevölkerung über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Phänomen 

Sucht, die Auswirkungen von risikohaftem Konsum und abhängigem Verhalten sowie über die 

vorhandenen Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten ist zu fördern, um die Bevölkerung 

zu sensibilisieren, ausgewählte Zielpersonen zu erreichen sowie Betroffene und ihre Angehö-

rigen zu entstigmatisieren. Sucht als bio-psycho-soziales Phänomen als auch damit verbun-

dene Trends sind nicht an Kantonsgrenzen gebunden. Es ist zu empfehlen, dass sich einerseits 

Kantone zusammenschliessen und gemeinsam Präventions- und Aufklärungsprogramme ent-

wickeln. Andererseits könnte, angesichts der unterschiedlichen Ressourcenausstattung in den 

Kantonen, auch der Bund wieder vermehrt nationale Angebote des Wissenstransfers, der Sen-

sibilisierung und der Aufklärung bereitstellen oder Dritte damit beauftragen. 

Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen: Um dem schweizweiten Fachkräftemangel zu be-

gegnen, sind vermehrte Bemühungen im Bereich der Aus- und Weiterbildung zu empfehlen. 

Zum einen sollten suchtspezifische Themen bereits in der Grundausbildung von relevanten 

Berufsgruppen der Suchthilfe gefördert werden. Zum anderen sollten Weiterbildungen im Be-

reich Sucht besser koordiniert und es sollte über deren Durchführungen systematisch infor-

miert werden. Neben der Förderung von Aus- und Weiterbildungen von Fachpersonen ist auch 

der Auf- und Ausbau von suchtspezifischem Wissen bei Berufsgruppen in angrenzenden Tätig-

keitsfeldern zu empfehlen. Gleichzeitig müssen auch die strukturellen Voraussetzungen gege-

ben sein, damit Fachpersonen ihr gewonnenes Wissen auch anwenden können (z. B. mit Ver-

gütung der Kooperations- und Vernetzungstätigkeiten, klare und effiziente Kommunikations-

wege, digitale Tools). 

Themenfeld B – Suchtpolitische Gestaltung der Suchthilfe  

Dieses Themenfeld fokussiert die politische Gestaltung der Suchthilfe. Unter bestimmten Um-

ständen werden in diesem zweiten Feld gesellschaftlich artikulierte suchtbezogene Probleme 

(Themenfeld A) von politischen Akteurinnen und Akteuren aufgenommen und in Form von 

politischen Programmen bearbeitet. Zu diesem Zweck werden in der Regel gesetzliche Grund-

lagen geschaffen, Zuständigkeiten geklärt und es wird eine politisch-administrative Umsetzung 

(Ausarbeitung von Zielsetzungen, Planungen, der Finanzierung, der Leistungserbringung, Eva-

luationen usw.) realisiert. 

Chancengerechte Finanzierungsstrukturen: Um die internationalen Standards der WHO und 

UNODC (2020a) umzusetzen, die einen gleichberechtigten und kostenfreien Zugang für alle 

Hilfesuchenden, unabhängig ihres Alters, Geschlechts, Wohnorts, Hauptproblems, sozioöko-

nomischen Status und Aufenthaltsrechts fordern, ist Folgendes zu empfehlen: Die Kantone 
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sollten ihre Gesetzesgrundlagen entsprechend anpassen und in Zusammenarbeit mit allen 

Kostenträgerinnen und -trägern (Bund, Versicherungen, Justiz, Gemeinden) nachhaltige Fi-

nanzierungsmodelle entwickeln. Angesichts der Unterschiede zwischen den Kantonen emp-

fiehlt es sich, diese Handlungsempfehlung mit Unterstützung des Bundes und entsprechenden 

nationalen Vorgaben umzusetzen. Bei der Entwicklung gilt es auch den Bedarf an Zeitgut-

schriften für Koordinationsleistungen sowie von Arbeiten, die nicht direkt an der Klientel durch-

geführt werden, zu berücksichtigen. Kurz- und mittelfristig lassen sich kantonale Finanzie-

rungsmodelle, zu Gunsten der Gleichbehandlung der Betroffenen und der fachlichen Indika-

tion, beispielsweise durch die Schaffung eines innerkantonalen Lastenausgleichs zur Entlas-

tung der Gemeindefinanzen, durch die Aufhebung der Rückzahlungspflicht bei Sozialhilfebe-

ziehenden sowie durch die Streichung des Selbstbehalts für sozialtherapeutische Behandlun-

gen verbessern.  

Strategische und rechtliche Grundlagen: Es empfiehlt sich, im Kanton (oder in einer interkan-

tonalen Versorgungsregion) eine mehrjährige strategische Planung zur (Weiter-)Entwicklung 

der Suchthilfe mit entsprechenden Leitlinien, Zielen und Massnahmen zu realisieren und dabei 

die Zielerreichung regelmässig zu überprüfen. 

Aufgaben der Beauftragten für Suchtfragen: Eine besondere Rolle in der Gestaltung der kan-

tonalen Suchthilfe sollten die KKBS-Mitglieder einnehmen, da sich ihre Expertise nicht nur auf 

das Fachliche, sondern auch auf politische Prozesse bezieht. Für die Stelle der oder des kan-

tonalen Beauftragten wird daher ein standardisiertes Stellenprofil empfohlen, das unter ande-

rem die Mitarbeit im interdepartementalen Steuerungsgremium für Suchthilfe, die Entwick-

lung, Umsetzung und das Monitoring Suchthilfestrategie im Kanton oder in der Region und die 

Leitung von regelmässigen Austauschgremien mit den Leistungserbringenden im Kanton oder 

in der Region vorsieht. 

Themenfeld C – Angebote und Leistungen  

Im Fokus dieses Themenbereichs stehen die Angebote und professionellen Leistungen, die im 

Rahmen der Suchthilfe erbracht werden. 

Kantonale Angebotspalette: Die Kantone müssen sicherstellen, dass ihre Bevölkerung Zugang 

zu einem Suchthilfesystem erhält, das die Mindestanforderungen der WHO und UNDOC erfüllt. 

Die Palette der Suchthilfeangebote im Kanton sollte demnach sowohl medizinische als auch 

Angebote des Sozialbereichs umfassen. In dieser Studie wurden kantonale und überregionale 

Angebotslücken identifiziert: Insbesondere sollten zukünftig niederschwellige und aufsuchende 

Angebote, Angebote im Bereich des institutionellen Wohnens, der ambulanten Begleitung in 

Privatwohnungen sowie der Risikominimierung und Überlebenshilfe ausgebaut werden. Unab-

hängig vom Suchthilfesystem sollte auch in den Ausbau von bedingungslosem und bezahlba-

rem Wohnraum investiert werden. Im Rahmen von interkantonalen Kooperationen können 

Angebote auch ausserkantonal erbracht werden, solange der kantonalen Bevölkerung ein 

gleichberechtigter Zugang gewährleistet wird. Im Sinne der Versorgungsgerechtigkeit sollte 

der Bund die Kantone dabei unterstützten, dass schweizweit jeder Person ein gleichwertiges 

Beratungs- und Behandlungsangebot zur Verfügung steht. 

Angebotsplanung und Abstimmung der Leistungserbringung: Die Gestaltung der Leistungser-

bringung sollte auf einer Angebotsplanung basieren, der eine Bedarfsanalyse vorausgeht und 

die mit allen Anspruchsgruppen ausgearbeitet wurde. Dabei sollte die Angebotsplanung und -

abstimmung sowohl medizinische als auch sozialtherapeutische Angebote berücksichtigen, 

auch wenn die Steuerungsmöglichkeiten der Kantone bei den medizinischen Leistungen ein-

geschränkt sind. In einem weiteren Schritt der Leistungsabstimmung wird die aktive Einbin-

dung der Leistungserbringenden in die Angebotsplanung empfohlen. Es ist erforderlich, das 

Know-how der Leistungserbringenden systematisch zu berücksichtigen. Im Zentrum dieser 
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Form der Leistungsabstimmung sollten gezielt koordinierte Behandlungspfade der Suchtbe-

troffenen stehen (Stichwort: integrierte Versorgung). Mit einer kantonsübergreifenden Abstim-

mung in definierten regionalen Planungsregionen können, namentlich in kleinen Kantonen, 

Unter- oder Überauslastungen von Einrichtungen sowie ein allfälliger Entwicklungsbedarf von 

Angeboten effizienter bearbeitet werden. Angesichts der unterschiedlichen institutionellen 

Rahmenbedingungen der Kantone steht eine Verstärkung der interkantonalen Zusammenar-

beit und regionalen Gestaltung vor grossen Herausforderungen. Um diese zu bewältigen, be-

darf es zunächst einer Informationsstandardisierung und eines Aufbaus regelmässiger Aus-

tauschformate. Im Weiteren sollte auch der Bund die Kantone bei ihrer Angebotsplanung und 

-abstimmung unterstützen, gerade auch, weil ein Grossteil des Suchthilfesystems in die kan-

tonalen Spitalplanungen und in nationale Strukturen (d. h. KVG) eingebunden ist.  

Zugang und Erreichbarkeit: Im Hinblick auf den Zugang und die Erreichbarkeit des gegenwär-

tigen Suchthilfeangebots müssen nationale und kantonale Gesetzesgrundlagen der Leistungs-

erbringung und -finanzierung im Hinblick auf strukturelle Ungleichbehandlung von Zielgruppen 

geprüft und angepasst werden. Weitere Studien zur Identifikation von (zielgruppenspezifi-

schen) Zugangshürden sind sowohl auf kantonaler als auch auf nationaler Ebene zu empfeh-

len. Während es Personen gibt, die bewusst nicht vom Suchthilfesystem erreicht werden möch-

ten, gibt es auch besonders vulnerable Gruppen, die durch die bisherigen Angebotsstrukturen 

und Zugangswege der Suchthilfe noch ungenügend oder zu spät erreicht wurden. Für letztere 

Personengruppen sollten daher aufsuchende Angebote gefördert werden, die sich an den Le-

bensformen und -orten der entsprechenden Zielgruppen orientieren. 

 

Themenfeld D – Versorgungssysteme  

Versorgungssysteme fokussieren auf die Angebots- oder Leistungserbringung in Versorgungs-

strukturen oder -netzwerken in einem definierten Einzugsgebiet (z. B. einer Gemeinde, einem 

Bezirk, einem Kanton oder einer interkantonalen Region). Dabei stellen sich Fragen der Ab-

stimmung der Angebote in der Versorgungskette (Stichwort integrierte Versorgung) und der 

Lenkung oder Steuerung der Angebote gemäss den Bedürfnissen der Betroffenen (z. B. nie-

derschwelliger Zugang, Case Management). Die Empfehlungen in diesem Themenfeld zielen 

darauf ab, den suchtgefährdeten oder -betroffenen Personen und ihren nahestehenden Dritten 

eine Orientierung und Vermittlung zu Hilfsangeboten im multidisziplinären Feld der Suchthilfe 

anzubieten. 

Kooperation und Koordination mit und unter den Leistungserbringenden: Für die Gestaltung 

eines effizienten Versorgungsystems ist eine enge Zusammenarbeit und Vernetzung aller Ak-

teursgruppen der Suchthilfe und aus den angrenzenden Bereichen notwendig. Es empfehlen 

sich Settings, in denen sich die verschiedenen Akteursgruppen (Politik, Leistungserbringende, 

Kostentragende usw.) in regelmässigen Abständen und in systematischer Form über die Ent-

wicklungen im Feld sowie über die Angebotsentwicklung, -nutzung und -abstimmung austau-

schen. Die Informations- und Vernetzungsanlässe können im eigenen Kanton oder im Rahmen 

eines interkantonalen Zusammenschlusses in der Region stattfinden. Für den Austausch und 

die Vernetzung der entsprechenden Akteursgruppen empfiehlt sich auch der Ausbau von digi-

talen Plattformen und Veranstaltungen. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteurinnen 

und Akteure in der Suchthilfe sollte langfristig geplant und möglichst formalisiert und institu-

tionalisiert werden z. B. im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung, um die Verbindlichkeit 

für die Mitglieder zu erhöhen. Als unterstützendes Element von Kooperationssystemen wäre 

auch der Ausbau einer nationalen Koordinationsstelle für die im Bereich Sucht tätigen Fach-

personen empfehlenswert, die sich den administrativen Tätigkeiten sowie den Vermittlungs-

aufgaben widmet und somit die Netzwerkmitglieder im Hinblick auf ihre Ressourcen entlasten 

könnte. 
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Indikationsstellung und Case Management bei komplexen Fällen: Eine fachlich indizierte Ver-

mittlung der Betroffenen in ein für sie geeignetes Suchthilfeangebot kann nur erfolgen, wenn 

keine strukturellen Zugangshürden und keine ökonomische Fehlanreize bestehen. Aus diesem 

Grund ist für eine differenzierte Indikationsstellung bei stationären Therapien und besonders 

komplexen Fallsituationen eine fachlich geführte und niederschwellige Indikationsstelle1 zu 

empfehlen, die unabhängig von Kostenträgerinnen und -trägern und in Zusammenarbeit mit 

den Hilfesuchenden agieren kann. Suchtklientinnen und -klienten beanspruchen in der Regel 

verschiedene Leistungen. Werden diese Leistungen ungenügend koordiniert, können Einbus-

sen bei der Behandlungsqualität oder bei der Erreichung der Behandlungsziele die Folge sein. 

In dieser Studie wird verschiedentlich auf die bisher ungenügend finanzierte Schnittstellenar-

beit verwiesen. Dadurch kann nicht überall gewährleistet werden, dass Hilfesuchende bei ihrer 

Problembewältigung fachlich begleitet und mit geeigneten Unterstützungsangeboten vernetzt 

werden. Es ist daher zu empfehlen, die professionelle Fallbegleitung als eine qualitätsstei-

gernde Leistung im Versorgungsystem zu sehen und diese entsprechend zu institutionalisieren 

(z. B. im Rahmen einer Leistungsvereinbarung oder durch den Aufbau einer niederschwelligen 

Stelle für das Case Management). 

 

 

  

__________ 
1  Je nach Grösse des Kantons empfiehlt es sich, die Koordinations- und/oder Indikationsstelle an mehreren Standorten 

anzubieten, um die geografische Erreichbarkeit zu gewährleisten. 
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1 Einleitung 

Die vorliegende Studie versteht Sucht als ein bio-psycho-soziales Phänomen, dessen Entste-

hung und dessen Auswirkungen auf allen drei Ebenen – biologisch, psychisch und gesellschaft-

lich – zu verorten sind. Sucht hat demnach Auswirkungen auf die Physis und die Psyche der 

Menschen, ihr soziales Umfeld und ihre soziale Integration. Sie entsteht aus individuellen Ver-

anlagungen und persönlichen Faktoren (z. B. soziales Umfeld, Lebenssituation, Erfahrungen), 

aber auch durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen (z. B. kultureller Umgang mit Sub-

stanzkonsum/abhängigem Verhalten, Verfügbarkeit usw.) (Bundesamt für Gesundheit 2021). 

Demzufolge beruht die substanzbezogene Abhängigkeit bzw. die abhängige Verhaltensweise 

auf einer komplexen dynamischen Interaktion zwischen biologischen, psychologischen und so-

zialen Faktoren (Skewes & Gonzalez 2013). 

Das Suchthilfesystem mit seinen verschiedenen Angeboten, Akteurinnen und Akteuren und 

deren Aktivitäten bildet traditionell ein sehr heterogenes Feld mit komplexen Strukturen: Or-

ganisation, Leistungserbringung wie auch Finanzierung sind kantonal unterschiedlich geregelt. 

Gleichzeitig befindet sich das Suchthilfesystem in einem stetigen Wandel, die Angebote der 

Institutionen entwickeln sich weiter. Die Konferenz der kantonalen Beauftragten für Suchtfra-

gen (KKBS) befasst sich intensiv mit dieser Thematik; dies unter anderem mit dem Ziel, die 

Steuerung der Angebote auch aus kantonsübergreifender Perspektive zu betrachten. Der Fach-

diskurs in der KKBS zeigte, dass in der komplexen Thematik ein gemeinsames Verständnis 

und gemeinsame Grundlagen notwendig sind, um die kommenden Herausforderungen bear-

beiten zu können. Im Anschluss an das Seminar der KKBS im Juni 2019 und in weiteren Work-

shops zu Angebotstypologien und Zielgruppen entschied sich die KKBS, ein Projektteam der 

Hochschule Luzern – Soziale Arbeit zu beauftragen, zusammen mit den Kantonen Grundlagen 

zu erarbeiten, die eine verstärkte (inter-)kantonale Steuerung fördern können. Die Entwick-

lung dieser Grundlagen wurde in vier Schritten bearbeitet: 

(1) Entwicklung einer breit abgestützten Angebotstypologie, 

(2) Pretest der Angebotsanalysen (inklusive Entwicklungsperspektiven) und Steuerung in den 

Kantonen Aargau, Obwalden, Waadt und Wallis, 

(3) Analyse der Angebote und der Steuerung in 22 Kantonen in Form von «Kantonsportraits» 

sowie 

(4) eine Gesamtanalyse, u. a. mit dem Fokus auf die interkantonale Koordination 

 

Nach der Durchführung der ersten drei Arbeitsschritte stand den Beauftragten jedes Kantons 

ein Bericht zur Verfügung, der die Angebotspalette, die Ergebnisse der Angebotsanalysen im 

Fokusbereich «Therapie, Beratung und Wohnen» zusammenfasst und das kantonale Steue-

rungssystem im Bereich der Suchthilfe darstellt. Diese inhaltlich identisch strukturierten Kan-

tonsberichte oder Kantonsportraits eröffneten den Beauftragten der Kantone erstmals syste-

matische Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Kantonen. Diese sollen, entsprechend dem 

Handlungsfeld Nr. 5 der Nationalen Strategie Sucht (Bundesamt für Gesundheit 2015, 2020), 

die Vernetzung verstärken und Kooperationsmöglichkeiten aufzeigen. Im Weiteren bilden die 

Kantonsberichte die Grundlage für die im Folgenden präsentierte Gesamtanalyse.  

 

Das Analysekonzept für den systematischen interkantonalen Vergleich in der Gestaltung der 

Suchthilfe orientiert sich am «Luzerner Modell» zur Gestaltung sozialer Versorgung (Stremlow, 

Riedweg, Bürgisser 2019). Das «Luzerner Modell» (vgl. S.18) basiert auf der soziologischen 

Systemtheorie und definiert vier Beobachtungs- und Entwicklungsbereiche des Sozialwesens. 
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Relevant aus Steuerungssicht ist der Entwicklungsbereich der «sozialpolitischen Systemge-

staltung» («Sozialplanung»), der vier Handlungsebenen umfasst: 

- «Programm und Finanzierung: Definition der Ziele, Inhalte, Zuständigkeiten (politisch, 

rechtlich) und Finanzierung der Hilfe 

- Leistungen und Angebote: Durchführung des Programms in Form der Planung, Umset-

zung und Weiterentwicklungen von Leistungen und Angeboten in der Sozialwirtschaft 

- Versorgungsstrukturen: Umsetzung des Programms in bestimmten Versorgungsstruktu-

ren 

- Leistungserbringung: Form der Zusammenarbeit mit den beteiligten leistungserbringen-

den Einrichtungen» (Stremlow et al., 2019) 

 

Das «Luzerner Modell» kombiniert nun diese vier Handlungsebenen mit den vier typischen 

Handlungsphasen im Managementkreislauf: Analyse, Strategie, Umsetzung und Weiterent-

wicklung. Damit entsteht eine Matrix mit 16 Gestaltungsaufgaben (vier Handlungsphasen mal 

vier Handlungsebenen), die systematisch aufeinander bezogen und abgestimmt werden kön-

nen: 

 

 Phase I 

(A) Analyse 

Phase II 

(S) Strategie 

Phase III 

(U) Umsetzung 

Phase IV 

(W) Weiter- 

entwicklung 

Gestaltungs-
ebene 1 

Programm und  
Finanzierung 

(A1)  

Kontextanalyse,  

Finanzierung 

(S1)  

Ziele und Vorga-
ben 

(U1)  

Kontext-/System-
prüfung 

(W1)  

Strategisches  

Controlling 

Gestaltungs-
ebene 2 

Leistungen und 
Angebote 

(A2) 

Angebots-/ und Ziel-
gruppenanalyse 

(S2) 

Angebotsplanung 

(U2) 

Aktualisierung 

Angebot 

(W2) 

Angebotsprüfung 

Gestaltungs-
ebene 3 

Versorgungs-
strukturen 

(A3) 

Versorgungsstruktur-
analyse 

(S3) 

Rahmenvorgaben 

(U3) 

Austauschprozesse 

(W3) 

Struktur-/  

Prozessevalua-

tion 

Gestaltungs-
ebene 4 

Analyse Leis-
tungserbringung 

(A4) 

Analyse  

Leistungserbringende 

(S4) 

Leistungs- 
vereinbarungen 

(U4) 

Reporting,  

Leistungs- 

erbringende 

(W4) 

Weiter- 
entwicklung 

Leistungs- 
erbringung 

Abbildung 1: Handlungsphasen und -ebenen bei der Gestaltung sozialer Versorgung (Stremlow et al. 2019) 

 

Im nachfolgenden Kapitel 2 werden anlehnend an diese Handlungsbereiche der Gestaltung 

sozialer Versorgung die Zielsetzungen dieses Projekts und das Forschungsdesign vorgestellt. 

Das methodische Vorgehen, die Datenbasis und die Analyseverfahren werden im Kapitel 3 

näher erläutert. Wie jede wissenschaftliche Forschungsarbeit unterliegt auch diese Studie ge-

wissen Limitationen. Die Limitationen dieser Studie gründen zum einen in den Erhebungsme-

thoden und dem Rücklauf der Fragebogen und zum anderen in den strukturellen Rahmenbe-

dingungen (z. B. Corona-Pandemie, knappe Ressourcen bei den Befragten). Diese werden am 

Schluss des Kapitels 3 und in der Einleitung der Ergebniskapitel 5 bis 8 näher beschrieben. Die 

Datengrundlage zur Analyse der Merkmale der Nutzerinnen und Nutzer im Fokusbereich wird 

einleitend im Abschnitt zu jedem Merkmal separat ausgewiesen.  
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Auf der Basis einer Synthese von ausgewählten internationalen und nationalen Erkenntnissen 

zur Gestaltung der Suchthilfe (Planung, Steuerung, Leistungserbringung und Evaluation) ver-

folgt das Kapitel 4 das Ziel, Fachpersonen und den Verantwortlichen der Kantone Reflexions-

angebote zur Weiterentwicklung der Suchthilfe zur Verfügung zu stellen. Hierzu wurde im Rah-

men dieses Projekts ein «State of the Art»-Bericht verfasst (Lischer, Eder, Stremlow, Wyss, 

Knecht & Häfeli 2022). Die darin dargestellten nationalen und internationalen Standards der 

Suchthilfe dienen als «Soll-Werte», an denen sich die Weiterentwicklung der (inter-)kantona-

len Gestaltung der Suchthilfe orientieren sollte, und bilden somit eine zentrale Grundlage für 

die Empfehlungen im letzten Kapitel.  

 

Im Kapitel 5 werden suchtbezogene Rahmenbedingungen (Urbanität, Prävalenzen) vorgestellt, 

die für die Analysen der Angebote und der Steuerung der Kantone relevant sein können. 

 

Das Kapitel 6 enthält eine detaillierte Angebots- und Nutzungsanalyse der Angebote im Fokus-

bereich «Beratung, Therapie und Wohnen» und der stationären Suchtmedizin. Es werden so-

wohl Kapazitäten, Auslastungen und die regionale Verteilung der Angebote beschrieben als 

auch Merkmale der Nutzerinnen und Nutzer (Alter, Geschlecht, Hauptproblem, Komorbiditä-

ten, Wohnkanton). Ausserdem werden interkantonale Nutzungsbewegungen präsentiert.  

 

Das Kapitel 7 enthält eine Typologisierung der Steuerung der Suchthilfe in den Kantonen. 

Dabei wurde versucht, die Komplexität der unterschiedlichen Steuerungsmodelle der 22 Kan-

tone zu reduzieren. 

 

Die Einschätzungen der befragten Anbieterinnen und Anbieter sowie der kantonalen Expertin-

nen und Experten zur aktuellen Versorgungssituation und den erwarteten Entwicklungstrends 

im Bereich der Suchthilfe werden im Kapitel 8 dargestellt. Das letzte Kapitel 9 enthält auf Basis 

der Studienergebnisse sowie nationaler und internationaler Standards des Syntheseberichts 

Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Suchthilfe.  

 

Für eilige Leserinnen und Leser finden sich in den Ergebniskapiteln Kurzzusammenfassungen 

in Form von Zwischenfazits in blauen Kästchen.  
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2 Zielsetzungen und Forschungsfragen 

Die vorliegende Studie verfolgt das Ziel, den Kantonen Grundlagen zur Verfügung zu stellen, 

um die Gestaltung der Suchthilfe (d. h. die Steuerung, die Angebotsgestaltung, die Zusam-

menarbeit mit Leistungserbringenden, die Versorgungspfade usw.) zu reflektieren und weiter-

zuentwickeln. Ein Fokus der Untersuchung liegt dabei auf der interkantonalen Kooperation. 

 

Um diese Grundlagen zur Verfügung stellen zu können, umfasst diese Studie vier Untersu-

chungsfelder: Die Analyse der Angebote in den Kantonen (Teil A), eine detailliertere Angebots- 

und Nutzungsanalyse im Fokusbereich «Therapie, Beratung und Wohnen» (Teil B), die Steue-

rung der Suchthilfe in den Kantonen (Teil C) sowie die Analyse der Versorgungssituation und 

Entwicklungstrends (Teil D). In den nächsten Abschnitten werden die forschungsleitenden Fra-

gen in den vier Untersuchungsfeldern kurz erläutert. 

2.1 Angebots- und Nutzungsanalysen (Teile A und B) 

Die Erfassung der kantonalen Angebotspaletten hat zum Ziel, das Angebotsspektrum jedes 

Kantons und dessen interkantonale Angebotsverflechtung aufzuzeigen. Im Fokusbereich «The-

rapie, Beratung und Wohnen» wird die Angebotsanalyse durch eine Nutzungsanalyse ergänzt 

(Teil B). Die Erhebungen gehen folgenden Fragen nach: 

- Über welche und wie viele Angebotstypen der Suchthilfe verfügen die Kantone innerhalb 

und/oder ausserhalb der Kantonsgrenzen? 

- Welche Merkmale weisen die Nutzenden im Fokusbereich «Therapie, Beratung und Woh-

nen» auf? 

- Welche Angebotstypen im Fokusbereich verzeichneten am Stichtag (31. Dezember 2021) 

und im Jahr 2021 eine hohe Nachfrage? Welche Angebote waren weniger stark ausgelastet? 

Wo wird eine veränderte Nachfrage in Zukunft erwartet? 

- Zwischen welchen Kantonen und in welchen Angebotstypen lassen sich Angebots- und Nut-

zungsverflechtungen erkennen? 

2.2 Kantonsvergleiche in der Steuerung der Suchthilfe (Teil C) 

Voraussetzung für eine interkantonale bzw. regionale Zusammenarbeit ist das Verständnis 

über die Art, wie die jeweiligen Kantone die Suchthilfe steuern. Die Erhebungen zielen deshalb 

darauf ab, in der kantonalen Steuerung Besonderheiten und «Gute Praxis» zu identifizieren 

sowie das Potenzial interkantonaler Steuerung abzuschätzen. Die forschungsleitenden Fragen 

im Themenfeld C lauten: 

- Wie steuern die Kantone die Suchthilfe? 

- Welche Instrumente und Grundlagen stehen ihnen dabei zur Verfügung? 
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2.3 Angebotssituation und bedarfsrelevante Entwicklungstrends 

(Teil D) 

Gesellschaftliche Entwicklungen führen zu einer ständigen Veränderung von Suchtformen und 

Suchtmustern, die Einflüsse auf die Bedarfsentwicklung haben können. Zur Entwicklung eines 

adäquaten Angebots erscheinen eine Beurteilung der Versorgungssituation im Kanton und die 

Reflexion von Entwicklungstrends sinnvoll. Daraus leiten sich folgende Fragen ab: 

- Wie ist die Versorgungssituation in den Kantonen zu beurteilen (Über- oder Unterversor-

gung, Angebotslücken, Abstimmungsbedarf zwischen Angebotsformen oder Kantonen)? 

- Welche angebots- und nutzungsrelevanten Entwicklungen und strukturellen Trends sind im 

Feld der Suchthilfe zu beobachten? Wie wird der künftige Bedarf eingeschätzt? 
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3 Grundlagen und methodisches 

Vorgehen 

3.1 Entwicklung einer Angebotstypologie der Suchthilfe 

Voraussetzung für eine kantonsvergleichende Angebotsanalyse ist eine systematische und 

konsistente Typologie der Angebote im Bereich der Suchthilfe. Das bedeutet, dass eine Klas-

sifizierung notwendig ist, die die Bereiche kategorisiert und zu Angebotspaketen zusammen-

fasst, damit sie vergleichbar werden (Stremlow et al., 2019, S. 91). Bislang hat sich in der 

Suchthilfe keine einheitliche Klassifizierung durchgesetzt2, die als Steuerungsgrundlage ver-

wendet werden könnte. Insbesondere deshalb, weil bisherige Klassifizierungen mehrheitlich 

entlang von Leistungserbringenden differenzieren und weniger auf Ebene der Angebote. Für 

die politische Steuerung und die Einschätzung von Veränderungen sind Informationen über 

Anbieterinnen und Anbieter jedoch zu wenig weitreichend, da die Leistungserbringenden oft-

mals mehrere unterschiedliche Angebote zur Verfügung stellen. Die Entwicklung einer gemein-

samen Angebotstypologie der Suchthilfe war deshalb der erste Arbeitsschritt dieses Projekts 

und stellte die Basis für die Definition des Fokusbereichs der Angebots- und Nutzungsanalyse 

dar. 

 

Verwendungszweck der Angebotstypologie ist die Erfassung der Angebotspalette der Sucht-

hilfe, die im Kanton zur Verfügung steht; dies unabhängig von der Organisations- oder Finan-

zierungsform. Auf dieser Grundlage werden erste interkantonale Vergleiche ermöglicht. In der 

Entwicklung der Angebotstypologie war die möglichst breite Akzeptanz der Differenzierungen 

ein Kernanliegen. Die einheitliche Erhebung und weitere Verwendung der Angebotstypologie 

in Steuerungsfragen setzt voraus, dass sie für die zuständigen Akteurinnen und Akteure als 

gut verständlich und zweckmässig erachtet wird.  

 

Die Rolle des Teams der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit war es, erstens die Vereinheitli-

chung der vorgeschlagenen Differenzierungen zu systematisieren, zweitens die Erfassung aller 

Angebote im Sinne des momentanen Wissensstands der Suchthilfe zu garantieren und drittens 

zu prüfen, inwiefern sich die erarbeitete Angebotstypologie als Datengrundlage für die Steue-

rung der Suchthilfe eignet. Als Informationsquellen dienten die Workshops mit interessierten 

Vertreterinnen und Vertretern der KKBS, die Sitzungen der Projektkerngruppe, Typologien aus 

kantonalen und schweizweiten Erhebungen im Suchtbereich, Unterlagen des Bundesamtes für 

Gesundheit (Bundesamt für Gesundheit 2015, 2016) und der Eidgenössischen Kommission für 

Alkoholfragen, für Drogenfragen und für Tabakprävention (Bundesamt für Gesundheit 2010), 

eine Versorgungsanalyse in Deutschland (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen 2019) sowie 

__________ 
2 Es existiert eine Reihe verschiedener Typologien und Klassifikationen, die zu bestimmten Verwendungszwe-

cken entwickelt wurden. Z. B.: Schweizweit einheitliche Daten zu Klienten und Klientinnen der Suchthilfe in 
der ambulanten und stationären Therapie werden vom Monitoringsystem act-info gesammelt und ausgewertet 
(Sucht Schweiz 2020). Zudem werden die sozialmedizinischen Institutionen (Somed) und Krankenhäuser vom 
Bundesamt für Statistik erfasst (Bundesamt für Statistik 2008, 2020) und Infodrog führt ein jährliches Moni-
toring zur Auslastung und den Platzzahlen der stationären Suchttherapieinstitutionen durch (Infodrog 2020a). 
Infodrog stellt zudem den Suchtindex (Infodrog 2020b) bereit, eine Datenbank für Suchtbetroffenen. Eine 
einheitliche Typologie findet sich ausserdem für die Analyse der Finanzierung der Suchthilfe (Gehrig et al. 
2012; Künzi et al. 2019). Zur Verbesserung der kantonalen Steuerung wurden darüber hinaus kantonale 
Erhebungen in Auftrag gegeben (Arnaud et al. 2019; da Cunha et al. 2009; Künzi et al. 2018) oder eigen-
ständig erfasst und veröffentlicht (u. a. Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt 2019). 
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wissenschaftliche Grundlagenliteratur (u. a. Egger et al. 2017, Laging 2018, Reynaud et al. 

2016, Schmidt & Hurrelmann 2000). 

 

Die entwickelte Angebotstypologie beinhaltet folgende zentrale Unterscheidungen:  

 

(1) Es werden Angebotstypen unterschieden, nicht Angebote, Trägerschaften oder Leis-

tungserbringende. Das bedeutet: 

a) Trägerschaften können in mehreren Angebotstypen tätig sein. 

b) Es werden Angebote einbezogen, die nicht nur auf Suchthilfe spezialisiert sind. 

 

(2) Die Typologie umfasst ausschliesslich suchtspezifische Angebote3. Als suchtspezifisch gilt 

ein Angebot, wenn es sich an die Zielgruppen der Suchthilfe richtet und Sucht konzeptio-

nell verankert wurde.  

 

Die Angebotstypologie umfasst keine Differenzierung nach Zielgruppen in Bezug auf Lebens-

phase, Geschlecht, Migrationshintergrund oder Suchtform. Diese Merkmale werden im Rah-

men der Befragung zu den Nutzungskennzahlen der sozialtherapeutischen Angebote im Fo-

kusbereich «Therapie, Beratung und Wohnen» bei den Leistungserbringenden erhoben.  

 

 

 

  

__________ 
3 Im Wissen darum, dass Suchthilfe an vielen weiteren Orten stattfindet, die nicht auf Sucht spezialisiert sind.  



Grundlagen und methodisches Vorgehen 8 
 

 

 

Tabelle 1: Angebotstypologie der Suchthilfe 

1 Gesundheitsförderung, Prävention und Früherkennung 

 1.1 Vermittlung von Suchtprävention und Gesundheitsförderung 

 1.2 Handlungspläne, Aktionsprogramme und kantonale Kampagnen 

 1.3 Vermittlung von Förderung von Früherkennung und Frühintervention   

2 Therapie und Beratung  

 Grundangebot 

 2.1 Ambulante Suchtberatung und Suchttherapie (nicht-KVG-finanzierte Sozialtherapie) 

 2.2 Ambulante Suchtmedizin (KVG-finanziert) 

 2.3 Stationäre Suchttherapie (nicht-KVG-finanziert) 

 2.4 Stationäre Suchtmedizin (KVG-finanziert) 

 Spezialisiertes Angebot 

 2.5 Heroingestützte Behandlung 

 2.6 Substitutionsgestützte Behandlung/Opioidagonistentherapie (OAT) 

 2.7 Selbsthilfegruppen für Suchtbetroffene und/oder Angehörige 

 2.8 Applikationen für Selbstreflexion, Selbstmanagement und Selbstcoaching  

 2.9 Digital vermittelte Suchtberatung und Therapie 

 2.10 Spezialisierte Angebote für Angehörige und Umfeld 

 2.11 Familienplatzierungsorganisationen für Suchtbetroffene 

 Wohnen, Arbeit und Beschäftigung  

 2.12 Betreutes institutionelles Wohnen (mit/ohne Tagesstrukturen) 

 2.13 Institutionelles Wohnen mit ambulanter Begleitung 

 2.14 Ambulante Begleitung in Privatwohnungen 

 2.15 Suchtspezifische, nicht-stationäre Beschäftigungsprogramme  

 2.16 Suchtspezifische, nicht-stationäre Arbeitsintegration 

3 Schadensminderung und Risikominimierung 

 3.1 Niederschwellige Treffpunkte ohne Konsummöglichkeit 

 3.2 Niederschwellige Kontakt- und Anlaufstellen mit Konsummöglichkeit 

 3.3 Notunterkünfte 

 3.4 Housing First 

 3.5 Aufsuchende Sozialarbeit/Gassenarbeit 

 3.6 Abgabe von sterilem Injektionsmaterial 

 3.7 Drug Checking 

 3.8 Verbreiten von Safer-Use-Informationen und Substanzwarnungen 

 3.9 Förderung von Safer-Use-Massnahmen auf Freizeitveranstaltungen (z. B. Nachtleben, Feste) 

4 Regulierung und Vollzug 

 4.1 Jugendschutz Testkäufe 

 4.2 Suchtspezifische Vollzugsangebote 

 4.3 Suchthilfeangebote im Gefängnis (z. B. Substitution, Selbsthilfegruppen) 

 4.3.1 Abgabe von sterilem Injektionsmaterial im Gefängnis 

 4.4 Suchthilfeangebote in der Schutzaufsicht und Bewährungshilfe 
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3.2 Definition Fokusbereich «Therapie, Beratung und Wohnen» 

Neben der Erhebung der kantonalen Angebotspaletten wurden in diesem Projekt Erhebungen 

zu Nutzungskennzahlen von ausgewählten Angebotstypen durchgeführt. Der Fokusbereich 

«Therapie, Beratung und Wohnen» wurde aus denjenigen Angebotstypen eruiert, für die die 

Kantone zuständig sind und bei denen aus Sicht der Kantone aktuell der grösste Steuerungs-

bedarf besteht. Nach Beurteilung der KKBS sind das die Angebote der ambulanten und stati-

onären Sozialtherapie sowie die Wohnangebote für Personen mit Suchtproblemen4. Der Fo-

kusbereich der Erhebung umfasst die «Grundangebote5» (2.1, 2.3), die Angebote «Wohnen» 

(2.12 bis 2.14) und die «Familienplatzierungsorganisationen» (2.11) des Angebotsbereichs 

«Therapie und Beratung» sowie «Notunterkünfte» (3.3) und «Housing First» (3.4) des Ange-

botsbereichs «Schadensminderung und Risikominimierung». Tabelle 2 fasst die Angebotsty-

pen des Fokusbereichs zusammen. 

 

Tabelle 2: Angebotstypen des Fokusbereichs «Therapie, Beratung und Wohnen» 

Fokusbereich Relevante Umwelt 

Psychosoziales/sozialpädagogisches Angebot Medizinisches Angebot 

 Nicht-KVG-finanziert 
Finanziert nach Krankenversiche-
rungsgesetz (KVG) 

Typ 1a: Ambulante Suchtberatung und Sozialtherapie  Typ 1b: Ambulante Suchtmedizin  

Typ 2a: Stationäre Suchttherapie Typ 2b: Stationäre Suchtmedizin 

Typ 3: Betreutes institutionelles Wohnen6    

Typ 4:  Institutionelles Wohnen mit ambulanter Begleitung   

Typ 5: Ambulante Begleitung in Privatwohnungen   

Typ 6: Familienplatzierungsorganisationen für Suchtbetroffene   

Typ 7: Notunterkünfte    

Typ 8: Housing First7   

 

In den Diskussionen zeigte sich, dass die Angebotstypen 1 und 2 auch in Abgrenzung zu den-

jenigen Angeboten erfolgen muss, die durch die Spitalplanung gesteuert und über die Kran-

kenversicherung und über die kantonalen Beiträge finanziert werden. Obwohl das Forschungs-

vorhaben auf die Angebote in kantonaler Zuständigkeit fokussiert, macht die Darstellung sicht-

bar, dass es offenbar komplementäre Angebote im medizinischen Bereich gibt, die in der ge-

meinsamen Zuständigkeit von Bund und Kantonen liegen. Somit sind diese Angebote ein re-

levanter Kontext für die Steuerung der Angebote der Suchthilfe und werden deshalb ebenfalls 

in den Angebotsbeständen der Kantone erfasst. 
 

__________ 
4 Der Jahresbericht 2019 zur Nationalen Strategie Sucht 2017–2024 bestätigt die Fokussierung auf das Handlungsfeld 

2. Dieses Projekt entspricht einem der Schwerpunkte 2020 im Handlungsfeld Therapie und Beratung (Bundesamt für 

Gesundheit 2020, S. 8). 
5 Aufgrund definitorischer Schwierigkeiten wurde auf die beiden Angebotstypen «Teilstationäre Suchtberatung und 

Suchttherapie (nicht-KVG-finanziert)» und «Teilstationäre Suchtmedizin (KVG-finanziert)» verzichtet. 
6 Mit/ohne Tagesstrukturen 
7 Vgl. z. B.: Fabian, Carlo; Müller, Esther; Zingarelli, Jacqueline und Daurù, Andreas (Hrsg.): Housing First. Ein (fast) 

neues Konzept gegen Obdachlosigkeit unter: http://www.schwarzerpeter.ch/wp-content/uploads/2020/07/Hou-

sing-First_2020.pdf. 

http://www.schwarzerpeter.ch/wp-content/uploads/2020/07/Housing-First_2020.pdf
http://www.schwarzerpeter.ch/wp-content/uploads/2020/07/Housing-First_2020.pdf
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3.3 Erhebungskonzept 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden Daten mit unterschiedlichen Methoden und 

von unterschiedlichen Zielgruppen gesammelt. Die nachfolgende Tabelle 3 fasst das For-

schungsvorgehen zusammen. 

Tabelle 3: Forschungsmethodik 

Untersuchungsfeld Erhebungsmethode Datengrundlage Auswertung 

(A)Kantonale 
Angebotspaletten 

A: Elektronische Befragung  
Verantwortliche in den 
Kantonen8 

Deskriptive Sta-
tistik 

(B) Angebote und Nut-
zung im Fokusbereich 
«Therapie, Beratung 
und Wohnen» 

B1: Elektronische Befra-
gung  

Verantwortliche in den 
Kantonen 

Deskriptive Sta-
tistik 

B2: Elektronische Befra-
gung 

Leistungserbringende 
im Fokusbereich 

B3: Zusatzauftrag an das 
Schweizer Gesundheitsob-
servatorium (OBSAN) 

Sekundäranalyse der 
Medizinischen Statistik 
der Krankenhäuser 
(2020) 

(C) Kantonale Steuerung 

C1: Elektronische Befra-
gung 

Verantwortliche in den 
Kantonen 

Deskriptive Sta-
tistik 

C2: Dokumentenanalyse 
Kantonale Dokumenta-
tion 

Dokumenten-ana-
lyse 

C3: Telefoninterviews 
Verantwortliche in den 
Kantonen 

Qualitative Ana-
lyse 

(D)Angebotsbewertung 
und Entwicklungs-
trends 

B2: Elektronische Befra-
gung 

D: Fokusgruppengespräch 

Expertinnen und Exper-
ten der kantonalen 
Suchthilfe 

Qualitative Ana-
lyse 

 

Datenerhebung Teil A: Kantonale Angebotspaletten 

 

Die Angebotspalette der Kantone bildet Teil A der Erhebung. Sie richtet sich an die kantonalen 

Beauftragten für Suchtfragen9. Ziel der Befragung war es, ein Bild über die Vielfalt des kanto-

nalen Angebots in den vier Handlungsfeldern der Nationalen Strategie Sucht (2017 bis 2024) 

sowie über die interkantonale Angebotsverflechtung zu erhalten. Für die Untersuchung der 

Angebotspaletten wurde nach geografischem Standort (innerhalb/ausserhalb der Kantons-

grenzen) differenziert. Im Fragebogen A wurden die Angebote bzw. Angebotstypen der Sucht-

hilfe und nicht Trägerschaften oder Leistungserbringende erfasst; d. h. Anbieterinnen und An-

bieter, die in mehreren Angebotstypen tätig sind, sind dementsprechend mehrfach aufgeführt. 

In dieser Erhebung wurden ausschliesslich suchtspezifische Angebote erfasst.  

  

__________ 
8  Verantwortliche in den Kantonen: In der Regel nahmen die kantonalen Beauftragten für Suchtfragen diese Aufgabe 

für ihren Kanton wahr. In einigen Kantonen wurden die Aufgaben im Rahmen des Projekts (teilweise) an weitere 

Mitarbeitende im Kanton übergeben.  
9 Bzw. an die mit der Erhebung Beauftragten in den Kantonen. 
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Als Orientierung dienen die Handlungsfelder 1 bis 4 der Nationalen Strategie Sucht (ehemals 

vier Säulen der schweizerischen Suchtpolitik). Es wurden aber auch Angebote miteingeschlos-

sen, die nicht ausschliesslich auf Suchthilfe spezialisiert sind (z. B. in psychiatrischen Kliniken). 

Auf der ersten Ebene der Angebotspaletten wurde zwischen Angeboten innerhalb und Ange-

boten ausserhalb des Kantons unterschieden. Auf der zweiten Ebene wurden die Träger-

schaftsformen der Angebote innerhalb des Kantons bzw. die Rechtsverhältnisse zu Angeboten 

ausserhalb des Kantons abgebildet.  

 

Datenbasis Teil A: Die Angebotspalette wurde von allen 22 teilnehmenden Kantonen voll-

ständig ausgefüllt. Fehlende Angebote und Trägerschaftsformen wurden, soweit dies möglich 

war, nach Rücksprache mit den kantonalen Beauftragten für Suchtfragen ergänzt. Dennoch 

enthielten einige kantonale Angebotspaletten «keine Angaben» bei Angebotstypen, bei denen 

die Trägerschaftsformen bzw. Rechtsverhältnisse unbekannt waren. 

 

Datenerhebung Teil B: Angebote und Nutzung im Fokusbereich «Therapie, Beratung 

und Wohnen» 

 

Im Teil B wurden die Angebote im Fokusbereich «Therapie, Beratung und Wohnen» sowie 

deren Nutzung in zwei Schritten erhoben. Die Verantwortlichen in den Kantonen waren für 

diesen Teil nicht nur Befragte, sondern übernahmen zudem massgeblich die Koordination der 

Befragung bei den Leistungserbringenden. Erstens wurden die Verantwortlichen in den Kanto-

nen gebeten, alle Angebote im Fokusbereich, die seit 2018 innerhalb des Kantons existier(t)en, 

in einer Excel-Vorlage (Fragebogen B1) zu erfassen. Zum Fokusbereich zählen die in Tabelle 

2 definierten Angebotstypen. Im Rahmen dieser Erhebungen wird ein Angebot als alle 

Leistungen einer Trägerschaft innerhalb eines Angebotstyps verstanden. Das bedeutet, 

dass eine Trägerschaft maximal ein Angebot pro Angebotstyp nennen konnte. Weitere Eigen-

schaften von Angeboten, wie beispielsweise unterschiedliche Standorte oder Zielgruppen, wur-

den an anderen Stellen der Erhebung differenziert. Die an den Fokusbereich angrenzenden, 

über das Krankenversicherungsgesetz (KVG) finanzierten Angebote wurden in diesem Teil 

ebenfalls erfasst. 

Zweitens wurden die im Fragebogen B1 erfassten Anbieterinnen und Anbieter zur Nutzung 

ihrer Angebote10 befragt. Für die Erhebung der Nutzungskennzahlen bedeutet das, dass Trä-

gerschaften, die Angebote in mehreren Angebotstypen zur Verfügung stellen, für jeden Ange-

botstyp einen Fragebogen ausgefüllt haben. Dieser Teil wurde durch die Verantwortlichen in 

den Kantonen koordiniert. Sie verschickten die entsprechenden Excel-Fragebögen und das In-

formationsschreiben an die Anbieterinnen und Anbieter, stellten den Rücklauf sicher und kon-

solidierten die Daten. Dabei stand die Plausibilität der Daten im Mittelpunkt: Es ging nicht 

darum, möglichst alle Felder auszufüllen, sondern nur dort Angaben zu machen, für die den 

befragten Trägerschaften verlässliche Zahlen vorlagen. Fokus dieser Nutzungsanalyse war es, 

die aktuelle Nachfrage, die Volatilität der Nachfrage, Merkmale der Nutzerinnen und Nutzer, 

die Zielgruppenorientierung der Angebote und Leistungen, häufigste zuweisende Stellen und 

Anschlussangebote sowie die interkantonale Nutzungsverflechtung zu erfassen. Zudem wur-

den die Leistungserbringenden nach ihren Einschätzungen in Bezug auf allfällige Angebots- 

und Versorgungslücken sowie bezüglich der zukünftigen Bedarfsentwicklung befragt. 

Datenbasis Teil B1: Alle Verantwortlichen in den Kantonen konnten den Excel-Fragebogen 

B1 vollständig ausfüllen. Basierend auf diesem Fragebogen wurden die B2-Fragebögen für die 

leistungserbringenden Organisationen im Fokusbereich erstellt.  

__________ 
10 Ein Angebot umfasst alle Leistungen einer Trägerschaft innerhalb eines Angebotstyps. 
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Datenbasis Teil B2: Insgesamt wurden 301 Fragebogen an 189 Anbieterinnen und An-

bieter im Fokusbereich versendet. Davon wurden 268 ausgefüllt retourniert und von den kan-

tonalen Beauftragten für Suchtfragen bzw. deren kantonaler Vertretung konsolidiert. Dennoch 

konnten acht Fragebogen für die Analysen zu den Merkmalen der Nutzerinnen und Nutzer 

aufgrund fehlerhafter Angaben11 nicht verwendet werden. Der Netto-Rücklauf für den B2-Fra-

gebögen betrug dementsprechend 86 %. 

Tabelle 4: Rücklaufquote der Anbieterinnen- und Anbieterbefragung (B2) 

 Typ 1a12 Typ 2a13 Typ 314 Typ 415 Typ 516 Typ 617 Typ 718 Typ 819 

Anzahl 

befragte 

Anbie-

tende 

85 41 71 39 35 5 15 8 

Anzahl 

antwor-

tende 

Anbie-

tende 

77 37 66 30 32 4 15 6 

Rück-

lauf-

quote 

(Brutto) 

91% 90% 93% 77% 91% 80% 100% 75% 

Datenbasis Teil B3: Die Nutzungsanalyse im Fokusbereich umfasst zudem die Sekundärana-

lyse (B3) von Datensätzen der medizinischen Statistik der Krankenhäuser (Bundesamt für 

Statistik [BFS], 2020b). Dazu wurden folglich keine Erhebungen in den Kantonen durchgeführt. 

Die Angebotstypologie im Fokusbereich (Tabelle 2) macht sichtbar, dass Angebote der ambu-

lanten und stationären Suchthilfe existieren, die mehrheitlich über das Krankenversicherungs-

gesetz finanziert und durch die kantonale Spitalplanung gesteuert werden. Da die Finanzierung 

suchtmedizinischer Angebote in nationale Strukturen (KVG-Bereich) eingebunden ist, sind die 

Steuerungsmöglichkeiten der Kantone für diesen Bereich eingeschränkt. Für Steuerungsfragen 

ist die Nutzung suchtmedizinischer Angebote dennoch höchst relevant, da es sich um komple-

mentäre Angebote handelt. Zur Beurteilung der Nutzungsdaten der stationären Suchtmedizin 

wurden deshalb Rohdaten der medizinischen Statistik der Krankenhäuser (BFS 2020b) heran-

gezogen. Mit den Auswertungen der Sekundäranalyse der medizinischen Statistik der Kran-

kenhäuser wurde das OBSAN beauftragt20.  

__________ 
11 Dies war der Fall, wenn sich die Anzahl nicht auf die am Stichtag vorhandenen Nutzenden mit Suchtproblemen bezog, sondern z. B. 

auf die Anzahl Übernachtungen im Jahr 2021 oder auf alle Nutzenden des Angebots (d. h. auch auf Personen ohne Suchtproblematik). 

12 Typ 1a: Ambulante Suchtberatung und Suchttherapie 

13 Typ 2a: Stationäre Suchttherapie 

14 Typ 3: Betreutes institutionelles Wohnen 

15 Typ 4: Institutionelles Wohnen mit ambulanter Begleitung 

16 Typ 5: Ambulante Begleitung in Privatwohnungen 

17  Typ 6: Familienplatzierungsorganisationen 

18 Typ 7: Notunterkünfte 
19 Typ 8: Housing First  
20 Alle teilnehmenden Kantone haben mit einer Einverständniserklärung der Datenanalyse auf Ebene der Leistungserbringenden durch 

das OBSAN zugestimmt.  
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Das OBSAN berücksichtige im Rahmen der Sekundäranalyse der medizinischen Statistik der 

Krankenhäuser (BFS 2020b) alle Fälle des Versorgungsbereichs Psychiatrie21 mit einer Haupt-

diagnose aus der ICD-Gruppe22 F10 - F19 «Psychische und Verhaltensstörungen durch 

psychotrope Substanzen» sowie Fälle mit einer Hauptdiagnose F63.0 «Pathologisches Spie-

len». Eingeschlossen wurden sämtliche Fälle mit Wohnsitz in einem der teilnehmenden Kan-

tone sowie sämtliche Fälle, die in einer Klinik mit Standort in einem teilnehmenden Kanton 

behandelt wurden. Ein Fall entspricht grundsätzlich einer Hospitalisierung. Dabei werden alle 

Fälle berücksichtigt, die während eines Jahres aus dem Spital entlassen werden. In der Psy-

chiatrie wurden zusätzlich Fälle, die das gesamte Jahr in der Klinik verbringen, berücksichtigt. 

Fälle, die unter bestimmten Bedingungen innerhalb von 18 Tagen wieder hospitalisiert wurden, 

wurden unter derselben Fallnummer zusammengefasst. 

 

Datenerhebung Teil C: Kantonale Steuerung 

 

Im Teil C umfasst die Datenerhebung für die Analyse der kantonalen Steuerung im Bereich 

der Suchthilfe drei methodische Zugänge: die schriftliche Befragung mittels Excel-Fragebogen 

zum kantonalen Steuerungsmix in der Suchthilfe (Teil C1), die Sammlung der strategischen 

und rechtlichen Grundlagen, auf die sich die kantonale Suchthilfe stützt für die Dokumen-

tenanalyse (C2) und das Telefoninterview, indem die gewonnenen Erkenntnisse mit den Ver-

antwortlichen der Kantone vertieft und reflektiert wurden (C3). Ziel der Erhebungen war es, 

die Heterogenität der Steuerungsansätze der Kantone zu verstehen und die strukturellen Gren-

zen der Steuerung zu identifizieren. Dazu wurden der kantonale Steuerungsmix (Tabatt-

Hirschfeldt 2017), der Institutionalisierungsgrad der Steuerung und die geplante Angebots-

entwicklung untersucht. Für diese Untersuchung wird analytisch zwischen drei Ebenen der 

Suchtpolitik unterschieden: 

 

1) Ebene des Gesamtsystems, d. h. der kantonalen Gesamtsteuerung und Planung 

(Makro-Ebene) 

2) Ebene der Leistungserbringung, d. h. der Zusammenarbeit mit den Leistungserbrin-

gern (Meso-Ebene) 

3) Ebene der Fallsteuerung, d. h. der Lenkung der Einzelfälle (Mikro-Ebene) 

 

Datenbasis Teil C: Der Fragebogen C1 wurde von allen Kantonen ausgefüllt und in allen 22 

Kantonen konnte mit den kantonalen Beauftragten für Suchtfragen23 ein leitfadengestütztes 

Interview geführt werden. Zudem reichten die Kantone dem Forschungsteam zahlreiche Do-

kumente zur kantonalen Steuerung ein (u. a. Suchtbericht, Gesetzesgrundlagen, Leitbilder, 

Gremienstrukturen, Monitoringberichte usw.). 

 

  

__________ 
21 Zur Abgrenzung des Versorgungsbereichs vgl.: https://www.obsan.admin.ch/de/indikatoren/abgrenzung-und-falldefinition-MS. 
22 ICD 10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision. 
23 Bzw. mit den mit der Erhebung beauftragten Personen im Kanton. 

https://www.obsan.admin.ch/de/indikatoren/abgrenzung-und-falldefinition-MS
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Datenerhebung Teil D: Angebotsbewertung und Entwicklungstrends 

Zur Untersuchung der Angebotsbewertung und Entwicklungstrends im Teil D wurden Fokus-

gruppen-Interviews mit Expertinnen und Experten der Suchthilfe aus den jeweiligen Kantonen 

durchgeführt. Im Interview mit den Mitgliedern der Fokusgruppe wurden die unterschiedlichen 

Perspektiven von relevanten Akteurinnen und Akteuren der Suchthilfe erhoben. Die Zusam-

mensetzung der Teilnehmenden bestand in der Regel aus Vertreterinnen und Vertretern der 

kantonalen Verwaltungen und der Leistungserbringenden der Suchthilfe bzw. Suchtmedizin. 

 

Datenbasis Teil D: Insgesamt wurden 20 Fokusgruppen-Interviews mit insgesamt 181 

kantonalen Expertinnen und Experten durchgeführt. Im Kanton Wallis konnte kein Fokus-

gruppengespräch durchgeführt werden und auch im Kanton Obwalden war es aufgrund der 

geringen Zahl an leistungserbringenden Organisationen und personellen Wechseln nicht mög-

lich, ein eigens Fokusgruppengespräch durchzuführen. Aufgrund der engen Vernetzung der 

leistungserbringenden Akteurinnen und Akteuren der Suchthilfe in den Kantonen Luzern, Ob- 

und Nidwalden wurde ein gemeinsames regionales Fokusgruppengespräch durchgeführt, an 

dem neben den kantonalen Expertinnen und Experten der Luzerner Suchthilfe auch die kan-

tonalen Beauftragten für Suchtfragen der beiden anderen Kantone teilnahmen. 

3.4 Einbettung der Studienergebnisse und Limitationen 

Dieses Projekt hat zum Ziel, die (inter-)kantonale Steuerung der Suchthilfe zu unterstützen. 

Im Zentrum steht dabei der schweizweit erstmalige Versuch, eine systematische, interkanto-

nale Vergleichbarkeit im Bereich der Steuerung der Suchthilfe herzustellen, die auch Koope-

rationsmöglichkeiten aufzeigen soll. Um dieses übergeordnete Ziel zu erreichen, wurde im 

Sinne einer Methodentriangulation eine eigenständige Datenerhebung konzipiert, die im Rah-

men eines Pretests mit Erhebungen in vier Kantonen getestet wurde (Abschnitt 3.3). Das Pro-

jekt konzentrierte sich dabei auf die Beschreibung der Angebotsbestände und die Beschreibung 

der kantonalen Steuerung und bildet damit nur eine Grundlage für die zukünftige Gestaltung 

der (inter-)kantonalen Steuerung der Suchthilfe.  

 

Die Arbeiten bilden jedoch auch eine Grundlage, um das Feld der Suchthilfe auch zukünftig 

schweizweit und im interkantonalen Vergleich im Sinne eines Monitorings zu beobachten. Nicht 

zuletzt auch deswegen, weil für die systematische und konsistente Erfassungen des gesamten 

Feldes der Suchthilfe eine breit abgestützte Angebotstypologie entwickelt wurde. Für den Auf-

bau einer umfassenden Steuerung könnten die Datenbasis dieses Projekts in nachfolgenden 

Erhebungszyklen schrittweise vertieft und die Datenerhebung als ordentliche Routine institu-

tionalisiert werden. Aus der vorliegenden Querschnittstudie würde dann eine Längsschnittun-

tersuchung (Ludwig-Mayerhofer, 2020). Für die bessere Einbettung der Studienergebnisse, 

aber auch für die Weiterentwicklung der zukünftigen Forschung im Bereich der Schweizer 

Suchthilfe, werden in den nachfolgenden Abschnitten die Limitationen der vorliegenden Studie 

beschrieben.  

 

Teilnehmende Kantone 

Dieses Projekt strebte eine schweizweite Untersuchung der Grundlagen für die (inter-)kanto-

nale Steuerung an. Die Kantone Genf und Tessin haben sich entschlossen, nicht bei dieser 

Erhebung mitzumachen. Die Kantone Glarus und Appenzell-Innerrhoden haben im Verlauf der 

ersten Erhebungsphase aufgrund mangelnder Ressourcen die Teilnahme abgebrochen. Da-

durch konnten Daten aus vier Kantonen nicht berücksichtigt werden. Eine abschliessende Va-

lidierung der Daten aus dem Kanton Neuenburg durch die Verantwortlichen im Kanton fand 
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nicht mehr statt. Wenn in diesem Bericht schweizweite Aussagen gemacht werden, beziehen 

sich diese auf Daten der 22 Kantone, die an der Studie teilgenommen haben. Nutzerinnen und 

Nutzer, die in den vier ausgeschlossenen Kantonen wohnhaft sind, aber am Stichtag ein An-

gebot im Fokusbereich in einem teilnehmenden Kanton in Anspruch nahmen, wurden in der 

vorliegenden Studie berücksichtigt. In der Sekundäranalyse der «Medizinischen Statistik der 

Krankenhäuser» (BFS 2020) wurden vom OBSAN sämtliche Fälle mit Wohnsitz in einem der 

teilnehmenden Kantone sowie sämtliche Fälle, die in einer Klinik mit Standort in einem teil-

nehmenden Kanton behandelt wurden, miteingeschlossen. Hingegen wurden Fälle, die in ei-

nem der nicht teilnehmenden Kantone wohnhaft waren und in einer Klinik in einem nicht teil-

nehmenden Kanton (TI, GE, GL, AI) behandelt wurden, bei der Sekundäranalyse ausgeschlos-

sen. 

Selbstdeklaration 

Die Ergebnisse des vorliegenden Berichts basieren, mit Ausnahme der Daten der «Medizini-

schen Statistik der Krankenhäuser», auf einer Selbstdeklaration der Verantwortlichen in den 

Kantonen, der befragten leistungserbringenden Organisationen im Fokusbereich sowie den 

kantonalen Expertinnen und Experten der Suchthilfe.  

 

Stichtagserhebung im Fokusbereich 

Mit dem Wissen, dass sich das Feld der Suchthilfe in einem stetigen Wandel befindet, wurde 

die Erhebung bei den Anbieterinnen und Anbietern im Fokusbereich auf den Stichtag 31. De-

zember 2021 gesetzt. Die Daten der Angebots- und Nutzungsanalysen im Fokusbereich spie-

geln lediglich eine Momentaufnahme wider. Folglich umfassen die Ergebnisse im Fokusbereich 

weder Bedarfs- noch Nutzungstrends. Aussagen über wahrgenommene und erwartete Ent-

wicklungen basieren auf den qualitativen Analysen der Aussagen der Expertinnen und Exper-

ten im Feld der Suchthilfe. Um die tatsächliche Entwicklung von Bedarf, Nachfrage und Ange-

bot einschätzen zu können, müssten dieselben Daten in regelmässigen Abständen erhoben 

werden.  

 

Aussagekraft der kantonalen Angebotspaletten 

Die Erhebungen im Teil A (kantonale Angebotspaletten) basieren auf einer Selbstdeklaration 

der kantonalen Beauftragten für Suchtfragen bzw. deren kantonalen Vertretungen und enthal-

ten keine Informationen über die Anzahl der Angebote. Erfragt wurde ausschliesslich das Vor-

kommen von Angeboten innerhalb der verschiedenen Angebotstypen. Das bedeutet auch, dass 

eine Bewertung der Abdeckung des Suchthilfeangebots nicht ohne Einbezug weiterer Daten 

(z. B. Nachfrage, Grösse, Urbanisierungsgrad) vorgenommen werden kann. 

 

Erhebungen im Fokusbereich und in der Suchtmedizin  

Die Untersuchungen bei den leistungserbringenden Organisationen im Fokusbereich zielten auf 

die Analyse der Versorgungssituation. Es werden keine Rückschlüsse auf die Qualität der Leis-

tungen für die Nutzerinnen und Nutzer gemacht. Gleiches gilt für Kostenentwicklungstrends. 

Zudem wurden die Daten pro Angebotstyp ausgewertet. Es werden daher keine Aussagen über 

die einzelnen Angebote gemacht. Bei der Erhebung stand die Plausibilität der Daten im Mittel-

punkt. Um Schätzungen zu vermeiden, wurden die Anbieterinnen und Anbieter gebeten, nur 

dort Angaben zu machen, wo sie auf verlässliche Zahlen zurückgreifen konnten. Die Aufgabe 

der Verantwortlichen in den Kantonen war es, die Daten der Anbieterinnen- und Anbieterbe-

fragung im Fokusbereich (B2) zu konsolidieren. Aus diesem Vorgehen resultierten Unter-

schiede in der Datenqualität. Dies zeigte sich unter anderem an fehlenden Fragebögen oder 

falsch ausgefüllten Angaben bei gewissen Kennzahlen. Fehlende Werte sind auch dem 
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Sachverhalt geschuldet, dass einige leistungserbringende Organisationen nicht über ein be-

triebsinternes Monitoringsystem verfügten, das die erfragten Kennzahlen systematisch er-

fasste. 

 

Aufgrund unterschiedlicher Erhebungszeitpunkte der Daten der «Medizinischen Statistik der 

Krankenhäuser» (2020, ganzes Jahr) und den in dieser Studie erhobenen Angaben (Stichtag 

31. Dezember 2021) ist die Vergleichbarkeit zwischen den sozialtherapeutischen und medizi-

nischen Angeboten eingeschränkt. Eine Sekundäranalyse von ambulanten, suchtmedizinischen 

Angeboten konnte im Rahmen dieser Studie nicht geleistet werden, da eine Sekundäranalyse 

der «Patientenstatistik ambulant» nur ungenügend und mit grossem Aufwand mit den in dieser 

Untersuchung erhobenen Daten vergleichbar gewesen wäre. Im Bereich des institutionellen 

Wohnens (Typ 3, Typ 4) kann es sein, dass einige Angebote aus der Behindertenhilfe, die 

unter anderem auch Suchtbetroffene behandeln, nicht bei der Erhebung berücksichtigt wur-

den. Entweder, weil sie bei den Kantonsverantwortlichen nicht als Suchthilfeangebot bekannt 

waren, oder weil sie nicht suchtspezifisch waren, das heisst, ihre Leistungen der Suchthilfe 

nicht konzeptionell verankert haben. Ausführungen zur Datenbasis zu den Merkmalen der Nut-

zerinnen und Nutzer im Fokusbereich und der stationären Suchtmedizin finden sich jeweils 

einleitend in den Abschnitten des Kapitels 6.  

 

Einfluss der Corona-Pandemie auf die Erhebungen 

Die Datenerhebung dieser Studie fand zwischen Herbst 2021 und Frühling 2022 statt. In 

diesem Zeitraum war die Corona-Pandemie noch deutlich spürbar. Verzerrungen durch den 

Corona-Effekt gilt es insbesondere bei den Ergebnissen zur Auslastung, der eingeschätzten 

Bedarfsentwicklung und bei den wahrgenommenen Trends – insbesondere im Hinblick auf die 

Altersgruppen der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen – zu berücksichtigen.  

 

Finanzierung 

Die Art und Weise, wie die Angebote der Suchthilfe in den Kantonen finanziert werden, wurde 

in dieser Studie nicht systematisch erhoben. In den Befragungen der Kantone (C1), der 

leistungserbringenden Organisationen (B2) und in den Fokusgruppen-Interviews mit Ex-

pertinnen und Experten der kantonalen Suchthilfe (D) kamen jedoch verschiedene Heraus-

forderungen in Bezug auf die unterschiedliche Finanzierungssysteme zwischen den Kantonen 

und zwischen den sozialtherapeutischen und medizinischen Angeboten zum Vorschein. Die 

Studie von Künzi, Liesch und Jäggi (2019) zum Ist-Zustand der Finanzierung der Schweizer 

Suchthilfe oder der kürzlich publizierten Untersuchung «Rapport de Synthèse sur le 

financement de l’offre en cas d’addiction en suisse: Enjeux et pistes d’action" der GREA (Al 

Kurdi, 2023) können zu einer besseren Interpretation und nähere Erläuterungen dieser 

Ergebnisse herangezogen werden. Dennoch empfiehlt sich eine zusätzliche Untersuchung der 

kantonal sehr unterschiedlich ausgestalteten Rechtsgrundlagen im Hinblick auf notwendige 

Gesetzesanpassungen, um die im Kapitel 4 beschriebenen, nationalen und internationalen 

Standards der Suchthilfe in allen Kantonen zu gewährleisten.  

 

Sicht der Nutzerinnen und Nutzer 

In dieser Studie wurden keine Nutzerinnen und Nutzer von Suchthilfeleistungen befragt. Um 

mehr über Erfolgsfaktoren und Herausforderungen im Suchthilfesystem zu erfahren, sind 

weitere Studien zu empfehlen, in denen die Sicht und das Erfahrungswissen der Nutzerinnen 

und Nutzer mit einbezogen werden. Nur dadurch werden Aussagen über die Behandlungs- und 

Nachsorgequalität ermöglicht. Im bisherigen Forschungsstand sind insbesondere Personen, die 

selbstständig Suchthilfeangebote in Anspruch nehmen und/oder diese selber finanzieren, 

unterrepräsentiert.  
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4 Standards und Entwicklungs-

potenziale in der Gestaltung der 

Suchthilfe 

Auf der Basis einer Zusammenschau von ausgewählten internationalen und nationalen Er-

kenntnissen zur Gestaltung der Suchthilfe (Planung, Steuerung, Leistungserbringung und Eva-

luation) wurde im Rahmen dieses Projekts ein «State of the Art»-Bericht (Lischer, Eder, Strem-

low, Wyss, Knecht & Häfeli 2022) als theoretische Rahmung für die Gesamtanalyse erstellt. 

Der Bericht wurde von den Mitgliedern des Soundingboards II24 validiert und war bei den Ana-

lysen dieses Schlussberichts und der Erarbeitung der Empfehlungen wegleitend. In diesem 

Kapitel werden nun die Entwicklungsfragen und -potenziale vorgestellt,25 die sich für die Ge-

staltung der Suchtpolitik in der Schweiz ableiten lassen. Sie können als Reflexionsangebote 

für fachliche und politische Entscheidungsträgerinnen und -träger verstanden werden. 

 

Das analytische Rahmen für die Präsentation der Entwicklungspotenziale basiert auf dem von 

Stremlow, Riedweg und Bürgisser (2019) entwickelten Modell zur Systemgestaltung in der 

Sozialen Arbeit. Indem das auf den Suchtbereich adaptierte Modell das Schweizer Suchthilfe-

system auf vier Ebenen darstellt, wird dessen Komplexität reduziert, was eine systematischere 

Betrachtung ermöglicht. Die vier in der nächsten Tabelle dargestellten Ebenen ergeben sich 

aus einem Kreuzen von zwei in der Soziologie verankerten Analysedimensionen:  

1. Zum einen durch die systemtheoretisch begründete Unterscheidung von «System» und 

«Umwelt»: Der Begriff «System» bezeichnet im vorliegenden Anwendungsfall die Angebote 

und Leistungen der Suchthilfe sowie die Strukturen oder strukturellen Rahmenbedingun-

gen, in denen diese Leistungen erbracht werden. «Umwelt» bezieht sich auf den gesell-

schaftlichen, politisch und rechtlich relevanten Kontext dieser Leistungserbringung. 

 

2. Die zweite Analysedimension unterscheidet «Funktionen» und «Strukturen». Der Begriff 

«Funktion» fokussiert gesellschaftliche Phänomene (wie z. B. den Konsum psychoaktiver 

Substanzen) und damit einhergehende Aufgaben (z. B. zu deren Bearbeitung oder Bewäl-

tigung). «Strukturen» bezeichnen im Modell u. a. die politischen, gesetzlichen oder finan-

ziellen Bedingungen, in deren Rahmen bestimmte Aufgaben wahrgenommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
24 Mitglieder: Stefanie Knocks (Fachverband Sucht), Roger Mäder (FOSUMOS), Romain Bach (GREA), Camille Robert 

(GREA), Irene Abderhalden (Infodrog), Silvia Steiner (GDK-CDS), Adrian Eichenberger (Leiter Soziale Einrichtungen 

Kanton Zürich), Toni Berthel (Präsident Schweizerische Gesellschaft für Suchtmedizin), Aline Bernhardt-Keller (Sucht-

verantwortliche der Stadt Lausanne bis Ende 2022), Jann Schumacher (BAG), Joos Tarnutzer (Präsident KKBS), Tanja 

Iff (BAG). 
25 Der Text in diesem Kapitel entspricht im Wesentlichen dem sechsten Kapitel des «State of the Art»-Berichts (Lischer 

et al. 2022). 
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Tabelle 5: Die vier Entwicklungsbereiche der Suchthilfe in Anlehnung an Stremlow et al. (2019) 

 Problembezüge und profes- 
sionelle Differenzierung der 
Suchthilfe 

Alimentierung26 und Struktu-
rierung der Suchthilfe  

Rahmenbedingungen und 
Steuerung der Suchthilfe  
(Umwelt) 

a) Sucht als bio-psycho-soziales 
Phänomen und dessen soziale 
Folgen 

b)  Steuerung der Suchthilfe 

Leistungen und Strukturen der  
Suchthilfe  
(System) 

c) Angebot und Leistungen d)  Versorgungssysteme 

 

Im nächsten Abschnitt wird dem Modell entsprechend «Sucht als bio-psycho-soziales Phäno-

men und dessen soziale Folgen» beschrieben. Der Abschnitt 4.2 widmet sich den Entwick-

lungspotenzialen der suchtpolitischen Steuerung in der Schweiz und der Abschnitt 4.3 den 

entsprechenden Entwicklungspotenzialen bei den Angeboten und Leistungen. Gegenstand des 

letzten Abschnitts 4.4 sind Entwicklungspotenziale in den Versorgungssystemen, wie z. B. in 

Bezug auf die inner- und interkantonale Koordination der Angebote, die Förderung von Koope-

rationen oder die Lenkung der Nutzenden. 

4.1 Entwicklungspotenziale 1: Sucht als bio-psycho-soziales 

Phänomen und dessen soziale Folgen 

Sucht als bio-psycho-soziales Phänomen und dessen soziale Folgen 

Die substanzbezogene Abhängigkeit bzw. die abhängige Verhaltensweise beruht auf einer 

komplexen dynamischen Interaktion zwischen biologischen, psychologischen und sozialen 

Faktoren. Sie hat Auswirkungen auf die Physis und die Psyche der Menschen, ihr soziales 

Umfeld und ihre soziale Integration (Lischer, Eder, Stremlow, Wyss, Knecht & Häfeli 

2022, 5–6). Der Kanton ist gemäss des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG, Art. 3) dazu 

verpflichtet, Einrichtungen zu schaffen oder private Organisationen zu unterstützen, um die 

Behandlung und Wiedereingliederung von Personen mit suchtbedingten Störungen gemäss 

den entsprechenden Qualitätsanforderungen zu gewährleisten (Lischer et al. 2022, 10). Da-

bei sind die somatischen, psychischen, sozialen und beruflichen Folgen der Sucht gleicher-

massen zu berücksichtigen.  

 

Reflexionsfragen zu Entwicklungspotenzialen: 

- Bildet sich der Anspruch auf Multidisziplinarität und Kooperation in den Zielen sowie den 

Organisations- oder Umsetzungsformen der kantonalen Suchthilfe ab? 

- Werden im Kanton die gemäss BetmG, Art. 3d nötigen Angebote zur Behandlung aller 

Auswirkungen (somatisch, psychisch, sozial, beruflich) einer Suchterkrankung der Kan-

tonsbevölkerung zugänglich gemacht? 

- Sucht ist auch ein soziales Problem. Wird die soziale Dimension angemessen berücksich-

tigt? 

__________ 
26 Der Begriff «Alimentierung» bezeichnet v. a. die Finanzierung der Suchthilfe und die ihr zugrunde liegenden gesetz-

lichen Regelungen. 
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4.2 Entwicklungspotenziale 2: Suchtpolitische Gestaltung der 

Suchthilfe 

Umsetzung der Nationalen Strategie Sucht (2017–2024) in den Kantonen 

Die Nationale Strategie Sucht (2017–2024) dient mit ihren acht Handlungsfeldern als Ori-

entierungsrahmen für Akteurinnen und Akteure auf allen föderalen Ebenen, für Fachperso-

nen sowie für die Leistungserbringung in der Prävention und Suchthilfe. Sie bietet Anknüp-

fungspunkte für die Realisierung von verschiedensten suchtspezifischen Aktivitäten und Pro-

jekten.  

 

Reflexionsfragen zu Entwicklungspotenzialen: 

- Inwieweit und in welcher Form richten sich die Suchtpolitiken der Kantone an der Natio-

nalen Strategie Sucht aus? 

- Welche Gewichtung bekommen die unterschiedlichen Handlungsfelder der Nationalen Stra-

tegie Sucht in der kantonalen Suchtpolitik/Suchthilfe? 

Suchtpolitik als Querschnittsthema 

Aus der Public-Health-Perspektive wird Suchtpolitik als ein Querschnittsthema definiert, das 

gesundheitliche, soziale und weitere gesellschaftliche Aspekte (z. B. rechtliche) umfasst. 

  

 

Reflexionsfragen zu Entwicklungspotenzialen: 

- Bildet sich dieser Querschnittsgedanke in den gesetzlichen Grundlagen, den Zielen sowie 

den Organisations- oder Umsetzungsformen der kantonalen Suchtpolitiken ab? 

- Ist namentlich ein Zusammenspiel zwischen gesundheits- und sozialpolitischen kantonalen 

Strukturen und Massnahmen festzustellen (z. B. in der Verwaltung mit departementsüber-

greifenden Gremien)? 

Finanzierungsstrukturen als Querschnittsthema 

Es ist die Aufgabe der in der Suchtpolitik und Suchthilfe tätigen Fachpersonen, auch in Zu-

kunft sicherzustellen, dass suchtbetroffene Menschen bedingungslos die Möglichkeit haben, 

eine adäquate und chancengerechte Betreuung und Behandlung von allen Auswirkungen 

(somatisch, psychisch, sozial) ihrer Suchterkrankung zu erhalten, ohne dabei ein finanzielles 

Risiko zu tragen. Dies ist im heutigen System nur durch eine Kombination von Objekt- und 

Subjektfinanzierung möglich, die auch die Schnittstellen- und Vernetzungsarbeit zwischen 

den Angeboten abdeckt. Die Finanzierung sollte nach Tragbarkeitskriterien über Bund, Kan-

ton, Gemeinden, Versicherern (z. B. IV, Krankenkassen) sowie gegebenenfalls der Justiz 

aufgeteilt werden (Lischer et al. 2022, 13). 

 

Reflexionsfragen zu Entwicklungspotenzialen: 

- Wo erweisen sich die nationalen und kantonalen Finanzierungsmodelle als zielführend, wo 

lassen sich Schwierigkeiten erkennen? 
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- Ist der indizierte Bedarf an niederschwelligen sozialarbeiterischen, vernetzenden, sozial-

edukativen und sozialtherapeutischen Massnahmen ausreichend finanziert (z. B. Massnah-

men zur sozialen und beruflichen Integration, Arbeit an den Schnittstellen bzw. zur fachli-

chen Vernetzung)? 

- Sind die gegenwärtigen Finanzierungsstrukturen chancengerecht ausgerichtet? Können 

alle motivierten Hilfe- und Ratsuchenden alle Suchthilfeangebote nutzen, ohne dass sie 

der rechtliche Rahmen daran hindert, oder sie ein finanzielles Risiko tragen müssen? 

Fehlanreize der Finanzierungsstrukturen 

Die zunehmende Subjektfinanzierung von Suchthilfeeinrichtungen ist gerade bei der chro-

nischen und komplexen Suchterkrankung eine Herausforderung (Lischer et al. 2022, 11). 

Weisen Suchtbetroffene langandauernde oder grössere psychosoziale Probleme auf, werden 

sie von Leistungsfinanzierenden im Gesundheitssystem in die Sozialhilfe verschoben; um-

gekehrt versuchen Gemeinden diese Personen im Gesundheitswesen unterzubringen, damit 

sie die Finanzierungslast nicht tragen müssen (Lischer et al. 2022, 12). Die Zuweisung der 

Klientinnen und Klienten zu einer Therapieeinrichtung sollte auf der Grundlage einer fachlich 

fundierten Indikation erfolgen. Eine differentielle Indikationsstellung sollte sich unabhängig 

der Hauptproblemsubstanz an der Phase der Erkrankung, deren Schweregrad, dem Vorlie-

gen von Komorbiditäten, den vorhandenen Ressourcen sowie der sozialen und beruflichen 

Integration orientieren (Lischer et al. 2022, 12–13).  

 

Reflexionsfrage zu Entwicklungspotenzialen: 

- Welche Massnahmen ergreifen die Kantone, um ökonomische Fehlanreize bei den zustän-

digen Indikationsstellen zu vermeiden bzw. eine fachlich orientierte Kostengutsprache zu 

fördern? 

4.3 Entwicklungspotenziale 3: Angebote und Leistungen 

Angebotsspektrum der kantonalen Suchthilfe 

Zu den Mindestanforderungen eines Suchthilfesystems gehören laut WHO und UNODC wie 

folgt: Aufsuchende und niederschwellige Hilfsangebote, Behandlungsangebote in nicht-spe-

zialisierten Einrichtungen, stationäre und ambulante Behandlungen, medizinische und psy-

chosoziale Behandlungsangebote, Langzeitangebote in Wohneinrichtungen sowie Nachsor-

geangebote (z. B. Tagesstruktur) (Lischer et al. 2022, 14–15).  
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Reflexionsfrage zu Entwicklungspotenzialen: 

- Verfügen die Kantone über alle Grundangebote gemäss WHO und UNODC innerhalb der 

Kantonsgrenzen bzw. gewähren sie ihrer Bevölkerung den Zugang zu ausserkantonalen 

Angeboten durch rechtsbindende Verhältnisse mit ausserkantonalen Leistungserbringen-

den? 

 

Zugang und Erreichbarkeit von Suchthilfeangeboten 

Die Identifizierung und das Verständnis hinsichtlich der Barrieren und Zugangshürden der 

Suchthilfeangebote gilt als Voraussetzung für die erfolgreiche Planung von strategischen 

und operativen Massnahmen. Während einige Barrieren spezifisch bei bestimmten Zielgrup-

pen vorkommen, sind andere als Barrieren allgemein bekannt, wobei die Überwindung die-

ser generellen Barrieren durch die bestehende Benachteiligung erschwert wird (Lischer et 

al. 2022, 16).  

 

Reflexionsfragen zu Entwicklungspotenzialen: 

- Bestehen Konzepte und Initiativen, um Barrieren der Inanspruchnahme der Angebote für 

vulnerable und sozial benachteiligte Suchtbetroffene zu identifizieren sowie abzubauen? 

- Welche vulnerablen Zielgruppen können im gegenwärtigen kantonalen/regionalen Versor-

gungssystem noch nicht (genügend) erreicht werden? 

 

Monitoring der kantonalen Suchthilfe 

Für die Gestaltung eines umfassenden Versorgungssystems können in der Schweiz unter-

schiedliche internationale, nationale und kantonale Monitoring- und Informationssysteme 

herbeigezogen werden. Es gibt verschiedene Indikatoren, die auf den Substanzkonsum und 

das Suchtverhalten in der Bevölkerung hinweisen und zu den selbstberichteten Angaben der 

Bevölkerungsbefragungen hinzugenommen werden können (Lischer et al. 2022, 17–18). 

 

Reflexionsfragen zu Entwicklungspotenzialen: 

- Sind in den Kantonen Systeme eingerichtet, die die fortwährenden Veränderungen im 

Suchtverhalten systematisch betrachten, reflektieren und dann einschlägige Massnahmen 

ableiten? 

- Kennen die Kantone die Prävalenzen von Substanzkonsum und Verhaltenssüchten in der 

ansässigen Bevölkerung? 

- Verfügen die Kantone über systematische Erfassungssysteme über die Nutzung von inner- 

und ausserkantonalen Suchthilfeangeboten durch ihre Bevölkerung? 

- Inwiefern fliessen internationale und/oder nationale Monitoring- und Berichterstattungs-

systeme in die kantonale Steuerung und Gestaltung der Suchthilfe mit ein?  
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- Sind die kantonalen Suchtpolitiken mit ihren Programmen und Massnahmen darauf aus-

gerichtet, dass sie flexibel auf Trends und entsprechende Konsummuster sowie abhängige 

Verhaltensweisen reagieren können? 

- Welche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, damit ein ent-

sprechendes zielführendes Monitoring implementiert werden kann? 

 

Weiterentwicklung der kantonalen Suchthilfe 

In jedem Kanton sollte eine unabhängige Person oder ein unabhängiges Gremium (kantons-

externe Fachperson oder Kommission o. Ä.) das kantonale Suchthilfesystem analysieren und 

fachlich beurteilen. Mithilfe der fachlichen Evaluation können Grundlagen zur Steuerung auf-

gezeigt und auf das Verbesserungspotenzial der gegenwärtigen Versorgungssituation hin-

gewiesen werden. Die Ergebnisse der fachlichen Dokumentation und Beurteilung fliessen in 

ein regelmässiges Reporting ein, das den Einrichtungen, der Politik und den Behörden, den 

Klientinnen und Klienten sowie ihren Angehörigen, den Medien und anderen Gruppen zur 

Verfügung gestellt wird (Lischer et al. 2022, 19).  

 

Reflexionsfrage zu Entwicklungspotenzialen: 

- Verfügen die Kantone über eine regelmässige fachliche Evaluation ihres Versorgungssys-

tems, und wie werden neue Erkenntnisse über Verbesserungspotenziale in die kantonale 

Steuerung der Suchthilfe mit aufgenommen? 

4.4 Entwicklungspotenziale 4: Versorgungssysteme 

Fallsteuerung im Versorgungssystem 

Durch die Vielzahl verschiedener medizinischer und sozialer Angebote im interdisziplinären 

Suchthilfesystem ist die einzelfallbezogene und strukturelle Vernetzung und Koordination 

eine anspruchsvolle Aufgabe und stellt die Kooperation zwischen den einzelnen Institutionen 

vor eine Herausforderung (Lischer et al. 2022, 19). Eine gute Vernetzung und Koordination 

der verschiedenen Versorgungssektoren trägt dazu bei, dass nahtlose Übergänge in den 

verschiedenen Behandlungsphasen gewährleistet werden können. Die Arbeit in einem koor-

dinierten Versorgungssystem kann dabei die nachfolgenden Schritte umfassen (Lischer et 

al. 2022, 20):  

- Information von Erstanlaufstellen (Hausärzte und Hausärztinnen, Spitex, Sozialdienste, 

Unternehmen) 

- Assessment der Suchtproblematik  

- Case Management 

- Überprüfung der Zielerreichung im Fallverlauf 

- Evaluation/wissenschaftliche Begleitung 
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Reflexionsfragen zu Entwicklungspotenzialen: 

- Wie gestaltet sich die einzelfallbezogene Koordination und Vernetzung unter den einzelnen 

Versorgungssektoren/Leistungserbringenden in den Kantonen? Werden systematische 

Verfahren der Fallsteuerung eingesetzt?  

- Werden Erstanlaufstellen (Hausärztinnen und Hausärzte, Spitex, Sozialdienste, Jugendar-

beitende, Schulen, Arbeitgebende usw.) regelmässig und systematisch über Entwicklungen 

in Zusammenhang mit Sucht und über das Suchthilfesystem informiert? 

- Wie gestaltet sich die Praxis der Fallsteuerung in den Kantonen?  

- In welchem Ausmass werden entsprechende systematische Analysen auf der Ebene von 

Fallverläufen durchgeführt? Wer ist zuständig für die Überprüfung und Evaluation des Be-

handlungsprozesses auf Fallebene? 

Kantonale Koordination und Kooperation der Leistungserbringenden 

Werden die Leistungen der Suchthilfe ungenügend koordiniert, können Einbussen bei der 

Behandlungsqualität oder bei der Erreichung der Behandlungsziele die Folge sein. Die sys-

tematische Zusammenarbeit der Leistungserbringenden, die sich am Behandlungspfad ori-

entiert, ist daher zu unterstützen und zu fördern. In diesem Kontext bestehen zwei unter-

schiedliche Zugänge: (a) die Unterstützung der Zusammenarbeit der Leistungserbringenden 

durch kantonale Instanzen (kantonale Koordination; «Top-down-Ansatz») sowie (b) die För-

derung selbstgesteuerter Kooperationen oder Vernetzung zwischen den Leistungserbringen-

den («Bottom-up-Ansatz»). Im Idealfall werden beide Ansätze miteinander kombiniert (Li-

scher et al. 2022, 22–23). 

 

Reflexionsfragen zu Entwicklungspotenzialen: 

- Haben die Kantone Massnahmen zur regelmässigen und systematischen Koordination der 

Leistungserbringenden ergriffen (z. B. Austauschplattformen oder Netzwerktreffen der 

Leistungserbringenden? Besteht ein entsprechendes kantonales Gremium mit diesem Auf-

trag? 

- Werden Modelle der interinstitutionellen Zusammenarbeit der Einrichtungen, der integrier-

ten oder koordinierten Versorgung systematisch gefördert und unterstützt? Werden für 

diesen Zweck Ressourcen zur Verfügung gestellt? 

Interkantonale Zusammenarbeit und Gestaltung regionaler Versorgungssysteme 

Die Versorgungsstrukturen im Suchthilfesystem sind historisch gewachsen und decken re-

gionale Besonderheiten ab. Viele Suchthilfeorganisationen verfügen über Standorte in mehr 

als einem Kanton. Suchthilfeeinrichtungen mit (hoch)spezialisierten Angeboten sind häufig 

auch in kantonsübergreifenden Regionen tätig, weil das Einzugsgebiet eines einzelnen Kan-

tons im Verhältnis zum Angebot zu klein wäre. Demgegenüber stehen Versorgungs-struk-

turen (inklusive Finanzierung), die an die Gebietskörperschaften der Kantone gebunden und 

in der Regel höchst unterschiedlich ausgestaltet sind (Lischer et al. 2022, 23–24). 
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Reflexionsfragen zu Entwicklungspotenzialen: 

- Werden die kantonalen Unterschiede in der (a) inhaltlichen (z. B. Ziele, Angebotsplanun-

gen, innovative Angebote) und der (b) strukturellen (z. B. Zuständigkeiten/Zusammenar-

beit zwischen Kanton, Gemeinden und Leistungserbringenden) Gestaltung der Suchthilfe 

mithilfe von vergleichenden Ansätzen und/oder «Good Practice»-Ansätzen hinreichend ge-

nutzt, um die Suchtpolitiken (systematisch) weiterzuentwickeln? 

- Wird die interkantonale Verflechtung im Rahmen der kantonalen Angebotsplanungen aus-

reichend berücksichtigt? Existieren Bereiche, in denen die Angebotsabstimmung nicht aus-

reichend ausgestaltet ist? 

- Werden eine interkantonale Informationsstandardisierung und regelmässige Austauschfor-

mate aufgebaut und institutionalisiert? 
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5 Kontextbedingungen der Suchthilfe 

in den Kantonen 

Die Suchthilfe und ihre Gestaltung durch die Kantone ist – wie in diesem Bericht noch gezeigt 

wird – sehr unterschiedlich, was unter anderem unterschiedlichen Kontextbedingungen ge-

schuldet ist. Nachfolgend wird der Versuch unternommen, mittels weniger Indikatoren eine 

Sensibilität für diese unterschiedlichen Rahmenbedingungen zu entwickeln, damit die in dieser 

Untersuchung erhobenen Daten der Kantone besser eingeordnet werden können. Die vorhan-

denen statistischen Daten lassen insbesondere einen interkantonalen Vergleich zur Urbanität 

und zur Problembelastung zu. Die Erhebungen in den Kantonen zeigen, dass sich die Problem-

belastung und die Suchthilfe in urbanen Zentren von ländlichen Regionen unterscheiden. Für 

die Gestaltung der Suchthilfe dürfte es daher von Interesse sein, wie stark oder wie wenig 

urbanisiert die Kantone sind. Für einen interkantonalen Vergleich der Problembelastung steht 

je ein Indikator zum Alkoholkonsum, zum Cannabiskonsum und zu suchtbedingten Spitalau-

fenthalten zur Verfügung. 

5.1 Urbanität 

Die Urbanität eines Kantons kann gemessen werden am Anteil der ständigen Bevölkerung im 

städtischen Kernraum an der gesamten Bevölkerung. Gemäss Gemeindetypologie des Bun-

desamts für Statistik (BFS) gehören zum städtischen Kernraum die Agglomerationskernge-

meinden und die Kerngemeinden ausserhalb von Agglomerationen (Gemeindetypologie mit 

neun Kategorien des Bundesamts für Statistik). Gemäss dieser Kategorisierung wohnen 63 % 

der ständigen Bevölkerung der Schweiz in Kerngemeinden. Die Kantone Basel-Stadt (100 %), 

Zug (92 %) und Genf (91 %) weisen den höchsten Bevölkerungsanteil auf, der im städtischen 

Kernraum wohnt. In den Kantonen Nidwalden (37 %), Freiburg (33 %), Graubünden (33 %), 

Jura (33 %), Appenzell Ausserrhoden (28 %) und Obwalden (28 %) ist der Bevölkerungsanteil 

im städtischen Kernraum tief. Gar keine Gemeinde im städtischen Kernraum weist der Kanton 

Appenzell Innerrhoden auf (BFS 2023). 
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Abbildung 2: Anteil der ständigen Bevölkerung im städtischen Kernraum im Jahr 2021 (Bundesamt für Statistik, 

2023) 

5.2 Problembelastung 

Das «Schweizer Monitoring-System Sucht und nichtübertragbare Krankheiten (MonAM)» stellt 

verschiedene Kennzahlen zur Verfügung, die über die Problembelastung im interkantonalen 

Vergleich Auskunft geben (OBSAN, 2023). Die Häufigkeit des Alkoholkonsums wird ge-

messen am Anteil der Bevölkerung in Privathaushalten, der mindestens täglich Alkohol kon-

sumiert. Die Daten basieren auf der Schweizerischen Gesundheitsbefragung (SGB). Für die 

Kantone Appenzell Innerrhoden, Basel-Stadt, Glarus, Nidwalden, Schaffhausen, Solothurn und 

Zug standen für das Jahr 2017 zu wenig Daten für eine Auswertung zur Verfügung. 2017 lag 

der Bevölkerungsanteil mit mindestens täglichem Alkoholkonsum gesamtschweizerisch bei 

10,9 %. Die Kantone Tessin (21,5 %), Jura (15,3 %) und Genf (14,2 %) weisen die höchsten 

Anteile auf, die Kantone Thurgau (8,3 %), Schwyz (7,9 %), Luzern (7,6 %) und Obwalden 

(5,3 %) die tiefsten. 

 



Kontextbedingungen der Suchthilfe in den 

Kantonen 

27 

 

 

 

 

Legende: Anteil der Bevölkerung in Privathaushalten in Prozent, der mindestens täglich Alkohol konsumiert (OBSAN 

2023) 

Abbildung 3: Häufigkeit des täglichen Alkoholkonsums im Jahr 2017  

 

Die Prävalenz des Cannabiskonsums wird gemessen am Anteil der Bevölkerung in Privat-

haushalten im Alter von 15 bis 64 Jahren, der mindestens einmal in den letzten 30 Tagen 

Cannabis konsumierte. Die Daten basieren auf der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 

(SGB). Für die Kantone Appenzell Innerrhoden, Basel-Stadt, Glarus, Nidwalden, Schaffhausen, 

Solothurn und Zug standen für das Jahr 2017 zu wenig Daten für eine Auswertung zur Verfü-

gung. 2017 lag der Bevölkerungsanteil mit mindestens monatlichem Cannabiskonsum gesamt-

schweizerisch bei 4 %. Die Kantone Appenzell Ausserrhoden (5,6 %), Waadt (5,4 %) und Genf 

(5,2 %) weisen im interkantonalen Vergleich die höchsten Anteile auf, die Kantone St. Gallen 

(2,5 %), Tessin (2,1 %), Obwalden (1,7 %) und Aargau (1,7 %) die tiefsten. 
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Legende: Anteil der Bevölkerung in Privathaushalten in % im Alter von 15 bis 64 Jahren, der mindestens einmal in den 

letzten 30 Tagen Cannabis konsumierte (OBSAN 2023) 

Abbildung 4: Prävalenz des Cannabiskonsums im Jahr 2017 

 

Die Rate der Spitalaufenthalte pro 1’000 Einwohnerinnen und Einwohner mit Haupt- oder 

Nebendiagnose einer substanzbedingten Störung basiert auf der medizinischen Statistik der 

Krankenhäuser. 2021 lag die Rate der Spitalaufenthalte gesamtschweizerisch bei 9.8 pro 1’000 

Einwohnerinnen und Einwohner. Die Kantone Basel-Stadt (18), Neuenburg (12.9), Jura (11.6), 

Waadt (11.4) und Bern (11.2) weisen die höchsten Raten auf, die Kantone Schwyz (6.7), Uri 

(6.4), Zug (6.2), Appenzell Innerrhoden (5.6), Nidwalden (5.3) und Obwalden (4.9) die tiefs-

ten. 
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Legende: standardisierte Rate pro 1’000 Einwohnerinnen und Einwohner 

Abbildung 5: Spitalaufenthalte mit Haupt-/Nebendiagnose einer substanzbedingten Störung 2021 (OBSAN, 2023) 
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6 Angebote im Bereich der Suchthilfe 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Analysen der kantonalen Angebotspaletten sowie 

der detaillierteren Angebots- und Nutzungsanalyse im Fokusbereich und der stationären 

Suchtmedizin (Typ 2b) dargestellt. Nachdem im vorangegangenen Kapitel einige Kontextbe-

dingungen der Kantone vorgestellt wurden, gibt der nachfolgende Abschnitt eine Übersicht der 

kantonalen Angebotspaletten bzw. der Angebotsdifferenzierung. Zu den Angeboten im Fokus-

bereich «Therapie, Beratung und Wohnen» sowie zu Angeboten der stationären Suchtmedizin 

im Versorgungsbereich der Psychiatrie werden anschliessend nähere Aussagen über die Kapa-

zität, Auslastung und regionale Verteilung der Angebote, die Merkmale der Nutzerinnen und 

Nutzer, ihre Zuweisungs- und Anschlusswege in den stationären Suchttherapieangeboten (Ty-

pen 2a und 2b) sowie über die interkantonalen Nutzungsbewegungen in ausgewählten Ange-

botstypen gemacht. 

6.1 Die Angebotspaletten der Suchthilfe der Kantone 

Jeder Kanton verfügt über eine eigene Angebotspalette im Bereich der Suchthilfe. Ziel dieses 

Abschnitts ist es, die kantonalen Angebotspaletten hinsichtlich ihrer Ausdifferenzierung zu be-

trachten. Die Untersuchung der Angebotspaletten basiert auf der gemeinsamen Angebots-

typologie der Suchthilfe (Abschnitt 3.1), die mit Mitgliedern der KKBS entwickelt wurde27. Die 

Typologie umfasst vier Angebotsbereiche, die sich an den Handlungsfeldern 1 bis 4 der Natio-

nalen Strategie Sucht (Bundesamt für Gesundheit 2015a) orientieren28. Innerhalb der vier An-

gebotsbereiche wurden Angebote kategorisiert und zu Angebotstypen zusammengefasst. Zu 

jedem Angebotstyp wurde erhoben, ob der Kanton auf seinem Gebiet über ein solches Angebot 

verfügt oder ob er sich den Zugang zu einem ausserkantonalen Angebot mit einem Konkordat, 

mit einer Vereinbarung, mit Betriebsbeiträgen oder über die Spitalliste verbindlich sichert. 

 

 
 

Die in den Kantonsportraits erfassten Angebotspaletten geben Auskunft über diejenigen An-

gebotstypen, die durch ein Angebot abgedeckt sind. Die Zahl der leistungerbringenden Orga-

nisationen und deren Kapazität spielten dabei keine Rolle. Die folgende Analyse beschreibt 

deshalb die Ausdifferenzierung der Angebotspalette, nicht jedoch die Anzahl, die Kapazität 

__________ 
27 In der Entwicklung der Angebotstypologie war die möglichst breite Akzeptanz der Differenzierungen ein Kernanliegen. 

Die einheitliche Erhebung und weitere Verwendung der Angebotstypologie in Steuerungsfragen setzt voraus, dass sie 

für die zuständigen Akteurinnen und Akteure gut verständlich und zweckmässig ist. Die Rolle des Teams der Hoch-

schule Luzern – Soziale Arbeit bestand darin, erstens die Vereinheitlichung der vorgeschlagenen Differenzierungen 

zu systematisieren, zweitens die Erfassung aller Angebote im Sinne des momentanen Wissensstands der Suchthilfe 

zu garantieren und drittens zu prüfen, inwiefern sich die erarbeitete Angebotstypologie als Datengrundlage für die 

Steuerung der Suchthilfe eignet. Als Informationsquellen dienten Workshops mit Vertreterinnen und Vertretern der 

KKBS, Typologien aus kantonalen (Arnaud et al., 2019; da Cunha et al., 2009; Gesundheitsdepartement des Kantons 

Basel-Stadt, 2019; Künzi et al., 2018) und schweizweiten (Bundesamt für Statistik, 2020b, 2020a; Gehrig et al., 

2012; Infodrog, 2020, 2020; Künzi et al., 2019; Sucht Schweiz, 2020) Erhebungen im Suchtbereich, Unterlagen des 

Bundesamtes für Gesundheit (Bundesamt für Gesundheit, 2015b, 2016) und der Eidgenössischen Kommission für 

Alkoholfragen, für Drogenfragen und für Tabakprävention (Bundesamt für Gesundheit, 2010), die Versorgungsana-

lyse der Hauptstelle für Suchtfragen in Deutschland (2019) sowie wissenschaftliche Grundlagenliteratur (u. a. Egger 

et al., 2017; Laging, 2018; Reynaud et al., 2016; Schmidt & Hurrelmann, 2000). 
28 Die Handlungsfelder 1 bis 4 entsprechen den ehemaligen vier Säulen der Schweizer Suchtpolitik. 

Als suchtspezifisch gilt ein Angebot, sofern das Suchthilfeangebot konzeptionell veran-

kert ist, d. h. schriftlich festgehalten wurde, dass für die Zielgruppen der Suchthilfe be-

stimmte Leistungen zur Verfügung gestellt werden. 
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oder die Nutzung einzelner Angebote. Zur Angebotsdifferenzierung trägt auch die Angebots-

verflechtung bei, also die Frage, ob der Kanton seine Angebotsbereiche inner- und/oder aus-

serkantonal abdeckt. 

 

Limitationen: Die Analyse der Angebotspaletten basiert auf der Selbstdeklaration der 

Kantone (Fragebogen A) per Ende 2021. Es kann sein, dass die Zuordnung zu den Ange-

botstypen und zu den Trägerschaftsformen bzw. den Rechtsverhältnissen ausserkantonaler 

Angebote trotz gemeinsamer Entwicklung der Angebotstypologie nicht in jedem Fall einheitlich 

erfolgte.  

 

Werden die einzelnen Angebotspaletten der Kantone miteinander verglichen, so finden sich 

Ähnlichkeiten und Unterschiede. Aufgrund der vorliegenden Daten lassen sich folgende Cluster 

bzw. Typen bilden: 

Tabelle 6: Typen der Angebotsdifferenzierung der Suchthilfe (Datenbasis: Fragebogen A, vgl. Tabelle 3) 

 

 Typ 1: «Anbieterkanton» 

 

«Anbieterkantone» weisen eine stark ausdifferenzierte Angebotspalette auf. Alle oder fast alle Angebotsbe-

reiche sind abgedeckt. Darüber hinaus hat das eigene Angebot in 5 bis 9 Angebotstypen eine Bedeutung 

für umliegende Kantone. Zu diesem Typ passen folgende Kantone: 

- Zürich: umfassende Angebotspalette, Abdeckung der Angebotspalette umliegender Kantone in 5 An-

gebotstypen 

- Luzern: umfassende Angebotspalette, Abdeckung der Angebotspalette umliegender Kantone in 8 An-

gebotstypen 

- Basel-Stadt: umfassende Angebotspalette, rechtsverbindliche Nutzung von 9 Angebotstypen v. a. 

durch den Kanton Basel-Landschaft 

 

 

 Typ 2: «Umfassender Selbstversorger» 

 

«Umfassende Selbstversorger» sind Kantone mit einer stark ausdifferenzierten Angebotspalette. Alle oder 

fast alle Angebotsbereiche sind abgedeckt. Im Gegensatz zum Typ 1 weisen Kantone des Typs 2 eine ge-

ringe Angebotsverflechtung mit anderen Kantonen auf. Weder hat das Angebot des eigenen Kantons eine 

verbindliche Bedeutung für andere Kantone noch sichern die «Selbstversorger» Angebote in anderen Kan-

tonen. Zu diesem Typ passen folgende Kantone: 

- Waadt: umfassende Angebotspalette, geringe Angebotsverflechtung 

- Neuenburg: umfassende Angebotspalette, geringe Angebotsverflechtung 

- Freiburg: umfassende Angebotspalette, geringe Angebotsverflechtung 

- Solothurn: umfassende Angebotspalette, geringe Angebotsverflechtung 

- Bern: umfassende Angebotspalette, geringe Angebotsverflechtung 

- Aargau: umfassende Angebotspalette, geringe Angebotsverflechtung 
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 Typ 3: «Vernetzungskanton»  

 

Ein «Vernetzungskanton» weist eine mittlere bis starke Ausdifferenzierung seiner Angebotspalette auf. Eine 

mittlere Ausdifferenzierung bedeutet, dass der Kanton Grund- bzw. Pflichtangebote und weitere Angebote 

in mehreren Angebotsbereichen abdeckt. Eine stark ausdifferenzierte Angebotspalette meint wiederum, 

dass alle oder fast alle Angebotsbereiche abgedeckt sind. «Vernetzungskantone» weisen darüber hinaus 

eine Angebotsverflechtung mit anderen Kantonen in mehreren Angebotstypen auf. Das bedeutet, dass die 

eigene Angebotspalette auch ausserkantonal abgedeckt wird und/oder dass das eigene Angebot eine ver-

bindliche Bedeutung für die Angebotspalette anderer Kantone hat. Zu diesem Typ passen folgende Kan-

tone: 

- Basel-Landschaft: umfassende Angebotspalette, Abdeckung der Angebotspalette in 9 Angebotstypen 

durch Basel-Stadt 

- St. Gallen: umfassende Angebotspalette, Abdeckung der Angebotspalette in 9 Angebotstypen durch 

Nachbarkantone 

- Zug: mittlere Angebotspalette, Angebotsverflechtung in 3 Angebotstypen mit umliegenden Kantonen 

- Appenzell Ausserrhoden: mittlere Angebotspalette, Angebotsverflechtung in 6 Angebotstypen mit 

umliegenden Kantonen 

- Graubünden: mittlere Angebotspalette, Angebotsverflechtung in 4 Angebotstypen mit umliegenden 

Kantonen 

- Thurgau: mittlere Angebotspalette, Angebotsverflechtung in 4 Angebotstypen mit umliegenden Kan-

tonen 

 

 

 Typ 4: «Selbstversorger mit Grundangebot» 

 

«Selbstversorger mit Grundangebot» weisen eine Angebotspalette mit mittlerer Ausdifferenzierung auf. Es 

werden Grund- bzw. Pflichtangebote plus weitere Angebote in mehreren Angebotsbereichen abgedeckt. Zu-

dem weisen diese Kantone eine geringe Angebotsverflechtung mit anderen Kantonen auf. Das bedeutet, 

dass die eigene Angebotspalette kaum ausserkantonal abgedeckt wird und/oder dass das eigene Angebot 

kaum eine verbindliche Bedeutung für die Angebotspalette anderer Kantone hat. Zu diesem Typ passen fol-

gende Kantone: 

- Schaffhausen: Angebotspalette mittlerer Ausdifferenzierung, geringe Angebotsverflechtung 

- Wallis: Angebotspalette mittlerer Ausdifferenzierung, geringe Angebotsverflechtung 

- Jura: Angebotspalette mittlerer Ausdifferenzierung, geringe Angebotsverflechtung 

 

 

 Typ 5: «Nachfragerkanton» 

 

«Nachfragerkantone» weisen eine wenig ausdifferenzierte Angebotspalette auf. Ihre Angebotspalette deckt 

vorwiegend Grund- bzw. Pflichtangebote ab. Die eigene Angebotspalette wird in mehreren Angebotstypen 

ausserkantonal abgedeckt. Zu diesem Typ passen folgende Kantone: 

- Uri: wenig ausdifferenzierte Angebotspalette, verbindliche Sicherung der Angebotspalette in 4 Ange-

botstypen durch umliegende Kantone. Zu diesem Typ passen folgende Kantone: 

- Schwyz: wenig ausdifferenzierte Angebotspalette, verbindliche Sicherung der Angebotspalette in 5 

Angebotstypen durch umliegende Kantone 

- Nidwalden: wenig ausdifferenzierte Angebotspalette, verbindliche Sicherung der Angebotspalette in 

10 Angebotstypen v.a. durch Luzern 

- Obwalden: wenig ausdifferenzierte Angebotspalette, verbindliche Sicherung der Angebotspalette in 8 

Angebotstypen durch Luzern 

 

In Bezug auf die interkantonale Zusammenarbeit in der Suchthilfe kann festgestellt werden, 

dass diese bei den Typen 1 «Anbieterkanton», 3 «Vernetzungskanton» und 5 «Nachfragerkan-

ton» unabdingbar ist. Die Angebote dieser drei Kantonstypen bedingen sich gegenseitig: So 
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wird beispielsweise das ergänzende Angebot von «Nachfragekantonen» durch «Anbieter- oder 

Vernetzungskantone» abgedeckt. Interkantonale Zusammenarbeit in verschiedenen Varianten 

ist also bei der Angebotsgestaltung weit verbreitet. Kantone der Typen 2 «Umfassender Selbst-

versorger» und 4 «Selbstversorger mit Grundangebot» scheinen bei der Angebotsgestaltung 

kaum mit anderen Kantonen verflochten zu sein. Möglicherweise wären sie aber interessante 

Partner für künftige Kooperationen. 

 

Werden die im letzten Kapitel präsentierten Kontextbedingungen (Urbanität, Problembelas-

tung) mit den hier dargestellten Angebotspaletten der Kantone verglichen, fällt auf, dass etwa 

in der Hälfte der untersuchten Kantone ein gewisser Zusammenhang besteht. So sind in den 

Kantonen Basel-Stadt, Waadt, Solothurn, Bern, Neuenburg, Basel-Landschaft und Zürich so-

wohl die Urbanität als auch die Problembelastung mittel bis hoch, und Ähnliches gilt für die 

Angebotsdifferenzierung. Ein vergleichbarer Zusammenhang kann in den Kantonen Thurgau, 

Graubünden, Nidwalden und Obwalden beobachtet werden: In diesen Kantonen weisen die 

Kontextbedingungen tiefe bis mittlere Ausprägungen auf und die Angebotspaletten dieser Kan-

tone ebenfalls. 

 

Die Kantone Schwyz, Uri, St. Gallen und Zug weisen dagegen trotz hoher Urbanität eine tiefe 

Problembelastung und eine tiefe bis mittlere Angebotsdifferenzierung auf. In den Kantonen 

Aargau, Luzern und Freiburg kann umgekehrt trotz tiefer bis mittlerer Urbanität und Problem-

belastung eine hohe Angebotsdifferenzierung festgestellt werden. Die Kantone Schaffhausen, 

Jura, Wallis und Appenzell Ausserrhoden schliesslich zeigen trotz tiefer Urbanität eine hohe 

Problembelastung bei tiefer bis mittlerer Angebotsdifferenzierung. Direkte Zusammenhänge 

zwischen Kontextbedingungen und der Angebotsdifferenzierung können mit den vorhandenen 

Daten somit nicht bestätigt werden. 

6.2 Angebote und Nutzung im Fokusbereich «Beratung, Therapie 

und Wohnen» 

Im Fokusbereich «Beratung, Therapie und Wohnen» besteht aus Sicht der kantonalen Beauf-

tragten für Suchtfragen aktuell der grösste Steuerungsbedarf29. Das Ziel der folgenden Ab-

schnitte ist es, die Versorgungssituation im Fokusbereich darzustellen. Es können Aussagen 

gemacht werden über… 

 

 die Kapazitäten und Auslastungen innerhalb der Angebotstypen, 

 die regionale Verteilung der Angebote, 

 die Merkmale der Nutzenden,  

 die Angebotsverflechtung im Bereich der stationären Suchttherapie und Suchtmedizin 

 und über die interkantonale Nutzungsverflechtung. 

 

Die detailliertere Angebots- und Nutzungsanalyse im Fokusbereich «Beratung, Therapie und 

Wohnen» kann als Ergänzung zu den jährlichen Erhebungen von Sucht Schweiz im Rahmen 

des Monitorings act-info gesehen werden30. Das Schweizer Monitoringsystem act-info erhebt 

ähnliche Kennzahlen zu den Merkmalen und zu den Zuweisungs- und Anschlusswegen der 

__________ 
29 Der Jahresbericht 2019 zur Nationalen Strategie Sucht 2017–2024 bestätigt die Fokussierung auf das Handlungsfeld 

2. Dieses Projekt ist einer der Schwerpunkte 2020 im Handlungsfeld Therapie und Beratung (Bundesamt für Gesund-

heit 2020, S. 8). 
30 Vergleiche hierzu den act-info-Jahresbericht 2021 von Balsiger, N., Gmel, G., Krizic, I., Labhart, F., Maffli, E., Vorlet, 

J. (2022) 
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Nutzerinnen und Nutzer. Aufgrund unterschiedlicher methodischer Zugänge sind die Daten des 

Monitoringsystems act-info jedoch nicht mit den vorliegenden Ergebnissen vergleichbar31. Den-

noch können die Ergebnisse des Schweizer Monitoringsystems act-info ergänzend als Steue-

rungsgrundlage hinzugezogen werden.  

 

Datenbasis der nachfolgenden Abschnitte ist die Einzelerfassung der Angebote im Fokusbe-

reich mit der schriftlichen Befragung bei den kantonalen Beauftragten für Suchtfragen (B1). 

Diese bildete die Grundlage für die Befragung bei den Anbieterinnen und Anbietern im Fokus-

bereich (B2). Im Fragebogen B2 hatten die Leistungserbringenden die Möglichkeit, die Zutei-

lung zum Angebotstyp zu prüfen sowie ihre Tätigkeit in weiteren Angebotstypen festzuhalten. 

Für die Bewertung der Versorgungssituation wurden zudem Daten aus der «Medizinischen 

Statistik der Krankenhäuser» (BFS 2020) im Angebotstyp «Stationäre Suchtmedizin (Typ 

2b)» herangezogen. Mit den Auswertungen dieser Sekundärdaten wurde das OBSAN beauf-

tragt32.  

 

Limitationen: Bei der «Medizinischen Statistik der Krankenhäuser» liegen Daten des Jahres 

2020 vor, während die Erhebung im Rahmen dieser Studie den Stichtag auf den 31. Dezember 

2021 setzte. Die direkte Vergleichbarkeit der Daten ist somit nicht gegeben. Dieser Sachver-

halt ist bei der Interpretation der Daten zu berücksichtigen. Bei den stationären suchtmedizi-

nischen Angeboten existieren zudem keine Einschätzungen zur Fallbelastung und keine Anga-

ben zum Vorhandensein von Wartelisten. Zudem berücksichtigte das OBSAN bei der Sekun-

däranalyse alle stationären Einrichtungen im Versorgungsbereich Psychiatrie. Somit wurden 

auch Angebote erfasst, die als nicht-suchtspezifisch gelten und im Fragebogen B1 nicht erfasst 

wurden. Umgekehrt wurden Angebote im Fragebogen B1 als stationäres Angebot der Sucht-

medizin (Typ 2b) erfasst, die in der medizinischen Statistik der Krankenhäuser nicht enthalten 

waren. Im Bereich des institutionellen Wohnens (Typ 3, Typ 4) kann es sein, dass einige An-

gebote aus der Behindertenhilfe, die unter anderem auch Suchtbetroffene behandeln, nicht 

bei der Erhebung berücksichtigt wurden. Entweder, weil sie bei den Kantonsverantwortlichen 

nicht als Suchthilfeangebot bekannt waren, oder weil sie nicht suchtspezifisch waren, das 

heisst, ihre Leistungen der Suchthilfe nicht konzeptionell verankert haben. 

__________ 
31 Die vorliegende Studie berücksichtigte alle Angebote im Fokusbereich «Beratung, Therapie und Wohnen», die von 

den Kantonsverantwortlichen im Rahmen der B1-Erhebung angegeben wurden, sowie die medizinischen stationären 

Angebote aus dem Versorgungsbereich «Psychiatrie» der «Medizinischen Statistik der Krankenhäuser». Act-info hin-

gegen berücksichtigte alle Angebote gemäss Suchtindex (Infodrog; https://www.infodrog.ch/de/hilfe-finden/sucht-

index.html). Für die Analyse dieses Projekts wurden die Daten auf Angebotsebene (laufende Fälle am Stichtag 31. 

Dezember 2021) berücksichtigt, während act-info über personenbezogene Daten (Eintritte am Stichtag 16. März) 

verfügt. An der vorliegenden Studie nahmen Leistungserbringende aus 22 Kantonen teil, bei act-info sind hingegen 

alle Kantone vertreten. Weitere Unterschiede ergeben sich darin, dass im Rahmen des jährlichen Monitorings von 

act-info, die Leistungserbringenden auch Schätzungswerte angeben durften, wenn ihnen eine genaue Zuordnung zu 

den Merkmalen nicht möglich war. In dieser Studie wurde ausdrücklich darum gebeten, Schätzungen zu vermeiden 

und nur verlässliche Zahlen anzugeben. Die in dieser Studie befragten Leistungserbringenden hatten die Möglichkeit, 

«multiplen Substanzkonsum» als Hauptproblem der Suchterkrankung anzugeben, während dies im Monitoringsystem 

von act-info nicht möglich ist. Aufgrund dieser Unterschiede ergeben sich Abweichungen in den Daten zwischen den 

Studien- und Monitoringergebnissen. Doch inhaltlich zeigen die Ergebnisse dieser Studie in die gleiche Richtung wie 

das jährliche Monitoring von act-info (z. B. Nutzerinnen und Nutzer der Suchthilfe sind mehrheitlich Männer, im 

mittleren Erwachsenenalter und weisen vorwiegend Hauptproblematiken durch den Konsum von Alkohol, Cannabis, 

Kokain und Opioiden auf). 
32 Alle teilnehmenden Kantone haben der Sekundäranalyse durch das OBSAN zugestimmt. 

Als suchtspezifisch gilt ein Angebot, sofern das Suchthilfeangebot konzeptionell veran-

kert ist, d. h. schriftlich festgehalten wurde, dass für die Zielgruppen der Suchthilfe be-

stimmte Leistungen zur Verfügung gestellt werden. 

https://www.infodrog.ch/de/hilfe-finden/suchtindex.html
https://www.infodrog.ch/de/hilfe-finden/suchtindex.html
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6.2.1 Kapazität und Auslastung der Angebote 
 

Die Kapazitäten und Auslastungen wurden in der Befragung bei den Suchthilfeanbieterinnen 

und -anbietern des Fokusbereichs mit mehreren Kennzahlen ermittelt. Nachfolgende Ab-

schnitte stellen die Ergebnisse pro Angebotstyp dar. Darin zu finden sind Informationen zur 

Anzahl Trägerschaften und zur Anzahl Standorte33, zu den Kapazitäten innerhalb des Ange-

botstyps (Stellenprozente/vorhandene bzw. bewilligte Plätze) und zur Auslastung (laufende 

Fälle/belegte Plätze).  

 

Datenbasis: Die Angaben zur Kapazität und Auslastung wurden für den Stichtag vom 31. 

Dezember 2021 im Rahmen der Anbieterinnen- und Anbieterbefragung (Fragebogen B2 vgl. 

Tabelle 3) erhoben. 

 

Tabelle 7: Kapazität und Auslastung: «Ambulante Suchtberatung und Suchttherapie (Typ 1a)» (Datenbasis: Frage-

bögen B1 und B2, vgl. Tabelle 3) 

Ambulante Suchtberatung und Suchttherapie (Typ 1a)  

Anzahl Trägerschaften 86 

Anzahl Standorte 106 

Anzahl Stellenprozente (nur deutschsprachige Schweiz) 249 Vollzeitstellen 

Laufende Fälle am Stichtag (Total) 20’272 

Anzahl Trägerschaften mit einer Warteliste 12 

 

Im Angebotstyp «Ambulante Suchtberatung und Suchttherapie (Typ 1a)» wurden 86 

Fragebögen verschickt34. 77 Fragebögen kamen ausgefüllt zurück. Die 86 Trägerschaften stell-

ten ihr Angebot an 106 Standorten zur Verfügung. Am Stichtag (31. Dezember 2021) wurden 

schweizweit 20’272 laufende Fälle in diesem Angebotstyp gezählt und 12 leistungserbringende 

Organisationen (in den Kantonen: Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Thurgau, Waadt und 

Zürich) führten eine Warteliste. Die 62 Trägerschaften35 in der deutschsprachigen Schweiz 

verfügten insgesamt über mehr als 249 Vollzeitäquivalente (FTE) für die ambulante Suchtbe-

ratung. Im Durchschnitt standen in der Deutschschweiz pro 100’000 Einwohnerinnen und Ein-

wohner 3,26 Vollzeitstellen der ambulanten Suchtberatung zur Verfügung. 

 

__________ 
33 Mit Standorten ist die Anzahl Gemeinden gemeint. Angebote desselben Angebotstyps in derselben Gemeinde wurden 

als ein Standort erfasst. 
34 Alle in der B1-Befragung der Kantone angegebenen Einrichtungen wurden befragt (Abschnitt 3.3). 
35 Daten aus der Westschweiz konnten aufgrund eines Übersetzungsfehlers nicht berücksichtigt werden (15 Träger-

schaften wurden deshalb von dieser Berechnung ausgeschlossen). 
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Abbildung 6: Vollzeitstellen pro 100’000 Einwohnende in der ambulanten Suchtberatung (Deutschschweiz; Datenba-

sis: Fragebogen B2, vgl. Tabelle 3) 

Im Kanton Basel-Stadt standen der Bevölkerung pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner 

im Vergleich zur übrigen Deutschschweiz am meisten FTE (11,7) in der ambulanten Suchtbe-

ratung zur Verfügung. Im Verhältnis zur kantonalen Bevölkerung fanden sich im Gegensatz 

hierzu in den drei Zentralschweizer Kantonen Schwyz, Ob- und Nidwalden am wenigsten per-

sonelle Ressourcen für die ambulante Suchtberatung (1,6 bis 2,2 FTE/100’000 Einwohnende). 

Tabelle 8: Kapazität und Auslastung: «Stationäre Suchttherapie (Typ 2a)» (Datenbasis: Fragebögen B1 und B2, vgl. 

Tabelle 3) 

Stationäre Suchttherapie (Typ 2a)  

Anzahl Trägerschaften 41 

Anzahl Standorte 44 

Bewilligte Plätze 812 

Belegte Plätze am Stichtag (Total) 638 

Anzahl Trägerschaften mit einer Warteliste 12 

 

Im Angebotstyp «Stationäre Suchttherapie (Typ 2a)» wurden Fragebögen an 41 Träger-

schaften verschickt36 und davon wurden 37 ausgefüllt retourniert. Die sozialtherapeutische 

stationäre Suchttherapie wurde an 44 Standorten angeboten und verfügte insgesamt über 812 

bewilligte Plätze. In den 15 Kantonen, die über Angebote der stationären Suchttherapie ver-

fügten, lag die durchschnittliche Anzahl vorhandener Plätze bei 54 (Median: 38 Plätze). 

Schweizweit standen pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner rund 12 Plätze der statio-

nären Suchttherapie zur Verfügung.  

__________ 
36 Alle in der B1-Befragung der Kantone angegebenen Einrichtungen wurden befragt (Abschnitt 3.3). 
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Abbildung 7: Plätze der stationären Suchttherapie (Typ 2a) pro 100’000 Einwohnende (Datenbasis: Fragebogen B2, 

vgl. Tabelle 3) 

 

Am Stichtag (31. Dezember 2021) waren 638 Plätze der stationären Suchttherapie (Typ 2a) 

belegt. In diesem Angebotstyp wurden in den Kantonen Basel-Stadt, Freiburg, Neuenburg37, 

Waadt, Zug und Zürich insgesamt 12 Trägerschaften mit Wartelisten gezählt. Dabei zeigten 

sich in Bezug auf die Auslastung der stationären Suchttherapieangebote regionale Unter-

schiede. Während die vorhandenen Angebote in diesem Angebotstyp in den Kantonen Aargau 

(32 %) und Basel-Landschaft (35 %) am Stichtag nur zu einem Drittel belegt waren, verzeich-

neten die Kantone Bern (97 %) und Solothurn (100 %) eine (fast) vollständige Belegung ihrer 

Angebote. In den Kantonen Freiburg (102 %) und Zug (107 %) wurde am Stichtag eine Über-

belegung in der sozialtherapeutischen Suchttherapie ausgewiesen. Bei der Interpretation der 

Daten ist zu beachten, dass die ausgewiesene Auslastung sich auf eine Stichtagesangabe be-

zieht. Eine Unter- oder Überlastung in einem Angebot kann verschiedene Ursachen haben, wie 

z.B. Neu- und Ausbau des Angebots, kantonale Indikationsprozesse und mögliche ökonomi-

sche Fehlanreize bei der Indikation, oder Spezialisierung des Angebots auf ein Teilbereich des 

Suchtphänomens (z.B. Kokainkonsum, abhängiges Verhalten). 

 

__________ 
37 Eine abschliessende Validierung der Daten durch die Verantwortlichen im Kanton Neuenburg fand nicht mehr statt. 
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Abbildung 8: Platzauslastung in der stationären Suchttherapie am Stichtag (31. Dezember 2021)  

(Datenbasis: Fragebogen B2, vgl. Tabelle 3) 

 

Das OBSAN berücksichtigte bei den Analysen zum Angebotstyp «Stationäre Suchtmedizin 

(Typ 2b)» 58 Einrichtungen aus dem Versorgungsbereich «Psychiatrie»38, die sich an 87 

Standorten befanden. Dabei handelt es sich unter anderem auch um Einrichtungen, die als 

nicht-suchtspezifisch gelten, das heisst kein Angebot der Suchthilfe konzeptionell verankert 

haben. Im Fragebogen B1 haben die kantonalen Beauftragten für Suchtfragen bzw. deren 

kantonale Vertretungen angegeben, dass insgesamt 25 Trägerschaften ihr Angebot der stati-

onären Suchtmedizin an 51 Standorten zur Verfügung stellen. Es ist zu vermuten, dass die 

kantonalen Fachpersonen in ihren Nennungen auf die suchtspezifischen Einrichtungen fokus-

sierten. 

  

__________ 
38 Vgl. «Abgrenzung der Versorgungsbereiche» unter https://www.obsan.admin.ch/de/indikatoren/abgrenzung-und-

falldefinition-MS. 
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Tabelle 9: Kapazität und Auslastung der stationären Suchtmedizin (Typ 2b) im Jahr 2020 (BFS, 2021) 

Stationäre Suchtmedizin (Typ 2b)39 

Anzahl Trägerschaften 58 

Anzahl Standorte 87 

Patientinnen und Patienten (Total im Jahr 2020) 52’773 

Patientinnen und Patienten mit Hauptdiagnose F10-19; F63.0 11’918 

Fälle (Total) 63’900 

Fälle mit Hauptdiagnose F10-19, F63.0 (Total im Jahr 2020) 14’704 

Pflegetagevolumen (Total)40 433’074 

 

Die Einrichtungen, die von OBSAN berücksichtigt wurden, behandelten während des Jahres 

2020 insgesamt über 52’000 Patientinnen und Patienten. Davon waren rund 23 % Personen 

mit einer Hauptdiagnose aus der ICD-Gruppe F10-F19 «Psychische und Verhaltensstörungen 

durch psychotrope Substanzen» sowie Fälle mit einer Hauptdiagnose F63.0 «Pathologisches 

Spielen» in Behandlung. Je nach Art der berücksichtigten stationären Psychiatrie richtete sich 

ihr Behandlungsangebot ausschliesslich oder unter anderem an Suchtbetroffene. Dadurch 

ergaben sich kantonale Unterschiede in Bezug auf den Anteil aller Patientinnen und Patienten 

mit einer primären Suchtproblematik, die sich 2020 in den kantonalen stationären Einrichtun-

gen des Versorgungsbereichs «Psychiatrie» befanden. In einigen Kantonen waren es lediglich 

1 bis 2 % und in anderen Kantonen waren es 27 bis 32 % aller Nutzerinnen und Nutzer der 

entsprechenden Einrichtungen.  

 

Da uns Daten des ganzen Jahres 2020 vorliegen, sind Mehrfachaufenthalte möglich. Deshalb 

zählten die stationären Einrichtungen der Psychiatrie etwas mehr Fälle als Patientinnen und 

Patienten. Von den insgesamt 63’900 Fällen41 in den stationären Einrichtungen waren wiede-

rum rund 23 % der Patientinnen und Patienten aufgrund ihrer Suchterkrankung in Behand-

lung. Für diese Fälle betrug das schweizweite Pflegetagevolumen 433’074 Tage. Im schweiz-

weiten Durchschnitt bedeutet dies, dass ein Fall im Jahr 2020 rund 29 Pflegetage in Anspruch 

nahm. Auch hier lassen sich kantonale Unterschiede erkennen. Während in einigen Kantonen 

das durchschnittliche Pflegetagevolumen für Personen mit einer Suchterkrankung nur 16 Tage 

betrug, existieren Kantone, in denen im Durchschnitt 43 Pflegetage in Anspruch genommen 

wurden. Die Hintergründe für eine kurze oder lange Behandlungsdauer sind nicht bekannt, 

jedoch geben kurze Aufenthalte sowie häufige Mehrfachaufenthalte innert eines Jahres erste 

Hinweise auf mögliche «Drehtüreffekte» (Abschnitt 8.2). 

__________ 
39 Das OBSAN zählte alle stationären Einrichtungen der Psychiatrie, die im Jahr 2020 Personen mit einer suchtbedingten 

Hauptproblematik behandelt haben. Darunter können sich auch Einrichtungen befinden, die ihr Angebot der Sucht-

hilfe nicht konzeptionell verankert haben. Bei den Angeboten des Fokusbereichs wurden jedoch ausschliesslich An-

gebote gezählt, die als suchtspezifisch gelten. 
40 «Der in medizinischen Institutionen erbrachte Behandlungsaufwand lässt sich durch die Summe der geleisteten Pfle-

getage, d. h. das Pflegetagevolumen, innerhalb eines Jahres ausdrücken. Das Pflegetagevolumen setzt sich aus zwei 

Grössen zusammen: Die Anzahl stationärer psychiatrischer Behandlungen (Hospitalisierungen) und die Dauer der 

Behandlung pro Hospitalisierung (Aufenthaltsdauer).» (OBSAN: Rüesch, Manzoni 2003, S.39). Das Pflegetagevolu-

men bezieht sich nur auf Suchtpatientinnen und Suchtpatienten. 
41 Eingeschlossen wurden sämtliche Fälle mit Wohnsitz in einem der teilnehmenden Kantone sowie sämtliche Fälle, die 

in einer Klinik mit Standort in einem teilnehmenden Kanton behandelt wurden. Ein Fall entspricht grundsätzlich einer 
Hospitalisierung. Dabei werden alle Fälle berücksichtigt, die während eines Jahres aus dem Spital entlassen werden. 
In der Psychiatrie werden zusätzlich Fälle, die das gesamte Jahr in der Klinik verbringen, berücksichtigt. Fälle, die 
unter bestimmten Bedingungen innerhalb von 18 Tagen wieder hospitalisiert wurden, werden neu unter derselben 
Fallnummer zusammengeführt. Somit kann ein Fall auch aus mehreren einzelnen Hospitalisierungen bestehen 
(OBSAN 2022). 
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Tabelle 10: Kapazität und Auslastung: «Betreutes institutionelles Wohnen (Typ 3)» (Datenbasis: Fragebögen B1 und 

B2, vgl. Tabelle 3) 

Betreutes institutionelles Wohnen (Typ 3)  

Anzahl Trägerschaften 71 

Anzahl Standorte 68 

Bewilligte Plätze 1’950 

Belegte Plätze am Stichtag (Total) 1’755 

Anzahl Trägerschaften mit einer Warteliste 33 

 

Im Angebotstyp «Betreutes institutionelles Wohnen (Typ 3)» wurden insgesamt 71 Trä-

gerschaften befragt42, die ihr Angebot an 68 Standorten zur Verfügung stellten. Insgesamt 

konnten 66 Fragebögen bei den Analysen berücksichtigt werden. Die 66 Trägerschaften ver-

fügten im Total über 1’950 Plätze und davon waren am Stichtag 1’755 Plätze belegt. In diesem 

Angebotstyp wurden am meisten Wartelisten43 gezählt: Fast jedes zweite Angebot führte am 

Stichtag eine Warteliste. 

Tabelle 11: Kapazität und Auslastung: «Institutionelles Wohnen mit ambulanter Begleitung (Typ 4)» (Datenbasis: 

Fragebögen B1 und B2, vgl. Tabelle 3) 

Institutionelles Wohnen mit ambulanter Begleitung (Typ 4)  

Anzahl Trägerschaften 39 

Anzahl Standorte 41 

Bewilligte Plätze 1’155 

Belegte Plätze am Stichtag (Total) 1’070 

Anzahl Trägerschaften mit einer Warteliste 15 

 

Im Angebotstyp «Institutionelles Wohnen mit ambulanter Begleitung (Typ 4)» wurden 

insgesamt 39 Trägerschaften befragt44, davon konnten Fragebögen von 30 Anbieterinnen und 

Anbietern ausgewertet werden. Die Angebote fanden sich an 41 Standorten und sie verfügten 

insgesamt über 1’155 bewilligte Plätze. Am Stichtag waren 1’070 Plätze belegt und 15 Anbie-

terinnen und Anbieter führten eine Warteliste45. 

 

Nachfolgende Abbildung illustriert die Angebotskapazität im Bereich des institutionellen Woh-

nens (Typ 3, Typ 4) in den Kantonen. In 10 Kantonen stehen Angebote des institutionellen 

Wohnens mit ambulanter Begleitung (Typ 4) bereit und in 15 Kantonen finden sich Angebote 

des betreuten institutionellen Wohnens (Typ 3). In 7 Kantonen finden sich weder Angebote 

des Angebotstyps 3 noch des Angebotstyps 4. Da sich im Verlauf der Erhebungen zeigte, dass 

in der Praxis die Unterscheidung der Angebotstypen nicht immer einfach ist, wurden diese 

Angebote für die nachfolgenden Berechnungen zusammengelegt.  

 

__________ 
42 Alle in der B1-Befragung der Kantone angegebenen Einrichtungen wurden befragt (Abschnitt 3.3). 
43 Die Trägerschaften, die am Stichtag eine Warteliste führten, waren in nachfolgenden Kantonen tätig: Aargau, Ap-

penzell-Ausserrhoden, Bern, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Freiburg, Graubünden, Luzern, Schaffhausen, Solothurn, 

Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Somit bestanden Wartelisten in allen Kantonen, bis auf St.Gallen, die über Angebote 

des betreuten institutionellen Wohnens verfügten. 
44 Alle in der B1-Befragung der Kantone angegebenen Einrichtungen wurden befragt (Abschnitt 3.3). 
45 Die Trägerschaften, die am Stichtag eine Warteliste führten, waren in nachfolgenden Kantonen tätig: Aargau, Bern, 

Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Luzern, Schaffhausen, Solothurn, Thurgau, Waadt 
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Abbildung 9: Plätze im Bereich des institutionellen Wohnens (Typ 3, Typ 4) pro 100’000 Einwohnende (Datenbasis: 

Fragebogen B2, vgl. Tabelle 3) 

 

Verfügten die Kantone über Angebote des institutionellen Wohnens (Typ 3, Typ 4), so standen 

im Durchschnitt 57,6 Plätze für 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner bereit (Median: 51 

Plätze). Im Verhältnis zur kantonalen Bevölkerung (pro 100’000 Einwohnende) verfügten die 

Kantone Basel-Stadt (153 Plätze), Schaffhausen (127 Plätze) und Appenzell-Ausserrhoden 

(124 Plätze) über die meisten Plätze des institutionellen Wohnens. Im Gegensatz hierzu stehen 

die Kantone Freiburg, Graubünden und Luzern, die zwischen 5 und 14 Plätze pro 100’000 

Einwohnende zur Verfügung hatten.  
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Abbildung 10: Platzauslastung im Bereich des institutionellen Wohnens (Typ 3, Typ 4) (Datenbasis: Fragebogen B2, 

vgl. Tabelle 3) 

 

Im Vergleich zu den anderen Angebotstypen zeigte sich im Bereich des institutionellen Woh-

nens (Typ 3, Typ 4), dass am Stichtag der Erhebung die verfügbaren Angebote (sehr) stark 

ausgelastet waren. Selbst in den Kantonen Aargau (76 %) und Solothurn (81 %), die im Ver-

gleich zu den anderen Kantonen die niedrigste prozentuale Auslastung am Stichtag aufwiesen, 

waren die verfügbaren Angebote zu mehr als drei Viertel belegt. Eine Überbelegung (106 %) 

des vorhandenen Angebots wurde im Kanton Appenzell-Ausserrhoden beobachtet und auch in 

den Kantonen Freiburg und Waadt waren die vorhandenen Plätze im Bereich des institutionel-

len Wohnens vollständig belegt. Der Anteil freier Plätze war in den Kantonen Bern, Basel-

Landschaft und St. Gallen mit je 4 % am Stichtag ebenfalls sehr gering. 

Tabelle 12: Kapazität und Auslastung: «Ambulante Begleitung in Privatwohnungen (Typ 5)» (Datenbasis: Fragebö-

gen B1 und B2, vgl. Tabelle 3) 

Ambulante Begleitung in Privatwohnungen (Typ 5)  

Anzahl Trägerschaften 36 

Maximal wöchentliches Stundenbudget pro betreute Per-

son (Durchschnitt aller Trägerschaften mit Angaben zum 

wöchentlichen Stundenkontingent) 

4,4 Stunden 

Laufende Fälle am Stichtag (Total) 1’302 

Anzahl Wartelisten 13 

 

Im Angebotstyp «Ambulante Begleitung in Privatwohnungen (Typ 5)» wurden 36 An-

bieterinnen und Anbieter befragt46, davon sandten 33 den Fragebogen ausgefüllt zurück. Die 

33 leistungserbringenden Organisationen betreuten am Stichtag insgesamt 1’302 Personen, 

__________ 
46 Alle in der B1-Befragung der Kantone angegebenen Einrichtungen wurden befragt (Abschnitt 3.3). 
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wobei zwei Leistungserbringende an diesem Tag keine laufenden Fälle zählten. Am Stichtag 

führten Anbieterinnen und Anbieter aus den Kantonen Bern, Basel-Stadt, Luzern, Neuenburg47, 

Solothurn, Waadt und Wallis insgesamt 12 Wartelisten. 

 

Für die ambulante Begleitung in Privatwohnungen stehen den meisten Organisationen ein ma-

ximales wöchentliches Stundenbudget pro betreute Person zur Verfügung. Bei 26 von 33 An-

bieterinnen und Anbietern lagen Angaben zum wöchentlichen Stundenkontingent pro Fall vor. 

Bei fünf Leistungserbringenden fehlten Angaben zum wöchentlichen Stundenkontingent, oder 

sie wurden aufgrund mangelnder Nachvollziehbarkeit48 von den Analysen ausgeschlossen. 

Zwei weitere Organisationen haben angegeben, über kein wöchentliches Stundenkontingent 

zu verfügen, da dies jeweils fallspezifisch festgelegt wird.  

 

 

Legende: Maximales wöchentliche Stundenbudget, das den Leistungserbringenden für die ambulante Begleitung eines 

Falles in Privatwohnung (Typ 5) im Durchschnitt zur Verfügung steht. Die Angaben beziehen sich auf das durchschnitt-

liche Stundenkontingent aller berücksichtigten Anbieterinnen und Anbieter im Kanton. 

Abbildung 11: Wöchentliches Stundenbudget für ambulante Begleitung einer Person in Privatwohnung (Datenbasis: 

Fragebogen B2, vgl. Tabelle 3) 

 

Die 26 Anbieterinnen und Anbieter, bei denen Daten zum wöchentlichen Stundenkontingent 

berücksichtigt werden konnte, betreuten insgesamt 807 Fälle am Stichtag und hatten dabei 

im Durchschnitt 4,4 Stunden pro Woche für die Betreuung eines Falles zur Verfügung (Median: 

3 Stunden). Hätten alle 807 Nutzerinnen und Nutzer in diesem Angebotstyp das maximale 

Stundenkontingent in einer Woche beansprucht, wären in dieser Woche insgesamt 4’206 Stun-

den49 für die ambulante Begleitung von Suchtbetroffenen in Privatwohnungen geleistet wor-

den. Die beiden leistungserbringenden Organisationen mit dem höchsten wöchentlichen Stun-

denkontingent pro Fall finden sich in den Kantonen Basel-Stadt (15 Stunden) und 

__________ 
47 Eine abschliessende der Daten durch die Verantwortlichen im Kanton Neuenburg fand nicht mehr statt. 
48 Als Beispiel hierzu: Eine Trägerschaft gab ein wöchentliches Stundenkontingent von 48 Stunden pro Fall an. 
49 Für die Berechnung wurden die gültigen Angaben der einzelnen Trägerschaften gewichtet summiert (z. B. 2 Stunden 

pro Fall * Anzahl Nutzerinnen und Nutzer im Angebot). 
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Schaffhausen (12 Stunden). Das tiefste wöchentliche Stundenkontingent (2 Stunden pro Fall) 

wurde von 9 Anbieterinnen und Anbietern aus den Kantonen Aargau, Bern, Basel-Landschaft, 

Basel-Stadt, Obwalden, Solothurn und Zürich angegeben.  

Tabelle 13: Kapazität und Auslastung: «Familienplatzierungsorganisationen (Typ 6)» (Datenbasis: Fragebogen B2, 

vgl. Tabelle 3) 

Familienplatzierungsorganisationen (Typ 6)  

Anzahl Trägerschaften 5 

Anzahl Standorte 5 

Bewilligte Plätze 87 

Belegte Plätze am Stichtag (Total) 58 

Anzahl Wartelisten 2 

 

Im Angebotstyp «Familienplatzierungsorganisationen (Typ 6)» wurden fünf Träger-

schaften befragt50, die an fünf Standorten ihr Angebot zur Verfügung stellten. Davon konnten 

vier Institutionen den Fragebogen ausgefüllt retournieren. Diese vier leistungserbringenden 

Organisationen finden sich in den drei Kantonen Bern, Basel-Landschaft und Basel-Stadt. Ge-

meinsam verfügten sie über 87 Plätze, davon waren am Stichtag 58 Plätze belegt. Zwei von 

vier befragten Anbieterinnen und Anbietern, die in den Kantonen Bern und Basel-Landschaft 

tätig sind, führten am Stichtag eine Warteliste. Während die Angebote in den Kantonen beider 

Basel am Stichtag noch freie Kapazitäten aufwiesen (25 % (BL) bzw. 65 % (BS) Auslastung 

des vorhandenen Angebots) verzeichneten die Angebote im Kanton Bern eine sehr hohe Aus-

lastung (86 % des verfügbaren Angebots).  

Tabelle 14: Kapazität und Auslastung: «Notunterkünfte (Typ 7)» (Datenbasis: Fragebögen B1 und B2, vgl. Tabelle 

3) 

Notunterkünfte (Typ 7)  

Anzahl Trägerschaften 15 

Anzahl Standorte 13 

Bewilligte Plätze 346 

Belegte Plätze am Stichtag (Total) 259 

Anzahl Wartelisten 1 

 

Im Angebotstyp «Notunterkünfte (Typ 7)» sandten alle 15 befragten Anbieterinnen und 

Anbieter den Fragebogen zurück51. Insgesamt fanden sich Angebote dieses Angebotstyps in 

zehn Kantonen. Die 15 Trägerschaften boten ihr Angebot in 13 Gemeinden52 an. Insgesamt 

zählte dieser Angebotstyp 346 bewilligte Plätze und davon waren 259 Plätze am Stichtag be-

legt. Zwischen den 10 Kantonen, die über Notunterkünfte verfügen, zeigten sich Unterschiede 

in Bezug auf das vorhandene Platzangebot und die Auslastung am Stichtag. Die Kantone Thur-

gau, Graubünden, Schaffhausen und Wallis wiesen sowohl die kleinste Anzahl Plätze (7 bis 10 

Plätze) als auch eine geringe Auslastung am Stichtag (30 bis 60 %) auf. Das Angebot an 

Notunterkünften (13 bis 140 Plätze) verzeichnete am Stichtag in den Kantonen Aargau, Bern, 

__________ 
50 Alle in der B1-Befragung der Kantone angegebenen Einrichtungen wurden befragt (Abschnitt 3.3). 
51 Alle in der B1-Befragung der Kantone angegebenen Einrichtungen wurden befragt (Abschnitt 3.3). 
52 Trägerschaften in der gleichen Gemeinde werden als ein Standort gezählt. 
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Freiburg und Neuenburg53 die höchste Auslastung (77 bis 100 %). Ein Angebot aus dem Kanton 

Bern führte zum Zeitpunkt des Stichtages eine Warteliste. 

Tabelle 15: Kapazität und Auslastung: «Housing First (Typ 8)» (Datenbasis: Fragebögen B1 und B2, vgl. Tabelle 3) 

Housing First (Typ 8)  

Anzahl Trägerschaften 8 

Anzahl Standorte 6 

Bewilligte Plätze 147 

Belegte Plätze am Stichtag (Total) 135 

Anzahl Wartelisten 4 

 

Im Angebotstyp «Housing First (Typ 8)» wurden acht Anbieterinnen und Anbieter befragt 

und sechs davon haben den Fragebogen ausgefüllt zurückgesandt54. Die sechs leistungserbrin-

genden Organisationen befanden sich in vier Kantonen und verfügten über 147 bewilligte 

Plätze. Am Stichtag wurde in diesem Angebotstyp 135 belegte Plätze und in den Kantonen 

Solothurn, Waadt und Zug insgesamt vier Wartelisten gezählt. In allen vier Kantonen war die 

Auslastung der Angebote sehr hoch. Die im Vergleich geringste Auslastung des vorhandenen 

Angebots verzeichnete der Kanton Waadt, da am Stichtag «nur» 87 % der vorhandenen Plätze 

belegt waren. Hingegen waren (fast) alle Plätze im Angebotstyp «Housing First» der Kantone 

Zug, Freiburg und Solothurn am Stichtag besetzt (96 bis 100 %). 

 

Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, waren die verschiedenen Angebotstypen am Stichtag 

im Bereich Sozialtherapie und Wohnen unterschiedlich stark ausgelastet. Für die Berechnung 

der prozentualen Auslastung der Angebotstypen am Stichtag wurde eruiert, wie viele der be-

willigten/vorhandenen Plätze am 31. Dezember 2021 belegt waren.  

 

 

__________ 
53 Eine abschliessende Validierung der Daten durch die Verantwortlichen im Kanton Neuenburg fand nicht mehr statt. 
54 Davon zählte eine Trägerschaft noch keine laufenden Fälle, da sich das Angebot zum Zeitpunkt der Erhebung erst im 

Aufbau befand. 
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Abbildung 12: Prozentuale Auslastung der Angebote im Fokusbereich am Stichtag (31. Dezember 2021) (Datenba-

sis: Fragebogen B2, vgl. Tabelle 3) 

Die Angebotstypen «Betreutes institutionelles Wohnen (Typ 3)» und «Institutionelles Wohnen 

mit ambulanter Begleitung (Typ 4)» sowie «Housing First (Typ 8)» verzeichneten am Stichtag 

schweizweit die höchste prozentuale Auslastung, da von den bewilligten Plätzen 90 bis 92 % 

belegt waren. In den beiden Angebotstypen «Stationäre Suchttherapie (Typ 2a)» und «Not-

unterkünfte (Typ 7)» waren die vorhandenen Plätze zu 75 bis 79 % belegt. Im Angebotstyp 

«Familienplatzierungsorganisationen (Typ 6)» findet sich die tiefste Auslastung am Stichtag. 

 

Für die breitere Abstützung der Stichtagszahlen wurden die Anbieterinnen und Anbieter gebe-

ten, die Fallbelastung am Stichtag sowie im letzten Jahr einzuschätzen. Die nachfolgende Ab-

bildung zeigt die durchschnittliche Einschätzung der Auslastung (1 = sehr niedrig, 5 = sehr 

hoch) aller Anbieterinnen und Anbieter pro Angebotstyp in den vier Regionen: Mittelland/ 

Nordwestschweiz55, Ostschweiz56, Westschweiz57 und Zentralschweiz58. Die Anzahl Anbieterin-

nen und Anbieter, die Angaben zur Einschätzung der Auslastung am Stichtag machten, werden 

nachfolgend mit pro Angebotstyp und Region mit n = dargestellt.  

 

 

Abbildung 13: Auslastungseinschätzung am Stichtag 31. Dezember 2021 durch Anbietende im Fokusbereich (Daten-

basis: Fragebogen B2, vgl. Tabelle 3) 

__________ 
55 Dazu gehören die Kantone AG, BE, BL, BS, SO, ZH. Der Kanton Zürich wurde für diese Erhebung der Region Mittel-

land/Nordwestschweiz zugeordnet. Im Wissen, dass der Kanton Zürich sowohl der Region Nordwestschweiz als auch 

der Ostschweiz zugehören könnte (z. B. stellt der Kanton Zürich in beiden Regierungskonferenzen ORK und NWRK 

ein assoziiertes Mitglied dar). 
56 Dazu gehören die Kantone AR, GR, TG, SG, SH, (ohne GL). 
57 Dazu gehören die Kantone FR, JU, NE, VD, VS, (ohne TI, GE). 
58 Dazu gehören die Kantone LU, NW, OW, SZ, UR, ZG. 
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In der Region Mittelland/Nordwestschweiz wurde von den Anbieterinnen und Anbietern (n 

= 28) die höchste Auslastung am Stichtag (31. Dezember 2021) sowie im Jahr 2021 im An-

gebotstyp «Ambulante Suchtberatung und Suchttherapie (Typ 1a)» ausgewiesen. Im Ange-

botstyp «Stationäre Suchttherapie (Typ 2a)» (n = 17) schätzten die Anbieterinnen und Anbie-

ter die Auslastung am Stichtag und im Jahr 2021 im Durchschnitt als (eher) niedrig ein. In 

den restlichen Angebotstypen «Betreutes institutionelles Wohnen (Typ 3)» (n = 40), «Institu-

tionelles Wohnen mit ambulanter Begleitung (Typ 4)» (n = 25), «Notunterkünfte (Typ 7)» (n 

= 6) und «Housing First (Typ 8)» (n = 1) wurde die Auslastung am Stichtag sowie während 

des Jahres 2021 als mittelhoch eingestuft.  

 

In der Ostschweiz waren die Angebote der «Ambulanten Suchtberatung (Typ 1a)» (n = 24) 

und der «Stationären Suchttherapie (Typ 2a)» (n = 2) sowie der «Notunterkünfte (Typ 7)» (n 

= 3) sowohl am Stichtag wie auch im Jahr 2021 gemäss den befragten Anbieterinnen und 

Anbietern mittelhoch ausgelastet. Eine leicht höhere Auslastung im Jahr 2021 und insbeson-

dere am Stichtag wurde in den Angeboten «Betreutes institutionelles Wohnen (Typ 3)» (n = 

16) und «Institutionelles Wohnen mit ambulanter Begleitung (Typ 4)» (n = 3) wahrgenom-

men. Im Angebotstyp «Ambulante Begleitung in Privatwohnungen (Typ 5)» (n = 3) wurde die 

Auslastung sowohl am Stichtag als auch im Jahr 2021 als niedrig eingestuft. Angebote von 

«Familienplatzierungsorganisationen (Typ 6)» und «Housing First (Typ 8)» stehen nicht zur 

Verfügung. 

 

In der Westschweiz wurde die Auslastung am Stichtag im Angebotstyp «Ambulante Sucht-

beratung (Typ 1a)» (n = 11) im Durchschnitt als hoch eingeschätzt, die höchste Auslastung 

am Stichtag sowie im Jahr 2021 wurde von den Anbieterinnen und Anbietern (n = 7) in dieser 

Region allerdings im Angebotstyp «Betreutes institutionelles Wohnen (Typ 3)» wahrgenom-

men. Eine hohe Auslastung am Stichtag und, mit Ausnahme von Typ 4 und Typ 8, im Jahr 

2021 wurde in der Westschweiz auch in den Angebotstypen «Institutionelles Wohnen mit am-

bulanter Begleitung (Typ 4)» (n = 2), «Ambulante Begleitung in Privatwohnungen (Typ 5)» (n 

= 9), «Notunterkünfte (Typ 7)» (n = 2) sowie «Housing First (Typ 8)» (n = 4) festgestellt. Die 

Auslastung im Angebotstyp «Housing First» wurde rückblickend auf das Jahr 2021 tendenziell 

als sehr hoch eingestuft, jene im Angebotstyp «Institutionelles Wohnen mit ambulanter Be-

gleitung» als mittelhoch. Einzig im Angebotstyp «Stationäre Suchttherapie (Typ 2a)» (n = 14) 

wurde in der Westschweiz eine mittelhohe Auslastung sowohl am Stichtag als auch im Jahr 

2021 von den Leistungserbringenden wahrgenommen.  

 

In der Zentralschweiz waren die Angebote, gemäss der durchschnittlichen Einschätzung der 

Anbieterinnen und Anbieter, in den Angebotstypen «Ambulante Suchtberatung und Suchtthe-

rapie (Typ 1a)» (n = 14), «Stationäre Suchttherapie (Typ 2a)» (n = 4), «Ambulante Begleitung 

in Privatwohnungen (Typ 5)» (n = 2) sowie «Notunterkünfte (Typ 7)» (n = 1) sowohl am 

Stichtag als auch im Jahr 2021 mittelhoch ausgelastet. Die Auslastung am Stichtag und im 

Jahr 2021 in den Angebotstypen des «Betreuten institutionellen Wohnens (Typ 3)» (n = 5), 

dem «Institutionellen Wohnen mit ambulanter Begleitung (Typ 4)» (n = 1) sowie «Housing 

First (Typ 8)» (n = 1) wurde als hoch eingestuft. 
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Abbildung 14: Auslastungseinschätzung durch Anbietende im Fokusbereich im letzten Jahr (2021) (Datenbasis:  

Fragebogen B2, vgl. Tabelle 3) 
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Zwischenfazit: Kapazität und Auslastung der Angebote im Fokusbereich 

 

In Bezug auf die eingeschätzte Auslastung zeigen sich regionale Unterschiede. Im Unter-

schied zur deutschsprachigen Schweiz wurde in der Westschweiz bei den meisten Ange-

botstypen eine höhere Auslastung verzeichnet; dies gilt namentlich für betreute und be-

gleitete Wohnformen. Zudem machen die Ergebnisse deutlich, dass die Auslastung am 

Stichtag als tendenziell höher eingestuft wurde als dies im Durchschnitt während des Jah-

res 2021 der Fall war. Dies ist bei der Interpretation der prozentualen Auslastung zu be-

rücksichtigen. Am Stichtag war die prozentuale Auslastung in allen Angebotstypen, mit 

Ausnahme von «Familienplatzierungsorganisationen (Typ 6)», höher als 75 %; in den in-

stitutionellen und bedingungslosen Wohnangeboten sogar über 90 %. Eine tendenziell 

höhere Auslastung der Angebote gegen Ende des Jahres 2021 könnte auch mit der 

Corona-Pandemie zusammenhängen. 
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6.2.2 Regionale Verteilung der Angebote im Fokusbereich und in der sta-

tionären Suchtmedizin 
 

Die nächsten Abschnitte geben einen Überblick der regionalen Verteilung der Angebote im 

Fokusbereich. In einem ersten Schritt wird die Anzahl der befragten Anbieterinnen und Anbie-

ter im Fokusbereich pro Region (Mittelland/Nordwestschweiz, Ostschweiz, Westschweiz, Zent-

ralschweiz) dargestellt. Im Weiteren wird die regionale Verteilung der suchtspezifischen Ange-

bote aus den beiden Bereichen der «Stationären Sozialtherapie (Typ 2a) » und «Suchtmedizin 

(Typ 2b)» aufgezeigt. Im letzten Abschnitt wird die Abdeckung der vorhandenen Plätze auf 

100’000 Einwohnerinnen und Einwohner in der «Stationären Sozialtherapie (Typ 2a)», des 

«Institutionellen Wohnens (Typ 3, Typ 4)», der «Notunterkünfte (Typ 7)» und der Angebote 

im Angebotsbereich des «Housing First (Typ 8)» dargestellt. Da nur sehr wenige Angebote des 

Typs «Familienplatzierungsorganisationen (Typ 6)» vorhanden sind, wurde auf eine grafische 

Darstellung der vorhandenen Plätze verzichtet.  

 

Im Fragebogen B1 wurden die kantonalen Beauftragten für Suchtfragen bzw. ihre Vertretun-

gen gebeten, alle Angebote im Fokusbereich sowie die komplementären Angebote der Sucht-

medizin aufzulisten, die innerhalb des Kantons vorhanden waren. Dies ermöglichte es in den 

Kantonsberichten, die Verteilung der Angebote des Fokusbereichs sowie der stationären und 

ambulanten Suchtmedizin aufzuzeigen. Nachfolgend wird zunächst dargelegt, über wie viele 

Angebote im Fokusbereich die vier Regionen verfügen und in einem weiteren Schritt wird die 

regionale Verteilung der stationären Angebote der «sozialtherapeutischen Suchttherapie (Typ 

2a)» und «Suchtmedizin (Typ 2b)» grafisch dargestellt. 

 

 

Abbildung 15: Anzahl befragte Anbieterinnen und Anbieter im Fokusbereich pro Region (Datenbasis: Fragebogen B2, 

vgl. Tabelle 3) 
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In der Region Mittelland/Nordwestschweiz mit über vier Millionen Einwohnerinnen und 

Einwohnern (47 % der Schweizer Bevölkerung 2020) wurden insgesamt 91 Anbieterinnen und 

Anbieter befragt, die 158 Angebote in allen Angebotstypen des Fokusbereichs zur Verfügung 

stellten. Im Bereich des komplementären Angebotstyps «Stationäre Suchtmedizin (Typ 2b)» 

wurden 31 Institutionen bei den Analysen der «Medizinischen Statistik der Krankenhäuser» 

durch das OBSAN59 berücksichtigt. Die meisten Anbieterinnen und Anbieter wurden im Ange-

botstyp «Betreutes institutionelles Wohnen (Typ 3)» befragt (n = 41). In den Angebotstypen 

der «Ambulanten Suchtberatung (Typ 1a)» und «Institutionelles Wohnen mit ambulanter Be-

gleitung (Typ 4)» wurden 33 bzw. 31 Leistungserbringende befragt. Je 20 Anbieterinnen und 

Anbieter zählten die beiden Angebotstypen «Stationäre Suchttherapie (Typ 2a)» und «Ambu-

lante Begleitung in Privatwohnungen (Typ 5)». In der Region Mittelland/Nordwestschweiz stell-

ten sieben Leistungserbringende den Angebotstyp «Notunterkünfte (Typ 7)» bereit und im 

Angebotstyp «Housing First (Typ 8)» waren zwei Trägerschaften tätig. Schweizweit sind An-

gebote des Typs «Familienplatzierungsorganisationen (Typ 6)» wenig vertreten. In dieser Re-

gion befanden sich vier der insgesamt fünf befragten Anbieterinnen und Anbieter dieses Typs.  

 

In der Ostschweiz mit knapp 1,14 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern (13 % der 

Schweizer Bevölkerung 2020, ohne die Kantone Glarus und Appenzell Innerrhoden) wurden 

insgesamt 44 Anbieterinnen und Anbieter befragt, die 57 Angebote in allen Angebotstypen des 

Fokusbereichs zur Verfügung stellten. Das OBSAN konnte acht Institutionen in dieser Region 

bei den Analysen der «Stationären Suchtmedizin (Typ 2b)» berücksichtigen. Am meisten An-

bieterinnen und Anbieter zählten der Angebotstyp «Ambulante Suchtberatung (Typ 1a)» (n = 

26) sowie der Angebotstyp «Betreutes institutionelles Wohnen (Typ 3)» (n = 17). Im Ange-

botstyp «Institutionelles Wohnen mit ambulanter Begleitung (Typ 4)» waren vier und in den 

Angebotstypen «Ambulante Begleitung in Privatwohnungen (Typ 5)» sowie «Notunterkünfte 

(Typ 7)» jeweils zwei Leistungserbringende tätig. In der Ostschweiz wurden zudem zwei Leis-

tungserbringende der «Stationären Suchttherapie (Typ 2a)» sowie jeweils eine leistungser-

bringende Institution in den Angebotstypen «Housing First (Typ 8)» und «Familienplatzie-

rungsorganisationen (Typ 6)» befragt. 

 

In der Westschweiz mit rund 1,74 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern (20 % der 

Schweizer Bevölkerung 2020, ohne den Kanton Genf) wurden insgesamt 28 Anbieterinnen und 

Anbieter befragt, die 53 Angebote in allen Angebotstypen des Fokusbereichs, mit Ausnahme 

des Typs «Familienplatzierungsorganisationen (Typ 6)», zur Verfügung stellten. Das OBSAN 

konnte zehn Institutionen der «Stationären Suchtmedizin (Typ 2b)» in dieser Region bei den 

Analysen berücksichtigen. Die meisten Leistungserbringenden wurden im Angebotstyp «Stati-

onäre Suchttherapie (Typ 2a)» erfasst (n = 15), gefolgt vom Angebotstyp der «Ambulanten 

Suchtberatung (Typ 1a)» (n = 11). Im Angebotstyp der «Ambulanten Begleitung in Privat-

wohnungen (Typ 5)» wurden neun und im Typ «Betreutes institutionelles Wohnen (Typ 3)» 

wurden acht Leistungserbringende befragt. Mit vier Anbieterinnen und Anbietern im Angebots-

typ «Housing First (Typ 8)» zählte die Westschweiz die meisten Leistungserbringenden in die-

sem Angebotstyp. Jeweils drei leistungserbringende Institutionen stellten die beiden Ange-

botstypen «Institutionelles Wohnen mit ambulanter Begleitung (Typ 4)» und «Notunterkünfte 

(Typ 7)» zur Verfügung. 

 

In der Zentralschweiz mit etwa 828’000 Einwohnerinnen und Einwohnern (10 % der Schwei-

zer Bevölkerung 2020) wurden insgesamt 26 Anbieterinnen und Anbieter befragt, die 30 

__________ 
59 Abgrenzung des Versorgungsbereichs: https://www.obsan.admin.ch/de/indikatoren/abgrenzung-und-falldefinition-

MS. 
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Angebote in allen Angebotstypen des Fokusbereichs, mit Ausnahme des Typs «Familienplat-

zierungsorganisationen (Typ 6)», zur Verfügung stellten. Im Bereich des komplementären An-

gebotstyps «Stationäre Suchtmedizin (Typ 2b)» wurden 5 Institutionen bei den Analysen der 

«Medizinischen Statistik der Krankenhäuser» durch das OBSAN berücksichtigt. Die meisten 

Anbieterinnen und Anbieter wurden im Angebotstyp «Ambulante Suchtberatung (Typ 1a)» 

gezählt (n = 14). Im Angebotstyp «Betreutes institutionelles Wohnen (Typ 3)» wurden 5 und 

in den beiden Angebotstypen «Stationäre Suchttherapie (Typ 2a)» und «Ambulante Begleitung 

in Privatwohnungen (Typ 5)» jeweils 2 Anbieterinnen und Anbieter befragt. Jeweils eine leis-

tungserbringende Organisation war in den Angebotstypen «Institutionelles Wohnen mit am-

bulanter Begleitung (Typ 4)», «Notunterkünfte (Typ 7)» sowie «Housing First (Typ 8)» tätig.  

 

Nachfolgende Abbildung illustriert die regionale Verteilung der Angebote im Angebotstyp 

«Stationäre Suchttherapie (Typ 2a)» mit blauen sowie Angebote des komplementären 

Angebotstyps «Stationäre Suchtmedizin (Typ 2b)» mit grünen Punkten in den 22 Kanto-

nen. Die Datenbasis dieser Darstellung bildet die Befragung B1 der kantonalen Beauftragten 

für Suchtfragen bzw. deren kantonaler Vertretung. Für den Angebotstyp «Stationäre Sucht-

medizin (Typ 2b)» bedeutet dies, dass nur suchtspezifische Einrichtungen und nicht alle Ein-

richtungen, die bei den Sekundäranalysen der «Medizinischen Statistik der Krankenhäuser» 

durch das OBSAN berücksichtigt wurden, dargestellt werden. 

 

Legende: «Stationäre Suchttherapie (Typ 2a)» (Typ 2a = blau); «Stationäre Suchtmedizin (Typ 2b)» (Typ 2b = grün) 

Abbildung 16: Regionale Verteilung der Angebote am Stichtag (31. Dezember 2021) «Stationäre Suchttherapie (Typ 

2a)» und «Stationäre Suchtmedizin (Typ 2b)» (Datenbasis für beide Angebotstypen: Fragebogen B1, vgl. Tabelle 3) 

 

Stationäre Suchttherapien (Typ 2a) wurden von 41 Trägerschaften an 44 Standorten angebo-

ten. Mit 51 Standorten sind Angebote der stationären Suchtmedizin (Typ 2b) etwas häufiger 

vertreten und verteilen sich gleichmässiger in der Schweiz. In der Region Ostschweiz waren 

Angebote der stationären Suchttherapie nur an zwei Standorten zu finden. In der Region West-

schweiz sowie im Kanton Zürich zeigte sich hingegen eine eher höhere Angebotsdichte in 



Angebote im Bereich der Suchthilfe 52 
 

 

 

diesem Angebotstyp. In der Zentralschweiz finden sich die stationären Angebote der Sozial-

therapie in den beiden grösseren Kantonen Luzern und Zug. 

 

Nachfolgende Abbildung illustriert die regionale Verteilung der Angebote des institutionellen 

Wohnens (Typ 3, Typ 4) auf Basis der B1-Erhebung in den Kantonen. Angebote des «Betreuten 

institutionellen Wohnens (Typ 3)» werden mit braunen Punkten und Angebote des «Instituti-

onellen Wohnens mit ambulanter Begleitung (Typ 4)» werden mit orangen Punkten dargestellt. 

Standorte, die sowohl über Angebote des Angebotstyps 3 als auch des Angebotstyps 4 verfü-

gen, werden mit blauen Punkten dargestellt.  

 

 

Abbildung 17: Regionale Verteilung der Angebote im Bereich des institutionellen Wohnens (Typ 3, Typ 4). (Datenba-

sis: Fragebogen B1, vgl. Tabelle 3) 

 

Die Abbildung zeigt, dass Angebote im Angebotstyp «Betreutes institutionelles Wohnen (Typ 

3)» an deutlich mehr Standorten zu finden sind als Angebote des Angebotstyps «Institutionel-

les Wohnen mit ambulanter Begleitung (Typ 4)». In keinem Kanton gibt es ausschliesslich 

Angebote des Angebotstyps 4, und es scheint, dass solche Angebote häufig gemeinsam mit 

Angeboten des «Betreuten institutionellen Wohnens (Typ 3)» an einem Standort angeboten 

werden. Die regionale Angebotsabdeckung im Bereich des institutionellen Wohnens ist in den 

Regionen Zentralschweiz und Westschweiz deutlich geringer als in der Region Mittelland/Nord-

westschweiz. Zudem fällt auf, dass sich die Standorte der Angebote des institutionellen Woh-

nens rund um die urbanen Zentren in den Kantonen sammeln, z. B. Bern, Lausanne, Basel, 

Zürich, Freiburg, Luzern, St. Gallen, Schaffhausen, Winterthur, Baden und Zug. In ländlichen 

Gegenden nimmt die Angebotsdichte ab.  
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6.2.3 Nutzerinnen und Nutzer im Fokusbereich und in der stationären 

Suchtmedizin nach Wohnkanton 
 

Die kantonalen Leistungserbringenden im Fokusbereich wurden gebeten, die Wohnkantone 

ihrer Nutzerinnen und Nutzer anzugeben. Dies gibt Hinweise darauf, ob und wie stark die 

kantonalen Angebote von ausserkantonalen Personen genutzt werden und wie sich die Nutze-

rinnen und Nutzer nach Wohnkanton verteilen. Die Ergebnisse der Angebote im Fokusbereich 

basieren auf einer Selbstdeklaration der Anbieterinnen und Anbieter. Bei der Verteilung nach 

Wohnkanton wurden auch die Ergebnisse der Sekundäranalyse der «Medizinischen Statistik 

der Krankenhäuser» (BFS, 2020)60  berücksichtigt. Diese Daten beziehen sich auf Patientinnen 

und Patienten, die im Jahr 2020 ein Angebot der stationären Suchtmedizin beanspruchten. 

Wenn eine Person mehrere Klinikaufenthalte hatte, wurde die Angabe des Wohnkantons des 

ersten Aufenthalts für die Berechnung genommen. Auf diese Weise wurden Doppelzählungen 

vermieden, falls eine Patientin oder ein Patient im Laufe des Jahres den Wohnkanton gewech-

selt hat.  

Limitationen: Bei den Nutzerinnen und Nutzern im Fokusbereich liegt der Anteil Nutzende, 

bei denen keine Angaben zum Wohnkanton vorlagen, bei rund 6 %. Bei den Nutzerinnen und 

Nutzern der stationären Suchtmedizin (Typ 2b) lagen bei 14 Personen ( < 1 %) keine Angaben 

zum Wohnkanton vor. Zudem wurden sowohl im Fokusbereich als auch in der stationären 

Suchtmedizin Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz behandelt. Diese Personen sowie Nut-

zerinnen und Nutzer, die in einem der vier Kantone (AI, GE, GL, TI), die nicht an der Erhebung 

teilnahmen, wohnhaft waren, werden in der nachfolgenden Tabelle in Form von absoluten 

Zahlen separat ausgewiesen. Bei den Ergebnissen des Fokusbereichs liegen uns Stichtagesda-

ten (31. Dezember 2021) vor und bei den Ergebnissen der Sekundäranalyse der 

__________ 
60 Die Analyse wurde durch das OBSAN im Jahr 2022 durchgeführt. 

Zwischenfazit: Regionale Verteilung der Angebote im Fokusbereich 

 

Die vier untersuchten Regionen Mittelland/Nordwestschweiz, Ostschweiz, West-

schweiz und Zentralschweiz sind unterschiedlich mit den Angebotstypen des Fokusbe-

reichs ausgestattet. In der Region Mittelland/Nordwestschweiz wurden die meisten 

Anbieterinnen und Anbieter im Angebotstyp «Betreutes institutionelles Wohnen (Typ 3)» 

befragt. In der Ostschweiz und der Zentralschweiz zählte der Angebotstyp «Ambulante 

Suchtberatung (Typ 1a)» am meisten befragte Anbieterinnen und Anbieter. In der West-

schweiz waren die meisten der befragten Leistungserbringenden im Angebotstyp «Sta-

tionäre Suchttherapie (Typ 2a)» tätig. Im Vergleich zeigte sich, dass Angebote der «Sta-

tionären Suchtmedizin (Typ 2b)» etwas häufiger als Angebote der «Stationären Suchtthe-

rapie (Typ 2a)» vorkamen und sich gleichmässiger innerhalb der Schweiz verteilen. Be-

trachtet man die Angebotstypen des institutionellen Wohnens (Typ 3, Typ 4) fällt auf, 

dass Angebote im Angebotstyp «Betreutes institutionelles Wohnen (Typ 3)» an deutlich 

mehr Standorten zu finden waren als Angebote des Angebotstyps «Institutionelles Woh-

nen mit ambulanter Begleitung (Typ 4)». In keinem Kanton existieren ausschliesslich An-

gebote des Angebotstyps 4 und es scheint, dass solche Angebote häufig gemeinsam mit 

Angeboten des betreuten institutionellen Wohnens an einem Standort angeboten werden. 

Die regionale Angebotsabdeckung mit Angeboten des institutionellen Wohnens war in den 

Regionen Zentralschweiz und Westschweiz deutlich geringer als in der Region Mittel-

land/Nordwestschweiz. Zudem fällt auf, dass sich die Standorte der Angebote des in-

stitutionellen Wohnens rund um die urbanen Zentren in den Kantonen sammelten. Hin-

gegen nahm die Angebotsdichte in ländlichen Gegenden ab. 
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«Medizinischen Statistik der Krankenhäuser» durch das OBSAN handelt es sich um Jahresda-

ten (2020). Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist somit nicht gegeben. Das OBSAN berück-

sichtigte bei der Sekundäranalyse alle stationären Einrichtungen im Versorgungsbereich Psy-

chiatrie. Somit wurden auch Angebote erfasst, die als nicht suchtspezifisch gelten und im Fra-

gebogen B1 nicht erfasst wurden. Umgekehrt wurden Angebote im Fragebogen B1 als statio-

näres Angebot der Suchtmedizin (Typ 2b) erfasst, die in der medizinischen Statistik der Kran-

kenhäuser nicht enthalten waren. In einigen Kantonen, insbesondere in der Westschweiz, wur-

den demzufolge wichtige stationäre Suchthilfeinstitutionen, die ihre Leistungen über das KVG 

abrechnen, nicht in der Erhebung berücksichtigt. Im Bereich des institutionellen Wohnens (Typ 

3, Typ 4) kann es sein, dass einige Angebote aus der Behindertenhilfe, die unter anderem 

auch Suchtbetroffene behandeln, nicht bei der Erhebung berücksichtigt wurden. Entweder, 

weil sie bei den Kantonsverantwortlichen nicht als Suchthilfeangebot bekannt waren, oder weil 

sie nicht suchtspezifisch waren, das heisst, ihre Leistungen der Suchthilfe nicht konzeptionell 

verankert haben. 

Zudem lassen die Ergebnisse keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Prävalenz von 

Suchterkrankungen in der kantonalen Bevölkerung zu. Die Hintergründe für eine höhere 

Anzahl Nutzerinnen und Nutzer in einem Kanton können vielfältig sein. So kann eine höhere 

Sensibilisierung der Bevölkerung über Suchterkrankungen und über die Angebote der Sucht-

hilfe zu einer steigenden Nachfrage führen, oder umgekehrt können fehlende Angebote oder 

strukturelle Zugangshürden zu einem geringeren Anteil von Suchthilfenutzerinnen und -nut-

zern in einem Kanton führen. 

Tabelle 16: Datenbasis der Analysen zu der Verteilung der Nutzerinnen und Nutzer nach Wohnkanton (Fragebogen 

B2, vgl. Tabelle 3) 

 

Im Fokus-
bereich 
(Total) 

Typ 
1a61 

Typ 
2a62 

Typ 
363 

Typ 
464 

Typ 
565 

Typ 
666 

Typ 
767 

Typ 
868 

Typ 
2b69 

Anzahl Nutzerinnen und 

Nutzer, ohne Angaben 

zum Wohnkanton  

1436 1282 2 54 37 37 0 24 0 14 

Anzahl Nutzerinnen und 

Nutzer, ohne Wohnort in 

der Schweiz 

270 62 1 190 0 0 0 17 0 182 

Anzahl ausserkantonale 

Nutzerinnen und Nutzer, 

aus den Kantonen AI, 

GE, GL, TI  

63 31 24 5 1 0 1 1 0 89 

Anzahl Nutzerinnen und 

Nutzer (total) 
25’489 20’272 624 1760 1062 1302 58 284 135 11’161 

   

__________ 
61 Typ 1a: Ambulante Suchtberatung und Suchttherapie 
62 Typ 2a: Stationäre Suchttherapie 
63 Typ 3: Betreutes institutionelles Wohnen 
64 Typ 4: Institutionelles Wohnen mit ambulanter Begleitung 
65 Typ 5: Ambulante Begleitung in Privatwohnungen 
66 Typ 6: Familienplatzierungsorganisationen 
67 Typ 7: Notunterkünfte 
68 Typ 8: Housing First  
69 Typ 2b: Stationäre Suchtmedizin gemäss «Medizinische Statistik der Krankenhäuser» (BFS, 2020) 
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Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Verteilung der Nutzerinnen und Nutzer im 

Fokusbereich und der stationären Suchtmedizin (Typ 2b) (BFS, 2020b) nach Wohnkanton. Für 

die bessere Vergleichbarkeit der Ergebnisse wurde sowohl für den Fokusbereich als auch für 

die Angebote der stationären Suchtmedizin die Anzahl Nutzerinnen und Nutzer pro 100’000 

Einwohnerinnen und Einwohner70 im Kanton gerechnet. Eine grafische Darstellung dieser An-

gaben folgt im Anschluss an diese Tabelle. Die Anzahl Nutzerinnen und Nutzer bezieht sich 

sowohl auf Personen, die ein Angebot innerhalb des eigenen Kantons, als auch auf diejenigen, 

die ein ausserkantonales Angebot beanspruchten. 

  

__________ 
70 Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner im Jahr 2020 gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) 
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Tabelle 17: Nutzende nach Wohnkanton im Verhältnis zur kantonalen Bevölkerung (Datenbasis: «Medizinische Sta-

tistik der Krankenhäuser» (BFS 2020b) 

 
Nutzerinnen und Nutzer pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner 

 

Wohnkanton 

Im Fo-
kusbe-
reich 
(Total) 

Typ 
1a71 

Typ 
2a72 

Typ 
373 

Typ 
474 

Typ 
575 

Typ 
676 

Typ 
777 

Typ 
878 

Typ 
2b79 

Aargau 204 187 2 10 3 < 1 < 1 2 < 1 144 

Appenzell Ausser-

rhoden 337 
296 25 16 0 0 0 0 0 174 

Basel-Landschaft 328 209 5 38 12 61 3 0 0 162 

Basel-Stadt 1037 848 12 55 70 47 5 0 0 277 

Bern 531 426 5 25 39 25 2 9 0 146 

Freiburg 227 119 19 5 0 68 < 1 8 8 105 

Graubünden 189 166 1 19 0 0 1 2 0 132 

Jura 442 423 0 1 0 1 1 1 0 103 

Luzern 155 121 12 12 3 4 1 2 0 116 

Neuenburg 733 605 24 0 0 68 0 36 0 112 

Nidwalden 279 273 2 2 0 2 0 0 0 100 

Obwalden 284 263 0 5 0 16 0 0 0 89 

Schaffhausen 282 232 1 6 0 35 1 7 0 163 

Schwyz 106 97 1 7 0 0 1 0 0 98 

Solothurn 284 220 11 4 16 16 3 1 13 207 

St. Gallen 296 276 6 10 0 4 0 0 0 155 

Thurgau 366 336 1 28 0 0 0 1 0 189 

Uri 38 5 3 8 0 22 0 0 0 84 

Waadt 147 123 5 1 0 18 0 < 1 0 83 

Wallis 518 394 36 31 3 35 0 0 19 57 

Zug 152 102 7 37 0 1 0 0 5 105 

Zürich 191 132 5 30 23 <1 <1 1 0 163 

Ø Anzahl Nutzende 

pro 100’000 Ein-

wohnende 80 

323 261 9 16 8 19 1 3 2 135 

Median Anzahl Nut-

zende pro 100’000 

Einwohnende 81 

283 226 5 10 0 10 0 0.5 0 124 

 

__________ 
71 Typ 1a: Ambulante Suchtberatung und Suchttherapie 
72  Typ 2a: Stationäre Suchttherapie 
73  Typ 3: Betreutes institutionelles Wohnen 
74  Typ 4: Institutionelles Wohnen mit ambulanter Begleitung 
75 Typ 5: Ambulante Begleitung in Privatwohnungen 
76  Typ 6: Familienplatzierungsorganisationen 
77  Typ 7: Notunterkünfte 
78  Typ 8: Housing First  
79  Typ 2b: Stationäre Suchtmedizin gemäss «Medizinische Statistik der Krankenhäuser» (BFS, 2020) 
80 Die Angabe bezieht sich auf alle Nutzerinnen und Nutzer der teilnehmenden Kantone, exklusive Personen ohne An-

gaben zum Wohnkanton, ohne Wohnsitz in der Schweiz und mit Wohnsitz in den vier ausgeschlossenen Kantonen AI, 

GE, GL, TI. 
81 Die Angabe bezieht sich auf alle Nutzerinnen und Nutzer der teilnehmenden Kantone, exklusive Personen ohne An-

gaben zum Wohnkanton, ohne Wohnsitz in der Schweiz und mit Wohnsitz in den vier ausgeschlossenen Kantonen AI, 

GE, GL, TI. 
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Pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner der teilnehmenden Kantone wurden durchschnitt-

lich 323 Personen in Angeboten des Fokusbereichs am Stichtag (31. Dezember 2021) behan-

delt (Median = 283 Personen). Für das Jahr 2020 zeigte sich hingegen, dass pro 100’000 

Einwohnerinnen und Einwohner in den teilnehmenden Kantonen durchschnittlich 135 Personen 

ein Angebot der stationären Suchtmedizin in Anspruch nahmen (Median = 124 Personen).  

 

Die Tabelle zeigt, dass am Stichtag Angebote der «Ambulanten Suchtberatung (Typ 1a)» von 

Personen aus allen teilnehmenden Kantonen in Anspruch genommen wurden. Ähnlich sieht es 

in den Angebotstypen der «Stationären Suchttherapie (Typ 2a)» und des «Betreuten institu-

tionellen Wohnens (Typ 3)» aus. Wobei sich keine im Kanton Obwalden wohnhafte Person in 

einem Angebot der stationären Suchttherapie befand, und die Angebote des betreuten insti-

tutionellen Wohnens wurden von keiner Person aus dem Kanton Neuenburg82 beansprucht. In 

den Angeboten der «Stationären Suchttherapie (Typ 2a)» befanden sich, im Verhältnis zur 

kantonalen Bevölkerung, am meisten Personen aus den Kantonen Wallis (36 Nutzende pro 

100’000 Einwohnerinnen und Einwohner), Appenzell Ausserrhoden (25 Nutzende) und Neuen-

burg (24 Nutzende).  

 

Im Angebotstyp des «Betreuten institutionellen Wohnens (Typ 3)» wiesen die Kantone Basel-

Stadt (55 Nutzende), Basel-Landschaft (38 Nutzende) und Zug (37 Nutzende) die höchste 

Anzahl Nutzerinnen und Nutzer pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner auf. Die Mehrheit 

der teilnehmenden Kantone (n = 14) zählte (fast)83 keine Nutzerinnen und Nutzer aus ihrem 

Kanton im Angebotstyp des «Institutionellen Wohnens mit ambulanter Begleitung (Typ 4)». 

Von den acht Kantonen, aus denen Nutzerinnen und Nutzer ein solches Angebot am Stichtag 

in Anspruch nahmen, zählten die Kantone Basel-Stadt (70 Nutzende) und Bern (39 Nutzende) 

die meisten Personen pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. Im Angebotstyp der «Am-

bulanten Begleitung in Privatwohnungen (Typ 5)» zählten sechs Kantone (fast)84 keine Nutze-

rinnen und Nutzer. Die beiden Westschweizer Kantone Freiburg und Neuenburg, mit jeweils 

68 Personen pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner, verzeichneten den höchsten Anteil 

Nutzerinnen und Nutzer in diesem Angebotstyp.   

 

Obwohl nur vier Kantone über Angebote des Typs «Familienplatzierungsorganisationen (Typ 

6)» verfügten, zählten Personen aus elf Kantonen zu den Nutzerinnen und Nutzern dieser 

Angebote. Generell ist die Anzahl Nutzerinnen und Nutzer in diesem Angebotstyp tief. Aber im 

Vergleich zeigte sich in den Kantonen Basel-Stadt (5 Nutzende), Basel-Landschaft (3 Nut-

zende) und Solothurn (3 Nutzende) die höchste Anzahl Nutzerinnen und Nutzer pro 100’000 

Einwohnerinnen und Einwohner. Aus der Hälfte der teilnehmenden Kantone (n = 11) nahmen 

Personen Angebote der «Notunterkünfte (Typ 7)» in Anspruch. Im Verhältnis zur kantonalen 

Bevölkerung nutzten diese Angebote am meisten Personen aus dem Kanton Neuenburg (36 

Nutzende pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner). Nutzerinnen und Nutzer im Angebots-

typ «Housing First (Typ 8)» wohnten fast ausschliesslich in denjenigen Kantonen, in denen 

dieser Angebotstyp vorhanden war. Im Vergleich zu den anderen Kantonen waren im Kanton 

Waadt im Verhältnis zur Bevölkerung, mit 19 Nutzerinnen und Nutzer pro 100’000 Einwohne-

rinnen und Einwohner, die meisten Nutzerinnen und Nutzer in einem solchen Angebot.  

 

__________ 
82 Eine abschliessende Validierung der Daten durch die Verantwortlichen im Kanton Neuenburg fand nicht mehr statt. 
83 Aufgrund der Hochrechnung auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner zählten zwei Kantone weniger als eine Per-

son zu den Nutzerinnen und Nutzern. 
84 Aufgrund der Hochrechnung auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner zählten drei Kantone weniger als eine Person 

zu den Nutzerinnen und Nutzern.  
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Abbildung 18: Anzahl Nutzende im Fokusbereich nach Wohnkanton pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner 

(2021) 

 

Im Verhältnis zur kantonalen Bevölkerung zeigte sich am Stichtag, dass sich in den Kantonen 

Basel-Stadt (1’037 Nutzende pro 100’000 Einwohnende), Neuenburg (733 Nutzende), Bern 

(531 Nutzende) und Wallis (518 Nutzende) die meisten Personen in einem Angebot des Fo-

kusbereichs befanden. Mit Abstand am wenigsten Nutzerinnen und Nutzer im Fokusbereich 

wohnten im Kanton Uri (38 Nutzende pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner). Auch die 

beiden anderen Zentralschweizer Kantone, Schwyz (106 Nutzende) und Zug (152 Nutzende), 

zählten am Stichtag, im Verhältnis zu ihren kantonalen Bevölkerungen, am wenigsten Nutze-

rinnen und Nutzer im Fokusbereich.  
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Abbildung 19: Anzahl Nutzende in der stationären Suchtmedizin pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner (2020) 

 

Die kantonalen Unterschiede sind in Bezug auf die Anzahl Nutzerinnen und Nutzer der statio-

nären Suchtmedizin im Jahr 2020 nicht so stark ausgeprägt, wie in den sozialtherapeutischen 

Angeboten des Fokusbereichs. Aber auch hier zählte der Kanton Basel-Stadt mit 277 Personen 

pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner die meisten Nutzerinnen und Nutzer. Daneben 

wiesen auch die beiden Kantone Solothurn (207 Nutzende) und Thurgau (189 Nutzende) eine, 

im Verhältnis zur kantonalen Bevölkerung, hohe Anzahl Nutzerinnen und Nutzer in der statio-

nären Suchtmedizin auf. Im Kanton Wallis hingegen wurden pro 100’000 Einwohnerinnen und 

Einwohner nur 57 Personen in einem Angebot der stationären Suchtmedizin gezählt. Auch die 

beiden Kantone Waadt (83 Nutzende) und Uri (84 Nutzende) wiesen im Verhältnis zur kanto-

nalen Bevölkerung die niedrigste Anzahl Personen in diesem Angebotstyp auf.  
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6.2.4 Merkmale der Nutzerinnen und Nutzer im Fokusbereich und in der 

stationären Suchtmedizin 
 

Für die Untersuchung der Merkmale der Nutzenden des Fokusbereichs wurden die Anbieterin-

nen und Anbieter gebeten, die laufenden Fälle am Stichtag in Bezug auf die Lebensphase, die 

Geschlechtsidentität, das Hauptproblem der Suchtproblematik und auf allfällige Komorbiditä-

ten zuzuordnen. Bei der Erhebung stand die Plausibilität der Daten im Mittelpunkt. Um Schät-

zungen zu vermeiden, wurden die Anbieterinnen und Anbieter gebeten, nur dort Angaben zu 

machen, bei denen sie auf verlässliche Zahlen zurückgreifen konnten. Auch für die stationären, 

suchtmedizinischen Angebote liegen aufgrund der Sekundäranalyse der «Medizinischen Sta-

tistik der Krankenhäuser» (BFS, 2020)85 Daten zu den Merkmalen der Nutzenden vor. Für den 

Angebotstyp «Ambulante Suchtberatung und Suchttherapie (Typ 1a)» wurde zudem die Ver-

teilung der Beratungsfälle auf die Beratungskategorien und Beratungsform erfragt. Diese Ver-

teilungen der Nutzenden werden in den folgenden Unterkapiteln ausgeführt. 

 

Limitationen: Nicht alle Anbieterinnen und Anbieter erfassen die Kennzahlen zu den Merk-

malen ihrer Nutzerinnen und Nutzer. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die 

Datengrundlage zu den einzelnen Merkmalen. Die Gesamtzahl aller Anbieterinnen und Anbie-

ter, die an der Erhebung teilgenommen haben, wird pro Angebotstyp mit n = dargestellt. 

__________ 
85 Die Analyse der «Medizinischen Statistik der Krankenhäuser» (BFS, 2020) wurde durch das OBSAN im Jahr 2022 

durchgeführt. 

Zwischenfazit: Nutzerinnen und Nutzer im Fokusbereich nach Wohnkanton 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass am Stichtag Personen aus allen teilnehmenden Kantonen 

Angebote der «Ambulanten Suchtberatung (Typ 1a)» in Anspruch genommen haben. Ein 

ähnliches Bild zeigte sich in den Angebotstypen der «Stationären Suchttherapie (Typ 2a)» 

und des «Betreuten institutionellen Wohnens (Typ 3)». Bei der Mehrheit der teilnehmen-

den Kantone (n = 14) nahmen (fast) keine im Kanton wohnhafte Personen Angebote des 

«Institutionellen Wohnens mit ambulanter Begleitung (Typ 4)» in Anspruch und rund ein 

Drittel der Kantone zählte keine Nutzerinnen und Nutzer in Angeboten der «Ambulanten 

Begleitung in Privatwohnungen (Typ 5)». Obwohl nur vier Kantone über Angebote des 

Typs «Familienplatzierungsorganisationen (Typ 6)» verfügten, zählten Personen aus elf 

Kantonen zu den Nutzerinnen und Nutzern dieser Angebote. Aus der Hälfte der teilneh-

menden Kantone (n = 11) nahmen Personen Angebote der «Notunterkünfte (Typ 7)» in 

Anspruch und Nutzerinnen und Nutzer im Angebotstyp «Housing First (Typ 8)» wohnten 

fast ausschliesslich in denjenigen Kantonen, in denen dieser Angebotstyp vorhanden war. 

Im Verhältnis zur kantonalen Bevölkerung zeigte sich am Stichtag, dass sich in den Kan-

tonen Basel-Stadt, Neuenburg, Bern und Wallis die meisten Personen in einem Angebot 

des Fokusbereichs befanden (518 bis 1’037 Nutzerinnen und Nutzer pro 100’000 Einwoh-

nerinnen und Einwohner). Mit Abstand am wenigsten Nutzerinnen und Nutzer im Fokus-

bereich wohnten im Kanton Uri (38 Nutzende). Die kantonalen Unterschiede sind in Bezug 

auf die Anzahl Nutzerinnen und Nutzer der stationären Suchtmedizin im Jahr 2020 nicht 

so stark ausgeprägt, wie in den sozialtherapeutischen Angeboten des Fokusbereichs. Aber 

auch hier wies der Kanton Basel-Stadt die meisten Nutzerinnen und Nutzer auf, während 

im Kanton Wallis nur 57 Personen pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner in einem 

Angebot der stationären Suchtmedizin gezählt wurden. 
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Tabelle 18: Datenbasis für die Analysen der Nutzerinnen- und Nutzermerkmalen 

 Typ 1a86 Typ 2a87 Typ 388 Typ 489 Typ 590 Typ 691 Typ 792 Typ 893 

Anzahl Anbieterin-

nen und Anbieter, 

die an der Erhebung 

teilnahmen, mit Da-

ten … 

n = 77 n = 37 n = 66 n = 30 n = 33 n = 4 n = 15 n = 5 

zur Lebensphase  92% 89% 89% 93% 88% 100% 79% 83% 

zum Geschlecht  86% 95% 89% 93% 88% 100% 100% 83% 

zur Haupt- 

problematik  
82% 86% 56% 67% 48% 100% 43% 67% 

zum Auftreten von 

Komorbiditäten 
19% 70% 64% 53% 39% 50% 36% 67% 

 

Die grosse Mehrheit der befragten Anbieterinnen und Anbieter im Fokusbereich sammelte Da-

ten zum Geschlecht und zur Lebensphase ihrer Nutzerinnen und Nutzer. Anders sah es im 

Hinblick auf die Erfassung der Hauptproblematik der Suchterkrankung und zum Auftreten all-

fälliger Komorbiditäten aus. Während die Anbieterinnen und Anbieter in den Angebotstypen 

der ambulanten und stationären Suchttherapie (Typ 1a, Typ 2a) sowie in Angeboten im Bereich 

Wohnen (Typ 3, Typ 4, Typ 6, Typ 8) häufiger Daten über die Hauptproblematik der Suchter-

krankung ihrer Klientel erfassten, wurde dies in den Angeboten der ambulanten Begleitung in 

Privatwohnungen und der Notunterkünfte von weniger als der Hälfte aller Anbieterinnen und 

Anbieter gemacht. Über das Auftreten allfälliger Komorbiditäten wurde von den Anbieterinnen 

und Anbietern im Fokusbereich am wenigsten Daten gesammelt. Es zeigt sich, dass insbeson-

dere leistungserbringende Institutionen in stationären Angeboten (Typ 2a, Typ 3, Typ 8) Daten 

über das Auftreten von Komorbiditäten sammeln. Dies hängt möglicherweise damit zusam-

men, dass Komorbiditäten und sekundäre Abhängigkeiten oft erst im stationären Setting zum 

Vorschein kommen. Diese Annahme wurde in einigen Fokusgruppen-Interviews (D) bestätigt. 

So verwiesen kantonale Expertinnen und Experten darauf, dass in der sozialtherapeutischen 

Suchtberatung und -begleitung in der Regel keine systematischen Screenings für Komorbidi-

täten und sekundäre Abhängigkeiten verwendet werden. 

 

Weitere Limitationen in den Daten entstanden dadurch, dass Angebote der ambulanten Sucht-

medizin in vielen Kantonen einen zentralen Stellenwert im kantonalen Suchthilfesystem ein-

nehmen. Da das komplementäre Angebot der KVG-finanzierten Suchtberatung für die Kapitel 

zu den Nutzerinnen- und Nutzermerkmalen sowie in den Nutzungsverflechtungen nicht be-

rücksichtigt werden konnte, fehlen zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer, die ausschliesslich An-

gebote der ambulanten Suchtmedizin in Anspruch nahmen. Zudem ist bei der Interpretation 

der Daten zu bedenken, dass die Erhebungsjahre und der Erhebungszeitraum der Daten aus 

der «Medizinischen Statistik der Krankenhäuser» (2020, ganzes Jahr) und der Daten, die im 

__________ 
86 Typ 1a: Ambulante Suchtberatung und Suchttherapie 
87 Typ 2a: Stationäre Suchttherapie 
88 Typ 3: Betreutes institutionelles Wohnen 
89 Typ 4: Institutionelles Wohnen mit ambulanter Begleitung 
90 Typ 5: Ambulante Begleitung in Privatwohnungen 
91 Typ 6: Familienplatzierungsorganisationen 
92 Typ 7: Notunterkünfte 
93 Typ 8: Housing First  
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Rahmen dieses Projekts erhoben wurden (2021, Stichtag), unterschiedlich ist und die direkte 

Vergleichbarkeit der Daten deshalb nicht gegeben ist. 

 

Die Gesamtzahlen aller Nutzenden werden jeweils mit n = pro Angebotstyp angegeben. Diese 

Anzahl bezieht sich auf die Gesamtzahl der Nutzenden, die bei den jeweiligen Analysen be-

rücksichtigt werden konnten. Diejenigen Nutzerinnen und Nutzer aus Angeboten, in denen 

keine Daten über das Merkmal gesammelt werden, werden in den nachfolgenden Tabellen mit 

NA = dargestellt.  

 

A) Beratungskategorien und Beratungsform in der ambulanten Suchtberatung und 

Suchttherapie (Typ 1a) 

 

Die leistungserbringenden Institutionen im Bereich der «Ambulanten Suchtberatung und 

Suchttherapie (Typ 1a)» bieten unterschiedliche Formen der Beratung (individuelle Ange-

bote, Gruppenangebote) an und richten sich an unterschiedliche Personengruppen (Selbstbe-

troffene, Angehörige, Dritte). Die nachfolgende Tabelle zeigt die Verteilung nach Beratungs-

kategorien und Beratungsformen der laufenden Fälle (Stichtag: 31. Dezember 2021) in der 

ambulanten Suchtberatung und Suchttherapie.  

Von insgesamt 77 Anbieterinnen und Anbietern im Angebotstyp «Ambulante Suchtberatung 

und Suchttherapie (Typ 1a)», die an der Erhebung teilnahmen, hatten sieben keine Daten zur 

Beratungskategorie und 27 keine Daten zur Beratungsform vorliegen. Insgesamt94 war bei 441 

Beratungsfällen nicht bekannt, ob es sich dabei um Selbstbetroffene, Angehörige oder Dritt-

personen handelte und bei 8’273 Nutzerinnen und Nutzern lagen keine Angaben über die ge-

nutzte Beratungsform vor. 

Tabelle 19: Nutzende der ambulanten Suchtberatung und Suchttherapie nach Beratungskategorie/-form  

  

 

  

Typ 1a:  

  

Typ 1a:  

 
Ambulante Sucht-
beratung und 
Suchttherapie 

Ambulante 
Suchtberatung 
und Suchtthera-
pie 

 Verteilung nach Beratungskate-
gorie 

n = 
19’83
1 

 Beratungsform n = 11’999 

   Selbstbetroffene   80%  Einzelberatung   67% 

  

 Angehörige 
  18%  Paar- und Familien-

beratung 
  10%  z. B. Familie, Kinder, Partnerin bzw. 

Partner 

  
 Dritte 

  1%  Gruppenangebote   3%  z. B. Arbeit, Schule 

  
 

        
Nutzung mehrerer 
Beratungsformen 

  16% 

 
 Anzahl Nutzende ohne Angaben 

(NA) 
 441  NA = 8273 

 

Es zeigt sich deutlich, dass die grosse Mehrheit der Beratungen mit Selbstbetroffenen durch-

geführt wurde. Beratungen von Angehörigen machten rund einen Fünftel aller Beratungsfälle 

aus. Nur ein Prozent der laufenden Beratungen am Stichtag fand mit Drittpersonen (Schule, 

Arbeitsstellen usw.) statt. In Bezug auf die genutzte Beratungsform zeigte sich, dass zwei von 

drei Beratungen in Form von Einzelberatungen durchgeführt wurden. Häufig (16 %) wurden 

__________ 
94 Darunter sind auch Nutzerinnen und Nutzer, bei denen keine Angaben vorlagen, obwohl die Anbieterinnen und An-

bieter Daten zum Merkmal gesammelt hätten. 
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auch mehrere Beratungsformen in Anspruch genommen und seltener wurden ausschliesslich 

Paar- und Familienberatungen (10 %) oder Gruppenangebote (3 %) durchgeführt.  

 

B) Lebensphase 

Die Klientel der Angebote im Fokusbereich befindet sich in unterschiedlichen Lebensphasen. 

Doch nicht alle leistungserbringenden Organisationen sammelten Daten zur Lebensphase ihrer 

Nutzerinnen und Nutzer. Aus diesem Grund wird nachfolgend zuerst die Datenbasis pro Ange-

botstyp beschrieben, um in einem nächsten Schritt die Verteilung der Nutzerinnen und Nutzer 

in den Angebotstypen des Fokusbereichs (am Stichtag 31. Dezember 2021) und der stationä-

ren Suchtmedizin (im Jahr 2020)95 in den verschiedenen Lebensphasen darzustellen. 

Tabelle 20: Datengrundlage der Analyse «Verteilung der Nutzerinnen und Nutzer nach Lebensphase» 

 Typ 
1a96 

Typ 
2a97 

Typ 398 Typ 499 Typ 5100 Typ 
6101 

Typ 
7102 

Typ 
8103 

Anzahl Anbiete-
rinnen und An-
bieter (Total) 

77 37 66 30 32 4 15 5 

Anzahl Anbiete-
rinnen und An-
bieter ohne Da-
ten zur Lebens-
phase 

13 3 8 2 4 0 0 0 

Anzahl Nutzende 
mit Angaben 

17’045 600 1406 1027 1243 58 235 135 

Anzahl Nutzende 
ohne Angaben104, 
NA = 

3’227 38 294 29 59 0 0 0 

Im Angebotstyp «Ambulante Suchtberatung und Suchttherapie (Typ 1a)» konnten Daten von 

64 der 77 Anbieterinnen und Anbieter bei den Analysen berücksichtigt werden. Dies bedeutet, 

dass bei 3’227 Nutzerinnen und Nutzern der ambulanten Suchtberatung keine Altersangaben 

gesammelt wurden, nicht bekannt waren oder diese aufgrund fehlerhafter Angaben bei den 

Analysen nicht berücksichtigt werden konnten105. Im Angebotstyp «Stationäre Suchttherapie 

(Typ 2a)» sammelten 34 von insgesamt 37 Anbieterinnen und Anbietern Daten zum Alter ihrer 

Nutzerinnen und Nutzer. Die Gesamtzahl aller berücksichtigten Nutzerinnen und Nutzer in die-

sem Angebotstyp beträgt 600 Personen. Im Angebotstyp «Betreutes institutionelles Wohnen  

(Typ 3)» verfügten acht anbietende Einrichtungen über keine Altersdaten und beim «Institu-

tionellen Wohnen mit ambulanter Begleitung (Typ 4)» konnten fast alle 30 Anbieterinnen und 

__________ 
95 Auswertung der Sekundäranalyse der «Medizinischen Statistik der Krankenhäuser» gemäss OBSAN (2022). 
96 Typ 1a: Ambulante Suchtberatung und Suchttherapie 
97 Typ 2a: Stationäre Suchttherapie 
98 Typ 3: Betreutes institutionells Wohnen  
99 Typ 4: Institutionelles Wohnen mit ambulanter Begleitung 
100 Typ 5: Ambulante Begleitung in Privatwohnungen 
101 Typ 6: Familienplatzierungsorganisationen 
102 Typ 7: Notunterkünfte 
103 Typ 8: Housing First 
104 Darunter sind auch Nutzerinnen und Nutzer, bei denen keine Angaben vorlagen, obwohl die Anbieterinnen und 

Anbieter Daten zum Merkmal gesammelt hätten. 
105 Dies war der Fall, wenn beispielsweise nicht nur Suchtbetroffene unter den angegebenen Nutzenden waren.  
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Anbieter entsprechende Daten zur Verfügung stellen. Dies gilt auch für die weiteren Angebote 

im Fokusbereich. 

Die Angebote im Fokusbereich wurden mehrheitlich von Nutzerinnen und Nutzern im jungen 

(20 bis 34 Jahre) und mittleren (35 bis 64 Jahre) Erwachsenenalter in Anspruch ge-

nommen. Letztere Altersgruppe war in fast allen Angebotstypen des Fokusbereichs am 
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Abbildung 20: Nutzende im Fokusbereich (2021) und in der stationären Suchtmedizin (2020) nach Lebensphase 
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häufigsten vertreten (Ausnahmen: Familienplatzierungsorganisationen und stationäre Sucht-

medizin). Junge Erwachsene machten je nach Angebotstyp 14 bis 38 % und Personen im 

mittleren Erwachsenenalter 33 bis 82 % aller Nutzerinnen und Nutzer aus. 

 

Kinder unter 12 Jahren: Diese Altersgruppe war ausschliesslich in Angeboten der «Ambu-

lante Suchtberatung (Typ 1a)» (1 %), «Stationären Suchttherapie (Typ 2b» (2 %), der «Am-

bulanten Begleitung in Privatwohnungen (Typ 5)» (1 %) und in «Familienplatzierungsorgani-

sationen (Typ 6)» (9 %) zu finden. Jugendliche (13 bis 19 Jahre) waren in allen Angebots-

typen des Fokusbereichs sowie in der stationären Suchtmedizin mit Anteilen zwischen 1 bis 8 

% vertreten. Einzig in den Angeboten von «Familienplatzierungsorganisationen (Typ 6)» 

machten Jugendliche einen Fünftel (21 %) aller Nutzerinnen und Nutzer aus. 

 

Ähnlich wie die Altersgruppe der Jugendlichen gehörten auch Personen im Rentenalter sel-

tener zu den Nutzerinnen und Nutzern im Fokusbereich und in der «Stationären Suchtmedizin 

(Typ 2b)». Der höchste Anteil an Personen im Rentenalter befand sich in den Angebotstypen 

«Ambulante Suchtberatung (Typ 1a)» (8 %), «Betreutes institutionelles Wohnen (Typ 3)» (8 

%) und «Notunterkünfte (Typ 7)» (7 %). In den Angeboten von «Familienplatzierungsorgani-

sationen (Typ 6)» wurden am Stichtag keine Personen im Rentenalter betreut. 

 

C) Geschlecht 

Die leistungserbringenden Institutionen der Suchthilfe im Fokusbereich wurden im Weiteren 

gefragt, wie sich die laufenden Fälle auf das Geschlecht (männlich, weiblich) bzw. die Ge-

schlechtsidentität (non-binär) der Nutzerinnen und Nutzer verteilen. Die Ergebnisse zeigen, 

dass die Erfassung von Geschlechtsidentitäten in allen Angebotstypen noch nicht etabliert ist. 

Da insgesamt nur sehr wenige Personen (< 1 %) mit einer non-binären Geschlechtsidentität 

erfasst wurden, wird in der nachfolgenden Tabelle auf deren Darstellung verzichtet. Einige 

leistungserbringenden Organisationen haben in der B2-Befragung jedoch angegeben, dass sie 

non-binäre Geschlechtsidentitäten ab 2023 erfassen werden.  

Tabelle 21: Datengrundlage der Analyse «Verteilung der Nutzerinnen und Nutzer nach Geschlecht» 

 Typ 
1a106 

Typ 
2a107 

Typ 
3108 

Typ 
4109 

Typ 
5110 

Typ 
6111 

Typ 
7112 

Typ 
8113 

Anzahl Anbieterinnen und 
Anbieter (Total) 

77 37 66 30 32 4 15 5 

Anzahl Anbieterinnen und 
Anbieter ohne Daten zum 
Geschlecht 

7 2 7 2 3 0 0 0 

Anzahl Nutzende mit An-
gaben 

18’509 562 1541 1027 1259 58 259 135 

Anzahl Nutzende ohne An-
gaben114, 
NA = 

1763 76 214 29 38 0 0 0 

__________ 
106 Typ 1a: Ambulante Suchtberatung und Suchttherapie 
107 Typ 2a: Stationäre Suchttherapie 
108 Typ 3: Betreutes institutionelles Wohnen  
109 Typ 4: Institutionelles Wohnen mit ambulanter Begleitung 
110 Typ 5: Ambulante Begleitung in Privatwohnungen 
111 Typ 6: Familienplatzierungsorganisationen 
112 Typ 7: Notunterkünfte 
113 Typ 8: Housing First 
114 Darunter sind auch Nutzerinnen und Nutzer, bei denen keine Angaben vorlagen, obwohl die Anbieterinnen und 

Anbieter Daten zum Merkmal gesammelt hätten. 
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Die Tabelle weist die Zahl der Anbieterinnen und Anbieter aus, die über keine Angaben zum 

Geschlecht der Nutzenden verfügen. Ausserdem wird die Zahl der Nutzenden ausgewiesen, zu 

denen keine Angaben zum Geschlecht vorliegen. Im Angebotstyp «Ambulante Suchtberatung 

und Suchttherapie (Typ 1a)» fehlen diesbezüglich am meisten Angaben. 

Wie die Abbildung zeigt, waren in allen Angebotstypen des Fokusbereichs und in der «Statio-

nären Suchtmedizin (Typ 2b)» deutlich mehr Männer als Frauen vertreten. Bei rund zwei Drit-

tel der Nutzenden handelt es sich um Männer. Am höchsten war der Männeranteil in «Notun-

terkünften (Typ 7)» mit 84 %, dem «Housing First (Typ 8)» mit 79 % sowie im «Betreuten 

institutionellen Wohnen (Typ 3)» mit 74 %. Die beiden Angebotstypen der «Ambulanten 
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Abbildung 21: Nutzende im Fokusbereich (2021) und in der stationären Suchtmedizin (2020) nach Geschlecht 
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Suchtberatung und Suchttherapie (Typ 1a)» (38 %) und der «Ambulanten Begleitung in Pri-

vatwohnungen (Typ 5)» (36 %) verzeichneten im Vergleich den höchsten Frauenanteil. 

 

Regionale Unterschiede im Fokusbereich in Bezug auf das Geschlechterverhältnis 

Im Wissen, dass nicht alle Kantone über alle Angebotstypen im Fokusbereich verfügen und 

einige Anbieterinnen und Anbieter keine Daten115 zum Geschlecht ihrer Klientel erfassten, wer-

den nachfolgend einige regionale Auffälligkeiten in Bezug auf das Geschlechterverhältnis der 

Nutzerinnen und Nutzer im Fokusbereich aufgezeigt. Dafür wurden die Angaben von 23’347 

Nutzerinnen und Nutzern, die am Stichtag ein Angebot des Fokusbereichs in Anspruch genom-

men haben und deren Geschlecht bekannt war, ausgewertet. Bei Stichtagsdaten handelt es 

sich um eine Momentaufnahme der sozialtherapeutischen Suchthilfe in den Kantonen. 

 

Das vorab beschriebene Geschlechterverhältnis in den Angebotstypen des Fokusbereichs spie-

gelt sich auch mit Blick auf die Kantone wider. Die Angebote des Fokusbereichs wurden in allen 

Kantonen von deutlich mehr Männern als Frauen in Anspruch genommen. In den Kantonen 

Basel-Stadt (39 %), Aargau (42 %) und Bern (43 %) fand sich insgesamt der höchste Anteil 

Nutzerinnen im Fokusbereich. Hingegen war der Männeranteil im Fokusbereich in den Kanto-

nen Nidwalden (74 %), Wallis (74 %) und Freiburg (78 %) am höchsten.  

 

D) Hauptproblem 

Obwohl die Bestimmung der Hauptproblemsubstanz oder des hauptsächlichen Problemverhal-

tens oft schwierig ist, und die Realität damit in den meisten Fällen nicht korrekt abgebildet 

werden kann, wurden die leistungserbringenden Institutionen des Fokusbereichs zur Haupt-

problematik der Suchterkrankung ihrer Klientinnen und Klienten befragt. Diese Form der Er-

gebnisdarstellung nach Hauptproblem findet sich auch in anderen nationalen und internatio-

nalen Monitoringsystemen116 wieder. Bei Fällen von Mehrfachgebrauch wird grundsätzlich im-

mer versucht, die subjektiv schwerwiegendste Problemsubstanz oder Verhaltensweise zu iden-

tifizieren. Als zusätzliche Information konnten die leistungserbringenden Institutionen vermer-

ken, dass Störungen durch multiplen Substanzgebrauch vorlagen. In der folgenden Tabelle 

wird zum einen die Verteilung der Nutzerinnen und Nutzer auf das Hauptproblem der Sucht-

problematik pro Angebotstyp im Fokusbereich dargestellt. Zum anderen wird auch die Vertei-

lung der Patientinnen und Patienten der stationären Suchtmedizin im Jahr 2020 aufgezeigt. In 

einem weiteren Schritt werden regionale Auffälligkeiten in den Behandlungen im Fokusbereich 

nach Hauptproblem beschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
115 Für den Kanton Uri lagen keine Daten zum Geschlecht der Nutzerinnen und Nutzer vor. 
116 Beispiele: «Medizinischen Statistik der Krankenhäuser» (BFS), suchthilfestatistik.de (Deutschland); www.datafi-

les.samhsa.gov/study-series/treatmentepisode-data-set-admissions-teds-nid13518 (USA). 

http://www.datafiles.samhsa.gov/study-series/treatmentepisode-data-set-admissions-teds-nid13518
http://www.datafiles.samhsa.gov/study-series/treatmentepisode-data-set-admissions-teds-nid13518
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Tabelle 22: Datengrundlage der Analyse «Verteilung der Nutzerinnen und Nutzer nach Hauptproblem» 

 Typ 
1a117 

Typ 
2a118 

Typ 3119 Typ 4120 Typ 5121 Typ 6122 Typ 7123 Typ 8124 

Anzahl Anbiete-
rinnen und An-
bieter (Total) 

77 37 66 30 32 4 15 5 

Anzahl Anbiete-
rinnen und An-
bieter ohne Da-
ten zum Haupt-
problem 

14 4 29 10 15 0 9 1 

Anzahl Nut-
zende mit Anga-
ben 

17’045 510 641 385 614 57 59 95 

Anzahl Nut-
zende ohne An-
gaben125, 
NA = 

3227 128 981 698 775 1 203 40 

Die Tabelle präsentiert die Zahl der Anbieterinnen und Anbieter, die über keine Angaben zum 

Hauptproblem der Nutzenden verfügen. Ausserdem wird die Zahl der Nutzenden ausgewiesen, 

zu denen keine Angaben zum Hauptproblem vorliegen. Wie zu erwarten war, präsentiert sich 

die Datengrundlage betreffend Hauptproblem ungünstiger als beim Alter und Geschlecht.  In 

den institutionellen Wohnangeboten, dem begleiteten privaten Wohnen und in den Notunter-

künften ist die Zahl der Nutzenden ohne entsprechende Angaben sogar höher als die Nutzen-

denzahlen mit Angaben. 

 

__________ 
117 Typ 1a: Ambulante Suchtberatung und Suchttherapie 
118 Typ 2a: Stationäre Suchttherapie 
119 Typ 3: Betreutes institutionelles Wohnen  
120 Typ 4: Institutionelles Wohnen mit ambulanter Begleitung 
121 Typ 5: Ambulante Begleitung in Privatwohnungen 
122 Typ 6: Familienplatzierungsorganisationen 
123 Typ 7: Notunterkünfte 
124 Typ 8: Housing First 
125 Darunter sind auch Nutzerinnen und Nutzer, bei denen keine Angaben vorlagen, obwohl die Anbieterinnen und 

Anbieter Daten zum Merkmal gesammelt hätten. 
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Abbildung 22: Nutzende im Fokusbereich (31. Dezember 2021) und in der stationären Suchtmedizin (Jahr, 2020) 

nach Hauptproblem 
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In den Einrichtungen der «Ambulanten Suchtberatung und Suchttherapie (Typ 1a)» war der 

Anteil der Personen, deren Hauptproblem im Alkoholkonsum lag, mit 52 % am höchsten. Bei 

16 % der Nutzerinnen und Nutzer lag die Hauptproblemlast im Cannabiskonsum. Einige Nut-

zende der ambulanten Suchtberatung hatten die primäre Problemlast im Konsum anderer Sub-

stanzen, z. B. Kokain (7 %), Opioide (7 %), multipler Substanzgebrauch (4 %), Hypnotika/Se-

dativa126 (1 %), Tabak (1 %), andere psychoaktive Substanzen127 (3 %). Des Weiteren suchten 

einzelne Personen die ambulante Suchtberatung und Suchttherapie primär aufgrund von ab-

hängigem Verhalten128 (10 %) auf. 

 

Bei der Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer der «Stationären Suchttherapie (Typ 2a)» lag die 

Hauptproblemlast ebenfalls im Konsum von Alkohol (40 %) und bei rund einem Viertel (24 %) 

aller Nutzerinnen und Nutzer war der Konsum multipler Substanzen die primäre Problemlast. 

Der Konsum von Opioiden (11 %), Kokain (9 %) oder Cannabis (9 %) stellte bei rund jeder 

zehnten Person in der stationären Suchttherapie die Hauptproblematik dar. Die problematische 

Einnahme von Hypnotika oder Sedativa war bei 1 % und der Konsum anderer psychoaktiven 

Substanzen bei 4 % der Nutzenden der Hauptgrund für die Inanspruchnahme einer stationären 

Suchttherapie und einzelne Personen (2 %) waren primär von abhängigem Verhalten betrof-

fen. 

 

Die Analysen der suchtmedizinischen Einrichtungen der «Medizinischen Statistik der Kranken-

häuser» (BFS, 2020) durch das OBSAN zeigten, dass bei einer deutlichen Mehrheit (66 %) 

aller Patientinnen und Patienten im Jahr 2020 die primäre Problemlast im Alkoholkonsum lag. 

Bei 8 % der Nutzenden der «Stationären Suchtmedizin (Typ 2b)» stellte der Konsum von Opi-

oiden und bei weiteren Nutzerinnen und Nutzern der Konsum von Kokain (10 %), Cannabis (5 

%), Hypnotika/Sedativa (5 %), mehrere (4 %) oder andere psychoaktive Substanzen (2 %) 

die Hauptproblemlast dar. Weniger als 1 % aller Nutzenden nahmen die stationäre Suchtme-

dizin aufgrund ihres pathologischen Glücksspiels in Anspruch. 

In den Einrichtungen des «Betreuten institutionellen Wohnens (Typ 3)», die über Daten zur 

Hauptproblematik verfügten, wurde deutlich, dass die meisten Fälle eine Hauptproblemlast im 

Zusammenhang mit Alkohol (29 %) oder multiplem Substanzgebrauch (21 %) aufwiesen. Bei 

12 % der Nutzerinnen und Nutzer war der Cannabiskonsum und bei jeweils 10 % der Konsum 

von Opioiden bzw. Tabak die primäre Suchtproblematik. Etwas weniger oft konsumierten Nut-

zende hauptsächlich Kokain (7 %). Vereinzelt lag die Hauptproblemlast im Konsum von ande-

ren psychoaktiven Substanzen oder im problematischen Konsum von Hypnotika oder Sedativa 

(je 2 %). Einige Nutzerinnen und Nutzer (9 %) in diesem Angebotstyp waren hauptsächlich 

von abhängigem Verhalten betroffen. 

 

Anbieterinnen und Anbieter des «Institutionellen Wohnens mit ambulanter Begleitung (Typ 4)» 

betreuten mehrheitlich Nutzerinnen und Nutzer, deren Hauptproblemlast im multiplen Sub-

stanzgebrauch (32 %) lag. Häufig zählten auch Personen mit einer primären Problemlast durch 

den Konsum von Opioiden (22 %) und Alkohol (20 %) zu den Nutzerinnen und Nutzer in 

diesem Angebotstyp. Bei einigen Nutzenden lag die primäre Problemlast im Konsum anderer 

Substanzen: Kokain (11 %), Cannabis (6 %), Hypnotika/Sedativa129 (3 %), andere psychoak-

tive Substanzen130 (2 %). Des Weiteren nahmen einzelne Personen Angebote des 

__________ 
126 Z. B. Benzodiazepine, GHB, GBL, andere Schlaf- und Beruhigungsmittel 
127 Darunter andere Stimulanzien, u. a. (Meth-)Amphetamine, Halluzinogene, MDMA, flüchtige Stoffe 
128 Darunter pathologisches Glücksspiel, problematische Nutzung digitaler Medien und Gaming-Sucht  
129 Z. B. Benzodiazepine, GHB, GBL, andere Schlaf- und Beruhigungsmittel 
130 Darunter andere Stimulanzien, u. a. (Meth-)Amphetamine, Halluzinogene, MDMA, flüchtige Stoffe 
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institutionellen Wohnens mit ambulanter Begleitung primär aufgrund von abhängigem Verhal-

ten131 (2 %) in Anspruch. 

 

Fast die Hälfte (46 %) der Nutzerinnen und Nutzer im Angebotstyp der «Ambulanten Beglei-

tung in Privatwohnungen (Typ 5)» war primär von Störungen durch multiplen Substanzge-

brauch betroffen. Bei einigen Angebotsnutzenden stellte der Konsum von Alkohol (13 %), Ta-

bak (13 %), Opioiden (7 %), Kokain (7 %) oder Cannabis (6 %) die Hauptproblemlast dar, 

während in Bezug auf einzelne Personen die primäre Problematik im problematischen Konsum 

von Hypnotika/Sedativa (1 %), im Konsum anderer psychoaktiven Substanzen (2 %) oder in 

abhängigem Verhalten (5 %) festgehalten wurde. 

 

Als einer der wenigen Angebotstypen im Fokusbereich wurde im Angebotstyp «Familienplat-

zierungsorganisationen (Typ 6)» nicht mehrheitlich der Alkoholkonsum als primäre Problem-

last bei den Nutzerinnen und Nutzern festgestellt. In diesem Angebotstyp wiesen «nur» 14 % 

der Nutzerinnen und Nutzer die Hauptproblemlast im Alkoholkonsum auf. Ebenso häufig stand 

die Hauptproblematik des Kokainkonsums oder des abhängigen Verhaltens im Zentrum. Etwas 

mehr Nutzerinnen und Nutzer in diesem Angebotstyp konsumirten primär Cannabis oder Opi-

oide (je 16 %). Weitere Nutzerinnen und Nutzer in diesem Angebotstyp wiesen eine Haupt-

problemast im problematischen Konsum von Hypnotika oder Sedativa (11 %), oder im Konsum 

anderer psychoaktiver Substanzen (7 %) auf, oder waren von Störungen durch multiplen Sub-

stanzgebrauch betroffen (9 %). 

 

Im Angebotstyp «Notunterkünfte (Typ 7)» zeigte sich bei denjenigen Anbieterinnen und An-

bietern, die Daten zur Hauptproblemlast der Nutzerinnen und Nutzer sammelten, dass der 

Konsum von Alkohol (36 %) und Cannabis (22 %) am häufigsten als primäre Problemlast bei 

den Nutzenden festgestellt wurde. Die Hauptproblemlast lag bei einigen Nutzerinnen und Nut-

zern im Konsum von Opioiden (15 %), Tabak (7 %), von anderen psychoaktiven Substanzen 

(7 %) oder im multiplen Substanzgebrauch (8 %). Weitere 5 % der Klientel wiesen eine Haupt-

problemlast durch abhängiges Verhalten auf.  

 

In den Angeboten des Typs «Housing First (Typ 8)» zeigt sich deutlich, dass zwei Drittel (69 %) 

der Nutzerinnen und Nutzer primär Störungen durch multiplen Substanzgebrauch aufwiesen. 

Bei einzelnen Nutzenden in diesem Angebotstyp wurde die Hauptproblemlast durch den Kon-

sum von Alkohol (16 %) und Cannabis (12 %) festgestellt und wenige Personen waren primär 

von abhängigem Verhalten (3 %) betroffen.  

 

Regionale Unterschiede: Behandlungen im Fokusbereich nach Hauptproblem 

Es zeigte sich, dass je nach Angebotstyp im Fokusbereich die Nutzerinnen und Nutzer unter-

schiedliche Hauptproblematiken aufwiesen. Im Wissen, dass nicht alle Kantone über alle An-

gebotstypen im Fokusbereich verfügen, und viele Anbieterinnen und Anbieter keine Daten zum 

Hauptproblem ihrer Klientel erfassten, werden nachfolgend einige regionale Auffälligkeiten in 

Bezug auf die Hauptprobleme der Nutzerinnen und Nutzer im Fokusbereich aufgezeigt. Dafür 

wurden die Angaben von 19’305 Nutzerinnen und Nutzern, die am Stichtag ein Angebot des 

Fokusbereichs in Anspruch genommen haben, und deren Hauptproblematik bekannt war, aus-

gewertet. Bei diesen Stichtagsdaten handelt es sich um eine Momentaufnahme der sozialthe-

rapeutischen Suchthilfe in den Kantonen. Dabei sind keine Rückschlüsse auf die tatsäch-

liche Prävalenz der primären Problemlast in der kantonalen Bevölkerung zulässig. Ein 

hoher Anteil Nutzerinnen und Nutzer mit einem bestimmten Hauptproblem in einem Kanton 

__________ 
131 Darunter fallen pathologisches Glücksspiel, problematische Nutzung digitaler Medien und Gaming-Sucht. 
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kann unter anderem auch damit zusammenhängen, dass der Kanton über ein auf das Haupt-

problem spezialisiertes Angebot verfügt. Die nachfolgenden Angaben sollen demnach einen 

Eindruck geben, mit welchen Suchtproblematiken sich die Anbieterinnen und Anbieter im Fo-

kusbereich in den jeweiligen Kantonen beschäftigten. 

 

Über alle Angebotstypen hinweg zeigte sich der Alkoholkonsum als primäre Problemlast bei 

sehr vielen Nutzerinnen und Nutzern. Insbesondere in den Kantonen Waadt (68 %), Uri (65 

%) und Schaffhausen (64 %) zeigte sich, dass rund zwei Drittel der Nutzerinnen und Nutzer 

die Angebote im Fokusbereich primär aufgrund ihres Alkoholproblems in Anspruch nahmen. 

Im Gegensatz hierzu stehen die Kantone Basel-Landschaft (19 %), Freiburg (26 %) und Grau-

bünden (28 %), hier wiesen je ein Viertel bzw. ein Fünftel der Nutzerinnen und Nutzer im 

Fokusbereich dieser Kantone das Hauptproblem Alkohol auf.  

 

Generell war der Anteil Nutzerinnen und Nutzer, die primär aufgrund ihres Tabakkonsums die 

sozialtherapeutische Suchthilfe in Anspruch nahmen, gering. In elf Kantonen wurde gar keine 

Klientel im Fokusbereich mit Tabak als primäre Problemlast identifiziert. Wenn Tabak als 

Hauptproblem festgestellt wurde, so geschah dies vor allem in den ambulanten Angeboten 

(Typ 1a, Typ 5). Aufgrund vieler Nutzerinnen und Nutzer in der ambulanten Suchtberatung 

(Typ 1a) bzw. der ambulanten Begleitung in Privatwohnungen (Typ 5) mit der primären Prob-

lemlast durch Tabak wiesen die Kantone Zug (10 %), Aargau (11 %) und Basel-Landschaft 

(23 %) einen vergleichsweisen hohen Anteil an primär Tabakkonsumierenden im Fokusbereich 

auf. Diese relativ grossen Unterschiede zwischen den Kantonen könnten damit zusammenhän-

gen, dass der Tabakkonsum von den Kantonen, aber auch von den Leistungserbringenden 

unterschiedlich stark als ein behandlungsbedürftiges Problem wahrgenommen wird. Im Kanton 

Basel-Landschaft bestehen z. B. explizite Leistungsaufträge, um Nikotinsucht zu behandeln. 

 

Sowie Alkohol kam auch Cannabis als Hauptproblemlast in allen Angebotstypen des Fokusbe-

reichs vor. Personen mit dem Hauptproblem Cannabis zählten ebenfalls in allen Kantonen zu 

den Nutzerinnen und Nutzern des Fokusbereichs. Im kantonalen Vergleich lag der Anteil dieser 

Personen im Durchschnitt bei 12 % aller Nutzerinnen und Nutzer des Fokusbereichs. Einzig im 

Kanton Luzern machten Personen mit der primären Problemlast durch Cannabiskonsum nur 

1 % der Klientel aus. Dies hängt damit zusammen, dass im Kanton Luzern die ambulante 

Suchtmedizin (Typ 1b) für die Beratung und Behandlung von Personen mit einem Hauptprob-

lem durch illegale Substanzen zuständig ist. Einen besonders hohen Anteil an Personen mit 

Cannabis als primäre Problemlast wurde in den Kantonen Aargau (20 %), Bern (23 %) und 

Basel-Stadt (24 %) festgestellt.  

 

Mit Ausnahme des Kantons Uri zählten am Stichtag in allen Kantonen auch Personen mit der 

Hauptproblematik Opioide oder Kokain zu den Nutzerinnen und Nutzern im Fokusbereich. Im 

kantonalen Vergleich machten Personen mit einer primären Problemlast durch Opioide bzw. 

Kokain einen durchschnittlichen Anteil von 10 % bzw. 6 % aller behandelten Personen im 

Fokusbereich aus. Personen, deren Hauptproblemlast im Konsum von Opioiden liegt, nehmen 

häufig im Rahmen der Substitutionsbehandlung das Angebot der ambulanten Suchtberatung 

(Typ 1a) in Anspruch. Aufgrund der hohen Nutzerinnen- und Nutzerzahl mit Opioiden als 

Hauptproblem in der ambulanten Suchtberatung wiesen die Kantone Obwalden (39 %), Neu-

enburg (34 %) und Luzern (27 %) einen vergleichsweise hohen Anteil an primär Opioid-Kon-

sumierenden im Fokusbereich auf. Obwohl auch im Kanton Graubünden Substitutionsthera-

pien angeboten werden, wurde hier nur bei 1 % der Nutzerinnen und Nutzer im Fokusbereich 

Opioide als Hauptproblem identifiziert. Die Kantone Freiburg (1 %), Luzern (1 %) und 
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Graubünden (1 %) haben im kantonalen Vergleich auch den geringsten Anteil an Nutzerinnen 

und Nutzern im Fokusbereich mit dem Hauptproblem Kokain. Im Gegensatz hierzu wurden in 

den Kantonen St. Gallen (12 %), Basel-Stadt (15 %) und Zug (17 %) die meisten Nutzerinnen 

und Nutzer im Fokusbereich mit der primären Problemlast durch Kokain gezählt.  

 

Wie bereits in den vorangehenden Analysen deutlich wurde, ist insgesamt der Anteil der Nut-

zerinnen und Nutzer im Fokusbereich, die primär aufgrund des Konsums anderer Stimulanzien 

(∅ Anteil in den Kantonen: 3 %), andere psychoaktiven Substanzen (∅ 1 %) oder aufgrund 

des problematischen Konsums von Schlaf- und Beruhigungsmitteln (∅ 2 %) die sozialthera-

peutische Suchthilfe in Anspruch nahmen, sehr gering. Aufgrund des hohen Anteils an Nutze-

rinnen und Nutzern mit der primären Problemlast durch Hypnotika/Sedativa in der ambulanten 

Suchtberatung verzeichneten die drei Zentralschweizer Kantone Uri (5 %), Schwyz (7 %) und 

Nidwalden (14 %) überdurchschnittlich viele Personen mit dieser Hauptproblematik. In der 

ambulanten Suchtberatung im Kanton Jura wurde der mit Abstand der höchsten Anteil Nutze-

rinnen und Nutzer (21 %) beobachtet, die primär aufgrund des Konsums anderer Stimulanzien 

(z. B. Amphetamine) in sozialtherapeutischer Behandlung waren. 

 

Während in vier Kantonen keine Nutzerinnen und Nutzer mit Störungen durch multiplen Sub-

stanzkonsum angegeben wurden, machten diese Personen mehr als die Hälfte aller Nutzerin-

nen und Nutzer132 im Fokusbereich in den Kantonen Graubünden (54 %) und Freiburg (56 %) 

aus. Im kantonalen Vergleich liegt der Anteil Betroffene mit Störungen durch multiplen Sub-

stanzgebrauch bei durchschnittlich 10 % aller Nutzerinnen und Nutzer im Fokusbereich. Auch 

in den Kantonen Waadt (16 %), Solothurn (16 %) und Basel-Landschaft (19 %) wies ein 

Grossteil der Nutzerinnen und Nutzer im Fokusbereich diese Hauptproblematik auf.  

 

Mit Ausnahme der Kantone Waadt und Jura wurden in allen Kantonen Personen mit Verhal-

tenssüchten133 zu den Nutzerinnen und Nutzern des Fokusbereichs gezählt. Während Personen, 

die primär von Verhaltenssüchten betroffen waren, im Durchschnitt einen Anteil von 8 % der 

Klientel im Fokusbereich darstellten, zeigte sich ein überdurchschnittlich hoher Anteil dieser 

Personen in den Kantonen Bern (12 %), Luzern (13 %), Uri (12 %) und Wallis (19 %).  

 

E) Komorbiditäten  

Auf Anregung des Soundingboards II wurden die Anbieterinnen und Anbieter im Fokusbereich 

auch gefragt, ob ihre Klientinnen und Klienten neben ihrer Suchterkrankung gleichzeitig noch 

andere psychische oder somatische Erkrankungen aufweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 23: Datengrundlage der Analyse «Verteilung der Nutzerinnen und Nutzer nach Komorbiditäten» 

__________ 
132 Bezieht sich auf die Gesamtzahl aller Nutzerinnen und Nutzer des Fokusbereichs, bei denen eine Hauptproblematik 

bekannt war. 
133 Für diese Aussage wurden die Ergebnisse der Kategorien «Glücksspielsucht», «Gaming und problematische Inter-

netnutzung» sowie «Andere Verhaltenssüchte» zusammengefasst.  
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 Typ 
1a134 

Typ 
2a135 

Typ 
3136 

Typ 
4137 

Typ 
5138 

Typ 
6139 

Typ 
7140 

Typ 8141 

Anzahl Anbiete-
rinnen und Anbie-
ter (Total) 

77 37 66 30 32 4 15 6 

Anzahl Anbiete-
rinnen und Anbie-

ter ohne Daten 
zu Komorbiditä-
ten 

62 10 24 14 18 2 10 2 

Anzahl Nutzende 
mit Angaben 

2’400 408 930 440 626 25 32 101 

Anzahl Nutzende 
ohne Angaben142, 
NA = 

17’656 232 825 616 752 33 227 34 

 

Aus der Tabelle geht hervor, dass die Datenlage zu Komorbiditäten als gering zu bezeichnen 

ist. In fünf der acht Angebotstypen des Fokusbereichs ist die Zahl der Nutzenden ohne Anga-

ben zum Teil deutlich höher als die Nutzendenzahl mit entsprechenden Angaben. In den An-

gebotsbereichen der stationären Suchttherapie, des betreuten institutionellen Wohnens und in 

den Housing-First-Angeboten gestaltet sich die Datenlage am besten. In diesen Angeboten ist 

der Anteil der Nutzenden mit Angaben zu Komorbiditäten höher als die Nutzendenzahl ohne 

Angaben. 

__________ 
134 Typ 1a: Ambulante Suchtberatung und Suchttherapie 
135 Typ 2a: Stationäre Suchttherapie 
136 Typ 3: Betreutes institutionelles Wohnen  
137 Typ 4: Institutionelles Wohnen mit ambulanter Begleitung 
138 Typ 5: Ambulante Begleitung in Privatwohnungen 
139 Typ 6: Familienplatzierungsorganisationen 
140 Typ 7: Notunterkünfte 
141 Typ 8: Housing First 
142 Darunter sind auch Nutzerinnen und Nutzer, bei denen keine Angaben vorlagen, obwohl die Anbieterinnen und 

Anbieter Daten zum Merkmal gesammelt hätten. 
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Abbildung 23: Nutzende im Fokusbereich nach Auftreten allfälliger Komorbiditäten (Datenbasis: Fragebogen B2 vgl. 

Tabelle 3) 

 

Über alle Angebotstypen hinweg zeigte sich, dass Personen mit einer Suchterkrankung häufig 

von psychischen oder sowohl psychischen als auch somatischen Komorbiditäten betroffen wa-

ren. In den Angeboten «Stationäre Suchttherapie (Typ 2a)» (48 %), «Betreutes institutionelles 

Wohnen (Typ 3)» (61 %), «Ambulante Begleitung in Privatwohnungen (Typ 5)» (66 %) sowie 

«Familienplatzierungsorganisationen (Typ 6)» (68 %) waren die Nutzerinnen und Nutzer 

mehrheitlich neben der Suchterkrankung noch von weiteren psychischen Störungen be-

troffen. 
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Von sowohl somatischen als auch psychischen Komorbiditäten waren rund ein Drittel (je 

36  %) der Nutzerinnen und Nutzer der stationären Suchttherapie (Typ 2a) und des instituti-

onellen Wohnens mit ambulanter Begleitung (Typ 4) betroffen. Dies traf auch auf die Mehrheit 

der Nutzenden von Angeboten der «Ambulanten Suchtberatung (Typ 1a)» (54 %) und der 

Angebote des «Housing First (Typ 8)» (60 %) zu. Einzig im Angebotstyp «Notunterkünfte (Typ 

7)» konnte ein hoher Anteil (53 %) Nutzerinnen und Nutzer mit ausschliesslich somati-

schen Komorbiditäten festgestellt werden. 

 

 

6.2.5 Analyse der Zuweisungswege und Anschlussangebote der stationä-

ren Suchttherapie und Suchtmedizin 
 

Um Hinweise auf die Angebotsverflechtung im Fokusbereich zu erhalten, wurden die leistungs-

erbringenden Institutionen nach den fünf häufigsten zuweisenden Stellen und fünf häufigsten 

Anschlussangeboten ihres Angebots befragt. Die Sekundäranalyse durch das OBSAN wies zu-

dem die zuweisenden Instanzen und die in Anspruch genommene Behandlung nach dem sta-

tionären Aufenthalt der Patientinnen und Patienten im Jahr 2020 auf. Dadurch konnte die 

kantonale Angebotsverflechtung im Fokusbereich in den einzelnen Kantonsberichten darge-

stellt werden. Für den Schlussbericht wird die Angebotsverflechtung in den Angebotstypen der 

stationären Suchttherapie (Typ 2a) und der stationären Suchtmedizin (Typ 2b) aufgezeigt.  

 

Die Anbieterinnen und Anbieter wurden gebeten, die fünf häufigsten zuweisenden Stellen bzw. 

Anschlussangebote aus vorgegebenen Kategorien auszuwählen oder zu ergänzen, und diese 

in eine Reihenfolge zu bringen (1 = häufigste zuweisende Stelle zu ihrem Angebot; 5 = fünft-

häufigste zuweisende Stelle zu ihrem Angebot). Die nachfolgende Abbildung zeigt alle zuwei-

senden Stellen bzw. Anschlussangebote, die von den befragten Institutionen mit 1 oder 2 

bewertet wurden. Die Gesamtzahl aller Anbieterinnen und Anbieter, die eine Kategorie zu den 

beiden häufigsten Stellen zählte, wird in der Abbildung mit n = dargestellt. 

Zwischenfazit: Merkmale der Nutzerinnen und Nutzer im Fokusbereich 

 

Die Ergebnisse zu den Analysen der Merkmale der Nutzerinnen und Nutzer im Fokusbe-

reich (31. Dezember 2021) und in der stationären Suchtmedizin (Jahr, 2020) zeigen, dass 

die untersuchten Angebotstypen mehrheitlich von Männern im jungen (20 bis 34 Jahre) 

und mittleren (35 bis 64 Jahre) Erwachsenenalter, deren primäre Problemlast im Alkohol- 

oder im multiplen Substanzgebrauch liegt, in Anspruch genommen wurden. Je nach An-

gebotstyp wurde auch häufig der Konsum von Tabak, Cannabis, Opioiden oder Kokain als 

primäre Problematik der Nutzerinnen und Nutzer identifiziert; während der Konsum von 

anderen Stimulanzien oder psychoaktiven Substanzen, der problematische Konsum von 

Schlaf- und Beruhigungsmitteln oder abhängige Verhaltensweisen nur bei einem geringen 

Anteil der Nutzerinnen und Nutzer die Hauptproblemlast darstellte. Angesichts der lücken-

haften Datenlage über das Auftreten allfälliger Komorbiditäten bei den Nutzerinnen und 

Nutzern im Fokusbereich sind keine belastbaren Aussagen zulässig. Doch bei den Ange-

boten, die Daten über allfällige Komorbiditäten sammelten, ergeben sich über alle Ange-

botstypen hinweg Hinweise, dass Personen mit einer Suchterkrankung häufig von psychi-

schen oder sowohl psychischen als auch somatischen Komorbiditäten betroffen sind. Kan-

tonale Expertinnen und Experten haben in den Fokusgruppengesprächen diese Hinweise 

bestätigt, da sie in den letzten Jahren zunehmend mehr Fälle mit Komorbiditäten und 

Mehrfachabhängigkeiten beobachteten (Abschnitt 8.3). 
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Abbildung 24: Häufigste Zuweisungswege und Anschlussangebote von Nutzenden der stationären Suchttherapie 

(Typ 2a) gemäss Einschätzung der Anbieterinnen und Anbieter im Fokusbereich (Datenbasis: Fragebogen B2, vgl. 

Tabelle 3) 

 

Gemäss den Einschätzungen der befragten Anbieterinnen und Anbieter der stationären Sucht-

therapie werden ihnen Nutzerinnen und Nutzer primär aus Angeboten der stationären Sucht-

medizin zugewiesen (n = 14). Fast gleich viele Einrichtungen (n = 11) gaben an, dass ihre 

Nutzerinnen und Nutzer am häufigsten aus eigener Initiative eine stationäre Therapie in An-

spruch nehmen. Zu den beiden häufigsten zuweisenden Stellen zählten einzelne Anbieterinnen 

und Anbieter neben Angebote der ambulanten Suchtberatung (n  = 8), Angehörigen und Be-

zugspersonen (n = 5) auch andere Zuweisende, darunter verschiedene Behördenstellen oder 

Versicherungen (n = 9) und weitere medizinische Angebote (n = 3). 

 

Die Mehrheit der befragten Einrichtungen der stationären Suchttherapie gab an, dass ihre 

Nutzerinnen und Nutzer nach der stationären Suchttherapie am häufigsten Angebote der am-

bulanten Suchtberatung (n = 19), institutionelle Wohnangebote (n = 13) oder Angebote der 

ambulanten Begleitung in Privatwohnungen (n = 10) beanspruchen. Aber auch niederschwel-

lige Wohnangebote, wie Notunterkünfte und Housing First, wurde vereinzelt zu den beiden 

häufigsten Anschlussangeboten gezählt (n = 2). Nach Angaben der Anbietenden wenden sich 
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die Nutzerinnen und Nutzer von jeder vierten Einrichtung im Anschluss am häufigsten an me-

dizinische (n = 7) oder therapeutische (n = 5) Fachpersonen. Einzelne Einrichtungen gaben 

zudem an, dass ihre Nutzerinnen und Nutzer im Anschluss am häufigsten kein Anschlussan-

gebot wahrnehmen (n = 3). 

 

In der «Medizinischen Statistik für Krankenhäuser» wurden ähnliche Kategorien143 der zuwei-

senden Stellen und der Behandlung bzw. Aufenthalt im Anschluss an den stationären Aufent-

halt in einer Psychiatrie befragt. Dies ermöglicht einen Vergleich zwischen den Angebotsver-

flechtungen der beiden Angebotstypen der stationären Therapien (KVG/nicht-KVG). Zu beach-

ten ist jedoch, dass nachfolgende Darstellung nicht auf Einschätzungen der Institutionen, son-

dern auf absoluten Zahlen zu den Überweisungen und Zuweisungen der Patientinnen und Pa-

tienten144 im Jahr 2020 beruht.  

 

Trotz ähnlichen Kategorien in der «Medizinischen Statistik der Krankenhäuser» zeigte sich, 

dass jede vierte Person, die im Jahr 2020 einen stationären Aufenthalt in einer Psychiatrie zur 

Behandlung ihrer Suchterkrankung absolvierte, dies aus eigener Initiative tat. Die Patientinnen 

und Patienten wurden, abgesehen von einem geringen Anteil Personen, die von Behördenstel-

len, Militär, Versicherungen oder dem Rettungsdienst eingewiesen wurden (insgesamt 7 %), 

ausschliesslich von medizinischen Fachpersonen in die stationäre Suchtmedizin zugewiesen 

(67 %). Die Mehrheit der Patientinnen und Patienten der stationären Suchtmedizin im Jahr 

__________ 
143 Einzelne Antwortmöglichkeiten wurden bei den Berechnungen zusammengefasst: z. B. ambulante Behandlung in 

eigener Institution und in anderer Psychiatrie; ambulante und teilstationäre Suchtmedizin. 
144 Patientinnen und Patienten, bei denen die zuweisende Stelle oder das Anschlussangebot unbekannt waren, wurden 

bei den Analysen nicht berücksichtigt. 

Abbildung 25: Häufigste Zuweisungswege und Anschlussangebote von Nutzenden der stationären Suchtmedizin 

(Typ 2b). Gemäss Sekundäranalyse der «Medizinischen Statistik der Krankenhäuser» (BFS 2021) durch das OBSAN 

(2022). 



Angebote im Bereich der Suchthilfe 79 
 

 

 

2020 nutzte im Anschluss am häufigsten ambulante bzw. teilstationäre medizinische Angebote 

(30 %), oder setzte ihre Behandlung in Begleitung von medizinischen Fachpersonen (Psychi-

aterinnen, Psychiater = 25 %; Ärztinnen, Ärzte = 23 %) fort. Nur wenige Nutzerinnen und 

Nutzer dieser Angebote nahmen im Anschluss nicht-medizinische Angebote, wie die ambulante 

Suchtberatung bzw. die Begleitung durch Sozialdienste oder durch nicht-medizinische Thera-

peutinnen und Therapeuten wahr (jeweils 5 %). Fast bei einem gleich hohen Anteil fand keine 

Zuweisung in ein Anschlussangebot statt145.  

 

Die Ergebnisse zeigen, dass ein grosser Teil der Personen mit einer Suchterkrankung Angebote 

nutzen, die sich den Steuerungsmöglichkeiten der Kantone entziehen. Umso wichtiger erschei-

nen etablierte und gut funktionierende Kooperationen zwischen den medizinischen und sozial-

therapeutischen Angeboten. Ein Hinweis darauf, dass diese Kooperationen noch ausgebaut 

werden könnten, ergibt sich aus der Tatsache, dass jede dritte Person im Anschluss an die 

stationäre Suchtmedizin in ein ambulantes bzw. teilstationäres KVG-finanziertes Angebot und 

lediglich 5 % in ein sozialtherapeutisches Angebot verwiesen wurden. Insgesamt zeigt sich 

eine geringe Angebotsverflechtung dieser beiden Systeme. 

 

 

6.2.6 Analyse der interkantonalen Nutzungsbewegungen 
 

Nicht alle Kantone sind aufgrund ihrer Grösse und ihres Bedarfs in der Lage, ihrer Bevölkerung 

eigene Angebote in allen Angebotsbereichen der Suchthilfe zur Verfügung zu stellen. Insbe-

sondere im stationären Bereich besuchen Betroffene darum auch Angebote, deren Standort in 

einem anderen Kanton liegt. Aufgrund der Erhebungen in den Kantonen können nachfolgend 

die interkantonalen Nutzungsbewegungen in den Angebotstypen 2a (stationäre Suchtthera-

pie), 2b (stationäre Suchtmedizin) und 3 bzw. 4 (institutionelle Wohnformen) dargestellt wer-

den. Für die Planung des stationären Angebots und die interkantonale Koordination bzw. Zu-

sammenarbeit bilden diese Daten eine wichtige Grundlage. Für die Angebote der Kantone 

Genf, Tessin, Glarus und Appenzell Innerrhoden, die nicht an der Erhebung teilnahmen, liegen 

folglich keine Nutzendenzahlen vor. 

 

Am Stichtag vom 31. Dezember 2021 befanden insgesamt 638 Personen in einer stationären 

Suchttherapie (Angebotstyp 2a, Abbildung 20). Eine Person stammte aus dem Ausland, neun 

__________ 
145 In der «Medizinischen Statistik der Krankhäuser» wurde unterschieden zwischen: «Geheilt, keine Behandlung mehr 

nötig» (n = 52), «Gestorben» (n = 11), «Kein Anschlussangebot, wäre aber notwendig gewesen» (n = 431). 

Zwischenfazit: Zuweisungs- und Anschlusswege der stationären Suchttherapie 

und Suchtmedizin 

 

Dieses Kapitel verdeutlicht, dass ein grosser Anteil von Personen mit einer Suchterkran-

kung Angebote im medizinischen Bereich nutzt, die sich den Steuerungsmöglichkeiten der 

Kantone entziehen. Umso wichtiger erscheinen etablierte und gut funktionierende Koope-

rationen zwischen den medizinischen und sozialtherapeutischen Angeboten. Ein Hinweis 

darauf, dass diese Kooperationen noch ausgebaut werden könnten, ergibt sich aus der 

Tatsache, dass jede dritte Person im Anschluss an die stationäre Suchtmedizin in ein am-

bulantes bzw. teilstationäres KVG-finanziertes Angebot wechselte und lediglich 5 % ein 

Angebot der sozialtherapeutischen ambulanten Beratung in Anspruch nahmen. Insgesamt 

zeigt sich eine geringe Angebotsverflechtung dieser beiden Systeme. 
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sind unbekannter Herkunft. In der Westschweiz war der grösste Teil der Personen im Kanton 

Waadt in Therapie, in der Zentralschweiz im Kanton Luzern, in der Ostschweiz im Kanton 

Appenzell Ausserrhoden und in der übrigen Deutschschweiz im Kanton Zürich. Die Kantone 

Uri, Schwyz, Nidwalden, Obwalden, Appenzell Innerrhoden, Graubünden und Thurgau verfü-

gen über kein Angebot. Im Kanton Schaffhausen hat eine Einrichtung keine Daten zum Wohn-

sitz der 42 Nutzenden am Stichtag zur Verfügung gestellt. Es fällt auf, dass alle Westschweizer 

Kantone, im Gegensatz zu den Deutschschweizer Kantonen, im Bereich der stationären Sucht-

therapie hohe Nutzendenzahlen aufweisen. In der Deutschschweiz sind die Nutzendenzahlen 

unabhängig von der Grösse der Kantone unterschiedlich hoch. 

 

Ein Drittel der Personen (205 bzw. 32 %) hielt sich für die stationäre Suchttherapie in einer 

Einrichtung ausserhalb des Wohnkantons auf. Es werden eher typische Anbieterkantone (z. B. 

Waadt, Neuenburg, Solothurn, Bern, Zürich, Appenzell Ausserrhoden) und eher Nachfrage-

kantone (z. B. Freiburg, Luzern, Aargau, St. Gallen) sichtbar. Die Nutzungsverflechtung voll-

zieht sich weitgehend innerhalb der Sprachregionen. Das zweisprachige Bern ist ein Brücken-

kanton, der die West- mit der Deutschschweiz verbindet. 

 

 

Abbildung 26: Interkantonale Nutzungsverflechtung in der stationären Suchttherapie (Typ 2a) 

 

Wird die Zahl der ausserkantonalen Nutzenden in den innerkantonalen Angeboten («Import») 

mit der Zahl der innerkantonalen Nutzenden in ausserkantonalen Angeboten der stationären 

Suchttherapie («Export») verglichen, resultiert für jeden Kanton eine positive bzw. negative 

Nutzungsbilanz (Tabelle 24). 
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Tabelle 24: Interkantonale Nutzungsbilanz im Angebotstyp 2a (stationäre Suchttherapie)  

 AG AR BE BL BS FR GR JU LU NE NW 
ausserkantonale Nutzende 
in innerkantonalen Angebo-
ten («Import»)* 

3 30 22 5 8 4 kA 4 7 17 kA 

innerkantonale Nutzende in 
ausserkantonalen Angebo-
ten («Export») 

10 1 13 13 18 21 2 1 28 1 1 

«Importüberschuss» (+) 
«Exportüberschuss» (-) 

-7 29 9 -8 -10 -17 -2 3 -21 16 -1 

 OW SG SH SO SZ TG UR VD VS ZG ZH 
ausserkantonale Nutzende 
in innerkantonalen Angebo-
ten («Import»)* 

kA 1 Nb 40 kA kA kA 29 6 13 26 

innerkantonale Nutzende in 
ausserkantonalen Angebo-
ten («Export») 

0 18 1 15 2 5 1 4 4 6 14 

«Importüberschuss» (+) 
«Exportüberschuss» (-) 

0 -17 - 25 -2 -5 -1 25 2 7 12 

*ohne Nutzende aus dem Ausland oder unbekannter Herkunft 

Legende: kA = kein Angebot, nb = nicht bekannt 

 

Die vom Gesundheitsobservatorium ausgewerteten Daten der «Medizinischen Statistik der 

Krankenhäuser» zeigen die Patientinnen- und Patienten-Ströme der stationären Suchtme-

dizin (Angebotstyp 2b) im Jahr 2020 (Abbildung 21). Insgesamt wurden 11’918 Suchtpatien-

tinnen und -patienten in den Spitälern der untersuchten Kantone behandelt. Werden Personen, 

die sich in mehr als einem Kanton behandeln liessen, nur einmal gezählt, sind es 11'094 Per-

sonen. Davon stammen 182 Personen aus dem Ausland, bei 14 Personen ist der Wohnsitz 

nicht bekannt. Am meisten Patientinnen und Patienten hatten der Kanton Waadt in der West-

schweiz, der Kanton Luzern in der Zentralschweiz, der Kanton St. Gallen in der Ostschweiz 

und der Kanton Zürich in der übrigen Deutschschweiz. Es fällt auf, dass die Westschweizer 

Kantone deutlich weniger Behandlungen im KVG-finanzierten suchtmedizinischen Bereich auf-

weisen als die Deutschschweiz. Es zeigt sich in diesem Angebotsbereich ein gegenteiliges Bild 

zur vorangehenden Auswertung der nicht-KVG-finanzierten stationären Suchttherapie. 

 

Insgesamt 2’002 Patientinnen und Patienten (18 %) stammten aus anderen Kantonen als den 

Standortkantonen der Kliniken. Die Nutzungsverflechtung ist in der Deutschschweiz wesentlich 

umfangreicher als in der Westschweiz. Auch in diesem Punkt werden Unterschiede zwischen 

den Sprachregionen sichtbar, die auf eine unterschiedliche Bedeutung der suchtmedizinischen 

und der sozialtherapeutischen Behandlung und Therapie für die Suchthilfe hinweisen. 
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Legende: behandelte Suchtpatientinnen/-patienten von 1 (SZ/JU)       bis 2489 (ZH)  
ausserkantonale Hospitalisierungen von 1 (Minimum)                                bis 132 (Maximum) 

Abbildung 27: Interkantonale Nutzungsverflechtung in der stationären Suchtmedizin (Typ 2b) 

 

Wird die Zahl der ausserkantonalen Patientinnen und Patienten in den innerkantonalen Klini-

ken («Import») mit der Zahl der innerkantonalen Patientinnen und Patienten in ausserkanto-

nalen Kliniken («Export») verglichen, resultiert für jeden Kanton eine positive bzw. negative 

Nutzungsbilanz. 

Tabelle 25: Interkantonale Nutzungsbilanz im Angebotstyp 2b (stationäre Suchtmedizin) 

 AG AR BE BL BS FR GR JU LU NE NW 
ausserkant. Pat. in innerkant. 
Kliniken («Import»)* 

258 73 473 128 73 7 44 0 104 9 kA 

innerkant. Pat. in ausserkant. 
Kliniken («Export») 

121 39 65 116 120 34 55 75 115 10 44 

«Importüberschuss» (+) 
«Exportüberschuss» (-) 

137 34 408 12 -47 -27 -11 -75 -11 -1 -44 

 OW SG SH SO SZ TG UR VD VS ZG ZH 

ausserkant. Pat. in innerkant. 
Kliniken («Import»)* 

38 130 56 30 0 194 kA 34 4 135 212 

innerkant. Pat. in ausserkant. 
Kliniken («Export») 

23 202 45 235 159 97 31 29 31 38 263 

«Importüberschuss» (+) 
«Exportüberschuss» (-) 

15 -72 11 -205 -159 97 -31 5 -27 97 -51 

*ohne Patientinnen und Patienten aus dem Ausland oder unbekannter Herkunft 

Legende: kA = kein Angebot im Kanton 

 

In den Angeboten des institutionellen Wohnens (Angebotstypen 3 und 4) schliesslich waren 

Ende 2021 insgesamt 2’811 Personen untergebracht (Abbildung 22). Die Kantone Uri, Schwyz, 

Nidwalden, Obwalden, Wallis, Neuenburg und Jura verfügen über kein Angebot des institutio-

nellen Wohnens. Die grössten Nutzendenzahlen haben die Waadt in der Westschweiz, der 
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Kanton Luzern in der Zentralschweiz, der Kanton Thurgau in der Ostschweiz und der Kanton 

Zürich in der übrigen Deutschschweiz. Die Kantone der West-, Zentral- und Ostschweiz verfü-

gen eher über tiefere Nutzendenzahlen als die übrigen Kantone der Deutschschweiz. Die West-

schweizer Kantonen setzen dafür mehr auf ambulante Wohnformen (Typen 5 und 8). 

 

Der Wohnsitzkanton von 325 Personen (12 %) ist nicht bekannt, vier Personen sind aus dem 

Ausland zugezogen. Vom Rest stammen 2’142 Person (76 %) aus dem Standortkanton des 

Angebots, 340 Personen (12 %) aus anderen Kantonen. Die Nutzungsverflechtung ist somit 

vermutlich eher klein. Meist sind es einzelne Personen, die ein ausserkantonales Angebot nut-

zen. Ausnahme sind die Angebote im Kanton Basel-Landschaft, die 83 Personen aus dem Kan-

ton Basel-Stadt beherbergten, und im Kanton Thurgau, in dessen Wohnangeboten 40 Perso-

nen aus dem Kanton Zürich und 30 Personen aus dem Kanton St. Gallen lebten. In der West-

schweiz ist praktisch keine Nutzungsverflechtung feststellbar. 
 

 

Abbildung 28: Interkantonale Nutzungsverflechtung bei Angeboten im institutionellen Wohnen (Typ 3, Typ 4) 

Legende: besetzte Plätze von 15 (FR) bis 848 (ZH) ausserkantonale Platzierungen von 1 (Minimum) bis 83 (Maximum) 

 

Wird die Zahl der ausserkantonalen Nutzenden in den innerkantonalen Angeboten («Import») 

mit der Zahl der innerkantonalen Nutzenden in ausserkantonalen Angeboten des institutionel-

len Wohnens («Export») verglichen, resultiert für jeden Kanton eine positive bzw. negative 

Nutzungsbilanz. 
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Tabelle 26: Interkantonale Nutzungsbilanz in den Typen des institutionellen Wohnens (Typ 3, Typ 4) 

 
AG AR BE BL BS FR GR JU LU NE NW 

ausserkantonale Nut-
zende in innerkanto-
nalen Angeboten 
(«Import»)* 

17 27 9 100 20 0 0 kA 5 kA kA 

innerkantonale Nut-
zende in ausserkan-
tonalen Angeboten 
(«Export») 

21 2 3 15 90 1 18 1 15 0 1 

«Importüberschuss» 
(+) 
«Exportüberschuss» 
(-) 

-4 25 6 85 -70 -1 -18 -1 -10 0 -1 

 
OW SG SH SO SZ TG UR VD VS ZG ZH 

ausserkantonale Nut-
zende in innerkanto-
nalen Angeboten 
(«Import»)* 

kA 0 0 2 kA 100 kA 5 kA 1 54 

innerkantonale Nut-
zende in ausserkan-
tonalen Angeboten 
(«Export») 

2 55 5 19 11 2 3 0 5 14 51 

«Importüberschuss» 
(+) 
«Exportüberschuss» 

(-) 

-2 -55 -5 -17 -11 98 -3 5 -5 -13 3 

*ohne Nutzende aus dem Ausland oder unbekannter Herkunft 

Legende: kA=kein Angebot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zwischenfazit: Interkantonale Nutzerinnen- und Nutzerbewegungen 

 

Aufgrund der Erhebungen in den Kantonen konnten interkantonale Nutzungsbewegungen 

in der stationären Suchttherapie und Suchtmedizin sowie bei den institutionellen Wohn-

formen dargestellt werden. Für die Planung des stationären Angebots und die interkanto-

nale Koordination bzw. Zusammenarbeit bilden diese Daten eine wichtige Grundlage. Ein 

Drittel der Personen (32 %) hielt sich für die stationäre Suchttherapie in einer Einrichtung 

ausserhalb des Wohnkantons auf. Die Nutzungsverflechtung vollzieht sich weitgehend in-

nerhalb der Sprachregionen. Im Bereich der stationären Suchtmedizin befanden sich im 

Jahr 2020 20 % der Klientel in einer ausserkantonalen Klinik. Auch in diesem Punkt wer-

den Unterschiede zwischen den Sprachregionen sichtbar, die auf eine unterschiedliche 

Bedeutung der suchtmedizinischen und der sozialtherapeutischen Behandlung und The-

rapie für die Suchthilfe hinweisen. Die Nutzungsverflechtung im Bereich des institutionel-

len Wohnens ist eher gering. Meist sind es einzelne Personen (insgesamt 12 %), die ein 

ausserkantonales Angebot nutzten.  
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7 Steuerung der Suchthilfe durch die 

Kantone 

Aufgrund der föderalistischen Organisation in der Schweiz können sich unterschiedliche For-

men der Steuerung in den Kantonen etablieren. Im Rahmen dieses Projekts wurde untersucht, 

wie der Bereich der Suchthilfe von den einzelnen Kantonen gesteuert wird. Die Analysen zei-

gen, dass die Steuerung der Suchthilfe in den Kantonen sehr unterschiedlich ausgestaltet ist. 

Für die interkantonale Zusammenarbeit und die Steuerbarkeit der Suchthilfe auf nationaler 

Ebene ist diese Diversität eine Herausforderung. Um die Komplexität der kantonalen Unter-

schiede zu reduzieren und die Vergleichbarkeit zu erhöhen, wurden die Steuerungsformen der 

22 untersuchten Kantone zu Typen zusammengefasst. In den nächsten Abschnitten werden 

die zentralen Charakteristika der fünf «Typen kantonaler Steuerung» vorgestellt. Im 

Zentrum steht das Anliegen, Grundlagen für eine professionelle Reflexion der bestehenden 

Steuerung im Bereich der Suchthilfe und -politik zur Verfügung zu stellen und damit Weiter-

entwicklungsprozesse zu unterstützen.  

 

Datenbasis und Vergleichsdimensionen: Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse be-

ruhen auf den Analysen aus drei Erhebungen: Mit einer schriftlichen Befragung (Fragebogen 

C1, vgl. Tabelle 3) wurden zentrale Merkmale der Steuerung der Suchtpolitik bei der oder 

dem kantonalen Beauftragten für Suchtfragen erhoben. Die oder der Beauftragte stellte zu-

dem steuerungsrelevante Dokumente (C2) zur Verfügung, die anschliessend analysiert wur-

den. Auf Basis dieser beiden Erhebungen wurde drittens ein leitfadengestütztes Telefoninter-

view (C3, ca. 1,5 Stunden) mit der oder dem kantonalen Beauftragten für Suchtfragen 

durchgeführt. Im Kantonsportrait jedes teilnehmenden Kantons wurde diese Information zu 

einer verdichteten Darstellung der Steuerung auf der Ebene der kantonalen Gesamtsteue-

rung, der Ebene der Leistungssteuerung und -koordination sowie auf der Fallebene in stan-

dardisierter Form aufgearbeitet. Die Darstellungen finden sich jeweils im fünften Kapitel der 

Kantonsportraits. Diese verdichteten Beschreibungen bildeten die Grundlage für die nachfol-

gende Analyse und Typenbildung der kantonalen Steuerung. 

 

Im Rahmen von vergleichenden Analysen wurden – auf der Basis definierter Vergleichsdimen-

sionen – Gemeinsamkeiten und Unterschiede der untersuchten Steuerungsformen herausge-

arbeitet. Dieses Vorgehen führt zu einer verdichteten Darstellung wesentlicher Eigenschaften 

oder Charakteristika der untersuchten Einheiten, die sich zu Typen zusammenfassen lassen. 

Als Bezugspunkt für die Klassifizierung diente in erster Linie der Grad der Institutionalisierung 

der Steuerung durch die Kantone auf drei Steuerungsebenen:  

Ebene des Gesamtsystems (Makro-Ebene): Auf der Ebene der kantonalen Gesamtsteue-

rung und Planung zeichnet sich der Institutionalisierungsgrad zum einen durch das Vorhan-

densein und die Differenziertheit inhaltlicher Grundlagen der Suchtpolitik aus wie z. B. sucht-

spezifische gesetzliche Grundlagen, kantonale Suchtstrategien, regelmässige Bedarfsanalysen 

oder Angebotsplanungen sowie Monitoringsysteme oder Evaluationen zu spezifischen Fragen. 

Zum anderen werden die strukturellen Aspekte auf der Makro-Ebene durch die Organisation 

der Steuerungsaufgaben innerhalb der kantonalen Verwaltung (z. B. Höhe der personellen 

Ressourcen, Vorhandensein von Fachgremien und Kommissionen oder Differenzierungsgrad 

der Organisationseinheiten zur Steuerung der Suchtpolitik) repräsentiert. 
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Koordination der Leistungserbringung (Meso-Ebene): Auch auf Ebene der Zusammen-

arbeit mit den leistungserbringenden Organisationen lässt sich der Institutionalisierungsgrad 

der kantonalen Steuerung an zwei Dimensionen festmachen: Erstens am Vorhandensein und 

der Differenziertheit von Austausch- und Vernetzungsanlässen mit und unter den Leistungs-

erbringenden, die vom Kanton organisiert werden. Zweitens am Vorhandensein und der Diffe-

renziertheit von selbstorganisierten Austausch- und Vernetzungsanlässen unter den Leistungs-

erbringenden, die den Beauftragten für Suchtfragen bekannt sind.  

Ebene der Fallsteuerung (Mikro-Ebene): Auf der Ebene der Lenkung der Einzelfälle wurde 

der Institutionalisierungsgrad anhand des Vorhandenseins und dem Differenzierungsgrad von 

strategischen Instrumenten zur Fallsteuerung auf Ebene des Kantons eruiert. Folgende Bei-

spiele sollen der Veranschaulichung dienen:  

- Tiefer Institutionalisierungsgrad: Die Einschätzung des Betreuungs- und Behandlungsbe-

darfs wird den Primärversorgern und den Leistungserbringenden überlassen. 

- Mittlerer Institutionalisierungsgrad: Den Leistungserbringenden werden seitens des Kan-

tons Vorgaben für die Abklärungen gemacht, z. B. Verwendung eines bestimmten Assess-

ment-Instrumentes. 

- Hoher Institutionalisierungsgrad: Für ausgewählte Zielgruppen, z. B. für Nutzerinnen und 

Nutzer von stationären Suchttherapien oder für komplexe Fälle, besteht ein etabliertes Ver-

fahren der Fallsteuerung durch festgelegte Abklärungsstellen, die mit einem einheitlichen 

Assessment-Instrument arbeiten und die anschliessende Fallkoordination übernehmen. Die 

Fallkoordination umfasst die verbindliche Zuweisung von Leistungen durch die Abklärungs-

stelle an Leistungserbringende. In gewissen Fällen schliesst ein weiterführendes Case Ma-

nagement daran an. 

Im Weiteren interessiert auf der Ebene der Fallsteuerung oder -koordination, in welcher Form 

potenzielle primärversorgende Fachstellen oder Instanzen (z. B. Hausärzte, Sozialdienste, 

Fachberatungsstellen des Sozial- und Gesundheitswesens, Schulen) über Angebote der 

«Suchthilfe» informiert und für die Thematik sensibilisiert werden. Die suchthilfebezogenen 

Fachkompetenzen der Erstversorgerinnen und -versorger sind für adäquate Zuweisungspro-

zesse an die entsprechenden Fachstellen von zentraler Bedeutung.  

 

Die nächste Tabelle gibt einen Überblick über die Steuerungselemente, die für den Vergleich 

der Kantone ausgewählt wurden (Vergleichsdimensionen). 
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Tabelle 27: Übersicht über die Vergleichsdimensionen der kantonalen Steuerung 

Kantonale Gesamtsteuerung (Makro-Ebene) 

Gesetzliche und strategische Grundlagen: 

a.) gesetzliche und strategische Grundlagen auf der Ebene des Kantons (z. B. Leitbild, Strategie oder 
Legislaturplanung) 

b.) Bedarfsanalysen/Angebotsplanungen 

c.) systematische Beobachtung der Entwicklungen im Suchtbereich (z. B. Statistikberichte, Monitorings, 
Evaluationen, Wirkungsberichte) 

d.) Organisation der Steuerungsaufgaben innerhalb des Kantons 

e.) Anzahl angewandte strategische Instrumente (von 10 befragten Instrumenten)  

Innerkantonale Koordination der Leistungserbringung (Meso-Ebene) 

Innerkantonale Koordination: 

a.) Gestaltung der Vernetzung der leistungserbringenden Organisationen durch den Kanton (z. B. regel-
mässige Informations-/Austauschanlässe) 

b.) selbstgesteuerter Austausch oder Leistungskoordination unter den Leistungserbringenden 

Fallkoordination/-steuerung (Mikro-Ebene) 

a.) zentrale Abklärungsklärungsstellen 
b.) Information der Primärversorgenden 

 

Limitationen: Eine vergleichende Analyse, die mit einer Typenbildung arbeitet, bringt bei der 

Zuordnung der Einzelfälle eine gewisse Unschärfe mit sich, d. h. möglicherweise kann bei ge-

wissen Vergleichskriterien nicht jede Untersuchungseinheit in ihrer Eigentümlichkeit vollum-

fänglich abgebildet werden. Demgegenüber steht der Vorteil, gewisse gemeinsame Charakte-

ristika hervorheben und fokussieren zu können. Das Analysevorgehen ist auf deskriptive As-

pekte ausgerichtet und kann dementsprechend keine tiefergehende Analyse zur Qualität und 

Wirkung der einzelnen Steuerungsformen bieten. Ausserdem ist zu erwähnen, dass sich die 

Typenbildung auf die Gestaltung der Suchthilfe durch die Kantone bezieht und dabei Selbst-

steuerungsmechanismen des Suchthilfesystems, z. B. durch die leistungserbringenden Ein-

richtungen, unbeachtet blieben. Ausserdem werden keine Zusammenhänge zur Ausstattung 

mit Suchthilfeangeboten untersucht; Angaben zu den Angeboten finden sich im Abschnitt 6.1. 

7.1 Typ 1: Kantone mit Basissteuerung 

Kantonale Gesamtsteuerung: Von den zehn befragten Elementen, die als strategische 

Grundlagen dienen können, wenden diese Kantone eine oder zwei Elemente an. In der Regel 

handelt es sich dabei um die Orientierung an der Nationalen Strategie Sucht; gegebenenfalls 

wird noch ein strategisches Controlling erwähnt. Es liegen in der Regel keine weiteren spezifi-

schen strategischen Grundlagen für die Steuerung der Suchtpolitik des Kantons vor, wie z. B. 

eine kantonale Suchtstrategie, ein Leitbild, Legislaturziele oder eine Massnahmenplanung (z. 

B. zur Umsetzung der kantonalen Strategie). Dasselbe gilt für Angebots- und Bedarfsanalysen. 

Auch diesbezüglich sind in diesen Kantonen keine entsprechenden Aktivitäten zu beobachten 

und die systematische Beobachtung der Entwicklungen im Suchtbereich ist unspezifisch in das 

generelle Aufgabenpaket der bzw. des kantonalen Beauftragten für Suchtfragen integriert. 

Die Organisation der suchthilfebezogenen Steuerungsaufgaben in der kantonalen Verwaltung 

ist in der Regel in die generellen Aufgaben eines Amtes, zum Beispiel des kantonalen Sozial-

amts oder des Gesundheitsamtes, integriert. Konkret werden die Aufgaben in einem Teilpen-

sum der kantonalen Suchtbeauftragten oder des Suchtbeauftragten wahrgenommen, da diese 

Verantwortlichen in der Regel noch weitere Aufgaben ausüben (z. B. ambulante Suchtbera-

tung). 
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Koordination der Leistungserbringung: Die innerkantonale Koordination seitens des Kan-

tons geschieht in der Regel durch bilaterale Absprachen mit den Leistungserbringenden oder 

durch einen fallbezogenen Austausch. Der Austausch unter den Leistungserbringenden wird in 

diesen Kantonen häufig durch das regionale Forum für Suchtmedizin wahrgenommen. Weitere 

Austausch- und Vernetzungsbemühungen seitens des Kantons existieren in der Regel nicht. 

Fallsteuerung/-koordination: In Bezug auf die Lenkung der Fälle besteht keine zentrale 

Abklärungsstelle oder eine spezifische Form der Fallkoordination. Die Information der Primär-

versorgenden wie Hausärzte, Sozialdienste oder andere Fachberatungsstellen des Sozial- 

oder Gesundheitswesens erfolgt in der Regel über Aktivitäten des regionalen Forums für 

Suchtmedizin. 

Die nächste Tabelle zeigt diejenigen Kantone, die dem Typ der «Basissteuerung» zugeordnet 

werden können. In der Zentralschweiz handelt es sich um die Kantone Uri, Schwyz, Nidwalden 

und Obwalden, in der Ostschweiz um die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Schaffhausen. 

Der Kanton Zürich wird ebenfalls diesem Typ zugeordnet. 

Hinweise auf Entwicklungspotenzial: Bei fünf der sieben Kantone mit einer Basissteuerung 

handelt es sich um kleine Kantone146 mit bis zu 100’000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Um 

die Steuerung im Bereich der Suchthilfe in diesen Kantonen weiterzuentwickeln, empfiehlt sich 

eine verstärkte regionale Zusammenarbeit. Auf regionaler Ebene können durch die interkan-

tonale Zusammenarbeit strategische Grundlagen gemeinsam erarbeitet, der Austausch und 

die Abstimmung mit und unter den Leistungserbringenden intensiviert oder es kann eine ge-

meinsame Fallkoordination implementiert werden. 

Nach mehreren Jahren der Vakanz auf der Ebene der kantonalen Steuerung sollte im Kanton 

Zürich die Wiedereinführung einer kantonalen Organisationsform für die Gestaltung der Sucht-

hilfe geprüft werden. 

  

__________ 
146 Kantone unter 100’000 Einwohnerinnen/Einwohnern: kleine Kantone; 100’001 bis 300’000 Einwohnerin-

nen/Einwohner: mittelgrosse Kantone; 300'001 bis 1 Million Einwohnerinnen/Einwohner: grosse Kantone; 
über 1 Million Einwohnerinnen/Einwohner: sehr grosse Kantone.  
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Merkmale der kantonalen Steu-

erung 

Nidwalden Obwalden 

Kantonale Gesamtsteuerung 

(Makro-Ebene) 

Basisgrundlagen und -organi-

sation 

Basisgrundlagen und -organi-

sation 

Gesetzliche und strategische 

Grundlagen 

a)  Strategische Grundlagen auf der 

Ebene der Regierung (z. B. Leit-

bild, Strategie oder Legislatur-

Planung) 

b) Bedarfsanalysen / Angebotspla-

nungen 

c)  Systematische Beobachtung der 

Entwicklungen (z. B. Statistikbe-

richte, Monitorings, Evaluatio-

nen, Wirkungsberichte) 

d) Anzahl angewandter strategi-

scher Instrumente (von 10 be-

fragten Instrumenten) 

a)  keine spezifischen strategi-

schen Grundlagen im Kanton, 

Ausrichtung an der nationalen 

Strategie Sucht 

a) keine spezifischen strategi-

schen Grundlagen im Kanton, 

Ausrichtung an der nationalen 

Strategie Sucht 

b) keine regelmässigen Ange-

bots-/Massnahmenplanungen 

b) keine regelmässigen Ange-

bots-/Massnahmenplanungen 

c)  Aufgabe des Beauftragten für 

Suchtfragen, keine weiteren 

Instrumente 

c) Aufgabe des Beauftragten für 

Suchtfragen, keine weiteren In-

strumente 

d) 1 Instrument (Nationale Stra-

tegie Sucht) 

d) 1 Instrument (Nationale Stra-

tegie Sucht) 

Organisation in kantonalter 

Verwaltung 

a)  Organisationsstruktur 

b) Personelle Ressourcen 

a)  keine Fachgremien/Kommissi-

onen des Kantons; keine spezi-

fische Organisationeinheit; 

Suchthilfe in generelle Aufga-

ben des Sozialamtes integriert 

(Abt. «Jugend, Familie, 

Sucht») 

a) keine Fachgremien/Kommissi-

onen des Kantons; keine spezi-

fische Organisationeinheit; Prä-

vention und Beratung in gene-

relle Aufgaben des Sozialamtes 

integriert (Abt. «Gesellschafts-

fragen») 

b) Beauftragter für Suchtfragen, 

der in der Abteilung «Jugend, 

Familie und Sucht» ambulante 

Beratungen durchführt 

b) Beauftragte für Suchtfragen, 

welche die kantonale Bera-

tungsstelle «Jugend, Sucht und 

Opferberatung» leitet 

Leistungserbringung  

(Meso-Ebene) 

Basiskoordination Basiskoordination 

Innerkantonale Koordination: 

a)  Gestaltung der Vernetzung 

durch den Kanton (z. B. regel-

mässige Informations-/Aus-

tauschanlässe) 

b) Austausch oder Leistungskoordi-

nation unter den Leistungser-

bringern 

a)  geringe Anbieterzahl: bilatera-

ler oder fallbezogener Aus-

tausch 

a) geringe Anbieterzahl: bilatera-

ler oder fallbezogener Austausch; 

bei Bedarf Tagungen zu ausge-

wählten Themen 

b) Veranstaltungen des Forums 

für Suchtmedizin 

b) Veranstaltungen des Forums 

für Suchtmedizin 

Fallsteuerung/-koordination 

(Mikro-Ebene) 

Delegation an Anbieterinnen 

und Anbieter 

Delegation an Anbieterinnen 

und Anbieter 

a) zentrale Abklärungsstellen 

b) Information der Primärversor-

genden 

a) keine Abklärungsstelle, Abklä-

rungen durch kantonale Sucht-

beratungsstelle  

a) keine Abklärungsstelle, Abklä-

rungen werden von Anbietern 

übernommen  

b) In Austausch mit kantonaler 

Suchtberatungsstelle integriert 

b) Im Austausch mit dem kanto-

nalen Sozialamt und Gesund-

heitsamt integriert 

Typ der kantonalen Suchthilfe-

gestaltung 

Basissteuerung Basissteuerung 
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Merkmale der kantonalen 

Steuerung 

Uri Schwyz 

Kantonale Gesamtsteuerung 

(Makro-Ebene) 

Basisgrundlagen und -organisa-

tion 

Basisgrundlagen und -organi-

sation 

Gesetzliche und strategische 

Grundlagen: 

a)  Strategische Grundlagen auf 

der Ebene der Regierung  

(z. B. Leitbild, Strategie oder 

Legislaturplanung) 

b) Bedarfsanalysen/Angebots-

planungen 

c)  Systematische Beobachtung 

der Entwicklungen (z. B. Sta-

tistikberichte, Monitorings, 

Evaluationen, Wirkungsbe-

richte) 

d) Anzahl angewandte strategi-

sche Instrumente (von 10 

befragten Instrumenten) 

a)  keine spezifischen strategischen 

Grundlagen im Kanton, Ausrich-

tung an der nationalen Strategie 

Sucht 

a)  keine spezifischen strategi-

schen Grundlagen im Kanton, 

Ausrichtung an der nationalen 

Strategie Sucht 

b) keine regelmässigen Angebots-

/Massnahmenplanungen  

b) keine regelmässigen Ange-

bots-/Massnahmenplanungen 

c)  Aufgabe des Beauftragten für 

Suchtfragen, keine weiteren In-

strumente 

c)  Aufgabe des Beauftragten für 

Suchtfragen, keine weiteren In-

strumente 

d) 2 Instrumente (nationale Strate-

gie Sucht, strategisches Control-

ling) 

d) 1 Instrument (Nationale Stra-

tegie Sucht) 

Organisation in kantonalter 

Verwaltung 

a)  Organisationsstruktur 

b) Personelle Ressourcen 

a)  keine Fachgremien/Kommissio-

nen des Kantons; keine spezifi-

sche Organisationeinheit; Sucht-

hilfe in generelle Aufgaben des 

Amts für Gesundheit und des 

Amts für Soziales integriert 

a)  keine Fachgremien/Kommissi-

onen des Kantons; keine spezi-

fische Organisationeinheit; 

Leistungsauftrag an Triaplus 

AG 

b) Beauftragter für Suchtfragen b) Beauftragte für Suchtfragen, 

Aufgabenfokus: interkantonale 

und nationale Vernetzung 

Leistungserbringung (Meso-

Ebene) 

Basiskoordination Basiskoordination 

Innerkantonale Koordina-

tion 

a)  Gestaltung der Vernetzung 

durch den Kanton (z. B. re-

gelmässige Informations-

/Austauschanlässe) 

b) Austausch oder Leistungsko-

ordination unter den Leis-

tungserbringenden 

a) Austauschanlässe sind in Planung. a) kein Anbieter im Kanton, bila-

teraler oder fallbezogener Aus-

tausch durch externen Auftrag-

nehmer (Triaplus AG) 

b) Veranstaltungen des Forums für 

Suchtmedizin 

b) Veranstaltungen des Forums 

für Suchtmedizin und Triaplus 

Fallsteuerung/-koordination 

(Mikro-Ebene) 

Delegation an Anbieterinnen und 

Anbieter 

Delegation an Anbieterinnen 

und Anbieter 

a.) zentrale Abklärungsklä-

rungsstellen 

 

b.) Information der Primärver-

sorgenden 

 

 

a) keine Abklärungsstelle, Abklärun-

gen werden von Anbietern über-

nommen 

a) keine Abklärungsstelle, Abklä-

rungen werden von Anbietern 

übernommen  

b) Im Austausch mit dem Amt für 

Gesundheit und dem Amt für Sozi-

ales integriert 

b) Leistungsauftrag an Triaplus 

AG (psychiatrische Klinik) 

Typ der kantonalen Suchthil-

fegestaltung 

Basissteuerung  Basissteuerung  
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Merkmale der kantonalen 

Steuerung 

Appenzell-Ausserroden Schaffhausen  

Kantonale Gesamtsteuerung 

(Makro-Ebene) 

Basisgrundlagen und -organi-

sation 

Basisgrundlagen und -organi-

sation 

Gesetzliche und strategische 

Grundlagen 

a)  Strategische Grundlagen auf 

der Ebene der Regierung (z. B. 

Leitbild, Strategie oder Legislatur-

planung) 

b)  Bedarfsanalysen/Angebotspla-

nungen 

c) Systematische Beobachtung 

der Entwicklungen (z. B. Statis-

tikberichte, Monitorings, Evalu-

ationen, Wirkungsberichte) 

d)  Anzahl angewandte strategi-

scher Instrumente (von 10 be-

fragten Instrumenten) 

a) keine spezifischen strategischen 

Grundlagen im Kanton, Ausrich-

tung an der nationalen Strategie 

Sucht 

a) kantonales Aktionsprogramm 

Gesundheitsförderung und Prä-

vention, Ausrichtung an der na-

tionalen Strategie Sucht 

b) keine regelmässigen Angebots- 

/ Massnahmenplanungen 

b) keine regelmässigen Ange-

bots-/Massnahmenplanungen 

c) Aufgabe des Beauftragten für 

Suchtfragen 

c) Aufgabe des Beauftragten für 

Suchtfragen 

d) 2 Instrumente (Nationale Stra-

tegie Sucht; strategisches Con-

trolling) 

d) 2 Instrumente (Nationale Stra-

tegie Sucht; kantonales Akti-

onsprogramm) 

Organisation in kantonalter 

Verwaltung 

a) Organisationsstruktur 

b) Personelle Ressourcen 

 

a)  zentrale Koordination durch Be-

ratungsstelle für Suchtfragen im 

Gesundheitsamt (Departement 

für Gesundheit & Soziales); re-

gierungsrätliche Kommission für 

Suchtfragen 

a.) keine Fachgremien / Kommis-

sionen des Kantons; keine spe-

zifische Organisationeinheit; 

Leistungsvereinbarung mit Be-

auftragter für Suchtfragen; 

Steuergruppe Gesundheitsför-

derung und Prävention 

b) Beauftragter für Suchtfragen; 

Leiter der Beratungsstelle für 

Suchtfragen 

b) Beauftragter für Suchtfragen 

Leistungserbringung (Meso-

Ebene) 

Basiskoordination Basiskoordination 

Innerkantonale Koordination: 

a) Gestaltung der Vernetzung 

durch den Kanton (z.B. regel-

mässige Informations-/Aus-

tauschanlässe) 

 

b) Austausch oder Leistungskoor-

dination unter den Leistungser-

bringenden 

a)  Schulungen und Weiterbildun-

gen für Arbeitgebende (1-2x), 

Austausch und Netzwerkveran-

staltungen (3-4x), Veranstaltun-

gen des Forums für Suchtmedi-

zin, Expertengruppen (2x) 

a) Austausch und Netzwerkveran-

staltungen der Kommission für 

Sozialbelange und Suchtmittel 

(Politik, Verwaltung und Anbie-

ter) (2x), Expertengruppen (2x) 

b) Fachverband Sucht; Regional-

konferenz Ost (1x) 

b) Fachgruppe Sucht Schaffhau-

sen: Anbieter (4x), Informati-

onsaustausch und Fachthemen-

vertiefung 

Fallsteuerung/-koordination 

(Mikro-Ebene) 

Delegation an Anbieterinnen 

und Anbieter 

Delegation an Anbieterinnen 

und Anbieter 

c) zentrale Abklärungsklärungs-

stellen 

 

d) Information der Primärversor-

genden 

 

 

a) keine Abklärungsstelle, Abklä-

rungen werden von Anbietern 

übernommen, teilweise Fallbeur-

teilung durch kantonale Bera-

tungsstelle für Suchtfragen 

a) keine Abklärungsstelle, Abklä-

rungen werden von Anbietern 

übernommen 

b) Vernetzung, Information und 

Weiterbildung von Primärversor-

gern erfolgt v. a. über das Forum 

Suchtmedizin Ostschweiz. 

b) keine Daten 

Typ der kantonalen Suchthilfe-

gestaltung 

Basissteuerung Basissteuerung 
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Merkmale der kantonalen Steuerung Zürich 

Kantonale Gesamtsteuerung (Makro-Ebene) Basisgrundlagen und -organisation 

Gesetzliche und strategische Grundlagen: 

a) Strategische Grundlagen auf der Ebene der Regie-

rung (z. B. Leitbild, Strategie oder Legislatur-Pla-

nung) 

b) Bedarfsanalysen / Angebotsplanungen 

c) Systematische Beobachtung der Entwicklungen (z. 

B. Statistikberichte, Monitorings, Evaluationen, Wir-

kungsberichte) 

d) Anzahl angewandte strategischer Instrumente (von 

10 befragten Instrumenten) 

a) keine gesetzlichen Grundlagen; Suchtpräventions-

konzept 1991; Basisversorgung durch Städte und 

Gemeinden  

b) Bedarfsanalysen durch Zentrum für Abhängigkeits-

erkrankungen PUK und Institut für Sucht- und Ge-

sundheitsforschung 

c) Beobachtung der Angebotsentwicklung durch die 

Leistungserbringer 

d) 2 Instrumente (Bedarfsanalyse, Suchtpräventions-

konzept 1991) 

Organisation in kantonalter Verwaltung 

a) Organisationsstruktur 

b) Personelle Ressourcen 

 

a) seit 2013 keine Suchtbeauftragten, seit 2011 keine 

Kommission für Suchtmittelfragen; Zuständigkei-

ten: kantonales Sozialamt für suchttherapeutische 

Einrichtungen und Alkoholfonds und Gesundheitsdi-

rektion: Prävention und Suchtmedizin 

b) Stelle Suchtbeauftragte/r vakant 

Leistungserbringung (Meso-Ebene) keine Koordination  

Innerkantonale Koordination: 

a) Gestaltung der Vernetzung durch den Kanton (z. B. 

regelmässige Informations-/Austauschanlässe) 

 

b) Austausch oder Leistungskoordination unter den 

Leistungserbringenden 

a) bilateraler Austausch mit Anbietenden; Austausch 

und Netzwerkveranstaltungen der suchttherapeuti-

schen Einrichtungen mit Leistungsvereinbarungen 

«Netzwerk Suchtausstieg» (ca. alle 3 Jahre)  

b) regelm. Treffen regionale Suchtpräventionsstellen 

und des Netzes Suchtausstieg; Veranstaltungen 

der Zürcher Fachstelle für Suchtmittel-missbrauch; 

regelm. Treffen ambulante Fachstellen für Alkohol 

und andere Suchtprobleme (FSKZ) 

Fallsteuerung/-koordination (Mikro-Ebene) Delegation an Anbieterinnern und Anbieter 

a) zentrale Abklärungsklärungsstellen 

 

b) Information der Primärversorgenden 

 

 

a) keine Abklärungsstelle, Abklärungen werden von 

Anbietern übernommen 

b) keine Daten 

Typ der kantonalen Suchthilfegestaltung Basissteuerung 
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7.2 Typ 2: Kantone mit erweiterter Basissteuerung ohne Fallsteu-

erung 

Die Kantone mit einer erweiterten Basissteuerung zeichnen sich auf den drei Beobachtungs-

ebenen durch folgende Merkmale aus: 

Kantonale Gesamtsteuerung: Kantone mit einer erweiterten Basissteuerung orientieren 

sich an der Nationalen Strategie Sucht und ergänzen die Gesamtsteuerung der kantonalen 

Suchtpolitik durch ausgewählte strategische Grundlagen, wie beispielsweise eine kantonale 

Suchtstrategie oder Leitsätze für die Suchtpolitik. Vereinzelt finden sich in diesen Kantonen 

auch Bedarfsanalysen, Angebotsplanungen oder generelle Analyseberichte zur Umsetzung der 

kantonalen Suchtpolitik. Wie bei den Kantonen mit einer «Basissteuerung» ist die regelmäs-

sige Beobachtung der Entwicklungen im Suchtbereich in das generelle Aufgabenpaket der bzw. 

des kantonalen Beauftragten für Suchtfragen integriert. Von den zehn befragten Elementen, 

die als strategische Grundlagen für die kantonale Steuerung dienen können, wenden diese 

Kantone drei bis fünf Elemente an. 

Die Organisation der suchthilfebezogenen Steuerungsaufgaben in der kantonalen Verwaltung 

ist in die allgemeinen Aufgaben des kantonalen Sozialamts oder des Gesundheitsamtes inte-

griert. Wie beim Typ «Kantone mit Basissteuerung» werden die Aufgaben in der Regel in einem 

Teilpensum der kantonalen Suchtbeauftragten oder des Suchtbeauftragten ausgeübt. 

Koordination der Leistungserbringung: Die innerkantonale Koordination seitens des Kan-

tons geschieht in der Regel durch bilaterale Absprachen mit den Leistungserbringenden. Ein-

zelne Kantone dieses Typus ergänzen den Austausch unter den Leistungserbringenden durch 

weitere Informations-, Austausch- oder Vernetzungsanlässe für ausgewählte Zielgruppen. Das 

regionale Forum für Suchtmedizin übernimmt ebenfalls Vernetzungsaufgaben. 

Fallsteuerung/-koordination: In Bezug auf die Fälle besteht keine zentrale Abklärungs-

stelle oder eine spezifische Form der Fallkoordination. Die Information der Primärversorgen-

den, wie Hausärztinnen bzw. -ärzte, Sozialdienste oder andere Fachberatungsstellen des So-

zial- oder Gesundheitswesens, erfolgt– vergleichbar mit dem Typus der Basissteuerung – über 

Aktivitäten des regionalen Forums für Suchtmedizin. 

Fazit: Die Kantone vom Typus der erweiterten Basissteuerung unterscheiden sich von den 

Kantonen mit einer Basissteuerung vor allem durch die Existenz verschiedener kantonaler 

strategischer Grundlagen und etwas ausgeprägteren Bemühungen für einen Austausch und 

eine Vernetzung der leistungserbringenden Einrichtungen. 

Hinweise auf Entwicklungspotenzial: Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bestehen im 

gezielten Ausbau strategischer Grundlagen (Makro-Ebene) und der dafür zuständigen Organi-

sationseinheiten bzw. -strukturen in der kantonalen Verwaltung sowie bei einer verstärkten 

Abstimmung und Koordination auf der Ebene der Leistungserbringung (Meso-Ebene). Prüfens-

wert ist auch die Einführung von Modellen der systematischen Fallsteuerung oder -koordina-

tion (Mikro-Ebene) in komplexen Fallsituation (z. B. bei stationären Angeboten). 

Die nächste Tabelle zeigt diejenigen Kantone, die dem Typ der «erweiterten Basissteuerung» 

zugeordnet werden können. In der Ostschweiz handelt es sich um die Kantone St. Gallen und 

Thurgau. In der Region Mittelland/Nordwestschweiz werden die Kantone Solothurn und Bern 

ebenfalls diesem Typ zugeordnet. 
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Merkmale der kantonalen  

Steuerung 

Thurgau St. Gallen 

Kantonale Gesamtsteuerung 
(Makro-Ebene) 

Strategiegrundlagen und Basis-
organisation 

Strategiegrundlagen und Basisor-
ganisation 

Gesetzliche und strategische 
Grundlagen: 

a)  Strategische Grundlagen auf der 
Ebene der Regierung (z. B. Leit-
bild, Strategie oder Legislatur-Pla-
nung) 

b) Bedarfsanalysen / Angebotspla-
nungen 

c)  Systematische Beobachtung der 
Entwicklungen (z. B. Statistikbe-
richte, Monitorings, Evaluationen, 
Wirkungsberichte) 

d) Anzahl angewandter strategischer 
Instrumente (von 10 befragten In-
strumenten) 

a)  strategische Grundlagen: natio-
nale Suchtstrategie, Strategie 
und Programm Gesundheitsför-
derung & Prävention 

b) keine Angebots-/Massnahmen-
planungen 

c) Studie Büro BASS zur Finanzie-
rung 

d) 4 Instrumente (Nationale Strate-
gie Sucht, Strategie (2017-2025) 
und Programm (2021-2024) Ge-
sundheitsförderung & Prävention, 
BASS-Studie 

  

a) Der Kanton verfügt über ein spezifi-
sches Suchtgesetz. 

b) Bedarfs- und Angebotsanalyse  
c) keine Angaben 
d) 3 Instrumente (Nationale Strategie 

Sucht; Bedarfs- und Angebotsana-
lyse, Strategie Gesundheitsdeparte-
ment) 

 

Organisation in kantonalter Ver-
waltung 

a)  Organisationsstruktur 
 

b) Personelle Ressourcen 

 

a)  keine zentrale Koordinations-
stelle; Beauftragte für Suchtfra-
gen: Information und Abstim-
mung unter Akteuren; Kommis-
sion für GF, Prävention und Sucht 

b) Beauftragte für Suchtfragen in 
kleinem Pensum: keine Koordina-
tion, v. a. Information und Ver-
netzung 

a) Fachbereich «Sucht» im Kantons-
arztamt als zentrale Koordinations-
stelle; Kanton ist in verschiedenen 
strategischen Organen von priva-
ten/öffentlichen Organisationen 
(Fachkommission Psychiatrie, VSGP, 
regionale Zweckverbände, Stiftung 
Suchthilfe SG und Mühlhof, Fach-
kommission Blaues Kreuz) vertreten 
durch Fachbereich Sucht (kantonale 
Suchtbeauftragte) im Kantonsarzt-
amt 

Leistungserbringung  

(Meso-Ebene) 

Basiskoordination und einzelne 
Austausch-/Vernetzungsan-
lässe 

Basiskoordination und einzelne 
Austausch-/Vernetzungsanlässe 

Innerkantonale Koordination: 

a)  Gestaltung der Vernetzung durch 
den Kanton (z. B. regelmässige In-
formations-/Austauschanlässe) 

 

b)  Austausch oder Leistungskoordi-

nation unter den Leistungserbrin-
gern 

a)  Austausch und Netzwerkveran-
staltungen von Suchtfachperso-
nen und Akteuren der Tabakprä-
vention; Fachtagungen Gesund-
heitsförderung & Prävention, 

Schulungen und Weiterbildungen 
für Suchtpersonen 

a) Schulungen und Weiterbildungen für 
Suchtfachpersonen und Ärzteschaft 
(1-2x Jahr), Veranstaltungen des Fo-
rums für Suchtmedizin (pro Region 
3-4x Jahr) 

b) Suchberater-Treffen der Sucht-
prävention, ambulanten und stati-
onären Suchtmedizin, des Straf-
vollzugs und der Bewährungs-
hilfe; Fachverband Sucht, Regio-

nalkonferenz Ost  

b) Fachverband Sucht; Regionalkonfe-
renz Ost b) Fachverband Sucht; Regi-
onalkonferenz Ost 

Fallsteuerung / -koordination 
(Mikro-Ebene) 

Delegation an Anbieterinnen 
und Anbieter 

Delegation an Anbieterinnen und 
Anbieter 

a) zentrale Abklärungsstellen 

b) Information der Primärversorgen-
den 

a) keine zentralen Abklärungsstel-
len, Abklärungen werden von An-
bietern übernommen 

a) keine zentrale Abklärungsstellen, 
Abklärungen werden von Anbietern 
übernommen 

b) Vernetzung, Information und 
Weiterbildung von Primärversor-

gern erfolgt v. a. über Forum 
Suchtmedizin Ostschweiz. 

b) Die Vernetzung, Information und 
Weiterbildung von Primärversorgern 
erfolgt vor allem über das Forum 
Suchtmedizin Ostschweiz 

Typ der kantonalen Suchthilfege-
staltung 

erweiterte Basissteuerung erweiterte Basissteuerung  
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Merkmale der kantonalen Steue-
rung 

Solothurn Bern 

Kantonale Gesamtsteuerung 
(Makro-Ebene) 

Strategiegrundlagen und Basis-
organisation 

Strategiegrundlagen und Basisor-
ganisation 

Gesetzliche und strategische 
Grundlagen: 

a) Strategische Grundlagen auf der 
Ebene der Regierung (z. B. Leitbild, 
Strategie oder Legislatur-Planung) 

b) Bedarfsanalysen / Angebotspla-
nungen 

c) Systematische Beobachtung der 
Entwicklungen (z. B. Statistikbe-
richte, Monitorings, Evaluationen, 
Wirkungsberichte) 

d) Anzahl angewandte strategischer 
Instrumente (von 10 befragten In-
strumenten) 

a) Strategische Grundlage: Natio-
nale Strategie, Leitsätze Suchtpo-
litik, Bericht zur Standortbestim-
mung Suchthilfe  

b) Bericht «Suchthilfe und Suchtprä-
vention im Kanton Solothurn; 
Grundlagen, Strategie und Mass-
nahmen» 

c) Aufgabe der/des Suchtbeauftrag-
ten 

d) 4 Instrumente (Nationale Strate-
gie Sucht, Leitsätze Suchtpolitik, 
Standortbericht Suchthilfe, Leis-
tungskatalog ambulante Sucht-
hilfe) 

 

a) Sozialhilfegesetz: GF (Suchtpräven-
tion und Suchthilfe) (Kanton und Ge-
meinden); Spitalversorgungsgesetz; 
Suchthilfebericht (2012) (Therapie 
und Schadensminderung), inkl. Zu-
satzbericht (2014) (Repression und 
Prävention); Gesundheitsstrategie 
mit Teilstrategie Suchthilfe 

b) Bedarfsanalysen durch regionale 
Plattformen Sucht 

c) Beobachtung durch regionale Platt-
formen Sucht 

d) 5 Instrumente (Nat. Strategie Sucht, 
strategisches Controlling, Suchthilfe-
konzept mit Zusatzbericht, Kantonale 
Gesundheitsstrategie (2020-2030), 
Spitalliste Psychiatrie 

Organisation in kantonalter Ver-
waltung 

a) Organisationsstruktur 
b) Personelle Ressourcen 

 

a)  ab 1. Januar 2022: kantonale 
Beauftragte für Suchtfragen im 
Gesundheitsamt (Fachstelle Alter, 
Pflege und Suchthilfe); Kantonale 
Fachkommission Prävention 
 

b)Teilpensum der Fachstelle «Alter, 
Pflege und Suchthilfe» 

 

 a) Die Abteilung «Soziale Einrichtun-
gen» ist zuständig für ambulante und 
stationäre Suchthilfe sowie Wohnen 
(inkl. Obdach). Gesundheitsamt Ab-
teilung «Versorgungsplanung» und 
Abteilung «Aufsicht und Bewilligung» 

sind zuständig für Suchtprävention 
und Suchtmedizin; keine zentrale Ko-
ordinationsstelle; keine koordinierte 
Zusammenarbeit zwischen den Äm-
tern 

 b) Beauftragter für Suchtfragen 

Leistungserbringung  

(Meso-Ebene) 

Basiskoordination und einzelne 
Austausch-/Vernetzungsanlässe 

Basiskoordination und einzelne 
Austausch-/Vernetzungsanlässe 

Innerkantonale Koordination: 

a) Gestaltung der Vernetzung durch 
den Kanton (z. B. regelmässige In-
formations- / Austauschanlässe) 

 
b) Austausch oder Leistungskoordina-

tion unter den Leistungserbringen-
den 

a)  bilateraler Austausch mit Anbie-
tenden und Veranstaltungen des 
Forums für Suchtmedizin  

 

a) Kant. Kommission für Gesundheits-
förderung & Suchtfragen sowie regi-
onale Plattformen Sucht; Netzwerk-
veranstaltungen in den 5 «Suchtregi-
onen»; bilateraler Austausch mit An-
bietenden; Austausche relevanter 
Fachgremien 

b) Austausch Institutionsleitungen  b) Austausche relevanter Akteure der 
Suchthilfe, Suchthilfe, Suchtmedizin 
und Psychiatrie sowie weitere Fach-
dienste 

Fallsteuerung/ -koordination 
(Mikro-Ebene) 

Delegation an die beiden ambu-
lanten Suchtberatungsstellen 

Delegation an Anbieterinnen und 
Anbieter 

a) zentrale Abklärungsklärungsstel-
len 

 

b) Information der Primärversorgen-
den 

 

 

a) Abklärungen und ggf. Case Ma-
nagement durch die beiden am-
bulanten Suchtberatungsstellen 
im Kanton (Perspektive Solothurn 
und Suchthilfe Ost) 

a) keine zentralen Abklärungsstellen, 
Abklärungen werden von Anbietern 
übernommen  

b) Die Vernetzung, Information und 
Weiterbildung von Primärversor-
gern erfolgt vor allem über das Fo-
rum Suchtmedizin Nordwest-
schweiz  

b) Vernetzung, Information und Wei-
terbildung von Primärversorgern er-
folgt v.a. über das Forum Suchtmedi-
zin Nordwestschweiz.  

Typ der kantonalen Suchthilfege-
staltung 

erweiterte Basisteuerung erweiterte Basissteuerung 
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7.3 Typ 3: Kantone mit erweiterter Basissteuerung und An-

sätzen der Fallsteuerung 

Kantonale Gesamtsteuerung: Diese Kantone orientieren sich an der Nationalen Strategie 

Sucht und ergänzen die Gesamtsteuerung der kantonalen Suchtpolitik durch ausgewählte 

strategische Grundlagen wie beispielsweise eine kantonale Suchtstrategie oder Leitsätze für 

die Suchtpolitik. Bei der Hälfte dieser Kantone finden sich auch Bedarfsanalysen, Angebots-

planungen oder generelle Analyseberichte zur Umsetzung der kantonalen Suchtpolitik (z. B. 

in den Kantonen Solothurn und Aargau). Von den zehn befragten Elementen, die als strategi-

sche Grundlagen dienen können, wenden diese Kantone zwei bis sechs Elemente an; am häu-

figsten handelt es sich um vier Elemente (zwei Kantone). Zur Organisation der suchthilfebe-

zogenen Steuerungsaufgaben: In den Kantonen Solothurn und Jura werden die Aufgaben in 

einem Teilpensum der kantonalen Suchtbeauftragten oder des Suchtbeauftragten ausgeübt. 

Im Kanton Basel-Landschaft steht eine 100-%-Stelle zur Verfügung und im Kanton Aargau 

sind mehrere Organisationseinheiten zuständig. 

Koordination der Leistungserbringung: Die innerkantonale Koordination seitens des Kan-

tons geschieht oft durch bilaterale Absprachen mit den Leistungserbringenden. Im Weiteren 

sind unter den Anbietenden in diesen Kantonen Informations-, Austausch- oder Vernetzungs-

anlässe für ausgewählte Zielgruppen zu beobachten (z. B. Kantone Aargau oder Basel-Land-

schaft). Das Ein-Trägerschaftsmodell des Kantons Jura stellt eine spezifische Form der Orga-

nisation und der Leistungserbringung im Kanton dar. Im Rahmen dieses Modells der Träger-

schaft werden in der gleichen Organisation verschiedene Leistungsbereiche der Suchthilfe un-

ter dem Dach eines Trägers zusammengefasst, so z. B. die ambulante und stationäre Sucht-

beratung und die Suchtprävention. Die Kantone Wallis und Neuenburg arbeiten mit einer ver-

gleichbaren Organisationsform. Eine weitere Besonderheit des Ein-Trägerschaftsmodells ist 

der Sachverhalt, dass gewisse Aufgaben des Kantons einem privaten Träger übertragen wer-

den können. Gerade in einem kleinen Kanton wie dem Kanton Jura bietet der direkte Zugang 

zu einer Einrichtung, die verschiedene Leistungsbereiche der Suchthilfe integriert, und gewisse 

kantonale Steuerungsaufgaben übernimmt, Vorteile in der Steuerung durch den Kanton. Bei-

spielsweise erübrigen sich weiterführende Austausch- und Vernetzungsaktivtäten durch den 

Kanton. Die «Stiftung Sucht Jura» arbeitet eng mit der psychiatrischen Abteilung des Kan-

tonsspitals zusammen. 

Fallsteuerungskoordination: In diesen Kantonen lassen sich verschiedene Ansätze sowie 

eine gewisse Vereinheitlichung der Fallsteuerung und -koordination beobachten: Im Kanton 

Basel-Landschaft existiert für stationäre Drogentherapien eine zentrale Indikationsstelle durch 

das Ambulatorium der Psychiatrie Baselland mit dem Schwerpunkt Abhängigkeitserkrankun-

gen. Der Kanton Aargau macht der ambulanten Suchtberatung teilweise Vorgaben für Abklä-

rungen (Instrument der sozialen Diagnostik). Aufgrund des Ein-Trägerschaftsmodells im Kan-

ton Jura gewährleistet die «Stiftung Sucht Jura» eine einheitliche Umsetzung der Erstabklä-

rungen.  

Die Information der Primärversorgenden wie Hausärzte, Sozialdienste oder andere Fachbera-

tungsstellen des Sozial- oder Gesundheitswesens erfolgt über verschiedene Aktivitäten: z. B. 

über die ambulanten Suchtberatungsstellen, das regionale Forum für Suchtmedizin, durch 

Vernetzungsaktivitäten des/der kantonalen Suchtbeauftragten oder über das Ein-Träger-

schaftsmodell des Kantons Jura. 

Fazit: Diese Kantone unterscheiden sich vom Typus der erweiterten Basissteuerung durch 

verschiedene Ansätze einer einheitlichen Abklärung der Fälle und der anschliessenden Fallko-

ordination. Dabei muss die Umsetzung nicht in jedem Fall beim Kanton liegen: Im Fall der 
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Kantone Jura (Ein-Trägerschaftsmodell) und Solothurn (Fallkoordination durch die ambulanten 

Suchtberatungsstellen) sind die kantonalen Instanzen sekundär involviert. 

Hinweise auf Entwicklungspotenzial: Weiterentwicklungspotenziale existieren im geziel-

ten Ausbau strategischer Grundlagen (Makro-Ebene) und der entsprechenden Organisations-

einheiten oder -strukturen in der kantonalen Verwaltung sowie bei einer verstärkten Koordi-

nation auf der Ebene der Leistungserbringung (Meso-Ebene). Möglicherweise liessen sich auch 

die bereits verwendeten Modellansätze der systematischen Fallsteuerung oder -koordination 

(Mikro-Ebene) weiterentwickeln. 
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Merkmale der kantonalen 
Steuerung 

Aargau Basel-Landschaft 

Kantonale Gesamtsteue-
rung (Makro-Ebene) 

Strategiegrundlagen und Basis-
organisation 

Strategiegrundlagen und Basis-
organisation 

Gesetzliche und strategi-
sche Grundlagen: 

a) Strategische Grundlagen 
auf der Ebene der Regierung 
(z. B. Leitbild, Strategie oder 
Legislatur-Planung) 

b) Bedarfsanalysen / Ange-
botsplanungen 

c) Systematische Beobachtung 
der Entwicklungen (z. B. 
Statistikberichte, Monito-
rings, Evaluationen, Wir-
kungsberichte) 

d) Anzahl angewandte strate-
gischer Instrumente (von 10 

befragten Instrumenten) 

a)  Gesundheitsgesetz 2009: 
Suchtprävention, ambulante 
Suchtberatung & Zugang zu sta-
tionärer Suchtberatung; Strate-
gie: neue gesundheitspolitische 
Gesamtplanung 2023 (GGpl) 

a)  Gesundheitsgesetz: Gesundheits-
förderung, Prävention, Alkoholp-
rävention & Drogentherapie; Dro-
gentherapien mittels Sozialhilfe-
gesetzgebung geregelt; strategi-
sche Grundlagen: nationale Stra-
tegie, Leitprinzipen Sucht (2018) 

b) regelmässige Bedarfsanalysen b) keine 
c) Evaluation integrierte Suchtbe-

handlung 
c) Aufgabe der/des Suchtbeauftrag-

ten 
d) 6 Instrumente (Nationale Strate-

gie Sucht, strategisches Control-
ling, Massnahmenplan, Bedarfsa-
nalysen, Evaluation, Gesamtpla-
nung (GGpl) 

d) 2 Instrumente (Nationale Strate-
gie Sucht; Leitprinzipien Sucht) 

Organisation in kantonalter 
Verwaltung 

a)  Organisationsstruktur 

 

b) Personelle Ressourcen 

 

a)  Departement «Gesundheit und 
Soziales», Fachstelle Sucht: 
Suchtprävention und ambulante 
Suchtberatung; Abteilung Spital-
versorgung/ -entwicklung: am-
bulante und stationäre Sucht-
hilfe; Departement «Bildung, 
Kultur und Sport»: Wohnange-
bote 

a) Im Amt für Gesundheit (Volkswirt-
schaft- und Gesundheitsdirektion) 
ist der Kantonale Beauftragte für 
Suchtfragen für die Koordination 
zuständig; in enger Zusammenar-
beit mit der Kommission für stati-
onäre Drogentherapien 

b) Stelle Suchtbeauftragte; Fach-
stellen 

b) Stelle Suchtbeauftragter (100%-
Stelle) 

Leistungserbringung 
(Meso-Ebene) 

Basiskoordination und einzelne 
Austausch-/Vernetzungsan-
lässe 

Basiskoordination und einzelne 
Austausch-/Vernetzungsanlässe 

Innerkantonale Koordina-
tion: 

a)  Gestaltung der Vernetzung 
durch den Kanton (z.B. re-
gelmässige Informations- / 
Austauschanlässe) 

b) Austausch oder Leistungs-
koordination unter den Leis-
tungserbringern 

a) bilateraler Austausch mit ambu-
lanter Suchtberatung und -prä-
vention  

a) bilaterale Austausche des Sucht-
beauftragten mit den Anbietern 

b) Vernetzungstreffen ambulante u 
stationäre Suchthilfe (TASS); 
Fachveranstaltung ambulante 
Suchthilfe; Fachveranstaltung 
PDAG und Klinik Hasel; Veran-
staltungen integrierte Suchtbe-
handlung  

b) Austausch Netzwerkveranstaltun-
gen der meisten Anbieter (alle 2 
Jahre); niederschwellige Plattfor-
men der Psychiatrie Basel-Land-
schaft (alle 2-3 Jahre) 

Fallsteuerung/-koordina-
tion (Mikro-Ebene) 

Delegation mit z. T. kantonalen 
Vorgaben  

zentrale Abklärung für statio-
näre Suchttherapien 

a) zentrale Abklärungsstellen 

b) Information der Primärver-
sorgenden 

a) teilweise Vorgaben für be-
stimmte Fälle (Instrument der 
sozialen Diagnostik durch die am-
bulante Suchtberatung), inkl. 
Fallführung bei bestimmten Ziel-
gruppen 

a) Indikationsstelle durch Ambulato-
rium Schwerpunkt Abhängigkeits-
erkrankungen (SAE) der Psychiat-
rie BL für stat. Drogentherapien 

b) Trägerschaften der ambulanten 
Suchtberatung investieren in eine 
systematisch geplante Vernet-
zung mit Erst-Anlaufstellen bzw. 
Primärversorgenden 

b) regemässige und systematische 
Vernetzung mit dem kantonalen 
Suchtbeauftragten 

Typ der kantonalen Sucht-
hilfegestaltung 

erweiterte Basissteuerung erweiterte Basissteuerung  
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Merkmale der kantonalen Steuerung Jura (Ein-Trägerschaftsmodell) 

Kantonale Gesamtsteuerung (Makro-Ebene) Strategiegrundlagen und Basisorganisation 

Gesetzliche und strategische Grundlagen: 

a) Strategische Grundlagen auf der Ebene der Regie-

rung (z. B. Leitbild, Strategie oder Legislatur-Pla-

nung) 

b) Bedarfsanalysen / Angebotsplanungen 

c) Systematische Beobachtung der Entwicklungen (z. 

B. Statistikberichte, Monitorings, Evaluationen, 

Wirkungsberichte) 

d) Anzahl angewandte strategischer Instrumente 

(von 10 befragten Instrumenten) 

a)  Sozialhilfegesetz (Art. 64); kantonales Sozialamt 

und Amt für öffentliche Gesundheit für Suchthilfe 

zuständig; kantonaler Aktionsplan «Sucht - Stra-

tegien und Massnahmen 2014-2024»  

b) jährliche Angebotsplanung mit Stiftung «Sucht 

Jura» 

c)  Keine Angaben 

d) 4 Instrumente (nationale Strategie Sucht, strate-

gisches Controlling, Kantonale Strategie, Ange-

botsplanung) 

Organisation in kantonalter Verwaltung 

a) Organisationsstruktur 

b) Personelle Ressourcen 

a) keine Fachgremien/Kommissionen; keine spezifi-

sche Organisationeinheit; Suchthilfe in Aufgaben 

des Amts für Gesundheit und des Amts für Soziales 

integriert 

b) Teilpensum im Amt für Soziales, Kooperation mit 

Amt für öffentliche Gesundheit 

Leistungserbringung (Meso-Ebene) Basiskoordination und Koordination durch Ein-

Trägerschaftsmodell 

Innerkantonale Koordination 

a) Gestaltung der Vernetzung durch den Kanton (z. 
B. regelmässige Informations-/Austauschanlässe) 

 
b) Austausch oder Leistungskoordination unter den 

Leistungserbringern 

a)  Ein-Trägerschaftsmodell 

b) Ein-Trägerschaftsmodell, Absprachen mit psychi-
atrischer Klinik des Kantonsspitals (mehrmals im 
Jahr) 

Fallsteuerung / -koordination (Mikro-Ebene) Abklärung durch einen Anbieter 

(Stiftung Sucht Jura) 

a) zentrale Abklärungsstellen 

b) Information der Primärversorgenden 

a) Abklärungen werden von der Stiftung «Sucht 

Jura» einheitlich wahrgenommen, Stiftung ist ein-

ziger Anbieter im Kanton 

b) Information und Vernetzung liegen im Aufgaben-

bereich von «Sucht Jura» 

Typ der kantonalen Suchthilfegestaltung erweiterte Basissteuerung 
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7.4 Typ 4: Kantone mit ausgebauter System- und Leistungssteu-

erung 

Kantonale Gesamtsteuerung: Kantone mit einer ausgebauten System- und Leistungskoor-

dination verfügen in der Regel über suchtspezifische gesetzliche Grundlagen und über mehrere 

strategische Grundlagen. Es lässt sich in diesen Kantonen von einer programmbasierten Steu-

erung der Suchtpolitik sprechen, zu der entsprechende strategische Ziele gehören und die sich 

beispielsweise durch regelmässige Bedarfsanalysen, Angebotsplanungen, Berichterstattungen 

über die Umsetzung der kantonalen Suchtpolitik (strategische Controllings) auszeichnen. Von 

den zehn befragten Elementen, die als strategische Grundlagen dienen können, wenden diese 

Kantone drei bis acht Elemente an; im Durchschnitt handelt es sich um etwa fünf Elemente. 

Mit der Organisation der suchthilfebezogenen Steuerungsaufgaben in der kantonalen Verwal-

tung ist der oder die kantonale Beauftragte für Suchtfragen mit einem festgelegten Pensum 

beauftragt (z. B. 60%-Stelle). In der Regel besteht auch eine (departementsübergreifende) 

Steuergruppe in der Verwaltung. Ausserdem können mehrere Ämter in die Steuerung der 

Suchthilfe durch den Kanton involviert sein (z. B. das Sozial- und Gesundheitsamt). In diesen 

Kantonen werden substanzielle personelle Ressourcen für die Steuerung der Suchthilfe einge-

setzt, die auf verschiedene Dienststellen oder Ämter verteilt sein können. 

Leistungserbringung: Die innerkantonale Koordination seitens des Kantons geschieht durch 

verschiedene Austausch- und Netzwerkgremien, in die ein substanzieller Teil der Leistungser-

bringenden eingebunden ist. Die Austauschgremien können spezifischen Fragestellungen ge-

widmet sein, z. B. «Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien» (Kanton Graubün-

den), oder in Form von verschiedenen Arbeitsgruppen organisiert sein. Aufgrund des Ein-

Trägerschaftmodells gestaltet sich im Kanton Neuenburg die Koordination auf der Ebene der 

Leistungserbringung etwas einfacher. 

Fallsteuerung/-koordination: In Bezug auf die Fallführung besteht keine zentrale Abklä-

rung oder eine spezifische Form der Fallkoordination. Unter Umständen werden seitens des 

Kantons einzelne Vorgaben gemacht, z. B. im Kontext eines Qualitätsmanagementsystems.  

Die Information der Primärversorgenden wie Hausärztinnen und -ärzte, Sozialdienste oder 

andere Fachberatungsstellen des Sozial- oder Gesundheitswesens erfolgt über verschiedene 

Aktivitäten: z. B. über das regionale Forum für Suchtmedizin, durch Vernetzungsaktivitäten 

der/des kantonalen Suchtbeauftragten oder über weiterführende Aktivitäten wie die neue In-

formationsplattform für Prävention im Praxisalltag (www.pepra.ch) mit ihren Beratungs-, 

Kommunikations- und Fortbildungsangeboten. Der Kanton Luzern ist beispielsweise Pilotkan-

ton147 von PEPra. 

Fazit: Im Unterschied zu den bisherigen Typen zeichnen sich diese Kantone durch eine pro-

grammbasierte Steuerung der Suchthilfe im Kanton aus. Diese beruht in unterschiedlichen 

Ausprägungsformen auf spezifischen kantonalen gesetzlichen und/oder strategischen Grund-

lagen, die mit verschiedenen Massnahmen systematisch umgesetzt werden. Es lässt sich eine 

gezielte Weiterentwicklung der kantonalen Suchtpolitik erkennen. Die organisatorische Um-

setzung in den kantonalen Verwaltungen erfolgt in der Regel über mehrstufig gegliederte Or-

ganisationseinheiten, z. T. auch departementsübergreifend. Es stehen definierte Stellenres-

sourcen in substanziellem Umfang zur Verfügung. 

Hinweise auf Entwicklungspotenzial: Da in diesen Kantonen die kantonale Gesamtsteue-

rung (Makro-Ebene) und die Koordination auf der Ebene der Leistungserbringung (Meso-

__________ 
147 Die Kantone Freiburg, Basel-Stadt und St. Gallen sind weitere Pilotkantone von PEPra. 
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Ebene) ausgebaut sind, gilt es zu prüfen, ob und inwiefern Verfahren der Fallsteuerung und -

koordination eingeführt werden könnten.  

Die nächste Tabelle zeigt diejenigen Kantone, die dem Typ «Ausgebaute System- und Leis-

tungskoordination» zugeordnet wurden. In der Zentralschweiz handelt es sich um die Kantone 

Luzern und Zug; in der Ostschweiz um den Kanton Graubünden und in der Westschweiz um 

den Kanton Neuenburg. 
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Merkmale der kantonalen 

Steuerung 

Luzern Zug 

Kantonale Gesamtsteuerung 

(Makro-Ebene) 

ausgebaute Systemsteuerung ausgebaute Systemsteuerung 

Gesetzliche und strategische 

Grundlagen: 

a)  Strategische Grundlagen auf 

der Ebene der Regierung (z. B. 

Leitbild, Strategie oder Legisla-

tur-Planung) 

b) Bedarfsanalysen/Angebotspla-

nungen 

c)  Systematische Beobachtung 

der Entwicklungen (z. B. Statis-

tikberichte, Monitorings, Evalu-

ationen, Wirkungsberichte) 

d) Anzahl angewandter strategi-

scher Instrumente (von 10 be-

fragten Instrumenten) 

a)  Gesetz über soziale Einrichtun-

gen (SEG): ambulante und sta-

tionäre Sozialtherapie veran-

kert 

b) Angebotsplanungen/ Planungs-

berichte 

c)  durch interdepartementale 

Gremienstruktur 

d) 8 Instrumente (nationale Stra-

tegie Sucht und Prävention 

nicht übertragbarer Krankhei-

ten, Leitbild, Angebotsplanung, 

Evaluation, Suchtbericht, Con-

trolling-Gespräch inkl. Report-

ing) 

a)  Einführungsgesetz zum 

BetmG: Vollzug Suchthilfe (Zu-

ständigkeiten Kanton/ Gemein-

den); strategische Grundlage: 

kantonaler Suchtbericht (2019) 

b) Bedarfsabstimmung im Netz-

werk Suchthilfe mit allen Anbie-

tenden 

c)  Suchtbeauftragter; Austausch 

mit Netzwerk Suchthilfe Zug 

(alle Anbietenden) 

d)3 Instrumente (nationale und 

kantonale Strategie Sucht, 

Suchtbericht (2019)) 

Organisation in kantonalter 

Verwaltung 

a)  Organisationsstruktur 

 

b) Ressourcen 

a)  mehrstufige interdepartemen-

tale Gremienstruktur (ab 

2017): kantonales Führungs- 

und Koordinationsgremium 

Sucht, kantonale Fachgruppen, 

Suchtbeauftragte zuständig für 

Koordination der Gremien 

b) Ressourcen der genannten 

Gremien und der kantonalen 

Suchtbeauftragten 

a)  Koordination durch Stelle des 

kantonalen Suchtbeauftragten, 

Sekretär der Drogenkonferenz 

und Leiter Netzwerk Suchthilfe 

(Anbieter-Netzwerk) 

b) Beauftragter für Suchtfragen 

im Amt für Gesundheit des 

Kantons  

Leistungserbringung  

(Meso-Ebene) 

ausgebaute Leistungskoordi-

nation 

ausgebaute Leistungskoordi-

nation 

Innerkantonale Koordination 

a)  Gestaltung der Vernetzung 

durch den Kanton (z. B. regel-

mässige Informations-/Aus-

tauschanlässe) 

b) Austausch oder Leistungskoor-

dination unter den Leistungser-

bringern 

a)  Austauschanlässe Fachgremien 

Sucht, Austausch- / Netzwerk-

veranstaltungen Fachpersonen 

Sucht, Forum für Suchtmedizin 

Innerschweiz (1x – 3x im Jahr) 

a)  Netzwerk Suchthilfe (Leitungs-

personen der Suchthilfeinstitu-

tionen), Schulungen & Weiter-

bildungen für (med.) Fachper-

sonen im Suchtbereich, Veran-

staltungen des Forums für 

Suchtmedizin 

b) Netzwerktreffen (z. B. Fach-

personen Schadensminderung), 

3x im Jahr 

b) Arbeitsgruppe Suchtarbeitende 

(informeller Austausch) 

Fallsteuerung /-koordination 

(Mikro-Ebene) 

Delegation an Anbieterinnen 

und Anbieter 

Delegation an Anbieterinnen 

und Anbieter 

a) zentrale Abklärungsstellen 

b) Information der Primärversor-

genden 

a) keine Abklärungsstelle, Abklä-

rungen werden von Anbietern 

übernommen 

a) keine Abklärungsstelle, Abklä-

rungen werden von Anbietern 

übernommen  

b) Vernetzung, Information und 

Weiterbildung über das Forum 

Suchtmedizin Innerschweiz. Lu-

zern ist Pilotkanton PEPra 

b) Regelmässiger Austausch mit 

dem kantonalen Beauftragten  

Typ der kantonalen Suchthil-

fegestaltung 

ausgebaute System- und Leis-

tungskoordination 

ausgebaute System- und Leis-

tungskoordination 
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Merkmale der kantonalen 
Steuerung 

Graubünden Neuenburg (Ein-Träger-
schaftsmodell) 

Kantonale Gesamtsteuerung 
(Makro-Ebene) 

ausgebaute Systemsteuerung ausgebaute Systemsteuerung 

Gesetzliche und strategische 
Grundlagen: 

a) Strategische Grundlagen auf 
der Ebene der Regierung (z. B. 
Leitbild, Strategie oder Legisla-
tur-Planung) 

b) Bedarfsanalysen / Angebotspla-
nungen 

c) Systematische Beobachtung der 
Entwicklungen (z. B. Statistik-
berichte, Monitorings, Evaluati-
onen, Wirkungsberichte) 

d) Anzahl angewandte strategi-
scher Instrumente (von 10 be-
fragten Instrumenten) 

a) Gesetz über die Suchthilfe, Voll-
ziehungsverordnung BetmG; 
strategische Grundlagen: Bünd-
ner Programm Sucht 

b) Bedarfsabklärungen für Sucht-
betroffene; Angebotsplanung im 
Bereich Schadensminderung 

c) im Rahmen Bündner Programm 
Sucht 

d) 5 Instrumente (kantonale Stra-
tegie Sucht, Bedarfsabklärun-
gen, Angebotsplanungen, Kon-
zept Bündner Programm Sucht, 
Qualitätsrichtlinien) 

a) Gesetz über Inklusion und Be-
gleitung ab 1. Januar2022 in 
Kraft: Pflicht zur Bedarfsermitt-
lung und Angebotskoordination 

b) Angebots-/Massnahmenpla-
nungen 

c) Gutachten mit Zwischenbilanz 
zur Reorganisation «Stiftung 
Sucht NE» 

d) 7 Instrumente (nationale und 
kantonale Strategie Sucht, Le-
gislaturziele, Leitbild, Ange-
bots- und Massnahmenplanung, 
Evaluationen) 

Organisation in kantonalter 
Verwaltung 

a) Organisationsstruktur 
 

b) Ressourcen 
 

a)  Koordination: Suchtbeauf-
tragte im Sozialamt, departe-
mentsübergreifende Steuer-und 
Kerngruppe Bündner Programm 
Sucht 2021-24, runder Tisch 
Sucht (Kantons-/ Stadtpolizei, 
kant. Sozialamt, Stadtgärtnerei 
Chur, Verein Überlebenshilfe, 

Dienst. Gesells. Chur) 

b) runder Tisch «Kinder und Ju-
gendliche aus suchtbelasteten 
Familien» (Gesundheitsamt, 
kant. Sozialdienst, KESB, Blaues 
Kreuz GR, Heilpädag. Dienst, 
Famur, jugend., PDGR, Schulso-
zialarbeit) 

a)  Koordination: durch den Dienst 
für die Betreuung und Unter-
bringung von Erwachsenen; 
Amt für öffentliche Gesundheit 
(Substitutionsbehandlungen., 
Gesundheitsförderung); kanto-
nale Suchtkommission 

b)  Stellen in den genannten Äm-

tern, kantonale Suchtbeauf-
tragte bei Sucht NE, kantonale 
Suchtkommission 

Leistungserbringung  

(Meso-Ebene) 

ausgebaute Leistungskoordi-
nation 

ausgebaute Leistungskoordi-
nation 

Innerkantonale Koordination: 

a) Gestaltung der Vernetzung 
durch den Kanton (z. B. regel-
mässige Informations-/Aus-
tauschanlässe) 

b)  Austausch oder Leistungsko-
ordination unter den Leistungs-
erbringern 

a) Tagungen und Weiterbildungen 
für Suchtberatende der reg. So-
zialdienste; Expertengruppen 
für Bedarfsanalysen, Evaluatio-
nen und Planungen; Kerngrup-
pensitzungen des Bündner Pro-
gramm Sucht; runder Tisch 
«Kinder & Jugendliche aus 
suchtbelasteten Familien» 

 a) Bilaterale Austausche, Exper-
ten/-innen-Gespräche, Aus-
tauschplattformen (2x bis10x 
im Jahr) 

b) monatliche them. Sitzungen 

durch Sucht NE, Stiftung «Res-
source und FADS» mit Leis-
tungserbringenden und Ämtern 

b) Forum Suchtmedizin (1x J.); 
Austauschtreffen Anbieter (So-
zialdienste und Suchtmedizin) 
(1x) 

 

Fallsteuerung/-koordination 
(Mikro-Ebene) 

Delegation mit z. T. kantonalen 
Vorgaben 

zentrale Abklärungsstelle in 
Planung 

a) zentrale Abklärungsstellen 

b) Information der Primärversor-
genden 

a) keine Abklärungsstelle, teilw. 
kantonale Vorgaben für Abklä-
rungen (Qualitätsmanage-
mentssysteme) 

a) gesetzliche Grundlage besteht, 
Aufbau einer zentralen Indikati-
onsstelle in Planung, aktuell: 
Abklärungen Anbieter 

b) Die Vernetzung, Information 
und Weiterbildung von Primär-
versorgern erfolgt v. a. über das 
Forum Suchtmedizin Ostschwei.  

b) Psychiater/-innen des Neuen-
burger Psychiatriezentrums sind 
in Gruppenpraxen für Allge-
meinmedizin tätig 

Typ der kantonalen Suchthilfe-
gestaltung 

ausgebaute System- und Leis-
tungskoordination 

ausgebaute System- und Leis-
tungskoordination 
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7.5 Typ 5: Kantone mit umfassender Steuerung 

Kantonale Gesamtsteuerung: Kantone mit einer umfassenden Steuerung verfügen über 

suchtspezifische gesetzliche Grundlagen und/oder über eine ganze Reihe strategischer Grund-

lagen. Wie in den Kantonen mit einer ausgebauten Systemsteuerung und Leistungskoordina-

tion findet sich eine programmbasierte Steuerung der Suchtpolitik, die vom Regierungsrat in 

Auftrag gegeben wurde und systematisch überprüft wird. Diese Kantone wenden gleichzeitig 

mehrere Instrumente der strategischen Umsetzung an: z. B. regelmässige Bedarfsanalysen, 

Angebotsplanungen, Massnahmenplanungen, Legislaturziele (inklusive strategische Control-

lings), datengestützte Monitorings der Entwicklungen oder Evaluationen zu spezifischen Fra-

gen der kantonalen Suchtpolitik. Von den zehn befragten Elementen, die als strategische 

Grundlagen dienen können, verwenden diese Kantone sieben bis neun Elemente. Diese Kan-

tone verfügen somit über eine umfassende Palette an strategischen Grundlagen, die regel-

mässig angewandt werden. 

Die Organisation der suchthilfebezogenen Steuerungsaufgaben in der kantonalen Verwaltung 

zeichnet sich durch eine mehrstufige, differenzierte Organisationsstruktur mit mehreren 

Dienststellen aus. Diese können zudem verschiedenen Departementen oder Ämtern unterstellt 

sein, z. B. dem Gesundheits- oder Sozialamt, und somit eine interdepartementale Vernetzung 

aufweisen. In dieser ausgearbeiteten Organisationsstruktur stehen substanzielle personelle 

Ressourcen zur Verfügung. 

Leistungserbringung: Die Dienststellen der kantonalen Verwaltung setzen eine systemati-

sche Vernetzung der Leistungserbringer in zahlreichen Formen und Gremien um: Informati-

onsplattformen, Konferenzen, Netzwerktreffen, Arbeitsgruppen usw. und fördern den Aus-

tausch unter den Leistungserbringenden systematisch. Die leistungserbringenden Einrichtun-

gen können als Interessenverbände oder Fachnetzwerke organisiert sein. 

Fallsteuerung/-koordination: Für bestimmte Zielgruppen ist eine zentrale Abklärung mit 

anschliessender Fallkoordination eingerichtet. Die Abklärung erfolgt mit einem standardisier-

ten Assessment-Instrument, das in der Regel internationalen Standards entspricht. Im Wei-

teren bieten einzelne Kantone dieses Typs in ausgewählten Fällen ein fallbegleitendes Case 

Management an. Die Information der Primärversorgenden, wie Hausärztinnen und -ärzte, So-

zialdienste oder andere Fachberatungsstellen des Sozial- oder Gesundheitswesens, erfolgt 

über verschiedene Aktivitäten: z. B. durch Vernetzungsaktivitäten der kantonalen Dienststel-

len, über das regionale Forum für Suchtmedizin oder über Fachstellen, die einen spezifischen 

Informations-, Beratungs- oder Bildungsauftrag erhielten (wie z. B. im Kanton Waadt das 

Kompetenzzentrum REL’IER). 

Fazit: Diese Kantone zeichnen sich durch eine programmbasierte Steuerung der kantonalen 

Suchtpolitik aus, die auf zahlreichen gesetzlichen und/oder strategischen Grundlagen beruht. 

Die Steuerung wurde in der Regel vom Regierungsrat in Auftrag gegeben und die Umsetzung 

wird regelmässig überprüft. Somit lässt sich eine dauernde institutionalisierte Weiterentwick-

lung der kantonalen Suchtpolitik erkennen. Die organisatorische Umsetzung in den kantonalen 

Verwaltungen erfolgt in der Regel über eine differenzierte Organisationsstruktur mit mehreren 

Ämtern bzw. Dienststellen, zum Teil auch departementsübergreifend. Es stehen definierte, 

substanzielle Stellenressourcen zur Verfügung. Im Unterschied zu den Kantonen mit einer 

ausgebauten System- und Leistungskoordination finden sich in diesen Kantonen auf der Fall-

ebene für bestimmte Fallsituationen eine zentrale Abklärung mit einem standardisierten As-

sessment-Instrument und einer anschliessenden Fallkoordination. Mit dem Ein-Trägerschafts-

modell nimmt der Kanton Wallis bei diesem Typ eine gewisse Sonderstellung ein, da im 
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Rahmen dieses Organisationsmodells verschiedene Aufgaben des Kantons einem privaten Trä-

ger übertragen werden. 

Hinweise auf Entwicklungspotenzial: Aufgrund ihres Institutionalisierungsgrades in der 

Steuerung der Suchthilfe auf allen drei Ebenen können diese Kantone als Innovationsgeber 

bezeichnet werden. Unter Umständen können die von diesen Kantonen entwickelten Modelle 

– im Sinn einer «Guten Praxis» – für andere Kantone als Impulse für Weiterentwicklungen 

fungieren. Auch bei diesen Kantonen besteht Entwicklungspotenzial: So beispielsweise auf der 

Ebene von Case-Management-Systemen; und bei den Kantonen mit einem Ein-Trägerschafts-

modell empfiehlt sich eine regelmässige Reflexion der Zusammenarbeit mit den verantwortli-

chen Instanzen des Kantons und den weiteren leistungserbringenden Einrichtungen im Kan-

ton. 

In der Region Nordwestschweiz/Mittelland kann der Kanton Basel-Stadt und in der West-

schweiz können die Kantone Freiburg, Waadt und Wallis diesem Typ zugeordnet werden. Im 

Fall des Kantons Wallis handelt es sich um ein Ein-Trägerschaftsmodell. 
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Merkmale der kantonalen 
Steuerung 

Freiburg Waadt 

Kantonale Gesamtsteuerung 
(Makro-Ebene) 

sehr ausgebaute Systemsteue-
rung 

ausgebaute Systemsteuerung 

Gesetzliche und strategische 
Grundlagen: 

a) Strategische Grundlagen auf 
der Ebene der Regierung (z. B. 
Leitbild, Strategie oder Legisla-
turplanung) 

b) Bedarfsanalysen / Angebots-
planungen 

c) Systematische Beobachtung 
der Entwicklungen (z. B. Sta-
tistikberichte, Monitorings, 
Evaluationen, Wirkungsbe-
richte) 

d) Anzahl angewandte strategi-
scher Instrumente (von 10 be-

fragten Instrumenten) 

a)  RR lancierte 2012 Koordinati-
onsprojekt für Betreuung Sucht-
kranker und umfassende strate-
gische Grundlagen; systemati-
scher Umsetzung/ Massnah-
menplanungen 

b) Bedarfsanalysen und Planungs-
berichte 

c) Monitoring- und Evaluationsbe-
richte 

d) 9 Instrumente (nationale und 
kantonale Strategie, Leitbild, 
strat. Controlling, Massnahmen-
plan, Bedarfsanalysen, Ange-
botsplanung, Evaluation, Legis-

laturziele) 

a)  Staatsrat verabschiedete 2021 
Aktionsplan «Suchthilfe» 2022-
2026, der alle 4 Säulen der 
Suchtpolitik umfasst. 

b) Bedarfsanalysen undPlanungs-
berichte 

c) Evaluationsberichte und Monito-
rings durch Unisanté 

d) 8 Instrumente (nationale und 
kantonale Strategie, Leitbild, 
strat. Controlling, Bedarfsanaly-
sen, Evaluation, Wirkungsbe-
richte, Monitoring laufende Pro-
jekte) 

Organisation in der Kantons-
verwaltung: 

a)  Organisationsstruktur 
b) Ressourcen 

a)  Mit dem kantonalen Dispositiv 
für die Koordination Suchtkran-
ker existiert eine differenzierte 
Organisationsstruktur mit ver-
schiedenen Fachstellen in der 
kantonalen Verwaltung und kan-
tonalen Kommission für Sucht-
fragen 

b) kant. Steuerungsstelle «Sucht-
hilfe», Steuergruppe, Arbeits-
gruppen und Kommission 
Suchtfragen 

a)  mehrgliedrige Organisations-
struktur im Departement «Ge-
sundheit und Soziales», Steue-
rung durch die beiden Beauf-
tragten im Gesundheits- und 
Sozialamt 

b) vers. Fachstellen im Gesund-
heits- und Sozialamt; Projektor-
ganisation des Aktionsplans 
«Suchthilfe 2022-2026» 

Leistungserbringung  
(Meso-Ebene) 

sehr ausgebaute Leistungsko-
ordination 

ausgebaute Leistungskoordi-
nation 

Innerkantonale Koordination: 

a)  Gestaltung der Vernetzung 
durch den Kanton (z.B. regel-
mässige Informations- / Aus-
tauschanlässe) 

b) Austauschs oder Leistungsko-
ordination unter den Leis-
tungserbringern 

a)  Aufgabe des kantonalen Dispo-
sitivs ist auch die systematische 
Vernetzung aller Akteure (zahl-
reiche Anlässe, Arbeitsgruppen 
usw.) 

b) regelmässige Informationen 
und jährliche Konferenz des 
«Suchtforums» (Träger: Leis-
tungserbringer und öffentliche 
Dienste); Kantonsarztamt: Wei-
terbildungsangebote 

a)  kantonale Fachstellen setzen 
systematische Vernetzung der 
Leistungserbringer in zahlrei-
chen Formen und Gremien um: 
Informationsplattformen, Konfe-
renzen, Netzwerktreffen, Ar-
beitsgruppen usw. 

b) verschiedene Vernetzungsan-
gebote des Waadtländer Ver-
bandes der privaten Organisa-
tion für Personen in Schwierig-
keiten und des Verbandes der 
psychosozialen Einrichtungen 

Fallsteuerung / -koordination 
(Mikro-Ebene) 

zentrale Abklärung und Koordi-
nation 

zentrale Abklärung und Koordi-
nation 

a) zentrale Abklärungsstellen 

b) Information der Primärversor-
genden 

a) Bedarfsabklärungsstelle 
«Sucht» für drei Zielgruppen 
(Jugendliche, Erwachsene und 
Personen im Strafvollzug) 

a) kantonale Stelle für Indikation 
und Begleitung in der Suchtthe-
rapie (DCISA) 

b) zahlreiche Informations- und 
Schulungsangebote (z. B. Sucht-
forum), in Planung: mobile Bera-
tungsteams 

b) zahlreiche Informations- und 
Schulungsangebote, v. a. durch 
das Kompetenzzentrum REL’IER 

Typ der kantonalen Suchthil-
fegestaltung 

umfassende Steuerung umfassende Steuerung 
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Merkmale der kantonalen Steu-
erung 

Wallis (Ein-Trägerschaftsmo-
dell) 

Basel-Stadt 

Kantonale Gesamtsteuerung 
(Makro-Ebene) 

ausgebaute Systemsteuerung sehr ausgebaute Systemsteue-
rung 

Gesetzliche und strategische 
Grundlagen: 

a)  Strategische Grundlagen auf der 
Ebene der Regierung (z. B. Leit-
bild, Strategie oder Legislaturpla-
nung) 

b)Bedarfsanalysen / Angebotspla-
nungen 

c)  Systematische Beobachtung der 
Entwicklungen (z. B. Statistikbe-
richte, Monitorings, Evaluationen, 
Wirkungsberichte) 

d) Anzahl angewandter strategi-
scher Instrumente (von 10 be-
fragten Instrumenten) 

a)  Gesetz über die Eingliederung 
behinderter Menschen, Inter-
ventionskonzept Suchthilfe mit 
Leitbild 

b) Planungsberichte alle vier Jahre 
c) externe Gutachten zur Umset-

zung der Suchtpolitik, Statistik-
bericht 

d) 7 Instrumente (Nationale Stra-
tegie, Leitbild, Legislaturziele, 
Massnahmenplan, Angebotspla-
nung, Evaluation und Wirkungs-
bericht) 

  

a) Alkohol- und Drogengesetz: Ein-
richtung Koordinationsstelle; Ab-
teilung Sucht im Gesundheitsde-
part. (Planung, Koordination und 
Angebotssteuerung, Abklärung 
und Beratung, Vollzug) 

b) Bedarfsanalysen und Angebots-
planung 

c) Suchtmonitoring-Bericht; Evalua-
tionen 

d) 9 Instrumente (Nationale Strate-
gie Sucht, Leitbild, Legislaturziele, 
strategisches Controlling, Abtei-
lungsstrategie, Bedarfsanalyse, 
Angebotsplanung, Evaluation) 

Organisation in der Kantonsver-
waltung: 

a) Organisationsstruktur 
b) Ressourcen 
 

a) Dienststelle für Sozialwesen im 
Dep. «Gesundheit, Soziales und 
Kultur», seit 2012 Delegation an 
eine Trägerschaft mit breitem 
Leistungsauftrag «Stiftung 
Sucht Wallis» (Zusammenfüh-
rung von 5 Einrichtungen) 

a) Steuerung d. Abteilung Sucht und 
Abteilung Prävention im Gesund-
heitsdepartement, Nahtstellen zur 
Abteilung Behindertenhilfe & Sozi-
alhilfe; interdepartementales Füh-
rungsgremium Sucht mit 5 Fach-
gruppen und Steuergruppe öffent. 
Raum 

b) Dienststelle für Sozialwesen, 
teilweise Planungsstellen «Stif-
tung Sucht Wallis» 

b) Fachstellen der Führungsstruktu-
ren im Suchtbereich (Auftrag Re-
gierungsrat) 

Leistungserbringung  

(Meso-Ebene) 

ausgebaute Leistungskoordi-
nation 

sehr ausgebaute Leistungskoor-
dination 

Innerkantonale Koordination: 

a) Gestaltung der Vernetzung durch 
den Kanton (z. B. regelmässige 
Informations-/Austauschanlässe) 

b) Austausch oder Leistungskoordi-
nation unter den Leistungserbrin-
gern 

 

 

a) Ein-Trägerschaftsmodell, d. h. 
geringer externer Koordinati-

onsbedarf, v. a. mit Spital Wal-
lis und Stiftung «Chez Paou» 

b) Ein-Trägerschaftsmodell, d. h. 
intraorganisationale Abstim-
mung (z. B. zwischen ambulan-
ten & stationären Angeboten) 

a) Austausch Leitungspersonen 
Sucht-Einrichtungen (2x J.); Wei-

terbildungen für Fachpersonen 
Suchthilfe (2x J.); Forum für 
Suchtmedizin (unregelm.); bilate-
raler Austausch mit Anbietenden; 
Expertengruppen; Tagungen für 
Fachpersonen und Betroffene (1x); 
Austausch und Veranstaltungen für 
Öffentlichkeit 

b) Fachtagungen, Netzwerkveran-
staltungen der Anbietenden nach 
Bedarf 

Fallsteuerung/ -koordination 
(Mikro-Ebene) 

zentrale Abklärung und Koor-
dination 

zentrale Abklärung und Koordi-
nation 

a) zentrale Abklärungsstellen 

b) Information der Primärversor-
genden 

a) Interventionskonzept: syste-
matisches Abklärungstool, Defi-

nition Zuweisungsprozess und 
Nachsorge 

a) Abklärungen mit individueller Be-
darfs-ermittlung (IHP), Abteilung 

Sucht: bei KESB-Abklärungen ein 
Case-Management  

b) Weiterb. von «Sucht Wallis» 
bietet im Bereich Bildung, So-
zialmedizin und für Unterneh-
men Informationen 

b) Die Vernetzung, Information und 
Schulung von Primärversorgern er-
folgt v. a. über Forum Suchtmedi-
zin Nordwestschweiz 

Typ der kantonalen Suchthilfe-
gestaltung 

umfassende Steuerung umfassende Steuerung  
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7.6 Zusammenfassung: Steuerung der Suchthilfe durch die Kan-

tone 

In der Schweiz haben sich unterschiedliche Formen etabliert, wie der Bereich der Suchthilfe 

durch die Kantone gesteuert wird. Durch die vergleichende Analyse der Steuerungsinstru-

mente und -praktiken auf Ebene des Gesamtsystems, der Leistungserbringung und der Fall-

steuerung wurde sichtbar, dass sich die Kantone insbesondere im Grad der Institutionalisie-

rung der Steuerung unterscheiden. Es wurden fünf Typen kantonaler Steuerung identifiziert.  

 

Typ 1: Kantone mit Basissteuerung: Auf Ebene des kantonalen Gesamtsystems orientieren 

sich diese Kantone vornehmlich an nationalen Grundlagen wie dem Betäubungsmittelgesetz 

und der Nationalen Strategie Sucht und führen vereinzelt oder unregelmässig Bedarfs- und 

Angebotsanalysen durch. Die Beobachtung von Veränderungen im Suchtbereich erfolgt durch 

die kantonalen Beauftragten für Suchtfragen, sofern diese Stelle besetzt ist und – soweit es 

das Teilpensum zulässt – mit dieser Funktion ausgestattet ist. Die innerkantonale Koordination 

und Vernetzung der Leistungserbringung spielt sich im Rahmen des bilateralen Austauschs 

zwischen den kantonalen Beauftragten für Suchtfragen und den leistungserbringenden Orga-

nisationen ab sowie in selbstgesteuerten Kooperationen und Vernetzungsanlässen der Leis-

tungserbringung. Die Fallkoordination und -steuerung wird an die leistungserbringenden Or-

ganisationen delegiert.  

 

Typ 2: Kantone mit erweiterter Basissteuerung ohne Fallsteuerung: Auf Ebene des 

kantonalen Gesamtsystems sind in diesen Kantonen strategische Grundlagen vorhanden, es 

werden unregelmässig oder themenbezogen Bedarfs- und Angebotsanalysen durchgeführt und 

die kantonalen Beauftragten für Suchtfragen setzten in ihrem Zuständigkeitsbereich eigene 

Controlling- und Evaluationsinstrumente ein. Die Suchthilfe ist in diesen Kantonen an mehrere 

Ämter bzw. Fachstellen angegliedert und die interdepartementale Koordination gehört meist 

zum Aufgabenbereich der Beauftragten für Suchtfragen. Die innerkantonale Koordination und 

Vernetzung der Leistungserbringung wird mit einzelnen vom Kanton organisierten Anlässen 

gefördert und es finden selbstorganisierte Kooperationen und Vernetzungsanlässe der Leis-

tungserbringenden statt. Die Fallkoordination und -steuerung wird an die leistungserbringen-

den Organisationen delegiert.  

 

Typ 3: Kantone mit erweiterter Basissteuerung und Ansätzen der Fallsteuerung: Auf 

Ebene des kantonalen Gesamtsystems und auf Ebene der innerkantonalen Koordination und 

Vernetzung der Leistungserbringung werden dieselben Steuerungsformen wie in Typ 2 beo-

bachtet. In diesen Kantonen ist jedoch der Institutionalisierungsgrad der Steuerung durch den 

Kanton auf Ebene der Fallsteuerung höher, da verschiedene Ansätze sowie eine gewisse Ver-

einheitlichung der Fallkoordination und -steuerung stattfinden.  

 

Typ 4: Kantone mit ausgebauter System- und Leistungssteuerung: Auf Ebene des kan-

tonalen Gesamtsystems sind in diesen Kantonen spezifische strategische und gesetzliche 

Grundlagen für die Suchthilfe vorhanden, es finden beispielsweise regelmässig Bedarfs- und 

Angebotsanalysen statt und der Suchtbereich wird systematisch beobachtet. Die Organisation 

der suchthilfebezogenen Aufgaben in der kantonalen Verwaltung zeichnet sich durch eine 

mehrstufige, differenzierte Organisationsstruktur mit mehreren Dienststellen aus. Die inner-

kantonale Koordination und Vernetzung der Leistungserbringung wird vom Kanton durch An-

lässe und Treffen gefördert und es finden selbstgesteuerte Kooperationen sowie Vernetzungs-
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anlässe der Leistungserbringenden statt. Die Fallkoordination und -steuerung wird in diesen 

Kantonen an die leistungserbringenden Organisationen delegiert.  

 

Typ 5: Kantone mit umfassender Steuerung: Der Institutionalisierungsgrad der Steuerung 

dieser Kantone entspricht auf Ebene des kantonalen Gesamtsystems und auf Ebene der inner-

kantonalen Koordination und Vernetzung der Leistungserbringung dem Typ 4. Auf Ebene der 

Fallkoordination und -steuerung ist in diesen Kantonen jedoch für bestimmte Zielgruppen und 

vor allem im stationären Kontext eine zentrale Abklärung mit anschliessender Fallkoordination 

eingerichtet. Zudem sind verschiedene Instrumente zur Information angrenzender oder kom-

plementärer Leistungserbringer implementiert.  

 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die fünf Typen der kantonalen Steuerung 

der Suchthilfe. 
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8 Angebotslücken und bedarfs-

relevante Entwicklungstrends 

In den Kapiteln 6 und 7 wurde deutlich, dass die Schweiz über ein ausdifferenziertes, vielfäl-

tiges und professionelles Versorgungssystem der Suchthilfe verfügt. Es wurde jedoch auch 

sichtbar, dass die Angebotslandschaften je nach Kanton ungleich ausdifferenziert und die Steu-

erungen der Versorgung durch die Kantone unterschiedlich institutionalisiert sind. Um mögli-

che gemeinsame Entwicklungspfade zu identifizieren, werden im Folgenden Angebotslücken 

und bedarfsrelevante Entwicklungstrends vorgestellt, die im Rahmen der Kantonsvergleiche 

am häufigsten hervortraten.  

 

Zunächst werden für den Fokusbereich «Therapie, Beratung und Wohnen» die Angebotslücken 

und die prognostizierte Bedarfsentwicklung innerhalb der einzelnen Angebotstypen dargestellt 

(Absatz 8.1). Die Datenbasis hierfür bilden die schriftlichen Befragungen bei den Anbieterinnen 

und Anbietern des Fokusbereichs in Form von Selbstdeklarationen. In einem weiteren Schritt 

wird auf die Angebotslücken innerhalb des gesamten Suchthilfesystems eingegangen, auf die 

die Expertinnen und Experten in den 20 Fokusgruppengesprächen hingewiesen haben (Ab-

schnitt 8.2). In den letzten Abschnitten dieses Kapitels werden bedarfsrelevante Entwicklungs-

trends vorgestellt, die von den Expertinnen und Experten in den Fokusgruppen diskutiert wur-

den. Es wird zwischen inhaltlichen Trends (Abschnitt 8.3) und strukturellen Trends (Abschnitt 

8.4) unterschieden. 

 

Limitationen: Die Ergebnisse des vorliegenden Kapitels basieren auf der fachlichen Einschät-

zung der Verantwortlichen in den Kantonen, der befragten leistungserbringenden Organisati-

onen im Fokusbereich sowie den kantonalen Expertinnen und Experten der Suchthilfe. Die 

Befragung der Leistungserbringenden im Fokusbereich sowie die Fokusgruppengespräche 

fanden zwischen Herbst 2021 und Frühling 2022 statt. In diesem Zeitraum war die Corona-

Pandemie noch deutlich spürbar. Verzerrungen durch Corona-Effekte gilt es insbesondere bei 

den Ergebnissen zur Auslastung, der eingeschätzten Bedarfsentwicklung und bei den wahrge-

nommenen Trends – insbesondere im Hinblick auf die Altersgruppen der Kinder, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen – zu berücksichtigen. Ausserdem beruhen die Analysen und Erge-

bnisse für den Fokusbereich «Therapie, Beratung und Wohnen» auf den Selbstdeklarationen 

der befragten Anbieterinnen und Anbieter. 
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8.1 Angebotslücken und Bedarfseinschätzung im Fokusbereich 

8.1.1 Einschätzung der Angebotslücken 

Die Suchthilfeanbieterinnen und -anbieter des Fokusbereichs konnten im Rahmen der Befra-

gung (B2) festhalten, ob sie in ihrem Angebotstyp Angebotslücken wahrnehmen und um wel-

che Angebotslücken es sich dabei handelt. Dabei konnten die leistungserbringenden Instituti-

onen die folgenden drei Aussagen zu den Angebotslücken oder die Option «andere Angebots-

lücken» wählen. Mehrfachantworten waren möglich. 

- Nachfrage höher als Angebot 

- Bedürfnisse und Wünsche von Nutzerinnen und Nutzern können nicht erfüllt werden 

- Erwartungen und Wünsche von zuweisenden Stellen können nicht erfüllt werden 

 

Die Anbieterinnen und Anbieter erhielten zudem die Möglichkeit, ihre wahrgenommenen An-

gebotslücken in einem freien Textfeld zu beschreiben. Zur besseren Interpretation der nach-

folgenden quantitativen Auswertungen wurden die Kommentare in Bezug auf wahrgenomme-

nen Angebotslücken auch gemäss qualitativer Inhaltsanalyse148 mithilfe der Software MAXQDA 

ausgewertet. Die folgende Tabelle fasst die Ergebnisse der Anbieterinnen- und Anbieterbefra-

gung zusammen. In der ersten Spalte wird pro Angebotstyp die Gesamtzahl aller Anbieterin-

nen und Anbieter, die an der Erhebung teilgenommen haben, dargestellt. Die zweite Spalte 

weist aus, wie viele der befragten Anbieterinnen und Anbieter in ihrem Angebotstyp Versor-

gungslücken beobachtet haben. Die Spalten drei bis sechs zeigen, wie häufig die drei verschie-

denen Antwortoptionen von den Anbieterinnen und Anbietern genannt wurden, die Angebots-

lücken konstatierten. Es wird an dieser Stelle darauf verwiesen, dass es sich bei den folgenden 

Angaben um eine Selbstdeklaration der anbietenden Einrichtungen handelt. 

  

__________ 
148 Die qualitative Inhaltsanalyse wurde im Hinblick auf die Interrater-Reliabilität von drei Personen des For-

schungsteams in getrennten Arbeitsprozessen durchgeführt. 
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Tabelle 28: Wahrgenommene Angebotslücken der Anbieterinnen und Anbieter im Fokusbereich 

Angebotstyp 
 
(n = Total An-
zahl Anbiete-
rinnen und 
Anbieter im 
Angebotstyp, 
die an der Er-
hebung teil-
nahmen) 

Anteil Anbie-
terinnen und 
Anbieter, die 
Angebotslü-
cken wahr-
nehmen 

Anteil Anbieterinnen und Anbieter, die folgende Antwortop-
tion gewählt haben 
 
Nachfrage hö-
her als Ange-
bot 

 
Bedürfnisse 
und Wünsche 
der Klientel 
können nicht 
erfüllt wer-
den 

 
Erwartungen 
und Wünsche 
von zuwei-
senden Stel-
len können 
nicht erfüllt 
werden 

 
Andere 

Typ 1a  
Ambulante 
Suchtberatung 
und Suchtthera-
pie 
n = 77 

 
62% 

 
n = 48 

31% 60% 31% 35% 

Typ 2a  
Stationäre 
Suchttherapie 
n= 37 

 
70% 

  
n = 26 

27% 65% 46% 31% 

Typ 3 
Betreutes insti-
tutionelles Woh-
nen 
n = 66 

 
71% 

 
n = 47 

40% 64% 47% 21% 

Typ 4  
Institutionelles 

Wohnen mit 
ambulanter Be-
gleitung 
n= 30 

 

53% 
 

n = 16 

56% 63% 44% 19% 

Typ 5  
Ambulante Be-
gleitung in Pri-
vatwohnungen 
n = 32 

 
56% 

 
n = 18 

44% 72% 44% 11% 

Typ 6  
Familienplatzie-
rungsorganisati-
onen 
n= 4 

 
75% 

 
n = 3 

67% 33% 33% 33% 

Typ 7  
Notunterkünfte 
n = 14  

 
79% 

n = 11 
36% 64% 36% 18% 

Typ 8  
Housing First 
n = 6 

 
67% 
n = 4 

75% 75% 50% 25% 

 

Im Angebotstyp «Ambulante Suchtberatung und Suchttherapie (Typ 1a)» nahmen knapp zwei 

Drittel der Anbieterinnen und Anbieter Angebotslücken wahr. Von diesen 48 leistungserbrin-

genden Organisationen gaben mehr als die Hälfte an, dass sie die Bedürfnisse und Wünsche 

ihrer Klientel nicht immer erfüllen können. Seitens dieser Anbieterinnen und Anbieter wurde 

beispielsweise die anspruchsvolle Vermittlung älterer Suchtbetroffener in stationäre Angebote 

genannt. Dass die Nachfrage höher als das Angebot ist, und die Bedürfnisse und Erwartungen 

von zuweisenden Stellen nicht immer erfüllt werden können, wurde von je einem Drittel der 

Anbieterinnen und Anbieter beobachtet. Aus den schriftlichen Anmerkungen für die gestiegene 

bzw. hohe Nachfrage, die mit den verfügbaren Angeboten nicht gedeckt werden kann, gingen 

folgende Gründe hervor: erhöhte psychische Belastung bei Jugendlichen während der Corona-

Pandemie, Öffnung der Online-Casinos und zu wenig personelle Ressourcen in den Beratungs-

stellen aufgrund des Fachkräftemangels. Ein Drittel der Anbieterinnen und Anbieter (35 %) 

beobachtete weitere Angebotslücken im Bereich der ambulanten Suchtberatung wie 
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beispielsweise fehlende Gruppenangebote oder niederschwellige Beratungsstellen, die auch 

Beratungen im Bereich «Wohnen und Finanzen» übernehmen könnten. 

 

In der «Stationären Suchttherapie (Typ 2a)» beobachteten 70 % der insgesamt 37 Anbiete-

rinnen und Anbieter Versorgungslücken. Dabei schien es oft nicht möglich zu sein, die Bedürf-

nisse bzw. Erwartungen der Klientel sowie der zuweisenden Stellen zu erfüllen. Im Hinblick 

auf unerfüllte Wünsche und Bedürfnisse der Klientel wurde seitens der befragten Anbieterinnen 

und Anbieter angemerkt, dass viele Jugendliche und junge Erwachsene zwar Hilfe benötigten, 

sich jedoch nicht in einem zu engen oder «starren» Rahmen aufhalten möchten. Es sei daher 

wichtig, möglichst flexible Strukturen zu schaffen und gleichzeitig ausreichend Schutz und Halt 

sowie eine positive Verlaufsentwicklung zu ermöglichen. Dieser Zugang wurde in den schrift-

lichen Anmerkungen als zentrales und gleichzeitig herausforderndes Bedürfnis der jüngeren 

Klientel identifiziert. Je ein Drittel der leistungserbringenden Organisationen beobachtete eine 

zu hohe Nachfrage in ihrem Angebotstyp oder weitere Angebotslücken bzw. Entwicklungen; 

beispielsweise wurde auf einen Anstieg von Klinikaufenthalten während der sozialtherapeuti-

schen Therapie verwiesen, da Komorbiditäten zunehmen würden.   

 

Auch im Angebotstyp «Betreutes institutionelles Wohnen (Typ 3)» wies die Mehrheit (71 %) 

der insgesamt 66 Anbieterinnen und Anbieter auf Angebotslücken hin. Auch in diesem Ange-

botstyp wurden unerfüllte Erwartungen und Bedürfnisse der Klientel und der zuweisenden 

Stellen konstatiert. Als Beispiel wurde erwähnt, dass Anfragen von suchtbetroffenen Müttern 

mit Säuglingen nicht berücksichtigt werden konnten. Von den 47 leistungserbringenden Orga-

nisationen, die Angebotslücken feststellten, nahmen 40 % eine höhere Nachfrage als das ver-

fügbare Angebot wahr und 21 % beobachteten weitere Versorgungslücken. Dabei wurde in 

den schriftlichen Anmerkungen verschiedentlich auf fehlende adäquate Plätze für ältere, ein-

geschränkte und (teil-)pflegebedürftige Personen mit Suchtthematik verwiesen. Ausserdem 

wurde der erschwerte Zugang zu psychiatrischen und therapeutischen Angeboten für konsu-

mierende Jugendliche als Herausforderung beschrieben.  

 

Rund die Hälfte (53 %) der insgesamt 30 befragten Leistungserbringenden im Angebotstyp 

«Institutionelles Wohnen mit ambulanter Begleitung (Typ 4)» nahmen Angebotslücken in ih-

rem Angebotstyp wahr. Davon stellten knapp zwei Drittel (63 %) der Anbieterinnen und An-

bieter fest, dass die Bedürfnisse und Wünsche der Nutzerinnen und Nutzer nicht immer erfüllt 

werden könnten und 56 % vermerkten, dass die Nachfrage höher als das gegenwärtige Ange-

bot sei. Etwas weniger häufig (44 %) beobachteten die Leistungserbringenden, dass Erwar-

tungen von zuweisenden Stellen nicht erfüllt werden konnten und ein Fünftel (19 %) stellte 

weitere Angebotslücken fest. Gemäss mehreren Anbieterinnen und Anbietern fehlt es bei-

spielsweise an finanzierbaren Angeboten für Rentenbezügerinnen und -bezüger, da die Ergän-

zungsleistungen lediglich einen geringen Beitrag an die Wohnbegleitung leisteten. 

 

18 der 32 Leistungserbringenden im Angebotstyp «Ambulante Begleitung in Privatwohnungen 

(Typ 5)» formulierten Versorgungslücken in ihrem Angebotstyp. Am häufigsten (72 %) wurden 

dabei Lücken in Bezug auf die Bedürfnisse und Wünsche der Klientel beobachtet. Angebotslü-

cken aufgrund einer zu hohen Nachfrage und aufgrund unerfüllter Erwartungen von zuweisen-

den Stellen wurden mit je 44 % gleich häufig genannt. Aus den schriftlichen Anmerkungen 

geht hervor, dass bei der Begleitung von Personen mit Ergänzungsleistungen Finanzie-

rungschwierigkeiten existieren. 

Drei der vier leistungserbringenden Organisationen im Angebotstyp «Familienplatzierungsor-

ganisationen (Typ 6)» vermerkten Angebotslücken. Zwei Institutionen nahmen eine höhere 
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Nachfrage als das verfügbare Angebot wahr. Unter anderem wurde angemerkt, dass Angebote 

für Jugendliche ab dem zwölften Lebensjahr fehlten. 

 

Die Mehrheit (79 %) der insgesamt 14 Anbieterinnen und Anbieter im Angebotstyp «Notun-

terkünfte (Typ 7)» nahm Angebotslücken wahr. Die befragten Anbieterinnen und Anbieter wie-

sen darauf hin, dass tagsüber ein Aufenthaltsort drinnen, Angebote für obdachlose Menschen 

mit Tieren (v. a. Hunde) und Angebote für renitente, gewaltbereite Klientel fehlen würden. 

 

Im Angebotstyp «Housing First (Typ 8)» nahmen insgesamt sechs Leistungserbringende an 

der Erhebung teil. Vier beobachteten Angebotslücken. In Bezug auf die hohe Nachfrage wurde 

von den befragten Anbieterinnen und Anbieter v. a. angemerkt, dass generell bezahlbare und 

bedingungslose Wohnmöglichkeiten für Suchtbetroffene (ohne Veränderungsbereitschaft) feh-

len würden. 

8.1.2 Einschätzung der Bedarfsentwicklung bis 2024 
 

Zur Ermittlung der Bedarfsentwicklung in den Angebotstypen des Fokusbereichs «Therapie, 

Beratung und Wohnen» wurden die leistungserbringenden Institutionen (Erhebung B2) ge-

fragt, wie sie die Entwicklung der Anzahl Fälle bzw. Plätze in ihrem Angebot in den nächsten 

drei Jahren einschätzen. Dabei hatten die Anbieterinnen und Anbieter die Möglichkeit, zu de-

klarieren, ob die Auslastung in ihrem Angebotstyp zunehmen (Pfeil nach oben), abnehmen 

(Pfeil nach unten) oder gleichbleiben wird (Pfeil in beide Richtungen). Nachfolgende Tabellen 

zeigen die durchschnittliche Einschätzung der zukünftigen Auslastung pro Angebotstyp und 

Region (Mittelland/Nordwestschweiz, Ostschweiz, Westschweiz, Zentralschweiz). Die Gesamt-

zahl aller befragten Anbieterinnen und Anbieter, die eine Einschätzung über die Auslastung im 

entsprechenden Jahr gemacht haben, wird mit n = dargestellt. Bei den folgenden Angaben ist 

zu beachten, dass es sich um eine Selbstdeklaration der leistungserbringenden Einrichtungen 

handelt. Für deren bessere Einordnung wurden die offenen Kommentarfelder, bei denen die 

befragten Leistungserbringenden ihre Einschätzung begründen durften, mittels qualitativer In-

haltsanalyse ausgewertet. 
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Tabelle 29: Einschätzung zukünftiger Auslastung in den Regionen Mittelland/Nordwestschweiz und Westschweiz 

 Ø Einschätzung der zukünftigen Auslastung der Angebote 

 Mittelland/Nordwest-
schweiz 

Westschweiz 

Angebotstyp 2022 2023 2024 2022 2023 2024 
Typ 1a 
Ambulante Suchtberatung 
und Suchttherapie 
Mittelland/Nordwestschweiz; 
2022: n = 29; 2023: n = 24; 2024: n = 
21 
Westschweiz: 
2022: n = 15; 2023: n = 15; 2024: n= 13 

      

Typ 2a 
Stationäre Suchttherapie 
Mittelland/Nordwestschweiz; 
2022: n = 16; 2023: n = 12; 2024: n = 9 
Westschweiz: 
2022: n = 12; 2023: n = 12; 2024: n = 7 

      

Typ 3 
Betreutes institutionelles Wohnen 
Mittelland/Nordwestschweiz; 
2022: n= 39; 2023: n= 33; 2024: n= 28 
Westschweiz: 
2022: n = 6; 2023: n = 6; 2024: n = 6 

      

Typ 4 
Institutionelles Wohnen mit ambulanter 
Begleitung 
Mittelland/Nordwestschweiz; 
2022: n = 25; 2023: n = 23; 2024: n = 
18 
Westschweiz: 
2022: n = 1; 2023: n = 1; 2024: n = 1 

      

Typ 5 
Ambulante Begleitung in Privatwohnungen 
Mittellan /Nordwestschweiz; 
2022: n = 25; 2023: n = 23; 2024: n = 
18 
Westschweiz: 
2022: n = 1; 2023: n = 1; 2024: n = 1 

      

Typ 6 
Familienplatzierungsorganisationen 
Mittelland/Nordwestschweiz; 
2022: n = 4; 2023: n = 4; 2024: n = 2 
Westschweiz: 
2022: n = 0; 2023: n = 0; 2024: n = 0 

   
kein 

Ange-
bot 

kein 
Ange-
bot 

kein 
Angebot 

Typ 7 
Notunterkünfte 
Mittelland/Nordwestschweiz; 
2022: n = 8; 2023: n = 8; 2024: n = 6 
Westschweiz: 
2022: n = 3; 2023: n = 3; 2024: n = 3 

      

Typ 8 
Housing First 
Mittelland/Nordwestschweiz; 
2022: n = 2; 2023: n = 1; 2024: n = 0 
Westschweiz: 
2022: n = 3; 2023: n = 3; 2024: n = 3 

  
keine 

Angaben 
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Tabelle 30: Einschätzung zukünftiger Auslastung pro Angebotstyp in den Regionen Ostschweiz und Zentralschweiz 

 Ø Einschätzung der zukünftigen Auslastung der Angebote 

 Ostschweiz Zentralschweiz 

Angebotstyp 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

Typ 1a 
Ambulante Suchtberatung 
und Suchttherapie 
Ostschweiz; 
2022: n = 22; 2023: n = 21; 2024: n = 
15 
Zentralschweiz: 
2022: n = 14; 2023: n = 14; 2024: n = 
12 

      

Typ 2a 
Stationäre Suchttherapie 
Ostschweiz; 
2022: n = 2; 2023: n = 2; 2024: n = 1 
Zentralschweiz: 
2022: n = 4; 2023: n = 4; 2024: n = 4 

      

Typ 3 
Betreutes institutionelles Wohnen 
Ostschweiz; 
2022: n = 16; 2023: n = 16; 2024: n = 
15 
Zentralschweiz: 
2022: n = 4; 2023: n = 4; 2024: n = 4 

      

Typ 4 
Institutionelles Wohnen mit ambulanter 
Begleitung 
Ostschweiz; 
2022: n = 3; 2023: n = 3; 2024: n = 3 
Zentralschweiz: 
2022: n = 1; 2023: n = 1; 2024: n = 1 

      

Typ 5 
Ambulante Begleitung in 
Privatwohnungen 
Ostschweiz; 
2022: n = 1; 2023: n = 1; 2024: n = 1 
Zentralschweiz: 
2022: n = 3; 2023: n = 3; 2024: n = 2 

      

Typ 6 
Familienplatzierungsorganisationen 
Ostschweiz; 
2022: n = 0; 2023: n = 0; 2024: n = 0 
Zentralschweiz: 
2022: n = 0; 2023: n = 0; 2024: n = 0 

keine 
Anga-
ben 

keine 
Anga-
ben 

keine 
Angaben 

kein 
Ange-
bot 

kein 
Angebot 

kein 
Angebot 

Typ 7 
Notunterkünfte 
Ostschweiz; 
2022: n = 2; 2023: n = 1; 2024: n = 1 
Zentralschweiz: 
2022: n = 0; 2023: n = 0; 2024: n = 0 

   
keine 
Anga-
ben 

keine 
Angaben 

keine 
Angaben 

Typ 8 
Housing First 
Ostschweiz; 
2022: n = 0; 2023: n = 0; 2024: n = 0 
Zentralschweiz: 
2022: n = 0; 2023: n = 1; 2024: n = 0 

 
kein 

Ange-
bot 

kein 
Angebot 

keine 
Anga-
ben  

 keine 
Angaben  

 

In der Region Mittelland/Nordwestschweiz wurde in den Angebotstypen «Notunterkünfte (Typ 

7)» und «Housing First (Typ 8)» am ehesten eine gleichbleibende Auslastung prognostiziert. 

Bei allen anderen Angeboten wurde für die nächsten Jahre eine höhere Auslastung vorher-

gesagt. Auch in der Ostschweiz und in der Zentralschweiz nahmen die Anbietenden in den 
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meisten Angebotstypen eine zunehmende Auslastung der Angebote an. In beiden Regionen 

wurde die Auslastung im Angebotstyp «Stationäre Suchttherapie (Typ 2a)» spätestens ab 

2023 als gleichbleibend eingeschätzt.  In der Ostschweiz wurde zudem im Angebot der «Not-

unterkünfte (Typ 7)» und in der Zentralschweiz im Angebotstyp «Institutionelles Wohnen mit 

ambulanter Begleitung (Typ 4)» in den kommenden Jahren ein Status quo vorhergesagt. Nicht 

alle der befragten leistungserbringenden Organisationen kommentierten ihre Einschätzungen 

bezüglich der zukünftigen Bedarfsentwicklung. Unabhängig vom Angebotstyp wurde häufig auf 

die sinkende Nachfrage während der Jahre 2020/2021 (Corona-Pandemie) verwiesen. Daher 

werde für die folgenden Jahre eine Zunahme auf das Niveau von vor Corona erwartet. Eine 

Steigerung der Nachfrage wurde auch in fast allen Angebotstypen mit der generell zunehmen-

den psychischen Belastung (v. a. bei jungen Menschen) in der Gesellschaft begründet. Einige 

Leistungserbringende verwiesen in diesem Zusammenhang wiederum auf die Corona-Pande-

mie, während der die psychische Belastung zugenommen habe. Für die zusätzliche Einordnung 

der Ergebnisse werden in der nächsten Tabelle einzelne Bemerkungen der Leistungserbringen-

den nach Angebotstyp aufgeführt. 

Tabelle 31: Beschreibung aktueller bedarfsrelevanter Entwicklungen 

Angebotstyp Beschreibung aktueller Entwicklungen durch die befragten Anbietenden 

Typ 1a 

Ambulante 
Suchtberatung und 
Suchttherapie 

Es sei eine fortschreitende «Ambulantisierung» festzustellen. Dies führe zu einer ho-
hen Nachfrage und zur Ausweitung des Angebots: Es müssten vermehrt Aufgaben 
von der Sozialhilfe oder von andern Suchthilfeangeboten übernommen werden wie z. 
B. bei der Wohnungssuche, der Finanzverwaltung oder im Kontext der Arbeitstätig-
keit. Ausserdem seien Zunahmen bei abhängigen Verhaltensweisen im Bereich des 
Glücksspiels sowie bei der Anzahl Elternberatungen in Bezug auf die problematische 
Nutzung digitaler Medien/Gaming zu beobachten. 

Typ 2a 

Stationäre 
Suchttherapie 

Durch die Abhängigkeit von der Finanzierungsbereitschaft der Kostentragenden sei 
die zukünftige Nachfrage grundsätzlich schwierig einzuschätzen. Tendenziell sei eine 
sinkende Bereitschaft der Kostenträger zu beobachten, sozialtherapeutische Thera-
pien zu finanzieren. Bedingt durch kürzere Aufenthalte in KVG-finanzierten Thera-
pien zeigten sich ausserdem fehlende Stabilisierungsphasen, die die Nachfrage nach 
stationären Suchthilfetherapien erhöhen würden. 

Typ 3 und 4 

Betreutes institutio-
nelles Wohnen und 
Institutionelles 
Wohnen mit ambu-
lanter Begleitung 

Tendenziell wiesen die Fälle einen höheren Betreuungsbedarf (Komorbiditäten) auf. 
Diese Situation würde mehr Ressourcen erfordern. Aufgrund der Finanzierungsmo-
delle bestimmter Kantone könnten nicht alle Betroffenen ein Angebot des institutio-
nellen Wohnens nutzen. Die tatsächliche Nachfrage wäre höher, wenn für die Klien-
tel nicht die Gefahr einer Verschuldung bestünde. 

Typ 5 

Ambulante 
Begleitung in 
Privatwohnungen 

Der Bedarf dürfte sich aufgrund der zunehmenden Orientierung an der Subjektfinan-
zierung erhöhen. Es sei eine fortschreitende Ambulantisierung zu beobachten; einer-
seits aus Kostengründen, andererseits gäbe es immer mehr Betroffene, die eine Be-
gleitung und Behandlung in ihrem gewohnten Umfeld (Familie, Wohnort usw.) 
wünschten. 

Typ 6 

Familienplatzie-
rungsorganisatio-
nen 

In den Angeboten zeige sich ein zunehmender Anteil Minderjähriger. 

Typ 7 

Notunterkünfte 
Die Auslastung unterläge Schwankungen, punktuell werde auch eine Überlastung 
des Angebots wahrgenommen. 

Typ 8 

Housing First 

Der Bedarf würde zunehmen, sobald auch ein Angebot für jüngere Klientinnen und 

Klienten konzipiert werde. Die Nachfrage steige aufgrund der soziodemografischen 

und epidemiologischen Entwicklungen schneller als die gegenwärtigen Suchthilfeinsti-

tutionen reagieren könnten. Angebote wie Housing First würden demnach in Zukunft 

umso wichtiger werden. Die sehr hohe Nachfrage äussere sich in langen Wartelisten. 
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Die sehr hohe Nachfrage äussert sich in langen Wartelisten.  

 

 

 

 

 

8.2 Angebotslücken im Suchthilfesystem 

Im Rahmen der 20 Fokusgruppengespräche (Erhebung Teil D) wurden die Expertinnen und 

Experten (n = 181) dazu befragt, wie sie die Versorgungssituation in ihrem Kanton einschätzen 

und ob sie Angebotslücken wahrnehmen würden. Diese Fokusgruppengespräche wurden mit 

einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die nachfolgenden Tabellen zeigen, welche Ver-

sorgungslücken in den Kantonen am häufigsten festgestellt wurden. 

Tabelle 32: In den Fokusgruppen-Interviews genannte, nicht-zielgruppenspezifischen Angebotslücken 

Im Angebotsbereich der «Prävention, Aufklärung und Sensibilisierung» wurde in mehr 

als der Hälfte aller Fokusgruppen Entwicklungsbedarf identifiziert (n = 11). Dieser richtet sich 

je nach Fokusgruppe auf generelle oder zielgruppenspezifische Angebote der Prävention und 

Sensibilisierung, z. B. für Jugendliche oder ältere Menschen, oder auf trendspezifische Sensi-

bilisierungskampagnen, z. B. Medikamentenmischkonsum bei Jugendlichen oder bei in Pflege-

heimen lebenden Menschen. Häufig äusserten die Expertinnen und Experten auch den Wunsch 

nach innovativeren Angeboten in der Prävention, wie beispielsweise die Einbindung von Peers 

Angebotsbereich 
häufigste genannte Angebotslücken 
(N = 20 Fokusgruppen mit kantonalen Expertinnen/Experten der Suchthilfe) 

Prävention und Sensi-
bilisierung  

• Sensibilisierungskampagnen und (innovative) Angebote der Prävention 
(n = 11) 

Beratung und Thera-
pie 

• Nachsorgestrukturen und intermediäre Angebote (n = 18) 
• aufsuchende, niederschwellige und mobile Angebote (n = 15) 

(Sucht-)Medizin 
• Fachkräfte (n = 11) 
• stationäres/ambulantes Angebot (n = 6) 

Wohnen und Arbeit 

 

 

• institutionelle Wohnangebote für Suchtbetroffene (n = 9) 
• ambulante Begleitung (institutionelles Wohnen und Privatwohnungen) (n = 

8) 
• bedingungslose Wohnangebote/Housing First (n = 8) 
• Angebote der Arbeitsintegration (n = 5) 

Schadensminderung  
• Drug Checking, Notunterkünfte, Kontakt- und Anlaufstellen mit und ohne 

Konsummöglichkeiten (n = 9) 
 

Zwischenfazit: Angebotslücken und Bedarfsentwicklung im Fokusbereich 

Im Fokusbereich «Therapie, Beratung und Wohnen» identifizierte die Mehrheit der leistungser-

bringenden Organisationen zum Befragungszeitpunkt Angebotslücken und erwartete eine Stei-

gerung des Bedarfs bis ins Jahr 2024. 53 % bis 70 % der befragten anbietenden Einrichtungen 

nahmen Angebotslücken in dem Angebotstyp wahr, in dem sie tätig sind. In allen Angebotsty-

pen wurde von mindestens einem Viertel der befragten Organisationen angegeben, dass die 

Nachfrage höher als das Angebot sei. Mit 75 % war dieser Wert im Typ 8 «Housing First» am 

höchsten. Zudem gaben 60 % bis 75 % der leistungserbringenden Organisationen an, dass 

Bedürfnisse und Wünsche der Klientel im Rahmen ihres Angebots nicht erfüllt werden könnten. 

Bezüglich der zukünftigen Auslastung der Angebote erwarten die meisten befragten Leistungs-

erbringer tendenziell eine steigende Auslastung ihrer Angebote bis 2024. Schweizweit wurde 

insbesondere in den Angebotstypen «Ambulante Suchttherapie (Typ 1a)», «Betreutes institu-

tionelles Wohnen (Typ 3)» und «Ambulante Begleitung in Privatwohnungen (Typ 5)» ein ge-

steigerter Bedarf vermerkt.  
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in zielgruppenspezifische Präventionsprogramme, die am Lebensort der suchtgefährde-

ten/suchtbetroffenen Personen stattfinden (z. B. in Lehrlingsbetrieben).  

 

Im Bereich der sozialtherapeutischen «Beratung und Therapie» konnten zwei zentrale The-

menbereiche identifiziert werden. Erstens wurde in zwei Drittel der Fokusgruppen darauf ver-

wiesen, dass mehr aufsuchende, mobile und niederschwellige Angebote implementiert 

oder ausgebaut werden müssten, um suchtgefährdete und suchtbetroffene Personen besser 

zu erreichen und um die kantonalen bzw. regionalen Suchthilfeangebote bekannter zu machen 

(n = 15). Zu den bisher nur ungenügend erreichten Zielgruppen zählen, laut den befragten 

Fachpersonen, nicht nur besonders vulnerable Gruppen, wie z. B. Personen ohne gültigen Auf-

enthaltsstatus, sondern auch Personen mit einer Abhängigkeitserkrankung, die gesellschaftlich 

noch «gut funktionieren» und sich von den gegenwärtigen Suchthilfeangeboten nicht ange-

sprochen fühlen würden. In einzelnen Kantonen wurden in diesem Zusammenhang konkrete 

Beispiele diskutiert, wo mobile und aufsuchende Angebote verstärkt eingesetzt werden könn-

ten, darunter:  

- Notfallstationen  

- Freizeitveranstaltungen 

- Alters- und Pflegeheime 

- Gastronomiebetriebe 

 

Im Weiteren wurde im Bereich «Beratung und Therapie» in fast allen Fokusgruppen deutlich 

gemacht, dass Nachsorgestrukturen und intermediäre Angebote schweizweit implementiert 

und ausgebaut werden müssten (n = 18). Insbesondere fehle es häufig an Anschlusslösungen 

nach einer stationären Suchttherapie (n = 9). Angesichts der hohen Auslastung der Psychiat-

rien bestünde die Notwendigkeit, ein ambulantes Betreuungsangebot für Klientinnen und Kli-

enten zu entwickeln, die in einer Einrichtung arbeiten oder beschäftigt sind und zu Hause 

wohnen. Diese Betreuung sei wichtig, um in Krisensituationen erneuten stationären Eintritten 

vorzubeugen («Drehtür-Effekte»). 

 

In rund jeder zweiten Fokusgruppe wurde der Fachkräftemangel in der Suchtmedizin the-

matisiert. Zum einen sei der generelle, schweizweite Fachkräftemangel in der Medizin beson-

ders im Bereich der (Jugend-)Psychiatrie spürbar (n = 10). Der Fachkräftemangel in der Psy-

chiatrie führe zu einer Überlastung von stationären Einrichtungen und Ambulatorien und dem-

entsprechend lang seien die Wartezeiten. Zum anderen wurde in den Fokusgruppen ebenfalls 

deutlich, dass der Mangel an Hausärztinnen und Hausärzten auch im Suchthilfesystem 

spürbar sei. Die Angebotslücke äussere sich beispielsweise in der erschwerten Suche nach 

einer ärztlichen Begleitung von OAT-Behandlungen (n = 7). In sieben Fokusgruppengesprä-

chen wurde in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass bei einigen medizinischen 

Fachkräften eine fehlende Bereitschaft und/oder fehlende Kompetenzen für die Betreuung und 

Behandlung von Suchtbetroffenen mit komplexeren Krankheitsbildern festzustellen sei. In drei 

Fokusgruppengesprächen wurde der Mangel an einer Tagesklinik bzw. die geringe Kapazität 

in den Tageskliniken im Kanton thematisiert.  

 

Weitere Lücken wurden bei intermediären Angeboten identifiziert und beziehen sich auf den 

Angebotsbereich «Wohnen, Arbeit und Beschäftigung». Die befragten Expertinnen und 

Experten nehmen eine hohe Nachfrage nach institutionellen Wohnangeboten wahr. In fast 

jedem zweiten Fokusgruppengespräch wurde ein Mangel an geeigneten (betreuten) instituti-

onellen Wohnformen geäussert. Daneben sei auch die ambulante Begleitung und Betreuung 

von suchtbetroffenen Menschen in Privatwohnungen und/oder institutionellen Wohnformen ein 
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wichtiges Nachsorgeangebot, das in vielen Regionen noch ungenügend vorhanden sei (n = 8). 

Für Personen mit einer Suchterkrankung, die eine geringere Veränderungsbereitschaft oder 

eine komplexere Erkrankung aufweisen, sei es oft schwierig, selbstständig eine eigene Woh-

nung zu finden und diese zu halten. Aus diesem Grund wurde in rund jedem dritten Fokus-

gruppengespräch gefordert, dieser Zielgruppe einen bedingungslosen Wohnraum (d. h. ohne 

Auflagen zur Therapie, Abstinenz usw.), wie Angebote des Housing First, zur Verfügung zu 

stellen (n = 8). In fünf Fokusgruppengesprächen verwiesen die Expertinnen und Experten auf 

fehlende bzw. ungenügend vorhandene Angebote der Arbeitsintegration für Suchtbetroffene. 

Die berufliche Wiedereingliederung sei elementar für eine erfolgreiche Stabilisierungsphase. 

 

Im Angebotsbereich «Schadensminderung» wurden in den Fokusgruppen-Interviews An-

gebotslücken in Bezug auf Angebote zur Eindämmung des risikoreichen (Freizeit-)Konsums (z. 

B. Drug Checkings), Notunterkünfte sowie niederschwellige Angebote der Schadensminderung 

(z. B. Kontakt- und Anlaufstellen mit und ohne Konsummöglichkeit, Angebote der «Gassenkü-

che») beobachtet (n = 9). Zum einen fehlten solche Angebote gänzlich in einigen Kantonen 

oder der Regionen. Zum anderen sollten die bestehenden Angebote niederschwelliger und er-

reichbarer ausgestaltet werden (z. B. ortsnah, anonym, altersunabhängig). 

 

Die kantonalen Expertinnen und Experten nannten zudem Angebotslücken für bestimmte Ziel-

gruppen. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die in den Fokusgruppen am häufigs-

ten genannten zielgruppenspezifischen Angebotslücken. 

Tabelle 33: Wahrgenommene zielgruppenspezifische Angebotslücken 

 

Die am häufigsten genannten zielgruppenspezifischen Versorgungslücken wurden im Hinblick 

auf die beiden Altersgruppen «Kinder und Jugendliche» sowie «Menschen im Rentenal-

ter» festgestellt. Lücken bei diesen beiden Altersgruppen adressieren je 14 Fokusgruppen. In 

einzelnen Fokusgruppen wurden gezielte Angebotsbereiche genannt, in denen die Expertinnen 

und Experten Handlungsbedarf identifizierten. Für die Gruppe der Kinder und Jugendlichen 

sind dies in erster Linie auf sie ausgerichtete Präventionsangebote und sozialtherapeutische 

Beratungsangebote mit dem Ziel der Frühintervention und der Risikoaufklärung, wie z. B. in 

Bezug auf den Mischkonsum oder den Konsum von E-Zigaretten, Schnupf- oder Kautabak. 

Aber auch mehr aufsuchende und niederschwellige Angebote, die sich an den Lebensorten (z. 

Zielgruppe häufigste genannte Angebotslücken 
(N = 20 Fokusgruppen mit kantonalen Expertinnen/Experten der Suchthilfe) 

Kinder und Jugendliche • generelle Versorgungslücke (n = 14) 
o suchtmedizinische Angebote (n = 3) 
o Prävention und sozialtherapeutische Beratung (n = 8) 
o aufsuchende und niederschwellige Angebote (n = 3) 
o Wohnangebote (n = 4) 
o Schadensminderung (n = 2) 

 

Menschen im 
Rentenalter 

• generelle Versorgungslücke (n = 14) 
o spezialisierte Betreuungs- und Wohnangebote (n = 12) 
o aufsuchende Angebote, Sensibilisierungsprogramme in Bezug auf Al-

koholkonsum und/oder Medikamentenmissbrauch (n = 8) 

Menschen ohne Kenntnisse ei-

ner Landessprache/ohne Auf-

enthaltsbewilligung; Menschen 

im Asylverfahren, Flüchtlinge 

• fremdsprachige Angebote und auf die Bedürfnisse von Flüchtlingen und Asylsuchenden spe-

zialisierte Angebote (n = 5) 

Menschen mit abhängi-
gem Verhalten 

• auf Verhaltenssüchte spezialisierte Angebote (n = 5) 

Mütter • Sensibilisierungsangebote (n = 2) 
• Therapieangebote (stationäre Therapie, Wohnangebote) (n = 2) 
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B. Schule, Berufsbildung, Social Media) und Lebensformen (z. B. öffentliche Freizeitveranstal-

tungen, Orte, an denen öffentlich konsumiert wird) der Jugendlichen orientierten, wurden in 

einzelnen Fokusgruppen gefordert (n = 3). Als Nachtrag hierzu wurde von Seiten der Exper-

tinnen und Experten des Soundingboards II darauf hingewiesen, dass auch die Prävention eine 

Spezialisierung bzw. eine Differenzierung in der Kommunikation zwischen Jugendlichen und 

Erwachsenen anstreben sollte. In vier Fokusgruppen wurde eine gesteigerte Nachfrage nach 

Wohnangeboten für Jugendliche beobachtet. Diese seien insbesondere dann wichtig, wenn 

Jugendliche in prekären Familiensituationen aufwachsen würden, die eine erfolgreiche Thera-

pie bzw. Stabilisierungsphase gefährden würden. In zwei Fokusgruppen wurde darauf hinge-

wiesen, dass die gegenwärtigen Angebote der Schadensminderung (z. B. Drug Checking) nur 

für Erwachsene zugänglich seien und dadurch eine Versorgungslücke bei den Jugendlichen 

verursacht werde. Dabei wären die Angebote der Schadens- und Risikominimierung besonders 

wichtig für diese Zielgruppe, da zwar häufig noch keine Suchterkrankung vorhanden, der risi-

kohafter Freizeitkonsum jedoch verbreitet sei. Generell kann davon ausgegangen werden, dass 

die Hemmschwelle bei Jugendlichen in Bezug auf die Inanspruchnahme von professioneller 

Beratung und Unterstützung höher ausfällt als bei suchtbetroffenen Erwachsenen. Umso wich-

tiger sei die niederschwellige Ausgestaltung (z. B. ortsnah, anonym) der Angebote im Bereich 

Schadens- und Risikominimierung. 

 

Für Menschen im Rentenalter wurde Handlungsbedarf in Bezug auf die Sensibilisierung dieser 

Zielgruppe im Hinblick auf den risikoreichen Alkohol- und Medikamenten(misch)konsum fest-

gestellt. Wobei auch mehr Schulungen für involvierte Akteurinnen und Akteure (z. B. Mitar-

beitende im Pflegeheim, von Pro Senectute, Hausärztinnen und Hausärzte, Spitex-Fachperso-

nen usw.) gefordert wurden. In der Mehrheit der Fokusgruppen wurde auf die grosse Versor-

gungslücke im Hinblick auf geeignete Wohnmöglichkeiten für suchtbetroffene ältere Menschen 

verwiesen. Gegenwärtig seien die Alters- und Pflegeheime in der Regel nicht auf Menschen mit 

einer Suchterkrankung ausgerichtet, und Wohnangebote der Suchthilfe seien nicht in der Lage, 

ältere Menschen, die häufig altersbedingte Komorbiditäten aufweisen würden, bis ins hohe 

Alter zu betreuen (u. a. aufgrund fehlender finanzieller Grundlagen oder fachlicher Ressour-

cen).  

 

In je fünf Fokusgruppengesprächen identifizierten die Expertinnen und Experten zudem Ange-

botslücken in Bezug auf fremdsprachige Angebote und spezifische Angebote für Ver-

haltenssüchte. Migrantinnen und Migranten ohne Kenntnisse einer Landessprache, Menschen 

ohne Aufenthaltsbewilligung oder Asylsuchende und Flüchtlinge zählten häufig zu den beson-

ders vulnerablen Gruppen in der Gesellschaft. Häufig seien diese Gruppen von Mehrfachstig-

matisierung betroffen und würden vom gegenwärtigen Suchthilfesystem nur ungenügend er-

reicht. Zudem gäbe es kaum fremdsprachige Suchthilfeangebote in der Schweiz. Im Weiteren 

wurde in einzelnen Fokusgruppen auch darauf verwiesen, dass Personen mit einer substanz-

ungebundenen Sucht spezifische (stationäre) Therapieangebote benötigen würden. 

 

Im Zusammenhang mit geschlechtsspezifischen Angeboten wurden ausschliesslich Ange-

botslücken bei der Versorgung von Müttern beobachtet. In insgesamt vier Fokusgruppenge-

sprächen wurde festgestellt, dass frauenspezifische Sensibilisierungskampagnen (z. B. Sub-

stanzkonsum während der Schwangerschaft/Stillzeit) und allgemein Angebote für Mütter mit 

Kindern fehlten. 
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8.3 Inhaltliche Entwicklungstrends  

Die inhaltliche Gestaltung der Angebote der Suchthilfe ist von vielfältigen Kontextbedingungen 

abhängig, weshalb sich die Angebote fortlaufend weiterentwickeln. Für die Steuerung der 

Suchthilfe durch die Kantone ist die Berücksichtigung von sich abzeichnenden Veränderungen 

eine wichtige Grundlage. Im Projekt wurden deshalb im Rahmen der 20 Fokusgruppengesprä-

che die 181 Expertinnen und Experten gefragt, welche inhaltlichen Trends sie in ihren Institu-

tionen und in ihrem Kanton beobachten. In den Kantonsportraits wurden die lokalen inhaltli-

chen Entwicklungstrends für jeden Kanton separat dargestellt. Die vergleichende inhaltsana-

lytische Auswertung der Fokusgruppen149 machte deutlich, dass sich gewisse Veränderungen 

unabhängig vom lokalen bzw. kantonalen Kontext zeigen. Diese inhaltlichen Entwicklungs-

trends werden im Folgenden erläutert und sind in der nachfolgenden Tabelle zusammenfas-

send dargestellt. Sie umfassen die zunehmende Komplexität der Problemlasten der Nutzerin-

nen und Nutzer, die Erweiterung der Klientel bezüglich Lebensphasen und Identitäten sowie 

Veränderungen in den Konsumformen und Konsumprävalenzen der Nutzerinnen und Nutzer. 

Die Berücksichtigung dieser generellen Entwicklungstrends eröffnet für die Steuerung der 

Suchthilfe Möglichkeiten für interkantonale Kooperationen. In der nächsten Tabelle sind die 

am häufigsten genannten Entwicklungstrends zusammengefasst. 

 

 

 

  

__________ 
149 Interrater-Reliabilität: Die qualitativen Inhaltsanalysen wurden in getrennten Arbeitsgängen von mehreren Personen 

des Forschungsteams in MAXQDA durchgeführt. 

Zwischenfazit: Versorgungslücken im Suchthilfesystem 

Die in den Fokusgruppen befragten Expertinnen und Experten identifizierten Versorgungslü-

cken in drei Handlungsfeldern der Suchthilfe. Im Handlungsfeld 1 Prävention und Gesundheits-

förderung sahen sie insbesondere einen Entwicklungsbedarf hinsichtlich von Angeboten zur 

gezielten Sensibilisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen. In Handlungsfeld 2 Beratung und 

Therapie wurde schweizweit auf den Mangel an Nachsorgestrukturen für Wohnen und Arbeit 

sowie aufsuchenden, mobilen oder anderen Formen an niederschwelligen Angeboten hingewie-

sen. Auch im Handlungsfeld 3 Schadensminderung und Risikominimierung wurde in der Mehr-

zahl der Fokusgruppeninterviews auf fehlende Wohnangebote (Housing First und Notunter-

künfte), fehlende Drug Checkings und fehlende Kontakt- und Anlaufstellen hingewiesen. Das 

Handlungsfeld 4 Regulierung und Vollzug kam in den Fokusgruppen kaum zur Sprache. Die 

am häufigsten genannten zielgruppenspezifischen Versorgungslücken wurden bei den Al-

tersgruppen «Kinder und Jugendliche» sowie «Menschen im Rentenalter» festgestellt. 
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Tabelle 34: Inhaltliche Entwicklungstrends (Zielgruppen, Konsumformen, Substanzen, Verhalten) 

 

Gemäss den befragten Fachpersonen aus 17 Fokusgruppengesprächen kann seit einigen Jah-

ren eine kontinuierliche Steigerung der Komplexität der Fälle festgestellt werden. Dies ist ins-

besondere damit verbunden, dass Suchtbetroffene immer häufiger (psychische) Komorbiditä-

ten aufweisen oder von Mehrfachproblematiken (z. B. multiple Abhängigkeiten, Gewalterfah-

rungen, prekäre Lebensverhältnisse) betroffen sind. Auch das Spektrum an aktiv konsumier-

ten Substanzen bzw. problematischen Verhaltensweisen, insbesondere im digitalen Bereich, 

vergrösserte sich seit der Entstehung des Suchthilfesystems. Die Behandlung der Betroffenen 

sei dadurch komplexer, wobei sich gleichzeitig auch die Ansprüche der Klientel an das Sucht-

hilfeangebot erhöht hätten (n =13). Die Bereitschaft der Suchtbetroffenen, sich an gegebene 

institutionelle Strukturen anzupassen, sei in den letzten Jahren gesunken. Diese Entwicklun-

gen erforderten eine intensivere interdisziplinäre Zusammenarbeit auf Fallebene. Einige Ex-

pertinnen und Experten verwiesen darauf, dass gegenwärtig oft doppelt so viele Fachpersonen 

in das Versorgungsnetzwerk (medizinische Stellen, therapeutische Versorgung, Sozialdienste 

und Justiz) eines Falles involviert seien als noch vor zehn Jahren. Problematisch sei diese 

Entwicklung deshalb, so einzelne Expertinnen und Experten, weil die Steigerung des Betreu-

ungs- und Versorgungsbedarfs kaum Einfluss auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen 

hätte. Die Folge sei, dass Fachpersonen bei gleichbleibenden oder sogar abnehmenden Res-

sourcen auf die gesteigerten Ansprüche reagieren müssten.  

wahrgenommene Verän-
derungen und erwartete 
Entwicklungstrends 

häufig genannte Entwicklungstrends 

(N = 20 Fokusgruppen mit kantonalen Expertinnen/Experten der Suchthilfe) 

Problemlasten 

zunehmende Komplexität  

 

• mehr Suchtbetroffene mit Komorbiditäten, multiplen Abhängigkeiten und 
Mehrfachbelastungen (n = 17) 

Individualisierung der 
Angebote 

• gesteigerte Ansprüche und Erwartungen der Klientel fördern eine Indivi-
dualisierung der Angebote (n = 13) 

Lebensphasen und Geschlecht 

 

Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene  

• zunehmender Substanzkonsum bei Kindern und Jugendlichen als Aus-
druck einer zunehmenden psychischen Belastung (n = 7) 

• Verharmlosung des Konsums/«Experimenteller» Mischkonsum (n = 10) 

Personen im Rentenalter 
• zunehmende Anzahl suchtbetroffener Personen im fortgeschrittenen Alter 

(n = 11) 

Frauen 

 

• Anteil der Frauen in Suchthilfeangeboten wächst langsam, aber kontinu-
ierlich (n = 4) 

Konsumformen und Prävalenzen 

Konsumformen 
• zunehmender multipler Substanzgebrauch (n = 14) 
• zunehmende Verbreitung des Substanzkonsums im Zusammenhang mit 

dem Sexualverhalten («Chemsex») (n = 3) 

zunehmende Prävalenzen • substanzungebundene Abhängigkeiten (n = 16) 
• Missbrauch von psychoaktiven Medikamenten (n = 12) 
• Kokain (n = 6) 
• Cannabis (n = 5) 
• Tabak (n = 4) 
• Methamphetamin/Crystal Meth (n = 2) 

rückgängige Prävalenzen • Heroin (n = 7) 

höchste Problemlast, 
höchste Konsumprä-
valenz 

• Alkohol (n = 11) 
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Im Abschnitt 8.2. wurde die schweizweite Versorgungslücke in Bezug auf zielgruppenspezifi-

sche Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aufgezeigt. In den Fokusgrup-

pengesprächen wurden zwei Veränderungen identifiziert, die den gesteigerten Bedarf an 

Suchthilfeangeboten für junge Menschen erklären. Einerseits beobachteten die Expertinnen 

und Experten, dass Kinder und Jugendliche immer häufiger und stärker psychisch belastet sind 

(n = 7). Es wurden diesbezüglich insbesondere die gegenwärtige Multioptionalität bei gleich-

zeitig steigendem Druck seitens der Gesellschaft (z. B. Ziel der Selbstverwirklichung, Status 

und Geld) und der Schul- und Arbeitsintegration sowie die gestiegenen Ansprüche und Anfor-

derungen an die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Kontext der Digitalisierung hervor-

gehoben, dies vor allem in den Bereichen Bildung, Arbeit und Freizeit. Diese Entwicklung hat 

sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie nochmals deutlich verstärkt. Andererseits gab es Fo-

kusgruppen, in denen die Fachpersonen noch andere Hintergründe für den zunehmenden 

Trend von suchtgefährdeten und suchtbetroffenen Jugendlichen deutlich machten: Im Ver-

gleich zu den älteren Kohorten hätten Jugendliche heute mehr Möglichkeiten, sich zu vernetz-

ten, inspirieren zu lassen sowie ihre Experimentierfreude auszuleben. Durch neue Beschaf-

fungswege, z. B. über verschlüsselte Telekommunikationskanäle oder das Darknet, erhielten 

Jugendliche einen potenziell «einfacheren» Zugang zu illegalen Substanzen. Ausserdem seien 

ein noch schwach ausgeprägtes Risikobewusstsein, d. h. die Unterschätzung der Gefahren, 

bzw. Selbstüberschätzung wichtige, entwicklungsbedingte Faktoren, die zum zunehmenden 

(experimentellen) Substanz(misch)konsum bei jungen Menschen führen würden (n = 10). 

 

In Bezug auf die Altersgruppe der Rentnerinnen und Rentner lassen sich zwei Entwicklungs-

trends feststellen (n = 16): Zum einen leben immer mehr Personen mit einer (chronifizierten) 

Suchterkrankung, die das höhere Alter erreichen und spezifische Betreuungs- und Behand-

lungsbedürfnisse aufweisen. Diese Entwicklung liesse sich insbesondere bei Personen erken-

nen, die in den 1980er- und 1990er-Jahren mit dem Heroinkonsum begonnen haben und mitt-

lerweile, häufig dank Substitutionstherapien, ein höheres Alter erreichen. Zum anderen gera-

ten gemäss den befragten Expertinnen und Experten in den letzten Jahren vermehrt suchtge-

fährdete oder suchtbetroffene Personen im Rentenalter in den Fokus der Prävention und Sucht-

hilfe, weil diese Altersgruppe besonders gefährdet sei, erstmalig eine Suchterkrankung zu ent-

wickeln (z. B. aufgrund fehlender Tagesstruktur, sozialer Isolation). Einige Expertinnen und 

Experten verwiesen zudem auf die schwierige Situation der Fachpersonen in Alters- und Pfle-

geheimen, die Personen mit rezeptpflichtigen Beruhigungs- und Schlafmitteln und/oder mit 

einem problematischem Alkoholkonsum zu betreuen haben. In diesen Institutionen komme 

häufig die Frage auf, ab wann und bis zu welchem Zeitpunkt in die persönliche Freiheit der 

Bewohnenden bei der Gestaltung ihres Lebensabends eingegriffen werden solle. 

 

In der Mehrheit der Fokusgruppen (n = 14) diskutierten die Expertinnen und Experten darüber, 

dass seit einigen Jahren Personen, die mehrere Substanzen konsumieren, keine Ausnahme 

mehr darstellen. Dies trifft insbesondere auch auf Jugendliche und junge Erwachsene zu. Wäh-

rend früher «klassische» Alkohol- oder Heroinabhängige nur diese Substanzen konsumierten, 

würden heute viel häufiger verschiedene Substanzen je nach erstrebter Wirkung konsumiert. 

Dieser Trend habe auch Auswirkungen auf die therapeutischen Ansätze. Vielfach würden heute 

mit den Klientinnen und Klienten, je nach konsumierter Substanz oder abhängigem Verhalten, 

individuelle Behandlungsziele festgelegt (z. B. Substitution bei Heroin, Abstinenz bei Alkohol, 

Konsumreduktion bei Nikotin). Dabei sei es zentral, gemäss einigen kantonalen Fachpersonen, 

in der Therapie darauf zu achten, dass es nicht zu einer Suchtverlagerung komme, bei der die 

Betroffenen beispielsweise das Hauptproblem Alkohol mit Cannabis ersetzen. Die 
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entsprechende Individualisierung der Behandlung stützt sich daneben auch auf die individuelle 

Lebenslage, die Motivation und weiteren persönlichen Faktoren. 

 

In vier Fokusgruppen wurde von den Expertinnen und Experten in den letzten Jahren eine 

Steigerung des Frauenanteils in Suchthilfeangeboten beobachtet. In Bezug auf Veränderungen 

im Konsumverhalten wurde in drei Fokusgruppen erwähnt, dass eine Zunahme von «Chem-

sex» (= Sex unter Einfluss von psychoaktiven Substanzen) beobachtbar sei.  

 

Bei den Entwicklungstrends in Bezug auf verschiedene Prävalenzen zeigte sich, dass in jeder 

zweiten Fokusgruppe die Expertinnen und Experten nochmals betonten, dass Alkohol, im Ver-

gleich zu anderen psychoaktiven Substanzen, nach wie vor die grösste gesellschaftliche Prob-

lemlast und das häufigste Hauptproblem bei Suchthilfenutzerinnen und -nutzern darstelle. In 

einigen Fokusgruppen wurde zwar beobachtet, dass Jugendliche und junge Erwachsene weni-

ger häufig regelmässig risikohaft Alkohol konsumieren würden, dafür jedoch eine tendenzielle 

Steigerung des regelmässigen risikohaften Konsums bei den älteren Generationen festzustel-

len sei. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sei hingegen der episodisch risikohafte Al-

koholkonsum zunehmend, d. h. die Konsumation von mindestens einmal im Monat innerhalb 

von wenigen Stunden mehr als fünf (Männer) oder vier (Frauen) Standardgläser150 zu trinken. 

Gemäss den kantonalen Fachpersonen ist die gesellschaftliche Toleranz des Alkoholkonsums 

nach wie vor sehr hoch und die negativen Folgen würden in allen Altersgruppen immer noch 

zu häufig unterschätzt. Nur bei Heroin stellten die Expertinnen und Experten in einigen Fokus-

gruppen seit einigen Jahren einen Rückgang in der Prävalenz fest (n = 7). Die Zahl der Erst-

konsumierenden stagniere seit Jahren auf einem sehr tiefen Niveau und es werde eine Alterung 

der Gruppe der Heroinkonsumierenden beobachtet. Gemäss einigen Fachpersonen ist bei kon-

sumierenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Abneigung gegen Heroin spürbar. In 

diesem Zusammenhang wurde in einzelnen Fokusgruppengesprächen auch darauf verwiesen, 

dass zwar Heroin «nicht mehr im Trend sei», doch stark Opioid-haltige Medikamente sowie 

Schlaf- und Beruhigungsmittel immer häufiger problematisch konsumiert würden. In zwölf Fo-

kusgruppen wurde darauf verwiesen, dass immer mehr Menschen rezeptpflichtige, psychoak-

tive Medikamente missbräuchlich konsumieren und dadurch eine Abhängigkeit entwickeln 

könnten. Von medizinischen Fachpersonen, aber auch seitens der Krankenkassen, wird erwar-

tet, die kontrollierte Abgabe von risikoreichen Psychopharmaka einzuhalten und zu beobach-

ten. Auf die Abgabe von Grosspackungen sollte verzichtet werden, insbesondere bei Medika-

menten mit sehr hohem Abhängigkeitspotenzial. Als besonders gefährdete Zielgruppen wur-

den in diesem Zusammenhang Jugendliche, Frauen im mittleren Alter und Personen im Ren-

tenalter identifiziert. 

 

In sechs Fokusgruppen wurde von einer (starken) Zunahme des Kokainkonsums gesprochen, 

der in vielen Kantonen eine grosse Belastung des öffentlichen Lebens darstelle. In zwei Fokus-

gruppen wurde davon gesprochen, dass Jugendliche und junge Erwachsene beim Rauchen von 

Kokain im öffentlichen Raum beobachtet wurden. Die Verbreitung des Kokainkonsums bedarf 

nach Einschätzung der kantonalen Fachpersonen besonderer Aufmerksamkeit. Eine Zunahme 

bei der Cannabisprävalenz wurde in fünf Fokusgruppen diskutiert. Die steigende Tendenz trifft 

insbesondere auf die Altersgruppe der Jugendlichen zu. Aber auch generell wurde von den 

Expertinnen und Experten angemerkt, dass Cannabis in der Gesellschaft immer weniger als 

«illegale und gefährliche» Substanz angesehen wird und auch die Toleranz des öffentlichen 

Konsums sehr hoch sei. In vier Fokusgruppen wurden auch Trends in Bezug auf den Tabak-

konsum diskutiert. Einerseits sei die Entwicklung mit immer neueren (auf Jugendliche 

__________ 
150 Als Beispiel für Standardgläser, die zwischen 10 bis 23 g reinen Alkohol umfassen: 1 dl Wein, 3 dl Bier 
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abgestimmte) Tabakprodukten problematisch, die oft ohne Regulierung eingeführt würden. 

Zwar sei der Konsum der herkömmlichen Zigarette bei Jugendlichen rückläufig, dieser Konsum 

würde von ihnen aber immer häufiger durch E-Zigaretten, Kau- und/oder Schnupftabak er-

setzt. Insbesondere in kleineren Bergkantonen sei die Schnupfkultur in der Bevölkerung so 

stark etabliert und toleriert, dass der Schnupftabak auch von Kindern und Jugendlichen öf-

fentlich konsumiert werde. Seitens der Leistungserbringenden aus dem Bereich der ambulan-

ten Suchtmedizin wurde diesbezüglich auch angemerkt, dass sie bei den meisten Patientinnen 

und Patienten den Tabakkonsum nicht proaktiv als Problem thematisieren. Es sei zwar ein 

Bewusstsein für die hohe Problemlast da, dennoch zähle Tabak häufig nicht zu einer der Sub-

stanzen mit hohem Interventionsbedarf. Angesichts der Ergebnisse aus dem Abschnitt 6.2.4, 

könnte diese Aussage auch für die Mehrheit der Leistungserbringenden im Fokusbereich zu-

treffen. In zwei Fokusgruppen verwiesen die Expertinnen und Experten auch auf eine Zunahme 

der Prävalenz bei Methamphetamin/Crystal Meth.  

 

8.4  Strukturelle Entwicklungstrends und Handlungsbedarf 

Die Angebote der Suchthilfe sind auch von strukturellen Rahmenbedingungen (Politik, Finan-

zierung, Steuerung, Kooperation) abhängig. Für die Steuerung der Suchthilfe durch die Kan-

tone ist die Berücksichtigung von sich abzeichnenden Veränderungen dieser Rahmenbedin-

gungen eine wichtige Grundlage. Im Rahmen der 20 Fokusgruppengespräche mit Expertinnen 

und Experten wurde deshalb auch gefragt, welche strukturellen Veränderungen sie auf Ebene 

des Gesamtsystems, der Leistungserbringung und der Fallsteuerung beobachten, was das für 

ihre Arbeit bedeutet und welche Handlungsfelder sich aus ihrer Sicht eröffnen. In den Kan-

tonsportraits wurden die lokalen strukturellen Entwicklungstrends für jeden Kanton separat 

dargestellt. Die vergleichende inhaltsanalytische Auswertung der Fokusgruppen151 machte 

deutlich, dass sich gewisse Veränderungen unabhängig vom lokalen Kontext zeigen. Diese 

geteilten strukturellen Entwicklungstrends und Handlungsfelder werden im Folgenden erläu-

tert, um Möglichkeiten für die interkantonale Zusammenarbeit zu eröffnen.  

__________ 
151  Interrater-Reliabilität: Die qualitativen Inhaltsanalysen wurden in getrennten Arbeitsgängen von mehreren Perso-

nen des Forschungsteams in MAXQDA durchgeführt. 

Zwischenfazit: Inhaltliche Entwicklungstrends 

In Bezug auf die inhaltliche Gestaltung der Angebote konnten bei der Analyse aller Fokusgrup-

pen-Interviews inhaltliche Entwicklungstrends in drei Themenfeldern identifiziert werden: Ers-

tens werden die Fälle komplexer aufgrund von Komorbiditäten, Mehrfachbelastungen, Mehr-

fachanbindung an Hilfesysteme und weil sich die Klientel immer mehr individualisiert und auf 

sie zugeschnittene Angebote wünscht. Zweitens treffen Fachpersonen vermehrt auf Zielgrup-

pen, für die entsprechend spezialisierte Angebote fehlen, dazu gehören Kinder/Jugendliche und 

junge Erwachsene, Personen im Rentenalter und Mütter bzw. Schwangere. Drittens verändern 

sich die Konsumformen und Prävalenzen: Insbesondere wird eine Zunahme von Mischkonsum 

und multiplem Substanzmissbrauch wahrgenommen sowie steigende Prävalenzen bei sub-

stanzungebundenen Abhängigkeiten. Trotz dieser Veränderungen wird darauf hingewiesen, 

dass beim Alkohol nach wie vor die höchste Problemlast besteht und der Heroinkonsum ten-

denziell rückläufig ist. 
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8.4.1 Entwicklungstrends im Bereich «Finanzierung» 

In den Fokusgruppen wurden Veränderungen der strukturellen Rahmenbedingungen diskutiert 

(Politik, Finanzierungsstrukturen, Steuerung). Dabei hatten die Teilnehmenden die Möglich-

keit, aktuelle Entwicklungen oder zukünftige Veränderungsmöglichkeiten einzuschätzen und 

zu diskutieren. Die nachfolgenden Tabellen fassen die am häufigsten genannten strukturellen 

Veränderungen der Fokusgruppen-Interviews in den Themenbereichen «Finanzierung», 

«Suchtpolitik/kantonale Steuerung» sowie «Kooperation und Koordination» zusammen. 

Tabelle 35: Strukturelle Entwicklungstrends im Bereich «Finanzierung» 

 

In der Mehrheit (n = 15) der durchgeführten Fokusgruppen-Interviews machten die Expertin-

nen und Experten auf die fehlende Finanzierung der Schnittstellen- und Vernetzungsarbeit 

unter den Leistungserbringenden aufmerksam. Die fehlende Schnittstellenfinanzierung zwi-

schen dem ambulanten und stationären Bereich der Suchthilfe stelle die mehrheitlich subjekt-

finanzierten Suchthilfeinstitutionen vor grossen Herausforderungen. Es wurde der Wunsch ge-

äussert, die Schnittstellenfinanzierung längerfristig in allen Tarifsystemen zu regeln. In acht 

Fokusgruppen wurde die kantonale Verwaltung für die eingeführten Sparmassnahmen oder für 

die mangelhafte Ressourcenbereitstellung für notwendige Weiterentwicklungen im Suchthilfe-

system kritisiert. Häufig wurde in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass zu wenig 

innovative Ansätze und Pilotprojekte durch den Kanton gefördert würden (n = 6). 

 

Der Entwicklungstrend der «Medizinalisierung», d. h. der Verlagerung des Suchthilfeangebots 

in den von Krankenkassen finanzierten (KVG) Bereich, wurde in den Fokusgruppen aus meh-

reren Perspektiven diskutiert. Fachpersonen aus elf Fokusgruppen bemängelten, dass über die 

Zuweisung in stationäre Therapieeinrichtungen vor allem aufgrund des Finanzierungsmecha-

nismus und der Kostenbeteiligung der Kostenträger entschieden werde als aufgrund der fach-

lichen Indikation. Dies sei insbesondere dann zu beobachten, wenn Gemeinden sowohl Indi-

kationsstellen als auch Kostenträgerinnen seien. Die Expertinnen und Experten forderten, dass 

die Finanzierungsmechanismen der Suchthilfe so ausgestaltet werden müssten, dass für die 

Wahl der Angebote nicht finanzielle Anreize, sondern die fachliche Indikation wegleitend sei. 

 

Die Expertinnen und Experten konstatierten in jüngster Zeit tendenziell eine Bevorzugung 

KVG-finanzierter Therapieangebote und sprechen in diesem Kontext von einer zunehmenden 

Ökonomisierung der Suchthilfe. In der Folge stünden stationäre sozialtherapeutische Angebote 

unter hohem wirtschaftlichem Druck und hätten unter Umständen mit Auslastungs- und mit 

Finanzierungsproblemen (n = 14) zu kämpfen. Die Fachpersonen kritisierten das mangelnde 

Entwicklungsthema häufig genannte Trends 

(N = 20 Fokusgruppen mit kantonalen Expertinnen/Experten der 
Suchthilfe) 

Finanzierungslücken • zeitaufwändige Schnittstellenarbeit und Vernetzungstätigkeiten 
(n = 15) 

• kantonale Sparprogramme und mangelnde Ressourcenbereitstel-
lung durch den Kanton (n = 8) 

• fehlende Förderung innovativer Ansätze/Pilotprojekte (n = 6) 

Medizinalisierung  

 

• ökonomische Fehlanreize bei der Indikation einer stationären The-
rapie (n = 11) 

• Auslastungs- und Finanzierungsprobleme bei stationären Sozial-
therapien (n = 14) 

Herausforderungen durch 
Finanzierungsstrukturen 

• Ungleichbehandlung von Zielgruppen (n = 14) 
• hoher administrativer Aufwand (n = 7) 



Angebotslücken und bedarfsrelevante 

Entwicklungstrends 

129 

 

 

 

Bewusstsein seitens gewisser Kostenträgerinnen und -träger für den fachlich indizierten Res-

sourcenbedarf einer erfolgreichen Suchttherapie und einer nachhaltigen sozialen Integration. 

Weitere Befürchtungen in diesem Zusammenhang waren, dass eine Verlagerung der Finanzie-

rung der Suchthilfeangebote in den KVG-Bereich die kantonalen Steuerungsmöglichkeiten 

stark einschränken und steigende Krankenkassenprämien verursachen würden. 

 

Im Zusammenhang mit der Medizinalisierung, aber auch unabhängig davon, diskutierten die 

Fachpersonen in der Mehrheit der Fokusgruppengespräche (n = 14) die Ungleichbehandlung 

verschiedener Zielgruppen durch die komplexen Finanzierungsstrukturen. Die Finanzierungs-

mechanismen einer Beratung oder Behandlung variierten je nach gesetzlichen Bestimmungen 

des Wohnkantons aufgrund folgender personenbezogener Faktoren: 

 

- Alter  

- sozioökonomischer Status 

- Wohnort (Gemeinde) 

- Aufenthaltsbewilligung 

- Hauptproblematik des Suchtproblems 

Durch diese Faktoren werde einzelnen Zielgruppen der Zugang zu gewissen Suchthilfeange-

boten erschwert bzw. verunmöglicht. Um dieser strukturellen Ungleichbehandlung der Ziel-

gruppen zu begegnen, forderten die Expertinnen und Experten die Entwicklung nachhaltiger 

Finanzierungsmodelle, die allen Rat- und Hilfesuchenden einen gleichberechtigten und mög-

lichst kostenfreien Zugang zu medizinischen und sozialtherapeutischen Angeboten der Sucht-

hilfe gewährleisten. Aufgrund der komplexen Finanzierungsstrukturen und der zunehmenden 

Ökonomisierung der Suchthilfe stellten Fachpersonen aus sieben Fokusgruppen-Interviews in 

den letzten Jahren eine starke Zunahme des administrativen Aufwands fest. Dieser äussere 

sich beispielsweise in grösseren administrativen Hürden bei Kostengutsprachen oder im stei-

genden Legitimationsdruck gegenüber den Kostenträgerinnen und -trägern. Die Expertinnen 

und Experten bedauerten, dass aufgrund des hohen administrativen Aufwands immer weniger 

Zeit für die Arbeit mit den Nutzenden zur Verfügung steht. 

8.4.2 Handlungsbedarf bei der kantonalen Steuerung 
 

Im Rahmen der Fokusgruppengespräche diskutierten die Expertinnen und Experten der Sucht-

hilfe unterschiedliche Handlungsfelder, die bei der zukünftigen Versorgungsgestaltung der 

Suchthilfe berücksichtigt werden sollten. 
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Tabelle 36: Handlungsbedarf bei der kantonalen Versorgungsgestaltung 

 

Im Bereich der Gestaltung des Versorgungsystems durch den Kanton wurde in rund jeder 

zweiten Fokusgruppe die fehlende interdepartementale Zusammenarbeit zum Thema «Sucht» 

in der kantonalen Verwaltung diskutiert (n = 11). Es ist gemäss den befragten Expertinnen 

und Experten wichtig, die Schnittstellen innerhalb der kantonalen und gegebenenfalls kommu-

nalen Verwaltung zu identifizieren und aktiv zu bearbeiten. «Sucht» sei ein komplexes Phäno-

men und könne nicht durch eine einzige kantonale Stelle abgedeckt werden. Die interdiszipli-

näre Zusammenarbeit sei auch in der Verwaltung nötig. Im Weiteren wurde häufig der Wunsch 

nach einer kantonalen Suchtstrategie genannt (n = 8). Einige Fachpersonen sprachen auch 

von einer übergeordneten Gesundheits- und Sozialstrategie, die auch den Bereich der Präven-

tion und Suchthilfe miteinschliessen würde. Eine bedarfsorientierte Strategie im Kanton ver-

helfe nicht nur zu einer kohärenten Suchtpolitik, sondern helfe auch den Leistungserbringen-

den bei der bedarfsgerechten Angebotsplanung und Weiterentwicklung ihrer Angebote. In Be-

zug auf eine kohärente Suchtpolitik kam in drei Fokusgruppen auch der Wunsch nach einer 

klaren und in allen Bereichen (Strafverfolgung, Strassenverkehr usw.) einheitlichen Positio-

nierung des Kantons gegenüber dem Cannabiskonsum zum Ausdruck. Es darf gemäss den 

befragten Fachpersonen nicht sein, dass Cannabis je nach Thema als «fast legal» angesehen 

werde und in anderen Bereichen mit hohen Strafen zu rechnen sei. Dies erschwere insbeson-

dere die Präventionsarbeit bei Jugendlichen.  

 

Einen stärkeren Einbezug in die kantonale Gestaltung der Suchthilfe wünschten sich sowohl 

die Vertreterinnen und Vertreter von Suchthilfeangeboten (n = 13) als auch die Exponentinnen 

und Exponenten der kommunalen Verwaltungen (n = 8). Dabei sei ein institutionalisierter 

Austausch wichtig und hilfreich für die gemeinsame Angebotsreflexion und gemeinsame Wei-

terentwicklung der Suchthilfe. In fünf Fokusgruppen wurde die kantonale Weiterentwicklung 

und Angebotsreflexion der Suchthilfe bemängelt. Diese würde seit einigen Jahren stagnieren, 

da diese Thematik keinen Stellenwert in der kantonalen Politik einnehmen würde. Aus diesem 

Grund sei es auch wichtig, dass sich die Ausgestaltung und Weiterentwicklung der kantonalen 

und nationalen Suchthilfe an den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiere.  

 

Fachpersonen aus fünf Fokusgruppen bemängelten die kantonale Gestaltung der Versorgung 

auch in Bezug auf die regional unterschiedliche Angebotsabdeckung und Ressourcenverteilung. 

Handlungsfeld Handlungsbedarf 

(N = 20 Fokusgruppen mit kantonalen Expertinnen/Experten der Suchthilfe) 

kantonale Suchtpolitik  

 

• Verbesserung der interdepartementalen Zusammenarbeit zum Thema 
«Sucht» (n = 11) 

• Entwicklung/Umsetzung einer bedarfsorientierten kantonalen Suchtstra-
tegie (n = 8) 

• Positionierung der kantonalen Suchtpolitik zum Thema «Regulierung von 
Cannabis» (n = 3) 

Einbezug relevanter Ak-
teurinnen und Akteure 
in die Gestaltung  

 

• Einbezug des Fachwissens aus der Praxis sowie den neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen bei der Gestaltung des Versorgungssystems, 
institutionalisierter Austausch (n = 13) 

• Einbezug der Gemeinden bei der Gestaltung des kantonalen Versorgungs-
systems (n = 8) 

Weiterentwicklung des 
Versorgungsystems 

• stagnierende Angebotsentwicklung und Weiterentwicklung des kantona-
len Versorgungsystems (n = 5) 

regionale Unterschiede • regionale Unterschiede in der Angebotsabdeckung (n = 6) 

«Ambulantisierung» 
• «Ambulantisierung» in der gesamten Versorgung (Suchtbereich, Psychiat-

rie, Jugendhilfe) (n = 7) 
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Dies betrifft flächenmässig grössere Kantone, die zwar über Suchthilfeangebote in (der Nähe 

von) urbanen Zentren verfügen, in ländlicheren Gebieten jedoch keinen ortsnahen Zugang zu 

Suchthilfeangeboten ermöglichten. Gemäss den Expertinnen und Experten ist es Aufgabe des 

Kantons, auch diejenigen Gemeinden bei der Suchthilfeversorgung zu unterstützen, die über 

weniger Ressourcen verfügen und keine eigenständigen Angebote bereitstellen könnten. Es 

sei wichtig, dass die Erreichbarkeit und der Zugang zur Suchthilfe für alle Rat- und Hilfesu-

chenden, unabhängig ihres Wohnorts, gewährleistet sei. Eine regionale Über- und Unterver-

sorgung sollte vermieden werden. In sieben Fokusgruppengesprächen kam das Thema der 

Ambulantisierung in der gesamten Versorgung (Suchtbereich, Psychiatrie, Jugendhilfe) auf. 

Fachpersonen bemängelten diesbezüglich, dass als Folge des Ausbaus ambulanter Angebote 

gewisse Zielgruppen nicht die notwendige Unterstützung erhalten würden. Wie im Bereich der 

Behindertenhilfe wurden auch im Gesundheits- und Suchthilfebereich in den letzten Jahren 

Leistungen entwickelt, um Personen bevorzugt ambulant zu behandeln. Was bei einem Teil 

der Klientel von Vorteil sein kann (z. B. wegen Wunsch nach Behandlung am Lebensort, mehr 

Selbstverantwortung), kann bei einem anderen Teil dazu führen, dass fachlich indizierte sta-

tionäre Behandlungen nicht, oder erst sehr spät in Anspruch genommen werden können. Bei 

diesem Teil der Klientel zeigen sich, gemäss den befragten Expertinnen und Experten, die eher 

negativen Auswirkungen der Ambulantisierung.  Die Leistungserbringenden berichteten in die-

sem Zusammenhang davon, dass viele Betroffene, die in einer stationären Einrichtung (KVG-

/nicht-KVG-finanziert) behandelt werden, in einer deutlich problematischeren oder komplexe-

ren Situation seien als früher (Identität, Beziehungen, somatische und psychische Komorbidi-

täten). Zudem wurde an der Entwicklung der ambulanten Angebote, wie Drug Checking, Kon-

sumationsräume oder OAT-Behandlungen, wiederum die Versorgungsgerechtigkeit in Bezug 

auf die unterschiedlichen Zielgruppen und Versorgungsregionen bemängelt.  

8.4.3 Handlungsfelder bei der inner- und interkantonalen Kooperation 
 

Im Rahmen der Fokusgruppengespräche diskutierten die Expertinnen und Experten der Sucht-

hilfe unterschiedliche Handlungsfelder, die bei der zukünftigen Gestaltung der inner- und in-

terkantonalen Kooperation in der Suchthilfe berücksichtigt werden sollten.   

Tabelle 37: Handlungsfelder bei der inner- und interkantonalen Kooperation 

 

In der Mehrheit der Fokusgruppen (n = 14) wünschten sich Vertreterinnen und Vertreter von 

Suchthilfeangeboten eine stärkere Zusammenarbeit und Vernetzung unter den einzelnen Leis-

tungserbringenden. Dass dieser Wunsch in den jeweiligen Kantonen nur bedingt umgesetzt 

werden könne, sei häufig in den mangelnden Ressourcen begründet. Eine innerkantonale und 

überregionale Zusammenarbeitskultur würde gemäss den befragten Fachpersonen die 

Handlungsfeld Handlungsbedarf 

(N = 20 Fokusgruppen mit kantonalen Expertinnen/Experten der Suchthilfe) 

innerkantonale Koordina-
tion und Kooperation 

 

 

  

• Kooperation unter den Leistungserbringenden der Suchthilfe (n = 13) 
• Kooperation zwischen den Leistungserbringenden der Suchthilfe und 

Akteurinnen und Akteuren aus angrenzenden Bereichen (n = 7) 
• Ausbau/Verbesserung der fallbezogenen Koordination und Zusammen-

arbeit (n = 12) 
• zentrale Anlaufstelle/Indikationsstelle (n = 5) 

interkantonale Koordina-
tion und Kooperation 

• interkantonale Kooperation und Koordination unter den Leistungserbrin-
genden (n = 8) 

• gemeinsame Angebotsplanung und -entwicklung (n = 8) 
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Behandlungs- und Betreuungsqualität auf Fallebene steigern (n = 12). In einem Drittel der 

Fokusgruppen wurde in diesem Zusammenhang auch eine stärkere Zusammenarbeit mit an-

grenzenden Bereichen (z. B. Justiz, Polizei, Behindertenhilfe, Schulen, Kindes- und Erwachse-

nenschutzbehörden) gefordert (n = 7). Der Aufbau einer zentralen Anlauf- und/oder Koordi-

nationsstelle im Kanton für alle Hilfe- und Ratsuchenden wurde in fünf Fokusgruppen ge-

wünscht. Insbesondere in Kantonen, die über mehrere verschiedene Suchthilfeangebote ver-

fügen würden, sei es angebracht, eine Stelle zu schaffen, die betroffene Personen an ein ge-

eignetes Angebot vermitteln würde. Die Indikation sollte von Fachpersonen, die unabhängig 

von den Kostenträgerinnen und -trägern entscheiden, in Zusammenarbeit mit den Hilfesu-

chenden durchgeführt werden. In acht Fokusgruppen wurden seitens der Fachpersonen auch 

der Ausbau und die Verstärkung der interkantonalen Zusammenarbeit unter den Leistungser-

bringenden sowie eine gemeinsame überregionale Angebotsplanung zwischen den Kantonen 

gewünscht. 

 

 

  

Zwischenfazit: Strukturelle Entwicklungstrends und Handlungsbedarf 

In den Fokusgruppen wurden schweizweit strukturelle Entwicklungstrends und Handlungsfel-

der identifiziert. Auf struktureller Ebene sind die leistungserbringenden Organisationen zuneh-

mend mit Finanzierungslücken konfrontiert, die sich aus dem Anstieg der Schnittstellenarbeit 

und der Vernetzungstätigkeiten, Sparprogrammen oder der mangelnden Förderung von inno-

vativen Ansätzen ergeben. Zweitens verlagere sich das Suchthilfesystem zunehmend in den 

krankenkassenfinanzierten Bereich (Medizinalisierung). Aufgrund der veränderten und kanto-

nal unterschiedlich gestalteten Finanzierungsmechanismen wird drittens die Zunahme der 

Chancenungleichheit im Zugang zu den Hilfsangeboten beobachtet. Für die Weiterentwicklung 

der Suchthilfe eröffnen sich aus Sicht der Expertinnen und Experten Handlungsfelder sowohl 

bezüglich der kantonalen Versorgungsgestaltung (z. B. Verbesserung der interdepartementa-

len Zusammenarbeit, Einbezug von Fachwissen aus der Praxis, den Einrichtungen und den 

Gemeinden) sowie in der Stärkung der inner- und interkantonalen Kooperation. 
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9 Fazit und Empfehlungen 

Im Folgenden werden Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Steuerung der Suchthilfe 

formuliert. Der Aufbau des Kapitels richtet sich an den vier Themenfeldern des Synthesebe-

richtes (Lischer et al. 2022) aus, dessen Erkenntnisse in Kapitel 4 zusammengefasst sind: (a) 

Sucht als bio-psycho-soziales Phänomen und dessen soziale Folgen; (b) Steuerung der Sucht-

hilfe; (c) Angebote und Leistungen sowie (d) Versorgungssysteme. In jedem Themenfeld wer-

den den Empfehlungen zunächst korrespondierende Ergebnisse dieser Studie und nationale 

bzw. internationale Standards in zusammengefasster Form vorangestellt. Die Empfehlungen 

basieren auf folgenden Grundlagen: 

 

- dem Synthesebericht «Ausgewählte internationale und nationale Erkenntnisse für die Ana-

lyse der Steuerung der Suchthilfeangebote in den Kantonen» (Lischer et al. 2022) und 

zusätzlichen Literaturanalysen (siehe dazu vor allem das Kapitel 4); 

- den Ergebnissen der kantonalen Analysen, der Gesamtanalyse und dem Vergleich der Kan-

tonsportraits; 

- den Ergebnissen aus den KKBS-Workshops, namentlich dem KKBS-Seminar vom 13. und 

14. Juni 2022, und den KKBS-Sitzungen vom 15. September und 6. Dezember 2022 sowie  

- den Rückmeldungen aus der Sitzung mit dem Soundingboard II152 mit Expertinnen und 

Experten im Bereich der Suchthilfe vom 22. Mai 2023. 

9.1 Themenfeld A – Sucht als bio-psycho-soziales Phänomen 

In dieser Studie wird Sucht als ein bio-psycho-soziales Phänomen verstanden, dessen Entste-

hung und Auswirkungen auf drei Ebenen zu verorten sind, d. h. Sucht als biologisches, psy-

chisches und soziales bzw. gesellschaftliches Phänomen. Eine substanzbezogene Abhängigkeit 

oder eine abhängige Verhaltensweise beruht dabei auf einer komplexen dynamischen Inter-

aktion zwischen diesen biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren (Skewes & Gon-

zalez 2013). Das Themenfeld A adressiert im Modell von Stremlow, Riedweg & Bürgisser 

(2019) die generelle «Problemartikulation» oder «Problembeschreibung» von Sucht in der Ge-

sellschaft. Das Verständnis von Sucht als ein bio-psycho-soziales Phänomen nimmt generelle 

gesellschaftliche, ökonomische oder rechtliche Fragen weniger stark in den Fokus, z. B. Sucht 

als ökonomische Grösse auf einem (illegalen) Markt suchterzeugender Substanzen. 

 

Die Empfehlungen in diesem ersten Themenfeld streben an, eine verbesserte Evidenz zu den 

unterschiedlichen Aspekten der Sucht als bio-psycho-soziales Phänomen und der Suchthilfe zu 

schaffen und diese der Bevölkerung, der Fachwelt und Politik zugänglich zu machen. Bei der 

Formulierung der Empfehlungen wird von drei Thesen ausgegangen:  

__________ 
152  Mitglieder des Soundingboards II: Stefanie Knocks (Fachverband Sucht), Roger Mäder (FOSUMOS), Romain Bach 

(GREA), Camille Robert (GREA), Irene Abderhalden (Infodrog), Silvia Steiner (GDK-CDS), Adrian Eichenberger (Lei-

ter Soziale Einrichtungen Kanton Zürich), Toni Berthel (Präsident Schweizerische Gesellschaft für Suchtmedizin), 

Aline Bernhardt-Keller (Suchtverantwortliche der Stadt Lausanne bis Ende 2022), Jann Schumacher (BAG), Joos 

Tarnutzer (Präsident KKBS), Tanja Iff (BAG) 
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(1)  Für eine evidenzbasierte und bedarfsorientierte Suchthilfe sind wissenschaftliche Studien, 

Wirkungsevaluationen und schweizweite Monitoringsysteme erforderlich. 

(2)  Die Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung und der Fachpersonen über Suchter-

krankungen, risikohaften Konsum oder abhängige Verhaltensweisen sind insbesondere im 

Hinblick auf Prävention, Frühintervention, Risikominimierung und Antistigmatisierung zu 

optimieren. 

(3)  Die Erarbeitung wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Vermittlung von Fachwissen för-

dern u. a. auch die Versorgungsgerechtigkeit, die Qualität der Leistungen sowie trans- 

und interdisziplinäre Kooperationen. 

9.1.1 Ergebnisse dieser Studie 
 

Datengrundlagen und Monitoringsysteme 

Der Vergleich der Kantonsberichte zeigt, dass die epidemiologische Datenlage zum Substanz-

konsum, dem abhängigen Verhalten und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Ge-

sellschaft kantonal unterschiedlich sind. Die meisten Kantone stützen sich bei den Prävalenz-

daten auf die Auswertungen der schweizerischen Gesundheitsbefragung (SGB) (Kapitel 5). 

Diese findet alle vier Jahre statt und basiert auf einer Selbstdeklaration der befragten Perso-

nen. In einigen Kantonen fehlen für gewisse Jahre kantonale Prävalenzangaben, da zu wenige 

Personen befragt wurden. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen zudem, dass zwischen den Kan-

tonen, aber auch zwischen den Institutionen, bei der Erfassung der Merkmale der Nutzerinnen 

und Nutzer grosse Unterschiede bestehen (Abschnitte 6.2 und 6.2.4). Während für den medi-

zinischen Bereich nationale Monitoringsysteme basierend auf den Abrechnungssystemen der 

Krankenkassen entwickelt wurden, zeigt sich für den sozialtherapeutischen Bereich ein grosses 

Entwicklungspotenzial. Die Ergebnisse dieser Studie legen im Weiteren nahe, dass es für ver-

schiedene Kantone schwierig sein dürfte, Aussagen über die Problembelastung in der Bevöl-

kerung, zum tatsächlichen Bedarf und der Nutzung von Suchthilfeangeboten zu formulieren, 

da die notwendige Datengrundlage fehlt.  

 

Sensibilisierung und Aufklärung in der Bevölkerung 

In den Fokusgruppengesprächen wurden von den befragten Expertinnen und Experten ver-

mehrte Aufklärungsarbeit und Sensibilisierungskampagnen für bestimmte Zielgruppen (z. B. 

Jugendliche, Personen im Rentenalter) gefordert. Vergleichbare Einschätzungen wurden auch 

im Hinblick auf das Risiko bestimmter Konsumformen und psychoaktiver Substanzen (z. B. 

Mischkonsum, risikohafter Freizeitkonsum, Konsum während der Schwangerschaft, Medika-

mentenmissbrauch, Tabakprodukte) und abhängigem Verhalten (z. B. Online-Gaming und -

Gambling) geäussert (Abschnitt 8.2). Die befragten Fachpersonen empfahlen ausserdem die 

Entwicklung von neuen Formen der Sensibilisierung und Prävention, die vor allem bislang un-

erreichte Zielgruppen adressieren. Als Beispiel hierzu wurde in den Fokusgruppengesprächen 

eine Einbindung von Peers in Präventionsprojekte genannt, die am Lebensort der suchtgefähr-

deten oder suchtbetroffenen Person stattfinden (z. B. Lehrlingsbetriebe). 

 

Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen 

Die Ergebnisse der Fokusgruppengespräche und der Befragung der Leistungserbringenden ma-

chen die zunehmende Belastung des Suchthilfesystems durch den Fachkräftemangel deutlich 

(Abschnitte 8.1.1 und 8.4.1). Dieser äussert sich gemäss den befragten Fachpersonen vor 
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allem in den Angebotsbereichen der sozialtherapeutischen und medizinischen Beratung, der 

stationären Suchttherapie und Suchtmedizin sowie in den Angeboten des institutionellen Woh-

nens. Dieser Fachkräftemangel stellt insbesondere die Weiterbildung der Fachpersonen vor 

grosse Herausforderungen. 

9.1.2 Erkenntnisse aus dem «State of the Art»-Bericht 
 

Evidenzbasierte und bedarfsorientierte Gestaltung der Suchthilfe 

 

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt in ihren Standards zu einer strategischen Steue-

rung der Suchthilfe eine systematische Planung, Entwicklung und Evaluation der Leistungser-

bringung und des Feldes (WHO & UNODC 2020a). Eine zielgerichtete Entwicklung des Ange-

bots- und Leistungsspektrums der Suchthilfe setzt differenzierte epidemiologische Daten zur 

Häufigkeit, der sozialstrukturellen Verteilung und zeitlichen Entwicklung der Suchtproblematik 

in der Bevölkerung voraus (Stremlow et al. 2019). Dafür könnten in der Schweiz unterschied-

liche internationale, nationale und kantonale Monitoring- und Statistiksysteme herbeigezogen 

werden. Ausserdem sei, so einige befragte Expertinnen und Experten, die Daten- und Erkennt-

nislage zu den volkswirtschaftlichen Kosten von Sucht in der Schweiz aus methodischen Grün-

den (Reichweite und Qualität der Studien) kritisch zu betrachten. 

 

Sensibilisierung und Aufklärung in der Bevölkerung 

 

Im Rahmen der Nationalen Strategie Sucht 2017 bis 2024 wurde das Ziel formuliert, die Be-

völkerung über die aktuellen Erkenntnisse zu suchtrelevanten Themen, Risiko- und Schutzfak-

toren sowie über das gegenwärtige Hilfsangebot zu informieren (BAG 2015). Das BAG entwi-

ckelt in erster Linie Massnahmen, die sich an die Umsetzungspartner wendet. Diese haben 

zum Ziel, die Partner in ihrer Kommunikationsarbeit zu stärken und zu unterstützen. Mit dieser 

Unterstützung sensibilisieren und informieren die Partner Betroffene und Bevölkerung zu Ri-

siko- und Schutzfaktoren von Sucht und NCD (sog. Kaskadenprinzip). In Zusammenarbeit mit 

weiteren Akteuren, wie z.B. Infodrog, richtet das BAG spezifische Kommunikationsmassnah-

men auch direkt an die Bevölkerung und bestimmte Zielgruppen. Suchterkrankungen stellen 

nach wie vor häufig Ursachen für gesellschaftliche Ausschlussprozesse dar, die wiederum einen 

Einfluss auf die Entwicklung und Aufrechterhaltung einer Sucht haben (Krebs et al. 2021). In 

diesem Kontext ist darauf zu verweisen, dass bis heute die Ansichten und Bedürfnisse von 

Betroffenen und deren Angehörigen im öffentlichen Diskurs noch kaum vertreten sind. Anders 

als etwa bei den Menschen mit Behinderung existiert gegenwärtig keine Vereinigung von (ehe-

maligen) suchtbetroffenen Personen, die sich für ihre Anliegen auf politischer Ebene engagie-

ren. 

 

Sensibilisierung, Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen 

Gemäss dem BetmG (Art. 3k) liegt es im Zuständigkeitsbereich des Bundes, die Aus- und 

Weiterbildung von Fachpersonen in den Bereichen der Prävention, Beratung und Therapie so-

wie der Wiedereingliederung und Risikominimierung zu fördern. Das Bundesamt für Gesund-

heit stellt darauf basierend finanzielle Mittel für spezifische Weiterbildungsangebote bereit und 

bietet zudem selbst Weiterbildungsmodule und -angebote an (Amberg, Stamm, Bieri 2020). 

Die Studie «Situationsanalyse Weiterbildung im Bereich Sucht» analysierte die gegenwärtigen 

Weiterbildungsangebote und verglich die Situation der Schweiz mit derjenigen in Deutschland 

und Kanada (Amberg et al. 2020). Sie kam zum Schluss, dass die gegenwärtigen 
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Weiterbildungsangebote grundsätzlich ausreichend sind, in gewissen Bereichen jedoch Ent-

wicklungspotenzial besteht. Anders als in Deutschland (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen) 

existiert in der Schweiz beispielsweise keine nationale und übergeordnete Stelle, die für die 

Koordination und Bekanntmachung aller Weiterbildungsangebote zuständig ist (Stand 2020). 

Im Weiteren empfehlen die Studienautorinnen und -autoren die Förderung von E-Learning-

Komponenten in der Weiterbildung und eine verstärkte Thematisierung in der Grundausbildung 

von relevanten Berufsgruppen (z. B. medizinische, psychologische Fachpersonen, Sozialarbei-

tende und Polizei). Auch für Personen in angrenzenden Fachbereichen und bei Primärversor-

genden ist es gemäss den internationalen Standards der WHO und UNODC (2020a) zentral, 

regelmässige Weiterbildungsangebote anzubieten. Die systematische Information über Sucht-

themen und die Suchthilfe für Hausärztinnen und Hausärzte, Spitex-Dienste, Sozialdienste, 

Fachberatungsstellen des Sozial- und Gesundheitswesens, Schulen, Jugendanimationsstellen, 

der Polizei, für Unternehmen usw. bilden den ersten Baustein in der Behandlungskette. Die 

WHO und das UNODC (2020a) empfehlen in ihren Standards zu Behandlungssettings, mit dem 

Modell SBIRT (Screening, brief interventions, referrals to other relevant services) zu arbeiten.  

9.1.3 Empfehlungen 
 

Förderung wissenschaftlicher Studien und Evaluationen 

 

Um eine umfassende Angebots-, Bedarfs- und Zielgruppenanalyse im Bereich der Suchthilfe 

durchzuführen, müssen Daten verschiedener Monitoringsysteme herangezogen werden. Ge-

mäss BetmG Art. 3i ist es unter anderem die Aufgabe des Bundes, die Kantone mit wissen-

schaftlichen Erkenntnissen bei der Planung und Steuerung der Suchthilfe zu unterstützen. Aus 

diesem Grund sollte ein Ausbau des nationalen Suchtmonitorings erfolgen, z. B. mit einer 

Erweiterung des Leistungsauftrags an act-info153, in dem die suchthilfebezogenen Daten zu-

sammenführt und durch Sekundärdaten (z. B. der Polizei, der Gesundheitsversorgung oder 

durch Abwasseranalysen) ergänzt sowie Entwicklungen im Feld systematisch erhoben, ausge-

wertet und veröffentlicht werden (Lischer et al. 2022).  

 

Die Wiederaufnahme einer nationalen Berichterstattungsplattform wie das ehemalige Sucht-

monitoring Schweiz entspräche auch den internationalen Standards der WHO und des UNODC. 

Gemäss diesen beiden internationalen Organisationen erfordert die Entwicklung eines natio-

nalen Suchtinformationssystems die Unterstützung aller politischen Ebenen und verschiedener 

Sektoren (z. B. der Leistungserbringung, Medizin, Sozialen Arbeit, Behörden, Justiz), da es 

sowohl einer technischen Komponente als auch eines partizipativen Prozesses bedarf, um die 

Rahmenbedingungen für ein nationales Suchtinformationssystem festzulegen (WHO & UNODC 

2020a).  

 

Es müssten ebenso belastbare Studien über die gesamtgesellschaftlichen Kosten von Sucht-

phänomenen gefördert werden, die unter anderem sowohl die sozialen Ursachen als auch die 

sozialen Auswirkungen von Suchtkrankheiten bei den Kostenrechnungen mitberücksichtigen. 

In diesem Kontext ist darauf zu verweisen, dass die Erfassung der Merkmale der Nutzerinnen 

und Nutzer sowie die zuweisenden Stellen und allfällige Anschlussangebote unerlässlich sind. 

Von besonderem Untersuchungsinteresse ist dabei die Frage der Inanspruchnahme und des 

__________ 
153  Act-info ist ein gesamtschweizerisches Monitoringsystem im Bereich der Suchthilfe, das Klientinnen und Klienten 

aus ambulanten und stationären, psychosozialen und medizinischen Angeboten erfasst. Seit 2018 ist Sucht Schweiz 

für die Datenerhebung verantwortlich. Das Monitoringsystem act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit 

(BAG) finanziert, das auch die Verantwortung für das Gesamtprojekt trägt (act-info, 2021). 
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Zusammenspiels von KVG-finanzierten Angeboten der Suchtmedizin und nicht-KVG-finanzier-

ten Angeboten des Sozialbereichs. Mit diesen Untersuchungsansätzen können die Auswirkun-

gen der Finanzierungsstrukturen auf die Zuweisungspraxis und mögliche Ungleichbehandlun-

gen der Zielgruppen identifiziert werden. Diese Studien dienen den Fachpersonen und den 

politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern bei der Legitimation von Investitionen in 

ein nachhaltiges Suchthilfesystem, das ebenfalls die Behandlung der sozialen Folgen einer 

Suchterkrankung berücksichtigt.  

 

Im Weiteren könnte mit einer regelmässigen Evaluation der Leistungserbringung das kanto-

nale Suchthilfesystem analysiert und fachlich beurteilt werden. Die Ergebnisse der fachlichen 

Dokumentation und Beurteilung sollten dabei in ein regelmässiges Reporting einfliessen, das 

den Einrichtungen, der Politik, den Behörden, den Klientinnen und Klienten sowie ihren Ange-

hörigen, den Medien und weiteren Gruppen zur Verfügung gestellt wird (Fachverband Sucht 

2018). Dabei geht es nicht darum, den Legitimationsdruck der Leistungserbringenden weiter 

zu erhöhen (vgl. Abschnitt 9.2.1), sondern darum, Spezialisierungen der Leistungen effizient 

zu nutzen. So sind beispielsweise abstinenzorientierte Angebote für einige Zielpersonen sehr 

geeignet und für andere eher ungeeignet. Um Angebote effizient und bedürfnisorientiert aus-

zugestalten, ist daher eine kontinuierliche Reflexion damit zu empfehlen. Längsschnittstudien 

über Fallverläufe und Wirkungen der Interventionen der Suchthilfe, z. B. basierend auf Indi-

kations- oder Assessment-Daten (z. B. wie sie in den Kantonen Freiburg, Waadt, Wallis, Basel-

Stadt verfügbar sind) und unter Einbezug der Betroffenenperspektive, könnten die Behand-

lungsqualität verbessern und eine evidenzbasierte Steuerung fördern. Im gegenwärtigen 

Forschungsstand sind insbesondere Personen, die selbstständig Suchthilfeangebote in 

Anspruch nehmen und/oder diese selber finanzieren, unterrepräsentiert. Auch in der 

vorliegenden Studie wurden keine Nutzerinnen und Nutzer von Suchthilfeleistungen befragt. 

Um mehr über Erfolgsfaktoren und Herausforderungen im Suchthilfesytem zu erfahren, sind 

weitere Studien zu empfehlen, in denen die Sicht und das Erfahrungswissen der Nutzerinnen 

und Nutzer miteinbezogen werden. Nur dadurch werden belastbare Aussagen über die 

Behandlungs- und Nachsorgequalität ermöglicht.  

 

Sensibilisierungskampagnen und Aufklärungsarbeit für die Bevölkerung 

Die Aufklärung der Gesamtbevölkerung über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse 

über das Phänomen Sucht, die Auswirkungen von risikohaftem Konsum und abhängigem Ver-

halten sowie über die vorhandenen Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten ist erforderlich, 

um die Bevölkerung zu sensibilisieren, Zielpersonen zu erreichen sowie Betroffene und ihre 

Angehörigen zu entstigmatisieren. Obwohl vereinzelte regionale Entwicklungen bestehen, sind 

sowohl Sucht als bio-psycho-soziales Phänomen als auch die damit verbundenen Trends (z. B. 

neue Konsumformen oder abhängige Verhaltensweisen) nicht an Kantonsgrenzen gebunden. 

Es ist deshalb zu empfehlen, dass sich Kantone zusammenschliessen und gemeinsam Präven-

tions- und Aufklärungsprogramme entwickeln. Dies geschieht beispielsweise bereits in einigen 

Regionen in Bezug auf das Glücksspiel (Spielen ohne Sucht) oder auf den Jugendschutz (Ju-

gendschutz Zentral). Andererseits könnte, angesichts der unterschiedlichen Ressourcenaus-

stattung in den Kantonen, auch der Bund noch vermehrt nationale Angebote des Wissens-

transfers, zur Sensibilisierung und Aufklärung bereitstellen oder Dritte damit beauftragen. 

Beim Vorschlag seitens der kantonalen Expertinnen und Experten, Peers in Präventions- und 

Aufklärungsarbeiten miteinzubeziehen, ist zu bedenken, dass Peer-to-Peer-Ansätze eine gute 

Ausbildung der Peers und eine enge fachliche Begleitung bedingen. Grundsätzlich ist der Ein-

bezug von Peers aufgrund ihres Erfahrungswissens in die professionelle Suchthilfe zu 
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begrüssen. Für derartige Pilotprojekte müssten genügend personelle und finanzielle Mittel be-

reitgestellt werden.  

 

Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen 

Um dem schweizweiten Fachkräftemangel zu begegnen, sind vermehrte Bemühungen im Be-

reich der Aus- und Weiterbildung zu empfehlen. Zum einen sollten suchtspezifische Themen 

bereits in der Grundausbildung von relevanten Berufsgruppen (z. B. der Medizin, Pflege, Sozi-

alen Arbeit, Polizei) gefördert werden. Zum anderen sollten Weiterbildungen im Bereich Sucht 

besser koordiniert und über deren Durchführungen systematisch informiert werden. Neben der 

Förderung von Aus- und Weiterbildungen von Fachpersonen ist auch der Auf- und Ausbau von 

suchtspezifischem Wissen bei Berufsgruppen in angrenzenden Tätigkeitsfeldern zu empfehlen: 

Das suchtspezifische Wissen und die Kompetenzen von Erstanlaufstellen oder Primärversor-

genden im Gesundheitswesen (z. B. Medizinfachpersonen, ambulante Pflegedienste, Bera-

tungsstellen), im Sozialwesen (z. B. kommunale oder regionale Sozialdienste, Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörden, Fachberatungsstellen usw.) und im Bildungswesen (z. B. 

Schulsozialarbeitsstellen) sollten systematisch gefördert und weiterentwickelt werden, siehe 

dazu beispielsweise das Pilotprojekt www.pepra.ch. Dabei ist anzumerken, dass die alleinige 

Wissensvermittlung nicht zielführend ist. Es müssen gleichzeitig auch die strukturellen Voraus-

setzungen gegeben sein, damit Fachpersonen ihr Wissen auch anwenden können (z. B. mit 

Vergütung der Kooperations- und Vernetzungstätigkeiten, über klare und effiziente Kommu-

nikationswege oder digitale Tools). 

http://www.pepra.ch/
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9.2 Themenfeld B – Suchtpolitische Gestaltung der Suchthilfe 

Das Themenfeld B fokussiert die politische Gestaltung der Suchthilfe. Unter bestimmten Um-

ständen werden in diesem zweiten Feld gesellschaftlich artikulierte suchtbezogene Probleme 

(Themenfeld A) von politischen Akteurinnen und Akteuren aufgenommen und in Form von 

politischen Programmen bearbeitet. Zu diesem Zweck werden in der Regel gesetzliche Grund-

lagen geschaffen, Zuständigkeiten geklärt und eine politisch-administrative Umsetzung (Aus-

arbeitung von Zielsetzungen, Planungen, der Finanzierung, der Leistungserbringung, Evalua-

tionen usw.) an die Hand genommen. 

 

Die Empfehlungen in diesem Themenfeld fokussieren darauf, durch die nationale, interkanto-

nale und kantonale Steuerung der Suchthilfe zu gewährleisten, dass alle suchtgefährdeten 

oder suchtbetroffenen Rat- und Hilfesuchenden in der Schweiz die Möglichkeit erhalten, eine 

adäquate und chancengerechte Betreuung und Behandlung der Auswirkungen (somatisch, 

psychisch, sozial) ihrer Sucht zu erhalten, ohne dabei ein finanzielles Risiko zu tragen. Um 

dieses Ziel zu erreichen, sind Weiterentwicklungen auf Ebene (1) der strategischen und recht-

lichen Grundlagen der Suchthilfe, (2) der interdepartementalen Zusammenarbeit in der Sucht-

politik und (3) der Finanzierungsstrukturen notwendig.  

Zusammenfassung der Empfehlungen – Teil A 

 

Förderung wissenschaftlicher Studien zu:  

o den gesamtgesellschaftlichen Kosten von Suchtphänomenen 

o Finanzierungsgrundlagen der Suchthilfe und deren Auswirkung auf die Indikations-

praxis 

o inhaltlichen und strukturellen Entwicklungstrends 

o Wirkungsevaluationen im Bereich der Leistungserbringung 

 

Ausbau eines nationalen Monitoringsystems: 

o Prävalenzen, Konsumformen, Konsumtrends, Trends zu abhängigem Verhalten 

o interkantonale Nutzerinnen- und Nutzerbewegungen  

o Merkmale der Nutzerinnen und Nutzer (z. B. Komorbiditäten, sozioökonomischer 

Status) 

o Zusammenstellung und Aufarbeitung von suchtspezifischen Daten aus internatio-

nalen und nationalen Studien und Statistiken  

 

Sensibilisierungs- und Aufklärungsarbeit: 

o für die Gesamtbevölkerung zur Aufklärung und Entstigmatisierung 

o für bestimmte Zielgruppen oder Trends im Feld  

o für Primärversorgende oder Fachpersonen in angrenzenden Bereichen der Sucht-

hilfe  

 

Aus- und Weiterbildung: 

o Fachpersonen im Suchthilfesystem 

o Vermittlung von suchtspezifischem Wissen und Kompetenzen an Fachpersonen in 

angrenzenden Bereichen und Erstanlaufstellen 
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9.2.1 Ergebnisse dieser Studie 
 

Finanzierung  

Die befragten Fachpersonen machten in den Fokusgruppengesprächen auf eine starke Zu-

nahme des administrativen Aufwands aufmerksam; dies aufgrund komplexer Finanzierungs-

strukturen und einer zunehmenden ökonomischen Betrachtung der Suchthilfe. Dies führe bei-

spielsweise zu grösseren Hürden bei Kostengutsprachen oder zu einem steigenden Legitima-

tionsdruck gegenüber den Kostenträgerinnen und -trägern. Die Expertinnen und Experten be-

dauerten gleichzeitig, dass zunehmend weniger Zeit für die Arbeit mit den Nutzenden zur Ver-

fügung stehen würde (Abschnitt 8.4.1).  

Die Ergebnisse aus den Fokusgruppen-Interviews zeigen ausserdem, dass gegenwärtig pro 

Klientin oder Klienten mehr Fachpersonen im fallspezifischen Helferinnen- und Helfernetzwerk 

zu finden sind als noch vor zehn Jahren. Dies hängt gemäss den befragten Fachpersonen mit 

unterschiedlichen Faktoren zusammen, die unter einer «Zunahme der Komplexität der Fälle» 

zusammengefasst werden könnten. Während die Komplexität der Fälle stetig zunahm, blieben 

die zeitlichen Ressourcen der Fachpersonen gleich oder nahmen sogar ab (Abschnitte 8.1.1 

und 8.3). Angesichts des gestiegenen Koordinationsbedarfs bemängelten die befragten Exper-

tinnen und Experten, dass bei KVG-finanzierten Institutionen in der Tarifstruktur des Katalogs 

für medizinische Leistungen keine Zeitgutschriften für fallbezogene Koordinationsleistungen 

bestehen. Eine ähnliche Situation wird für den Sozialbereich beschrieben. Die fehlende Finan-

zierung würde nicht nur die professionellen Koordinationsleistungen betreffen, sondern jegli-

che Tätigkeiten umfassen, die nicht direkt an der Klientin oder am Klienten stattfinden, z. B. 

Gespräche mit den Angehörigen (Abschnitt 8.4.1). 

 

Rechtliche Grundlagen  

Im Zusammenhang mit den kantonal unterschiedlichen Rechtsgrundlagen wiesen die befrag-

ten Fachpersonen in den Fokusgruppengesprächen auf eine strukturelle Ungleichbehandlung 

von Zielgruppen hin. Die Finanzierungsmechanismen einer Beratung oder Behandlung würden 

je nach gesetzlichen Bestimmungen des Wohnkantons aufgrund folgender personenbezogener 

Faktoren variieren: 

- Alter  

- sozioökonomischer Status 

- Wohnort (Gemeinde) 

- Aufenthaltsbewilligung 

- Hauptproblematik des Suchtproblems 

Durch diese Faktoren würde einzelnen Zielgruppen der Zugang zu gewissen Suchthilfeange-

boten erschwert bzw. verunmöglicht. Um dieser strukturellen Ungleichbehandlung der Ziel-

gruppen zu begegnen, forderten die Expertinnen und Experten Finanzierungsmodelle, die allen 

Rat- und Hilfesuchenden einen gleichberechtigten und möglichst kostenfreien Zugang zu me-

dizinischen und sozialtherapeutischen Angeboten der Suchthilfe gewährleisten (Abschnitt 

8.4.1).  
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Kantonale Suchtpolitik  

Im Bereich der Gestaltung des Versorgungsystems durch die kantonalen Instanzen wurde in 

rund jeder zweiten Fokusgruppe die fehlende interdepartementale Zusammenarbeit zum 

Thema «Sucht» in der kantonalen Verwaltung thematisiert. Es ist gemäss den Expertinnen 

und Experten wichtig, die Schnittstellen innerhalb der kantonalen und gegebenenfalls kommu-

nalen Verwaltung zu identifizieren und aktiv zu bearbeiten. Die interdepartementale Zusam-

menarbeit sei auch in der Verwaltung nötig. Im Weiteren wurde häufig der Wunsch nach einer 

kantonalen Suchtstrategie bzw. einer übergeordneten Gesundheits- und Sozialstrategie, die 

auch den Bereich der Prävention und Suchthilfe miteinschliessen würde, geäussert. Einen stär-

keren Einbezug in die kantonale Gestaltung der Suchthilfe wünschten sich sowohl die Vertre-

terinnen und Vertreter von Suchthilfeangeboten als auch die Exponentinnen und Exponenten 

der kommunalen Verwaltungen. Dabei sei ein institutionalisierter Austausch wichtig und hilf-

reich für die gemeinsame Angebotsreflexion und gemeinsame Weiterentwicklung der Sucht-

hilfe. Die Analysen zur Steuerung der Suchthilfe in den Kantonen zeigen zudem, dass nicht 

alle KKBS-Mitglieder in ihrem Kanton über die gleichen Ressourcen, Verantwortungen und Zu-

ständigkeiten verfügen. Eine bedarfsorientierte Strategie im Kanton verhelfe nicht nur zu einer 

kohärenten Suchtpolitik, sondern helfe auch den Leistungserbringenden bei der bedarfsge-

rechten Angebotsplanung und Weiterentwicklung ihrer Angebote. In Bezug auf eine kohärente 

Suchtpolitik kam in drei Fokusgruppen auch der Wunsch nach einer klaren und in allen Berei-

chen einheitlichen Positionierung des Kantons gegenüber dem Cannabiskonsums zum Aus-

druck (Abschnitt 8.4.2).  

9.2.2 Erkenntnisse aus dem «State of the Art»-Bericht 
 

Finanzierungsstrukturen 

Bei der Finanzierung der stationären Suchthilfe können grob zwei sich ergänzende Finanzie-

rungsquellen unterschieden werden, die hinsichtlich der beteiligten Kostenträger differieren 

und die einerseits für das Gesundheits- und Sozialwesen, andererseits vor allem für die Be-

troffenen weitreichende Implikationen mit sich bringen. Zum einen besteht der KVG-Bereich 

(Gesundheitssystem), in dem grundsätzlich die Versicherungen – bei stationären Aufenthalten 

in Spitälern und Kliniken zusammen mit den Kantonen – den grössten Teil der Kosten tragen. 

Zum anderen existiert der Nicht-KVG-Bereich (Sozialsystem) bzw. die sozialtherapeutischen 

Suchthilfeeinrichtungen, in dem bzw. denen es auf die finanzielle Situation der Betroffenen 

ankommt (Leistungen der IV oder Sozialhilfebedarf), in welchem Masse die Kantone bzw. die 

Gemeinden zuständig sind (Regelungen über kantonale Sozial- und Fürsorgegesetzgebungen). 

Da die Abhängigkeitserkrankten unter Umständen mittellos sind, bedeutet die Selbstzahlungs-

pflicht bei sozialtherapeutischen Therapien in der Praxis, dass die betreffenden Kosten über 

die Sozialhilfe der Wohnsitzgemeinde sowie des Kantons gedeckt werden. Verfügen die Klien-

tinnen und Klienten jedoch über genügend finanzielle Mittel, müssen sie diese unter Umstän-

den selber in die Behandlung investieren (Fachverband Sucht 2018). Zudem unterliegen sie in 

den meisten Kantonen einer Rückzahlungspflicht und müssen somit den Gemeinden die Auf-

wände zurückbezahlen, sobald sie zu einem späteren Zeitpunkt dazu in der Lage sind (Fach-

verband Sucht 2018). Findet eine Therapie im Rahmen des Massnahmenvollzugs statt, kom-

men die Kantone für die Kosten auf (Künzi et al. 2019). Insbesondere die Finanzierung der 

Arbeit an den Schnittstellen von Suchthilfeangeboten und Leistungserbringenden, die nicht 

suchtbezogene bzw. soziale Probleme bearbeiten (Geld, Wohnen, Arbeit usw.), werden durch 

die gegenwärtigen Finanzierungsstrukturen nur ungenügend abgedeckt (NAS-CPD 2017). 
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In den letzten Jahren kam es zunehmend zu einer Verschiebung der Finanzierung von einer 

Objekt- hin zu einer Subjektfinanzierung, also von einer Finanzierung von Strukturen und Ein-

richtungen mit Defizitgarantien zu einer Finanzierung von Einzelleistungen für Betroffene 

(NAS-CPD 2017). Gleichzeitig ist dadurch aber auch ein Trend hin zu einer Medizinalisierung 

von Sucht mit negativen Folgen sichtbar geworden (Savary et al. 2021). Weisen Suchtbe-

troffene, langandauernde oder grössere psychosoziale Probleme auf, werden sie von Leis-

tungsfinanzierenden im Gesundheitssystem in die Sozialhilfe verschoben und umgekehrt. Für 

die Verantwortlichen von Gemeinden bestehen Anreize, diese Personen im Gesundheitswesen 

unterzubringen, um die Finanzierungslast nicht tragen zu müssen (NAS-CPA 2017). 

 

Strategische und rechtliche Grundlagen 

Der Bund überträgt den Kantonen weitgehende Zuständigkeiten und Kompetenzen in Bezug 

auf die Prävention, Versorgungsgestaltung und den Vollzug des BetmG. Die Zahl und v. a. die 

Unterschiedlichkeiten der Gesetze in Bezug auf ihre Verortung auf den Staatsebenen (Bund, 

Kantone und Gemeinden), ihre Ziele und Zielgruppen, ihre Finanzierungsprinzipien (z. B. be-

darfsabhängige Sozialleistungen versus Versicherung bestimmter Risiken) stellen für eine in-

haltlich kohärente Steuerung, Finanzierung und Leistungserbringung ein grosses Hindernis 

dar. Aus fachlicher Sicht müssten die nationalen und kantonalen Gesetzesgrundlagen zu Guns-

ten der Gleichbehandlung der Rat- und Hilfesuchenden sowie zu ihrem Schutz revidiert wer-

den. Fachpersonen plädieren für eine Suchtpolitik, die die vielfältigen Konsum- und Einsatz-

formen psychoaktiver Substanzen mitberücksichtigt und deren Konsum sowie exzessive Ver-

haltensweisen als gesellschaftliche Realität akzeptiert. Dass das Betäubungsmittelgesetz 

(BetmG) weiterhin auf die Prohibition ausgerichtet ist, stellt indessen eine Herausforderung 

dar. Kritisch zu beurteilen sind insbesondere die negativen Auswirkungen der Strafverfolgung 

von Konsumierenden, die Ungleichbehandlung von Cannabis- und Alkoholkonsum im Stras-

senverkehr, die problematische Qualität der auf dem Schwarzmarkt gehandelten Drogen und 

die Erschwerung der medizinischen Nutzung von verbotenen Betäubungsmitteln (Bundesrat 

2021). Progressive Modelle schlagen vor, den Konsum psychoaktiver Substanzen zu entkrimi-

nalisieren und den Markt staatlich zu regulieren. 

9.2.3 Empfehlungen 
 

Finanzierungsstrukturen 

Um die internationalen Standards der WHO und UNODC (2020a) umzusetzen, die einen gleich-

berechtigten und kostenfreien Zugang für alle Hilfesuchenden, unabhängig ihres Alters, Ge-

schlechts, Wohnorts, Hauptproblems, sozioökonomischen Status und Aufenthaltsrechts for-

dern, ist Folgendes zu empfehlen: Die Kantone sollten ihre Gesetzesgrundlagen entsprechend 

anpassen und in Zusammenarbeit mit allen Kostenträgerinnen und -trägern (Bund, Versiche-

rungen, Justiz, Gemeinden) nachhaltige Finanzierungsmodelle entwickeln. Angesichts der Un-

terschiede zwischen den Kantonen empfiehlt sich, diese Handlungsempfehlung mit Unterstüt-

zung des Bundes und entsprechenden nationalen Vorgaben umzusetzen. Kurz- und mittelfris-

tig lassen sich kantonale Finanzierungsmodelle, zu Gunsten der Gleichbehandlung der Be-

troffenen und der fachlichen Indikation, beispielsweise durch die Schaffung eines innerkanto-

nalen Lastenausgleichs zur Entlastung der Gemeindefinanzen, die Aufhebung der Rückzah-

lungspflicht bei Sozialhilfebeziehenden sowie durch die Streichung des Selbstbehalts für sozi-

altherapeutische Behandlungen verbessern.  
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Da es sich bei Suchthilfefällen oft um kooperationsintensive Begleitungs-, Betreuungs- und 

Beratungssituationen handelt, empfiehlt es sich, die Frage des Bedarfs an Zeitgutschriften für 

suchtspezifische Koordinationsleistungen sowie von Arbeiten, die nicht direkt an der Klientin 

oder am Klienten durchgeführt werden, bei der Entwicklung nachhaltiger Finanzierungsmodelle 

zu berücksichtigen. Wünschenswert wäre eine breit abgestützte Finanzierung, die auch die 

Behandlung der sozialen Folgen einer Suchterkrankung berücksichtigt. 

 

Strategische und rechtliche Grundlagen 

Es empfiehlt sich, im Kanton (oder einer interkantonalen Versorgungsregion) eine mehrjährige 

strategische Planung zur (Weiter-)Entwicklung der Suchthilfe mit entsprechenden Leitlinien, 

Zielen und Massnahmen zu realisieren, und dabei die Zielerreichung regelmässig zu überprü-

fen, z. B. in jeder Legislaturperiode. Diese Strategieplanung sollte auf einer Bedarfs- und An-

gebotsanalyse beruhen und alle Handlungsfelder der nationalen Suchtstrategie umfassen so-

wie die unterschiedlichen Perspektiven der beteiligten Akteurinnen und Akteure (Nutzerinnen 

und Nutzer, Leistungserbringende, Kanton, Gemeinden, Primärversorgende usw.) berücksich-

tigen. Eine starke innerkantonale Zusammenarbeitskultur der relevanten Anspruchsgruppen 

kann die Umsetzung einer bedarfsgerechten Suchthilfestrategie fördern. Für kleinere Kantone 

wäre es möglich, die vorgeschlagene Strategieplanung (oder bestimmte Elemente daraus) in 

einem regionalen, kantonsübergreifenden Verbund zu realisieren. In Bezug auf die rechtlichen 

Grundlagen der Kantone ist es, angesichts der verschiedenen gegenwärtigen Herausforderun-

gen im Zusammenhang mit den Finanzierungsstrukturen zentral, dass alle Kantone über recht-

liche Grundlagen verfügen, die eine Finanzierung von Suchthilfemassnahmen im Gesundheits- 

und Sozialwesen vorsehen.  

 

Aufgaben der Beauftragten für Suchtfragen im jeweiligen Kanton 

Als Schnittstelle zwischen Bund und Kantonen sowie zwischen Politik und Fachexpertise agiert 

die Konferenz der kantonalen Beauftragten für Suchtfragen (KKBS). Im Rahmen der KKBS-

Sitzungen findet ein regelmässiger Informations- und Erfahrungsaustausch zu Themen der 

Vier-Säulen-Politik statt. Die KKBS-Mitglieder nehmen dabei oft eine beratende, informierende 

oder vermittelnde Rolle bei politischen Prozessen, der Versorgungsgestaltung, Finanzierungs-

strukturen oder der Kommunikation von Entwicklungstrends ein. Da sich die Expertise der 

KKBS-Mitglieder nicht nur auf das Fachliche, sondern auch auf die politischen Prozesse bezieht 

(KKBS 2013), sollten sie einen zentralen Stellenwert in der Gestaltung der kantonalen Sucht-

hilfe einnehmen. Für die Stelle der oder des kantonalen Beauftragten wird daher ein standar-

disiertes Stellenprofil empfohlen, das mindestens nachfolgende Aufgaben umfasst: 

 

- Leitung des, oder Mitarbeit im interdepartementalen Steuerungsgremium für Suchthilfe  

- Entwicklung, Umsetzung, Monitoring und Weiterentwicklung der Suchthilfestrategie im 

Kanton (ggf. in der Region) 

- Leitung von regelmässigen Austauschgremien mit den Leistungserbringenden im Kanton 

(ggf. in der Region) 

- Vertretung des Kantons in der KKBS und Aufgabenerfüllung gemäss den gemeinsamen 

Statuten 
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9.3 Themenfeld C – Angebot und Leistungen 

Im Fokus des Themenbereichs C – Angebot und Leistungen stehen die Angebote und profes-

sionellen Leistungen, die im Rahmen der Suchthilfe erbracht werden. Adressiert werden in 

diesem Kontext beispielsweise Fragen, ob die Leistungserbringung effizient durchgeführt wird, 

den politischen Zielen entspricht, die gewünschten Wirkungen erzielt oder adäquat auf die 

Zielgruppen ausgerichtet ist. Ziel der Empfehlungen in diesem Themenfeld ist es, eine be-

darfsgerechte Angebotsabdeckung und -entwicklung in allen Regionen der Schweiz zu ermög-

lichen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind Weiterentwicklungen auf Ebene (1) der kantonalen 

Angebotspaletten (2) der (inter-)kantonalen Angebotsplanung und -entwicklung sowie (3) des 

Zugangs und der Erreichbarkeit zu den vorhandenen Angeboten notwendig.  

  

Zusammenfassung der Empfehlungen – Teil B 

Strategische und rechtliche Grundlagen: 

o Entwicklung einer kantonalen (ggf. regionalen) Suchthilfestrategie 

o Revision gesetzlicher Grundlagen (national, kantonal) gemäss den fachli-

chen Standards, um strukturelle Ungleichbehandlungen von Zielgruppen 

im Zugang zu Suchthilfeangeboten zu beheben 

 

Suchtpolitische Steuerung: 

o interdepartementales Gremium im Kanton für die Bearbeitung von sucht-

spezifischen Fragestellungen und die Ausgestaltung der kantonalen Sucht-

hilfe 

o Ausarbeitung eines standardisierten Stellenprofils der kantonalen Sucht-

beauftragten 

o Gewährleistung der Einbindung der KKBS-Mitglieder in die kantonale Steu-

erung der Suchthilfe 

 

Entwicklung von nachhaltigen und chancengerechten Finanzierungsmodellen: 

o Gleichbehandlung aller Rat- und Hilfesuchenden 

o Eliminierung von ökonomischen Fehlanreizen bei der Indikation 

o Streichung des Selbstbehalts/der Rückzahlpflicht bei Suchtbehandlungen 

o Finanzierung der Schnittstellenarbeit, Vernetzungstätigkeiten und Koordi-

nationsleistungen der Fachpersonen 
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9.3.1 Ergebnisse dieser Studie 

 

Kantonale Angebotspaletten 

Der Vergleich der kantonalen Angebotspaletten zeigt, dass je nach Wohnkanton, den Rat- und 

Hilfesuchenden ein unterschiedlich ausdifferenziertes Suchthilfeangebot zur Verfügung steht 

(Abschnitt 6.1). Viele der Versorgungslücken, die bereits in der Befragung der Anbieterinnen- 

und Anbieterbefragung im Fokusbereich «Beratung, Therapie und Wohnen» thematisiert wur-

den, bestätigten sich auch im Rahmen der Fokusgruppengespräche. Die Ergebnisse dieser 

Studie zeigen daher einen Handlungsbedarf in Bezug auf die kantonale und regionale Ange-

botsentwicklung auf. Aus Sicht der befragten Expertinnen und Experten empfiehlt sich ein 

Ausbau des ambulanten, mobilen und aufsuchenden Beratungsangebots, der institutionellen 

Wohnangebote sowie der ambulanten Begleitung in Privatwohnungen (Abschnitte 8.1.1 und 

8.2). Im Weiteren forderten die Fachpersonen in den Fokusgruppengesprächen, in den Ausbau 

und die niederschwellige Gestaltung der Angebote im Bereich der Schadensminderung und 

Überlebenshilfe (z. B. Kontakt- und Anlaufstellen, Drug Checkings) zu investieren. In diesem 

Kontext wurde auch auf einen zusätzlichen Bedarf von Housing-First-Angeboten hingewiesen 

(Abschnitt 8.1.1). Der Weiterentwicklungsbedarf auf Ebene der Angebotspalette zeigt sich 

auch daran, dass die befragten leistungserbringenden Institutionen im Fokusbereich in fast 

allen Angebotstypen und Regionen in den kommenden Jahren eine steigende Bedarfsentwick-

lung prognostizierten (Abschnitt 8.1.2). Neben diesen allgemein wahrgenommenen Angebots-

lücken zeigten sich in vielen Kantonen auch zielgruppenspezifische Versorgungslücken. Am 

häufigsten wurden zielgruppenspezifische Versorgungslücken bei den Altersgruppen «Kinder 

und Jugendliche» sowie «Menschen im Rentenalter» genannt. 

 

Bedarfsorientierte Angebotsplanung im Kanton/in der Versorgungsregion  

Gemäss den Ergebnissen der Befragung der leistungserbringenden Einrichtungen im Fokusbe-

reich und der Fokusgruppengespräche sollte die kantonale Angebotsplanung künftig vermehrt 

auf einer umfassenden Bedarfsanalyse als auch unter Einbezug der relevanten Akteursgruppen 

erfolgen. Die befragten Expertinnen und Experten haben in diesem Kontext auf die gegenwär-

tig mangelhafte Angebotsreflexion und -weiterentwicklung einzelner Kantone verwiesen (Ab-

schnitt 8.4.2). Die Ergebnisse dieser Studie machen zudem deutlich, dass die Angebotsrefle-

xion und -entwicklung über die Kantonsgrenzen hinaus stattfinden sollte. Zum einen bestehen 

bereits heute viele interkantonale Vernetzungen auf Ebene der Angebotspalette (Abschnitt 

6.1) und der Nutzungsverflechtung (Abschnitt 6.2.6); zum anderen wiesen die befragten Fach-

personen in fast jedem zweiten Fokusgruppen-Interview auf die fehlende oder ungenügende 

interkantonale Abstimmung bei der Angebotsplanung hin (Abschnitt 8.4.3).  

 

Zugang und Erreichbarkeit 

Die Ergebnisse der Fokusgruppengespräche verwiesen darauf, dass mehr aufsuchende, mobile 

und niederschwellige Angebote implementiert oder ausgebaut werden müssten, um suchtge-

fährdete und suchtbetroffene Personen besser zu erreichen, und die kantonalen und regionalen 

Suchthilfeangebote bekannter zu machen. Zu den bisher nur ungenügend erreichten Zielgrup-

pen zählen, laut den befragten Fachpersonen, nicht nur besonders vulnerable Gruppen, wie z. 

B. Personen ohne gültigen Aufenthaltsstatus, sondern auch Personen mit einer Abhängigkeits-

erkrankung, die sich von den gegenwärtigen Suchthilfeangeboten nicht angesprochen fühlen. 

In einzelnen Kantonen wurden in diesem Zusammenhang konkrete Beispiele diskutiert, wo 

mobile und aufsuchende Angebote verstärkt eingesetzt werden könnten, darunter:  
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- Notfallstationen  

- Freizeitveranstaltungen 

- Alters- und Pflegeheime 

- Gastronomiebetriebe 

 

Neben dieser Forderung nach mehr aufsuchenden und niederschwelligen Angeboten zeigen 

die Ergebnisse dieser Studie verschiedene Versorgungslücken aufgrund der Zugangsbeschrän-

kungen in Bezug auf einzelne Angebotsbereiche (z. B. stationäre, sozialtherapeutische Thera-

pien, Angebote der Schadensminderung) oder auf bestimmte Zielgruppen. Dadurch können 

bestimmte vorhandene Angebote nicht von allen Zielgruppen gleichermassen in Anspruch ge-

nommen werden (Abschnitt 8.2).  

9.3.2 Erkenntnisse aus dem «State of the Art»-Bericht 
 

Kantonale Angebotspalette 

Gemäss dem BetmG liegt die Betreuung von Personen mit suchtbedingten Störungen, die eine 

ärztliche oder psychosoziale Behandlung oder fürsorgerische Massnahmen benötigen, im Zu-

ständigkeitsbereich der Kantone. Die im Kanton angebotenen Behandlungen sollen mit dem 

Ziel erfolgen, die therapeutische und soziale Integration von suchtbetroffenen Personen zu 

gewährleisten. Der Kanton ist gemäss BetmG dazu verpflichtet, Einrichtungen zu schaffen oder 

private Organisationen zu unterstützen, um die Behandlung und Wiedereingliederung von Per-

sonen mit suchtbedingten Störungen gemäss den entsprechenden Qualitätsanforderungen zu 

gewährleisten (BetmG, Art. 3d). Die Kantone müssen sicherstellen, dass ihre Bevölkerung 

Zugang zu einem Suchthilfesystem erhält, das die Mindestanforderungen der WHO und UNDOC 

erfüllt. Dies bedeutet, dass ihnen ein gleichberechtigter Zugang zu den nachfolgenden Ange-

boten gewährt wird: 

- aufsuchende und niederschwellige Hilfsangebote  

- Behandlungsangebote in nicht-spezialisierten Einrichtungen  

- stationäre und ambulante Behandlungen  

- medizinische und psychosoziale Behandlungsangebote  

- Langzeitangebote in Wohneinrichtungen   

- Nachsorgeangebote (z. B. Tagesstruktur, ambulante Begleitung in Privatwohnungen) 

 

Damit die Hilfeleistungen den spezifischen Bedürfnissen der Betroffenen in bestimmten Phasen 

und dem Schweregrad des Suchtproblems gerecht werden, sollte das Behandlungsangebot auf 

verschiedenen Ebenen des Gesundheits- und Sozialsystems verfügbar sein, Zielgruppen un-

terscheiden und auf vulnerable Gruppen fokussieren (WHO & UNODC 2020a). 

 

Abstimmung der Leistungserbringung 

Die Suchthilfe in der Schweiz ist eine Verbundaufgabe von Bund, Kantonen, Gemeinden und 

privaten Organisationen. Der Bund verantwortet alle Leistungen, die durch anerkannte medi-

zinische Leistungserbringende (Kliniken, Ambulatorien, Hausärztinnen und Hausärzte usw.) 

erbracht und über das Krankenversicherungsgesetz (KVG) finanziert werden. Die Angebots-

entwicklung in diesem Bereich wird in weiten Teilen über die Spitalplanung der Kantone, das 

Tarifsystem des KVG und das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage bestimmt. Die Kan-

tone sind zuständig für die Angebote, die im Rahmen der kantonalen Sozial- oder 
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Gesundheitsgesetzgebung geregelt werden. Es handelt sich bei den Leistungserbringenden in 

diesem Bereich vorwiegend um private Organisationen, die wesentliche Bereiche der Sucht-

hilfe aufgebaut haben. Die kantonalen Angebots- und Versorgungsstrukturen sind historisch 

gewachsen und zielen auf die Abdeckung regionaler Gegeben- und Besonderheiten ab (NAS-

CPD 2017).  

Allerdings bestehen deutliche regionale Unterschiede beim Versorgungsangebot (Bundesrat 

2021). Ein Beispiel hierzu sind die Angebote der Schadensminderung: 2019 befanden sich 

sechs der sieben Drug-Checking-Angebote in Deutschschweizer Kantonen (Marthaler 2019). 

Grundsätzlich sollte die Gestaltung von Angeboten von der Prämisse ausgehen, dass jeder 

Mensch in der Schweiz das Anrecht auf eine adäquate, chancengerechte Suchtbehandlung hat. 

Kommunale, kantonale oder regionale Angebotsunterschiede sind aus Sicht der Chancenge-

rechtigkeit problematisch. Diese Sachlage macht die Notwendigkeit einer interkantonalen bzw. 

überregionalen Abstimmung der Leistungserbringung deutlich (Baumberger & Knocks 2017). 

 

Zugang und Erreichbarkeit 

Es sind subjektive und strukturelle Faktoren bekannt (Rimann 2014), die dazu führen können, 

dass Personen mit einem problematischen Substanzkonsum oder einer problematischen Ver-

haltensweise mit Abhängigkeitspotenzial nicht mit den vorhandenen Hilfs- und Informations-

angeboten in Kontakt kommen. Zu den personenbezogenen Faktoren gehören beispielsweise 

gesundheitliche Einschränkungen (z. B. aufgrund psychischer Erkrankungen), ein tiefer öko-

nomischer Status, Bildungsferne, soziale oder räumliche Isolation oder eine eingeschränkte 

Mobilität. Daneben besteht auch die bewusst gewählte Unerreichbarkeit, die häufig bei Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen beobachtet werden kann (Rimann 2014). Überdies kön-

nen auch strukturelle Faktoren zu Zugangshürden führen wie z. B. Öffnungs- und Wartezeiten, 

die räumliche Verteilung der Angebote, rechtliche Hürden oder die gesellschaftliche Tabuisie-

rung und Stigmatisierung von Sucht (WHO & UNOCD 2020a). Die Identifizierung von Barrieren 

und Zugangshürden gilt als Voraussetzung für die erfolgreiche Planung von strategischen und 

operativen Massnahmen. Während einige Barrieren spezifisch bei bestimmten Zielgruppen 

vorkommen, sind andere als generelle Barrieren bekannt (Maier & Salis Gross 2015). 

9.3.3 Empfehlungen 
 

Kantonale Angebotspalette 

Die Kantone müssen sicherstellen, dass ihre Bevölkerung Zugang zu einem Suchthilfesystem 

erhält, das die Mindestanforderungen der WHO und UNDOC erfüllt. Die Palette der Suchthilfe-

angebote im Kanton sollte demnach sowohl medizinische als auch Angebote des Sozialbereichs 

umfassen. In dieser Studie wurden kantonale und überregionale Angebotslücken identifiziert 

(Abschnitte 6.2.1, 8.1.1 und 8.2). Insbesondere sollten zukünftig niederschwellige und aufsu-

chende Angebote, Angebote im Bereich des institutionellen Wohnens, der ambulanten Beglei-

tung in Privatwohnungen sowie der Risikominimierung und Überlebenshilfe ausgebaut werden. 

Unabhängig vom Suchthilfesystem sollte auch in den Ausbau von bedingungslosem und be-

zahlbarem Wohnraum investiert werden. Im Rahmen von interkantonalen Kooperationen kön-

nen Angebote auch ausserkantonal erbracht werden, solange der kantonalen Bevölkerung ein 

gleichberechtigter Zugang gewährleistet wird. Im Sinne der Versorgungsgerechtigkeit sollte 

der Bund die Kantone dabei unterstützten, dass schweizweit jeder Person ein gleichwertiges 

Beratungs- und Behandlungsangebot zur Verfügung steht. 
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Angebotsplanung und Abstimmung der Leistungserbringung 

Die Gestaltung der Leistungserbringung sollte auf einer Angebotsplanung basieren, der eine 

Bedarfsanalyse vorausgeht und die mit allen Anspruchsgruppen ausgearbeitet wurde. Dabei 

sollte die Angebotsplanung und -abstimmung sowohl medizinische als auch sozialtherapeuti-

sche Angebote berücksichtigen, auch wenn die Steuerungsmöglichkeiten der Kantone bei den 

medizinischen Leistungen eingeschränkt sind. In einem weiteren Schritt der Leistungsabstim-

mung wird die aktive Einbindung der Leistungserbringenden in die Angebotsplanung empfoh-

len. Es ist erforderlich, das Know-how der Leistungserbringenden systematisch zu berücksich-

tigen. Im Zentrum dieser Form der Leistungsabstimmung sollten gezielt koordinierte Behand-

lungspfade der Suchtbetroffenen stehen (Stichwort: integrierte Versorgung). 

 

Auch Kantone, die bevölkerungsmässig zu klein sind, um selbst über eine umfassende Ange-

botspalette zu verfügen, stehen in der Pflicht, ihrer Bevölkerung einen chancengerechten Zu-

gang zu einem umfassenden Suchthilfesystem zu gewährleisten. Es empfiehlt sich deshalb, 

dass die Kantone in der Gestaltung der Suchthilfe mit den umliegenden (und ggf. weiteren) 

Kantonen systematisch zusammenarbeiten und sich zu einer interkantonalen Versorgungsre-

gion zusammenschliessen. Mit einer kantonsübergreifenden Abstimmung in definierten regio-

nalen Planungsregionen können Unter- oder Überauslastungen von Einrichtungen und ein all-

fälliger Entwicklungsbedarf von Angeboten effizienter bearbeitet werden. Es empfiehlt sich in 

allen Kantonen oder gegebenenfalls in Regionen, die Angebotsplanung in regelmässigen Ab-

ständen zu evaluieren und reflektieren. Im Sinne eines Bench-Learning-Ansatzes sollten be-

stehende interkantonale Austauschformate (wie z. B. Schweizerische Konferenz der Sozialdi-

rektorinnen und -direktoren, KKBS, Forum Suchtmedizin, Spielen ohne Sucht) genutzt werden, 

um insbesondere auf kantonal und regional wahrgenommene Versorgungslücken zu reagieren. 

Beispielsweise wurde in einigen Kantonen ein Mangel an geeigneten betreuten Wohnformen 

für ältere Menschen festgestellt. Gleichzeitig gibt es Kantone, die bereits Erfahrung gesammelt 

und Finanzierungssysteme entwickelt haben, um das Leistungsspektrum von bestehenden 

Pflegeheimen auf die Versorgung von suchtbetroffenen älteren Menschen zu erweitern. Glei-

ches gilt für den Bereich der Schadensminderung, der in vielen Kantonen ungenügend abge-

deckt ist. Hier könnten Modelle der gemeinsamen Angebotsträgerschaft, wie es die Zentral-

schweiz kennt, in Betracht gezogen werden. 

 

Versorgungsregionen verfolgen das Ziel, eine kantonsübergreifende Planung, Abstimmung und 

Koordination der Suchthilfeangebote zu ermöglichen. Die KKBS-Mitglieder haben damit be-

gonnen (KKBS-Sitzung vom 15. September 2022), Grundlagen für die Bildung von Versor-

gungsregionen zu erarbeiten und regionale Zusammenarbeitskonzepte zu entwickeln, die auf 

die Bedürfnisse der beteiligten Kantone abgestimmt sind. Eine solche Entwicklung könnte – z. 

B. im Rahmen eines Pilotprojektes – in zwei Regionen realisiert und begleitend evaluiert wer-

den. Angesichts der unterschiedlichen institutionellen Rahmenbedingungen der Kantone (z. B. 

bei den Zuständigkeiten, der Steuerung und Finanzierung der Suchthilfe) steht eine Verstär-

kung der interkantonalen Zusammenarbeit und eine regionale Gestaltung vor grossen Heraus-

forderungen. Um diese zu bewältigen, bedarf es zunächst einer Informationsstandardisierung 

und eines Aufbaus regelmässiger Austauschformate. Im Weiteren sollte auch der Bund die 

Kantone bei ihrer Angebotsplanung und -abstimmung unterstützen, gerade auch, weil ein 

Grossteil des Suchthilfesystems in nationale Strukturen (KVG) eingebunden ist.  
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Zugang und Erreichbarkeit 

 

Aus fachlicher Sicht gibt es keine Rechtfertigung dafür, gewissen Gruppen von Rat- und Hilfe-

suchenden, aufgrund ihres Alters, ihres sozioökonomischen Status, des Legalitätsstatus der 

primären Suchtproblematik, des Wohnorts oder Aufenthaltsstatus, den Zugang zu Hilfs- und 

Informationsangeboten zu erschweren bzw. zu verunmöglichen. Aus diesem Grund sollten die 

gegenwärtigen Gesetzesgrundlagen der Leistungserbringung und -finanzierung auf kantonaler 

und nationaler Ebene im Hinblick auf strukturelle Ungleichbehandlung der Zielgruppen geprüft 

und entsprechend angepasst werden. Dadurch wäre ein wichtiger Schritt beim Abbau von 

strukturellen Zugangshürden getan. Daneben existieren noch weitere strukturelle und perso-

nenbezogene Faktoren, die eine Inanspruchnahme von Hilfeleistungen erschweren können. 

Weitere Studien zur Identifikation von (zielgruppenspezifischen) Barrieren und Zugangshürden 

sind sowohl auf kantonaler als auch nationaler Ebene zu empfehlen. Während es suchtgefähr-

dete bzw. suchtbetroffene Personen gibt, die bewusst nicht vom Suchthilfesystem erreicht 

werden möchten, existieren besonders vulnerable Gruppen, die durch die bisherigen Ange-

botsstrukturen und Zugangswege der Suchthilfe noch ungenügend erreicht wurden. Für letz-

tere Personengruppen sollten daher aufsuchende Angebote gefördert werden, die sich an den 

Lebensformen und -orten – z. B. Altersheime, Gastronomiebetriebe, Notfallstationen oder Frei-

zeitveranstaltungen – der entsprechenden Zielgruppen orientieren.  

 

 

9.4 Themenfeld D – Versorgungssysteme 

Der Themenbereich D – Versorgungssysteme betrachtet die Angebots- oder Leistungserbrin-

gung in Versorgungsstrukturen oder Versorgungsnetzwerken in einem definierten Einzugsge-

biet (z. B. einer Gemeinde, einem Bezirk, einem Kanton oder einer interkantonalen Region). 

In diesem Themenbereich stellen sich Fragen der Abstimmung der Angebote in der Versor-

gungskette (Stichwort: integrierte Versorgung) und der Lenkung oder Steuerung der Angebote 

Zusammenfassung der Empfehlungen – Teil C  

 

Angebotsentwicklung und bedarfsorientierte Angebotsplanung: 

o Angebotsentwicklung gemäss identifizierten Versorgungslücken im Kan-

ton/in der Region 

o regelmässige Bedarfsanalyse unter Einbezug der Leistungserbringenden, 

der Primärversorgenden, der Nutzerinnen und Nutzer sowie internationaler 

und nationaler Entwicklungen (im Kanton/in der Versorgungsregion) 

o regelmässige Überprüfung des Versorgungssystems und bedarfsorientierte 

Angebotsplanung 

 

Zugang und Erreichbarkeit: 

o Identifizierung von Zugangshürden und Barrieren (gesetzliche, finanzielle, 

geografische, sprachliche, gesellschaftliche usw.) 

o generelle Bekanntmachung der vorhandenen Angebote, Förderung von 

aufsuchenden Angeboten 

o Ausbau der Niederschwelligkeit von Erstanlaufstellen und Beratungsange-

boten 
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gemäss den Bedürfnissen der Betroffenen (z. B. niederschwelliger Zugang, Case Manage-

ment). Die Empfehlungen in diesem Themenfeld zielen darauf ab, den suchtgefährdeten oder 

-betroffenen Personen und ihren nahestehenden Dritten eine Orientierung und Vermittlung zu 

Hilfsangeboten im multidisziplinären Feld der Suchthilfe anzubieten und ihnen eine fachliche 

Begleitung ihrer Problembewältigung zur Verfügung zu stellen. Um diese Ziele zu erreichen, 

sind Weiterentwicklungen auf der Ebene (1) der fachlich begründeten Indikation (2) der Be-

gleitung der Fallverläufe zu Gunsten ihrer Behandlungsqualität und Zielerreichung sowie (3) 

der (fallbezogenen) Kooperation und Koordination der Leistungserbringenden notwendig. 

9.4.1 Ergebnisse dieser Studie 
 

Indikationsbasierte Fallsteuerung im Bereich der stationären Therapien 

Die befragten Fachpersonen kritisierten in den Fokusgruppengesprächen das mangelnde Be-

wusstsein seitens gewisser Kostenträgerinnen und -träger für den fachlich indizierten Ressour-

cenbedarf einer erfolgreichen Suchttherapie und einer nachhaltigen sozialen Integration. Die 

Expertinnen und Experten konstatierten in jüngster Zeit tendenziell eine Bevorzugung KVG-

finanzierter Therapieangebote und sprachen in diesem Kontext von einer zunehmenden Öko-

nomisierung der Suchthilfe. In der Folge stünden stationäre sozialtherapeutische Angebote 

unter hohem wirtschaftlichem Druck und hätten unter Umständen mit Auslastungs- und mit 

Finanzierungsproblemen zu kämpfen. Eine Verbesserung der fachlich geleiteten Indikation 

könnte mit dem Aufbau einer bzw. mehrerer kantonaler Anlauf- und/oder Koordinations-

stelle(n) für alle Hilfe- und Ratsuchenden erreicht werden, die die fachlichen Indikationen für 

stationäre Behandlungsangebote übernehmen könnte (Abschnitt 8.4). 

 

Kooperation und Koordination unter den Leistungserbringenden 

Die Ergebnisse der Anbieterinnen- und Anbieterbefragung und der Sekundäranalyse der «Me-

dizinischen Statistik der Krankenhäuser» durch das OBSAN zeigen, dass ein grosser Teil der 

Personen mit einer Suchterkrankung Angebote nutzen, die sich den Steuerungsmöglichkeiten 

der Kantone entziehen. Umso wichtiger erscheinen etablierte und gut funktionierende Koope-

rationen zwischen den medizinischen und sozialtherapeutischen Angeboten. Ein Hinweis da-

rauf, dass diese Kooperationen noch ausgebaut werden könnten, ergibt sich aus der Tatsache, 

dass jede dritte Person im Jahr 2020 im Anschluss an eine Behandlung in der stationären 

Suchtmedizin in ein ambulantes bzw. teilstationäres KVG-finanziertes Angebot wechselte und 

lediglich 5 % ein Angebot der sozialtherapeutischen ambulanten Beratung in Anspruch nah-

men. Insgesamt zeigt sich eine geringe Angebotsverflechtung dieser beiden Systeme (Ab-

schnitt 6.2.5). Auch in der Mehrheit der Fokusgruppengespräche und in der Befragung der 

Leistungserbringenden zeigt sich, dass die inner- und interkantonale Zusammenarbeit unter 

den Leistungserbringenden Verbesserungspotenzial hat. In erster Linie werden dafür man-

gelnde Ressourcen für Kooperations- und Koordinationstätigkeiten verantwortlich gemacht. 

Eine innerkantonale und überregionale Zusammenarbeitskultur würde gemäss den befragten 

Fachpersonen die Behandlungs- und Betreuungsqualität auf Fallebene steigern. In einem Drit-

tel der Fokusgruppen wurde in diesem Zusammenhang auch eine stärkere Zusammenarbeit 

mit angrenzenden Bereichen (z. B. Justiz, Polizei, Behindertenhilfe, Schulen, Kindes- und Er-

wachsenenschutzbehörden) gefordert (Abschnitt 8.4.3).  
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9.4.2 Erkenntnisse aus dem «State of the Art»-Bericht 
 

Das Politikfeld der «Suchthilfe» ist gekennzeichnet durch ein komplexes Arrangement von un-

terschiedlichen Zuständigkeiten, Akteuren, Akteurinnen und politischen Programmen. So sind 

der Bund, die Kantone, private Organisationen und auf der Ebene des Einzelfalls auch die 

Gemeinden für die Suchthilfe zuständig. Im politischen System der Schweiz führt dies auf 

jeden Fall zu föderaler Vielfalt und im besten Fall zu kooperativem Föderalismus. In horizon-

taler Perspektive ist damit die Zusammenarbeit und Koordination zwischen den Gemeinden 

oder den Kantonen gemeint, in vertikaler Perspektive wird die Aufgabenverflechtung zwischen 

den staatlichen Ebenen und den privaten Organisationen angesprochen. Der ausgeprägte Fö-

deralismus der Schweiz zeigt sich hier insbesondere auch als Vollzugsföderalismus. Dem Bund 

wird eine Gesetzgebungskompetenz zugestanden; im Gegenzug werden die Kantone mit dem 

Vollzug betraut, wobei ihnen dabei mehr oder weniger grosse Handlungsspielräume zugestan-

den werden (Linder & Mueller 2017, Vatter 2014).  

 

Kooperation und Koordination unter den Leistungserbringenden 

In der Suchthilfe gibt es kaum eine Behandlungsmodalität, die für sich allein genommen alle 

(gesundheitlichen, sozialen und rechtlichen) Probleme angemessen lösen könnte. Letztlich 

sind die einzelnen Leistungen von Organisationen daher erst dann nutzbar und effizient, wenn 

sie sinnvoll in vor-, neben- und nachgelagerte Leistungsstrukturen eingebunden sind (Müller 

& Stremlow 2006). Die Suchthilfe kann nur durch ein interdisziplinäres Kooperationssystem 

auf die vielschichtigen und komplexen Problemstellungen von suchterkrankten Menschen rea-

gieren. Für erfolgreiche Kooperationssysteme sind ein gemeinsames Handlungsziel und ein 

gegenseitiges Verständnis aller Akteursgruppen zielführend. Bei Kooperationen mit mehreren 

Beteiligten ist es zentral, auch unter Zeitdruck, das Konsensverfahren bei Entscheidungen ein-

zuhalten, damit alle Kooperationspartnerinnen und -partner hinter dem weiteren Verlauf der 

Kooperation stehen (Maibach und Willimann 2015). Obwohl eine Vielzahl an Kooperationspar-

teien die gemeinsame Zusammenarbeit erschweren kann, darf nicht vergessen werden, dass 

auch der Profit für alle Beteiligten durch ein grossangelegtes Kooperationsnetzwerk vergrös-

sert werden kann (Hafen 2015). Um den Integrationsgrad auszubauen, kann beispielsweise 

die Kooperation in das Gemeinwesen integriert werden und somit der staatlichen Verwaltung 

unterstellt werden. Durch die staatliche Unterstützung und Kontrolle kann das Mass an Ver-

bindlichkeit und Formalisierung ausgebaut werden (Hafen 2015). 

 

In jüngster Zeit widmen sich das Bundesamt für Gesundheit (2016) und der Fachverband 

Sucht (2018b) verstärkt dem Thema einer Verbesserung der interinstitutionellen Zusammen-

arbeit bzw. der Förderung einer integrierten bzw. koordinierten Versorgung. An der Impulsta-

gung «Vernetzung – Kooperation – Integration» des Fachverbandes Sucht im Jahr 2018 wur-

den die zukünftigen Herausforderungen thematisiert, gut funktionierende Modelle vorgestellt 

und Erfolgsfaktoren eruiert (Fachverband Sucht 2018b). Ein kontinuierlicher, interdisziplinärer 

Austausch mit anderen Leistungsanbietenden kann unter Umständen zu Zeitdruck und Unsi-

cherheiten bezüglich des Erfolgs einer Institution führen. Andererseits kann ein transparenter 

und offener Umgang mit Fehlern und Herausforderungen im Rahmen eines Kooperationssys-

tems einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung und -verbesserung leisten (Hafen 2015). 

 

Case Management/fallbezogene Zusammenarbeit 

Case Management in der Suchthilfe wird zunehmend als verknüpfendes Element innerhalb 

eines Versorgungssystems diskutiert (Arendt 2018, Bartsch 2017). Grundsätzlich kommen den 
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nahtlosen Übergängen in den verschiedenen Behandlungsphasen der Suchtbehandlung, 

ebenso wie der guten Vernetzung der unterschiedlichen Versorgungssektoren, eine besondere 

Bedeutung zu (Marschall et al. 2009). Gemäss WHO und UNODC-Standards (2020a) sollte im 

Verlauf einer Behandlung in regelmässigen Abständen eine Evaluation der Gesundheit und des 

Wohlbefindens der betroffenen Personen stattfinden. Zudem sollte geprüft werden, ob die Be-

troffenen ihre individuellen Behandlungsziele erreichen konnten und ob der Behandlungsplan 

sie noch ausreichend bei ihrer Problembewältigung unterstützt. Doch der Aufbau eines Case 

Managements sowie dessen Evaluation sind ressourcenintensive Prozesse und auch die Rolle 

sowie die organisatorischen und strukturellen Rahmenbedingungen eines Case Managements 

können unterschiedlich ausfallen, was die Vergleichbarkeit von unterschiedlichen Systemen 

und ihren Wirkungen erschwert (Schmid & Vogt 2022). Bisherige Studien zeigen, dass das 

Case Management positive Einflüsse auf Betroffene haben kann, insbesondere auf deren Be-

handlungsbereitschaft und ihre Lebenszufriedenheit. Dabei spielt das Verhältnis zwischen Hil-

fetrennsuchenden und den Case Managerinnen oder Managern eine entscheidende Rolle.  

9.4.3 Empfehlungen 
 

Kooperation und Koordination mit und unter den Leistungserbringenden 

Für die Gestaltung eines effizienten Versorgungsystems ist eine enge Zusammenarbeit und 

Vernetzung aller Akteursgruppen der Suchthilfe sowie aus den angrenzenden Bereichen not-

wendig. Dabei gilt es insbesondere darauf zu achten, dass Doppelspurigkeiten, Drehtüreffekte 

oder Angebotslücken in den Versorgungsabläufen erkannt werden, um die Angebote auf die 

Bedürfnisse der Betroffenen abzustimmen (Stremlow et al. 2019). Grundlage einer erfolgrei-

chen interdisziplinären Kooperation im Suchthilfesystem ist ein gemeinsames Ziel als Orien-

tierung. In diesem Kontext bestehen zwei unterschiedliche Zugänge, wie Kooperationen auf-

gebaut und gefördert werden können: (a) Die Unterstützung der Zusammenarbeit der Leis-

tungserbringenden durch kantonale Instanzen (kantonale Koordination; «Top-down-Ansatz») 

sowie (b) die Förderung selbstgesteuerter Kooperationen oder Vernetzung zwischen den Leis-

tungserbringenden («Bottom-up-Ansatz»). Im Idealfall werden beiden Ansätze miteinander 

kombiniert.  

 

Es empfehlen sich Settings, in denen sich die verschiedenen Akteursgruppen (Politik, Leis-

tungserbringende, Kostentragende usw.) in regelmässigen Abständen und in systematischer 

Form über die Entwicklungen im Feld sowie über die Angebotsentwicklung, -nutzung und -

abstimmung austauschen. Die Informations- und Vernetzungsanlässe können im eigenen Kan-

ton oder im Rahmen eines interkantonalen Zusammenschlusses in der Region stattfinden. Für 

den Austausch und die Vernetzung der entsprechenden Akteursgruppen empfiehlt sich auch 

der Ausbau von digitalen Plattformen und Veranstaltungen. Die Zusammenarbeit der verschie-

denen Akteurinnen und Akteure in der Suchthilfe sollte langfristig geplant und möglichst for-

malisiert und institutionalisiert werden, z. B. im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung, um 

die Verbindlichkeit für die Mitglieder zu erhöhen. Die Institutionalisierung sollte allen Beteilig-

ten einen Nutzen bringen, der die potenziell höheren personellen und zeitlichen Ressourcen 

rechtfertigt (Gadient 2015, Maibach und Willimann 2015). Als unterstützendes Element für 

Kooperationssysteme wäre der Ausbau einer nationalen Koordinationsstelle für alle im Bereich 

Sucht tätigen Akteurinnen und Akteure zu empfehlen, die sich den administrativen Tätigkeiten 

sowie den Vermittlungsaufgaben widmet und somit die Netzwerkmitglieder im Hinblick auf ihre 

Ressourcen entlasten könnte (Hafen 2015).  
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Indikationsstellung und Case Management bei komplexen Fällen 

Suchtklientinnen und -klienten beanspruchen in der Regel verschiedene Leistungen. Werden 

diese Leistungen ungenügend koordiniert, können Einbussen bei der Behandlungsqualität oder 

bei der Erreichung der Behandlungsziele die Folge sein. In dieser Studie wird verschiedentlich 

auf die bisher ungenügend finanzierte Schnittstellenarbeit verwiesen. Dadurch kann nicht 

überall gewährleistet werden, dass Hilfesuchende bei ihrer Problembewältigung fachlich be-

gleitet und mit geeigneten Unterstützungsangeboten vernetzt werden. Es ist daher zu emp-

fehlen, die professionelle Fallbegleitung als eine qualitätssteigende Leistung im Versorgung-

system zu sehen und diese entsprechend zu institutionalisieren (z. B. im Rahmen einer Leis-

tungsvereinbarung oder durch den Aufbau einer niederschwelligen Stelle für das Case Ma-

nagement). Im Rahmen der fachlichen Fallbegleitung sollte einerseits gemeinsam mit der 

suchtbetroffenen Person die individuelle Zielerreichung festgelegt und regelmässig evaluiert 

werden. Im Weiteren sollte die fallführende Stelle die Betroffenen an die für ihre Zielerreichung 

benötigten Angebote vermitteln und sie mit Hilfeleistungen aus angrenzenden Bereichen der 

Suchthilfe vernetzen. Im Zentrum eines Case Managements stehen demnach die fallbezogene 

Koordination und Abstimmung der verschiedenen Hilfeleistungen für eine bestmögliche Errei-

chung der individuellen Behandlungsziele der Klientinnen und Klienten. Dabei ist zu bedenken, 

dass es unterschiedliche Formen des Case Managements gibt, deren Wirkung aus methodi-

schen Gründen schwierig zu evaluieren ist. 

 

Eine fachlich indizierte Vermittlung der Betroffenen in ein für sie geeignetes Suchthilfeangebot 

kann nur erfolgen, wenn keine strukturellen Zugangshürden und ökonomische Fehlanreize be-

stehen. Aus diesem Grund ist für eine differenzierte Indikationsstellung bei stationären The-

rapien und besonders komplexen Fallsituationen eine fachlich geführte und niederschwellige 

Indikationsstelle154 zu empfehlen. Dabei ist zentral, dass diese Fachstelle unabhängig von Kos-

tenträgerinnen und -trägern agieren kann und die Indikationsstellung unter Berücksichtigung 

der Persönlichkeitsrechte und in Zusammenarbeit mit den Hilfesuchenden erfolgt. Eine fachlich 

begründete Indikationsstellung von stationären Therapien würde zum einen die Situation öko-

nomischer Fehlanreize entschärfen und zum anderen die Gleichbehandlung der Hilfesuchenden 

verbessern. Ausserdem könnte eine derartige Koordinationsstelle auch für Primärversorgende, 

Angehörige oder Dritte als Anlauf- und Informationsstelle fungieren.  

__________ 
154 Je nach Grösse des Kantons empfiehlt es sich, die Koordinations- und/oder Indikationsstelle an mehreren Standorten 

anzubieten, um die geografische Erreichbarkeit zu gewährleisten. In kleinen Kantonen könnte ein entsprechendes 

Angebot auch in einem interkantonalen Verbund realisiert werden. 
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Zusammenfassung der Empfehlungen – Teil D 

Steuerung der Indikationsstellung durch den Kanton: 

o Förderung der fachlichen Indikationsstellung mit einem etablierten Abklä-

rungsinstrument durch den Kanton für definierte Fallsituationen (z. B. für 

komplexe Fälle im stationären Kontext) 

o Aufbau einer zentralen Anlauf-, Koordinations- und/oder Indikationsstelle 

 

Koordination und Kooperation mit und unter den Leistungserbringenden: 

o Förderung der Kooperation und Koordination durch Kostendeckung der 

Vernetzungstätigkeiten und Bereitstellung von Gefässen für einen institu-

tionalisierten Austausch (Stichwort: integrierte Versorgung) 

o Einbindung der Leistungserbringenden in die Gestaltung der Suchthilfe 

o Einbindung der Leistungserbringenden in die Angebotsreflexion und -ent-

wicklung 

 

Begleitung der Fallverläufe/Case Management:  

o Auf- und Ausbau der fallbezogenen Koordination und Zusammenarbeit un-

ter den Leistungserbringenden  

o Auf- oder Ausbau einer niederschwelligen Case-Management-Stelle für 

komplexe Fälle 
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Zusammenfassung der Empfehlungen  

 

Teil A: Sucht als bio-psycho-soziales Phänomen 

 

Förderung wissenschaftlicher Studien zu:  

o den gesamtgesellschaftlichen Kosten von Suchtphänomenen 

o Finanzierungsgrundlagen der Suchthilfe und deren Auswirkung auf die Indikationspra-

xis 

o inhaltlichen und strukturellen Entwicklungstrends 

o Wirkungsevaluationen im Bereich der Leistungserbringung 

 

Ausbau eines nationalen Monitoringsystems: 

o Prävalenzen, Konsumformen, Konsumtrends, Trends zu abhängigem Verhalten 

o interkantonale Nutzerinnen- und Nutzerbewegungen  

o Merkmale der Nutzerinnen und Nutzer (z. B. Komorbiditäten, sozioökonomischer Sta-

tus) 

o Zusammenstellung und Aufarbeitung von suchtspezifischen Daten aus internationalen 

und nationalen Studien und Statistiken  

 

Sensibilisierungs- und Aufklärungsarbeit: 

o für die Gesamtbevölkerung zur Aufklärung und Entstigmatisierung 

o für bestimmte Zielgruppen oder Trends im Feld  

o für Primärversorgende oder Fachpersonen in angrenzenden Bereichen der Suchthilfe  

 

Aus- und Weiterbildung: 

o Fachpersonen im Suchthilfesystem 

o Vermittlung von suchtspezifischem Wissen und Kompetenzen an Fachpersonen in an-

grenzenden Bereichen und Erstanlaufstellen 

 

Teil B: Suchtpolitische Steuerung  

 

Strategische und rechtliche Grundlagen: 

o Entwicklung einer kantonalen (ggf. regionalen) Suchthilfestrategie 

o Revision gesetzlicher Grundlagen (national, kantonal) gemäss den fachlichen 

Standards, um strukturelle Ungleichbehandlungen von Zielgruppen im Zu-

gang zu Suchthilfeangeboten zu beheben 

 

Suchtpolitische Steuerung: 

o interdepartementales Gremium im Kanton für die Bearbeitung von suchtspe-

zifischen Fragestellungen und die Ausgestaltung der kantonalen Suchthilfe 

o Ausarbeitung eines standardisierten Stellenprofils der kantonalen Suchtbe-

auftragten 

o Gewährleistung der Einbindung der KKBS-Mitglieder in die kantonale Steue-

rung der Suchthilfe 

 

Entwicklung von nachhaltigen und chancengerechten Finanzierungsmodellen: 

o Gleichbehandlung aller Rat- und Hilfesuchenden 

o Eliminierung von ökonomischen Fehlanreizen bei der Indikation 

o Streichung des Selbstbehalts/der Rückzahlpflicht bei Suchtbehandlungen 

o Finanzierung der Schnittstellenarbeit, Vernetzungstätigkeiten und Koordina-

tionsleistungen der Fachpersonen 
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Zusammenfassung der Empfehlungen  

 

Teil C: Angebote und Leistungen 

 

Angebotsentwicklung und bedarfsorientierte Angebotsplanung: 

o Angebotsentwicklung gemäss identifizierten Versorgungslücken im Kanton/in 

der Region 

o regelmässige Bedarfsanalyse unter Einbezug der Leistungserbringenden, der 

Primärversorgenden, der Nutzerinnen und Nutzer sowie internationaler und 

nationaler Entwicklungen (im Kanton/in der Versorgungsregion) 

o regelmässige Überprüfung des Versorgungssystems und bedarfsorientierte An-

gebotsplanung 

 

Zugang und Erreichbarkeit: 

o Identifizierung von Zugangshürden und Barrieren (gesetzliche, finanzielle, ge-

ografische, sprachliche, gesellschaftliche usw.) 

o generelle Bekanntmachung der vorhandenen Angebote, Förderung von aufsu-

chenden Angeboten 

o Ausbau der Niederschwelligkeit von Erstanlaufstellen und Beratungsangeboten 
 

Teil D: Versorgungssysteme  

 

Steuerung der Indikationsstellung durch den Kanton: 

o Förderung der fachlichen Indikationsstellung mit einem etablierten Abklä-

rungsinstrument durch den Kanton für definierte Fallsituationen (z. B. für kom-

plexe Fälle im stationären Kontext) 

o Aufbau einer zentralen Anlauf-, Koordinations- und/oder Indikationsstelle 

 

Koordination und Kooperation mit und unter den Leistungserbringenden: 

o Förderung der Kooperation und Koordination durch Kostendeckung der Ver-

netzungstätigkeiten und Bereitstellung von Gefässen für einen institutionali-

sierten Austausch (Stichwort: integrierte Versorgung) 

o Einbindung der Leistungserbringenden in die Gestaltung der Suchthilfe 

o Einbindung der Leistungserbringenden in die Angebotsreflexion und -entwick-

lung 

 

Begleitung der Fallverläufe/Case Management:  

o Auf- und Ausbau der fallbezogenen Koordination und Zusammenarbeit unter 

den Leistungserbringenden  

o Auf- oder Ausbau einer niederschwelligen Case-Management-Stelle für kom-

plexe Fälle 
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